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Beschlussvorlage
offentlich

Gemeinde Grol3 Stieten - Satzung Uber den B-Plan Nr.
7 "An der Wirtschaftsstral3e"
Abwagungs- und Satzungsbeschluss

Organisationseinheit: Datum
Bauamt 11.11.2025
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N

Ausschuss fiir Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr "
und Umwelt Grofl3 Stieten (Vorberatung) 26.11.2025 ©

Gemeindevertretung Grol3 Stieten (Entscheidung) 17.12.2025 o)

Beschlussvorschlag

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grol3 Stieten hat die wahrend der
Beteiligungen der Behorden, der sonstigen Trager Offentlicher Belange und
Nachbargemeinden vorgebrachten Stellungnahmen mit folgendem Ergebnis geprift:
s. Anlage.

2. Der Burgermeister wird beauftragt, den Behdrden, den sonstigen Tragern offentlicher
Belange und den Nachbargemeinden, die Stellungnahmen abgegeben haben, das
Abwagungsergebnis mitzuteilen.

3. Die Gemeindevertretung beschliel3t den Bebauungsplan Nr. 7 in der vorliegenden
Fassung als Satzung. Die Begrindung mit Umweltbericht dazu wird gebilligt.
(s. Anlagen)

4. Der Blrgermeister wird beauftragt, den Satzungsbeschluss ortsublich bekannt zu
machen.

Anlage: Bebauungsplan Nr. 7 mit Begrindung, Umweltbericht und Abwagung,
Bearbeitungsstand: 26.11.2025.

Sachverhalt

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grofl3 Stieten hat in ihrer Sitzung am 21.06.2023 die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 mit der Gebietsbezeichnung ,An der
Wirtschaftsstral3e” beschlossen.

Die Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung mit dem Entwurf, der am 23.04.2025 von der
Gemeindevertretung gebilligt wurde, erfolgte im Zeitraum Ende Mai bis Anfang Juli 2025.
Seitens der Offentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. Folgende Hinweise
ergaben sich aus der Behordenbeteiligung und wurden fir die Satzungsunterlagen
berucksichtigt:

- Mit dem wasserrechtlichen Bescheid vom 03.11.2025 wurde die Befreiung von
Verboten und Nutzungsbeschrankungen der Wasserschutzgebietsverordnung
(WSGVO) Dorf Mecklenburg erteilt. Damit verbundene Hinweise wurden in die



Zur

Planunterlagen aufgenommen. Im Rahmen des nachgelagerten
Baugenehmigungsverfahrens kann es zu Einschrankungen der zulassigen
gewerblichen Nutzungen aufgrund der Lage innerhalb der Trinkwasserschutzzone
Il B kommen.

Die Zweckbestimmung fir das Sonstige Sondergebiet wird von , Tierhaltung“ geman
der zuldssigen Nutzungen konkretisiert in ,Tierhaltung mit Wohnen und
Beherbergung“.

Die private Verkehrsflache erhalt die Zweckbestimmung ,Verkehrsberuhigter
Bereich".

Die Ersatzpflanzungen fur die Rodung von geschiitzten Einzelbaumen erfolgen auf
gemeindlichen Flurstiicken und nicht innerhalb des Plangebietes.

In Auswertung des Bodengutachtens besteht im Zuge der kiinftigen BaumalRnahmen
eine abfallrechtliche Untersuchungspflicht beim Abtransport von Bodenmaterial,
insbesondere der Bereiche mit Bauschutt und mit Auffiillungen.

Sicherung der externen AusgleichsmaRnahmen ist ein Vertrag zwischen den

Vorhabentragern und der Gemeinde abzuschlieen und der unteren Naturschutzbehorde
spatestens vor Bekanntmachung der Satzung vorzulegen.

Die 2. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde GroR Stieten wird im
Parallelverfahren aufgestellt und zur Genehmigung beim Landkreis Nordwestmecklenburg
eingereicht. Nach der Genehmigung und Bekanntmachung der 2. Anderung des
Flachennutzungsplanes kann auch der Satzungsbeschluss tber den Bebauungsplan Nr. 7
bekannt gemacht werden.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
1 2025-11-26 GrStieten B7 Plan Satzungsbeschluss (6ffentlich)
2 2025-11-26 GrStieten B7 Begriindung Satzungsbeschluss (6ffentlich)
3 2025-11-26 GrStieten B7 Abwagung (6ffentlich)
4 2025-11-26 GrStieten B7 Umweltbericht Satzungsbeschluss (6ffentlich)




Satzung der Gemeinde Grol} Stieten
uber den Bebauungsplan Nr. 7 ,An der Wirtschaftsstrale®

Teil A - Planzeichnung

Beiplan (mafigeblicher AuBenlarmpegelbereich)
1V, Punkt 5.1 m Tl B-Text

Lage der externen Kompensationsmafinahmen

Anlage einer extensiven Mahwieso: 3.398

Alage ainr 3raiigen Feldhocke: 400

Nutzungsschablonen

WA '

GE

GRZO3 | FHOO

GRZO3

FH100

A

Planzaichenerléung
i e Planzschenvororung (PanZY) vom 16, Dezember 1990 (GBI 199115, 58),

oo sl oo o . v 5 BB 13,801

1. Festsetzungen

At dor baulichan Notzung (5 9 Abs. 1Nt 1 BauGS, 5 4,81, 11 BauNVO)

Algemeine Worngetiets (§ 4 BauVO)

Gewerbegebite (58 BauNVO)

‘Sanstige Sondergabicts “Teraling it Wohnen und Beherbergung”
(11 BauNV0) mit . Nummererung

Nt o autchan g (§9 s 1.1 BauGB. 51,1 2050N0)
oz [
™ [ —
! [PVP——
[ —
A e
Saugrensen (5 Ao 1.2 82068, § 20 Baut0)
fa—

Vorkehrsfiachen (§3 Abs. 1 .11 BauGS)

I:l Ststanverkavstache, fenticn

hvsfichen besonderor Zusckbestimmung
Vorkonrsberutigtor Bereich, priat

————  Statonbegenzungsinic
aaaa Bocichomne En ind Ausiant

Fischon far Vrsorgungsaniagen,fr dl Abfallantsorgung und die
Abwasserbeseiigung (§9 Abs. | \r. 14 BauGE)

E Flchen i o Adatersorgung

R ——
[ ——

] e

] Frr—

Hecke

2ur Ploge und zur Entwicklung von Natur und Landschat (§ 9 Abe. 1 N 25 5auG8)
Exmatung von Baumen (8 16,19 NaISchAG V)

Umgrenzung von Fachen zum Anplanzen von Baurmen, Stduchern
und sonsiioen Beptanzungen

Umgrenzaing von Fschen mit Bindung i epflanzumgen und fx
Exmaltng von Bauman. Sduchern und sonstgen Besfanzungan

Sonstige Planzsichen

G, ot Lalungsrecion 2 Gnstn dar A dor
Ver-und Enfsorgungstiage zu belastends Flachen
o T B

Mt Latungsrechion 23 Gunsiender Ver-und Entsorgungstrage 20
bolasond Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr 21 BauG8)

yezung der Flschen, e von der Bebauung rezunatien snd
o 55 o e 0 BB 35 A 1FSiG)
Granze des raumichen Goftngsberciches des Babauungspianss
(59 Abe. 7 BaGB)
Abgranzung von Baugetisten ode des Matis der Nutzung nnerbalt,

cines Baugaticies (§ 16 Abs. 5 BaUNVO)

2. Darstellungen ofine Normeharaktor

m vorhandens saichs Anagen

Vorhandene Fusticksgrenzen
————  inAussicht genonmene Grundaticisielung

u Fursticksnummen
50— Bematunginm
- Vothandane Golandshahon n m dbes NHN (DHHN 2016)
Bezugsounki ir Hohenangaben n m Uber NHN (DHHN 2016)
vorhandenes Baum
Vorhandener Baum, Ubemahme aus Lufbis
Wurzlschutzsersich

Kantigfortalond

X bersits entfalen

3. Nachrichtiche Ubernahme (5 9 Abs. 6 BauGB)

Schutzgeblet e Grndwasser - Schutzzone 16

Praambel
Auforurd des § 10 dos Baugessibuches (8auGE) i dor Fassng

dor
mber 2017 (BGBLIS.3634) zuelzt geanden durch Arkel 3 des Geselze
Yo 20 Desember 2025 (BGBL 2003 | Ne. 36k sowe. § 56 et Londedbauorininy

2uolatgeandent durch das Geselz vom 08, Aprl 2024 (GVOBL . ). wird nach
Beschiussfassung der Gemeindevertetung der Gemeinde Gro Stieten vom folgence.
s 7 An der o

o <
Chaussee® und rnordich An der Wirschafissiale” in Grofy Steten, umfassend de ehemalge
Kloingartenariage, bestohend aus der Planzeichnung (Tel A) und dem Tox (Tel 8) sowie dan
ertichen Bauvorschriten era

Teil B-Text

Es giit dlo Baunutzungsverorgnung n der Fassung der Bokannimachung vom 21112017 (BGBL. |
o) Jul 2023 (BGBI. 2023 | e 176).

At und Ma8 der baulichen Nutzung (5 9 Abs. 1 N 1 BauGB, §§ 1, 4, 8, 11, 18 und 19
BaulvO)

e g e Venvtungen,
nd Tankstallon auch ausnahmswoisg ich! zuassig (§ 1 Abs. 6 BauNVO).
2 i G sons Sopergeomen (S0-GooRie)rach § 11 BauO T dor Zwockbesmung

SOt: Wohngebaude, Baherbergungseinrichungen und Nebenaniagen fur die Batreiber der
Tirnattung,

SO Gobud und Angen i de. prvaen Tatrg nd dr gowrlcten Handeuc
Glenen, unzulssig sind Terheime und Hundetherapiezenir

13 In dem fetgesetzten Gewerbegetie (GE.Gebiel) sind e nach § & Abs 1 BauNVO ansonsien
aigermein Abassgen Tonksiolen goma § 1 0.5 BauO ulisiy

4BauGB iV.m. § 85 LBaWO 1)

i dem WA- und
O el o angasne. ol baune und snpvasisbare Dochgammen i Evorso
2ulassig st dio Nulzung fir Solaraniagen. Dio Dichor dor Hauplgebdudo in don GE- und
undas - susaubiden
2Das Anlogen von gakiesten Fiachen oder Stin-/ Schoterlachen, e eine Wasserdurchassighelt
einschranken oder volstandlg unterbinden, st n den nicht bebauten Grundsticksfiachen dos
WA-Gabielos unzuidssig

it iner
et Uniouny ode i Rarkctem. s sooohon Sitschsuamiogon’ s i
 Ranitnzon  eginen.

wer vorsatzich oder
abvass s moch § 85 LBoud W efasaenen Sang e e avchen Boovorschon
Zuwiderhandelt

Verfahrensvermerke
Der_Aufsellungsbeschiuss der Gemeindever wrde am 21062023 gefasst Die
Crciicn Betormmadhur Gos AEIaTasbescHLASss . a 25,07 2023 m Ao Ges
Amies  Dof  Meckenburg:Bad  Kienen und  zusazich m  Intemet  unter
tps: /e am-dorimecklanburg badkieinen do oroigt.
Grof Steten, den
(Siegel) Dor Birgermeistor
2. Die fir Raumordnung und Landesplanung zusténdge Stele st it Schrefben vom 25.01 2022
unct 29,10.2024 betaligt worden.
Grof Stisen, den
(Siegel) Der Burgermeister
3. Die fihzeitge Betoligung der Offentichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist n der Zei vom

0511.2024 b zum 06.122024 curch ein ofentiche Auslegung der Planung durchgefinr
rden und sonsiigen Triger Sffenticher Belange, deren Aufgabenbereich durch

de ‘Abs. 1 bzw. § 2
Abs. 26.10.2024 2ur Adgabe im Hinblck
auf

Grot Steten, den
(Siegel) Der Burgermeister

042025 on Entut e Sebuurgepnes ik Sainang

Hinweise
O Plargs e e, o do gestis Gomaidgait n dr Tistarschuzons 2
Grndwserosung Do ogieriug " Dle danit_ varundaren  Vorole” und
gem: Dort
Wecklanburg (WSGV vom Sowie gemat der Richliie fir
DV, Reglwerk Aot W 107) 2 escen
Goma der Wasserschutzgebietsverordnung Dorf Meckenburg st es im _ausgowlesenen

Gowerbagobiet ausdricklich untorsagt,_industrll sowie_produzieronde Gewerbosiarichiunge

4 Dl faspusazto Gundfachonzah! (GRE) darlGomi § 19 Abs 4 BauNVO,im GE-Gabst duch
Sttt mi fron Ziaian, Ausiolunstachon sowo Nobearagen gomat § 14 SO

von 08 Gberschriten wer
Bl Framate . doch 3 Hohahage oo charen Dachoranzunskane. 9o dor usrs
‘Schntpunkt der beiden Dachschankel. Bei Flachdichern it e Firshahe gieich der Hone der
ebaucs o Bestimmung dor Frstiohen gelten als  unterer

o 1 )
Inerhalb Gos WA-Gebiete ist e Einzoiaus bzw. jo Doppelnaushaiite maximal sine Wohnung
zuldissig

Fiéchen, dio von der Bebauung freizualten sind und ihro Nutzung (§ 9 Abs. 1 N:. 10 und
8)
Entang dr sundosat B 108 diren n oo Entornng s
Reren Rand dor befestgtn, r den Kraffazsuguenel besimmien Fahsan Hoonbauten
o A et o wardon gom. §9 Abs.

store
In den Boden oder Gas Grundasser gelangen. de die Sffentiche Wasserversorgung besinlachigen
Kinrten,

zuldssigen gewerbichen Nutzungen hinsichiich der Kiassizenung s produzerender
dorog

Darlber hinaus it 20 beachien:
Anwandung von Pllanzenschutzmitln gemat Zifer 3.7 dor Anlage 3 dor WSGVO

die Erichtung von Strafien, Wege und sonstge Verkenrsfiachen unter Einhalung der Anforderung
der akualen Rchtinen for bautechnische Matinahmen an Straien in Wasserschutzgebete

5.1 der Anlage
die Nutzungsbeschrankungen zum Umgang mil wassergefahidenden Stofen uner Zifer 3 der
Anlage 3 dor WSGVO Dorf Meckienburg

s
oy urOrenitvetabetsigon bosn

Grof Steten, den
(Siegel) Der Burgermeister

5. Dor Entwur des Bebauungsplanes Nr. 7, bestehand aus der Planzsichnung (Tel A) und dem

auf der Intemetsefe des Amtes Dorf Meckenburg-Bad Kienen und im zentalen Bau. und
Parurgior dos Linds o verfontir. Dariber i aben o Urlgen im
Verdffentichungszeiraum  wahvend der  Ofvngszaiten Im Amies Dort
VeckienburaS0d. Kiohon Sfanich ausgologon Do Ofnichuaianetoiging made o
31 ercfentichung
2l dor et des Amis D Mockenbuy 820 Kenen und i zenalen Bau- und
Panungspral des Landes 11 bekanigamac. D1 von cr Planng briven Seirdn und
onskon Tou bk s i o Nochhargamoindon warden gomal s

s Aos. 2 BaUGD it Scvaban o 28052093 tor d Olembeamatssololowny
et und 2t Abgabe einer Silungrahim el

die Ennolung e des don
Gemeingebrauchs (Siegel) Dor Birgarmeistor

Auteralb des angrenzenden Stiaten. .  Katastermatige Bostand innerhalb des Gelungsbercichs. wid ol rihi

An der % o e e Logonetves dos Lindes Meckenbury Vo ﬂulqesleﬂl oescnerigt, Hinsintin der agencnigen Darstelung Gor Grerapunits gt der

s 1
(FSuG). Zulssig sind ausschietich Einriadungen, Staplatz fir PKIW und LKW, Lager- und

4. Grtnfiachen; Planungen, Nutzungsregelungen, Flachen und Matnahmen zum Schutz,
Phlogeund 2u Entickung von Soden, Natu’und Landecha Anpflarzan und Ernatian

Auaglaleh (9 Abe. 1. 15,20 25 Abs. 13 un Ao § 68U
Die privato Grinfiiche it dor Zweckbestmmung ,Garlen” it girtnerisch zu gestalen. Al

41
joweils maximal

20 s Hemsche . sondorgerche. Gohdizarin snd bl der Arptanzung
42 D prals Griniacho i dor Zwsckbastmrung Struobstvioss st s Sreucbsieso zu

entucken. Do vorandana Bauibesand st abhang von dr Vialat dor B 2 aiaten
Erganzungspfanzungen sind it nd_regonalen Kulu inehme

reonngsgene 3 (Norddauschos Taland) 2 ona Wiesa 23 onwickon. Fur 3 Flegs 5

43 el dor prvtan il Tk der Zweckbosimmung Hecke" st im nordéstichen Toil

x12mau

pllreen Zwscten den Bdumen s o o von 10 m euhaen £ nd 4 G
Gen Pranzisten 1 und 2 20 verwenden. E sind daraus. mindestens. 5 Srauchare
2 Baumarten auszuwhien. Die Anpfanzung ist mindostens in den erslon 5 Janrn mit ainom

Nach gegemuirigem Komrinisstondsnd von do geplnten aahmon ko Baucerknae sow
Bodendenkmalo botoft

iirend der Boumalanmen Sacha, Sochgueaminatin ode Tets von Sachen (Fundey et
st dass an iver 5

DSAIG M) ein ceiches inoesso beso, el des ez bel der uroren

Derkmaschizbonrdoinutioen 11 1 DS 1) Do Fund und o Fudsil i 2

Enivein won Miarbatem oder Sesurgien oes Landesamies o K und Derkrmaige o e

fachgerechle Unlersuchung In unveranderlem Zustand zu.erhalien, Do Verpfichiung edischt §

Werktage nach Zugang der Anzeige.

Teaumatnanmen Muntonsnds auvei Komen, Avs desen Grunde snd Telosabeten mt

entsprachender Vorsicht durchzufUiven.  Sollen bel diosen  Arbeiten Kampimittoerdachige

ogenstinde oder Munilon auigolunden werdon, it aus Sicherheitsgrinden di Arbell an dor
Umgobung und dor

o Wer
Kampimitol nideckl in Besiz hat oder Kenninis von Lagersielen derariger Mitel orhat ist
Verpfichto, dios unverzigich dor Stichen Orcinungsbehérd anzuzeigen

Nah gaganuarigen Kemnsstand s m Plangsil kain, schaditen Bodenvrindngen,

Hecke aus Feidahor dauerhaftzu erhalter
nnernalh. s S0%-Gebites 41 e fesgesezten Fldche zur Arpfanzung von B
Stuctum uxd sosigen Boparzingen one fowachends ovotige Hacke i i
beidseilgem im aus mindesiens.

Flachen bew. Allasten bkanni. Worden bel Bavarbeion Anzoichan fir bisher
nbokanete, Baasungen dos. Unlorgnndos. (umatiriche Geruch. anoealo. Farbun, Ausi
Verunreinigter

Gemils § 4 Abs. 3 Bundes-Bodenschulzgesez (BBOJSChG) zur ordnungagematen Entsorgung des

Gouermat 2y shaten. £5 9 sandorgerscne ron v mirdesions 50 % ovs den
Bhanetcton  and 3.4 vowandon, Aouerend von Puukuus\nd bel or Pllanzung

torin

45 Dl Docntachen von Hoptgenacaen m SO2. 950 m GE Oeet o 20 mindesons 70% 20
bagilnen. Die durchwurzalbare Vegetationsschicht muss mindestens 12 cm betragen. Fir die
Bopflanzung ist eino_Sedum-Gras-Kriularmischung 2u verwonden und ein geschiossens

46 Diezum Baume, Straucher
atlan i vor bav. g cdr betebadegn Bosnicangen 21 schizn
Aufschitungen, Abgrabungen, Ablagerungen, Uberiahrunge

Landireises Nordwesimecklenburg wird hingeviosen.

Zur Vermeidung von artenschutzrechtichen Verbotstatstinden solln Falungen van Gehotzen und
Gblcren i Zasaum vom 1 Okiobr i 28,26 Fabrar rolen Solen de G i

uflenal osos Zavaumos gofat oder abgebrochen wrdon. 5 vamor von-sinar
dkmbgmcnan  Babeglelung s Boguachiung besigich aenschuzrechcher Verbositbesince

Fir ine insekien- und fledermausieundiche Beleuchiung salfen fogend Parameter i die
Beleuchtung rden

s wirzevetezende, Tatgketen. memaly des Worseschaaberecnes. (Kronenvae 320,
1.5 m) von zum Erhat fostgesetzien Baumen sind unzuldssig.

Vegetaionsfichen, zum Beispiel mi Rasen, Widkiaute, Stauden, Kieterpfianzen
o Canzen. anedgon s Sosonl 0 ol
48 Phandliste 1

Europiisches Praflennichen (Euonymus europacus)

Zweigifiger Weltdom (Crataegus lsevigate)
Pharzisto 2

et i Do cherr 2 vervende
Widapfol (Malus syhvostis)
Wi (P communi
Stk iho Quers ot
abon iorcampost
Hange-Birke (s

Borg-Uime (Uimus labra)

Siber-Woide (Saix alba)

iche Bucho (Fogus sylatica)
rg-Anom (Acerpsoudopll

Spitz-Anor (Acer laanoides)
49 Il dos SO Cobies st o Horsaling es Fundaiungs: nd Rl ur

wassordurchdsiger Bauneise 2ulssh
4 Lage in der e

a gssiufe C, D nach der
Varordnung. b anagen zum. Umgang i wassergeandenden S (AWSV) sow
Erdwarmesonden unzuiassig

a im Sinne des
Bundes-imissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. | Nr. 24 BauGe)
Im gesamten Plangabiet sind bel dar Erichtung und der Anderung von Gebduden die
Croetcnen Seoaldamm g, de Adenbavile von sndzbatigen AulHloMon
ich don I dam Boflan bezscolon Autenlimpepely dor DIN 41092 Scnalshuz
Hochbau - Tell 2: Rechnerische Nachwelsa der Efilung der Anforderungen Ausgabe Januar
2018, Abschrit 4.4.5 auszubiden.
lachweis der erforderichen Schallammmate hat im Baugenehmigungsverfaren baw.
Kenninisgabovertahron nach dom in dor DIN 4106-1 _Schalischutz im Hochbau - Tel 1
Mindestanforderungen" Ausgabe Januar 2018 vargeschiiabenen Verlahven in Abhangigkel von
Ger Raumnutzungeart und Raumgrot zu eflgen
\lon den in dem Beipan Gargesielien Auberlarmpegeln kann abgewichen werden, sowsi im
ugenenmigungsvertanien bzw. Kenntnisgabevertahren der Nachwels erbracht wid, 6ass oin
als i der Stuation
nter Bericksitioung fler Scnalausbretung. Die Anordringen n de Scraldammung dor

2 lovatab des Fangaels s r Sk urs Kiderammer ch on ensprochares
g sreichender Mindestuftwechse! sicher zu stelen. Entwsder kann

Belining e e wnalabpewandis Fessate sfogen an der 95 Orentenmomere 4o

DIN 18005 (Verkeh) eingehalton sind, oder ein ausreichender Luftwechsel ist auch bei

dos Plangebietes beachtetwer
dio

Louehimita i Frblamosrar von ma. 200 baser 2400 K, ki der gt grge
UV-und IR Emissionen Wellenlinge um 500 . rieriger G-

T Rosratonpspoomelt dor WegGhdostuung. POgKAS od,boderics orie,
goringe sellicho Abstrahiung, Abschirmung nach dbon.

nsiga Boleuchtung. bodonwarts gaichla, gornge soltiche Abstrahlung, Abschirung nach
oo 5o immar T inderung der StaRAGSIenia kB Sunden s
Beleushiungszeiraur
U o Belananung von Fassaden st verzhtetwerden

Eingrifo in Natur und Landschaft werden durch fogendo zwei extome Kompensationsmatinahmen
ausgeglc

‘Arlage einer extensiven Mahwies
ncer P 1, Ackertiche
am Teh n s oxtrsl geuie Vs movardo D Fiche st duch Sabstbaginung
7 e prat o Soigl aus dom Urprngsgebit 3 Nerdimisches Tt
i Ar-:cmuss st dos Matdgut 2 bordumen. Unbruch, Nochs ot Doy urd ey Entn von
Planzenschuzniton S averah unzuassq. Walzen und Scheppen st m;m m Zoitaum vom
Wars s zum 15, Sopamber gosatet” D Natahmanlicha 8 2 Aaane mk
Eichenspalfahien abzugronzen.
- Arlage einer Feldhecke:
Auf dem Fiurstick 161127, Flur 1, Gemarkung Grof Steten st oo 3oiigo sowie 7 m brote und
57 m lange Felshecke anzupflanzen. Der Pllanz- und Rehenabstand belrigt 1.5 m. Als Oberhaler
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Teil 1 — Bauleitplanung
1. Einleitung
1.1 Anlass und Ziel der Planung

Zielsetzung der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 ist die Schaffung einer ge-
mischten Nutzung nérdlich der Stral3e ,An der Wirtschaftsstrae” und 6stlich der B 106
(-An der Chaussee®) auf der Flache der ehemaligen und weitgehend brach gefallenen
Kleingartenanlage in Grol3 Stieten. Damit soll der Entstehung eines stadtebaulichen
Missstandes vorgebeugt werden. Dieser kann Uberall dort entstehen, wo nach der Auf-
gabe der Nutzungen von Flachen und Gebauden keine Nachnutzungen erfolgen. Das
Plangebiet ist derzeit gepragt von einer (inzwischen Uberwiegend beraumten) Klein-
gartenanlage.

Durch eine kleinraumige Nutzungsmischung mit Tierhaltung sollen ortstypische stad-
tebauliche Strukturen geschaffen werden, durch die der sudliche Ortsrand arrondiert
und aufgewertet werden soll. Innerhalb der Ortslage von Grol3 Stieten sind keine al-
ternativen Flachen fur solch eine bauliche Entwicklung verfugbar.

Den flachenmaRig groften Anteil an den geplanten Nutzungen nehmen ein Sonder-
gebiet fur die Tierhaltung mit Wohnen und Beherbergung sowie umfangreiche Grin-
flachen ein. Im nordodstlichen Bereich wird zusatzlich ein kleines Wohngebiet und im
westlichen Bereich ein kleines Gewerbegebiet ausgewiesen. Fur das Sondergebiet
sind Wohngebaude und Nebenanlagen fur die Betreiber der Tierhaltung, Gebaude und
Anlagen, die der privaten Tierhaltung und der gewerblichen Hundezucht dienen, sowie
ein Hundelbungs- und Reitplatz vorgesehen.

1.2 Lage und Geltungsbereich
Das Plangebiet mit einer Grof3e von rund 1,4 ha befindet sich im Stden der Ortslage
Grol} Stieten und umfasst im Wesentlichen die ehemaligen Kleingartenflachen dstlich

der B 106 (,An der Chaussee*) und noérdlich der Stral3e ,An der WirtschaftsstralRe®.

Der Geltungsbereich folgt den vorhandenen Flurstlicksgrenzen und bezieht eine Teil-
flache der angrenzenden offentlichen Stralienverkehrsflache mit ein.
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mit Lage des Plangebetes (© GeoBasis DE/M-V 2024)

Luftbild
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1.3 Flachennutzungsplan, Planungsrecht und Raumplanung

Die Gemeinde Grol} Stieten verfligt Uber einen seit 2001 wirksamen Flachennutzungs-
plan.

Im wirksamen Flachennutzungsplan sind im Geltungsbereich Uberwiegend Grinfla-
chen mit der Zweckbestimmung ,Dauerkleingarten gemaly § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB
ausgewiesen. Ein sehr geringer Teil ist als gemischte Bauflache gemaly § 1 Abs. 1
Nr. 2 BauGB dargestellt.

Die Aufstellung der 2. Anderung des Flachennutzungsplanes erfolgt nach § 8
Abs. 3 BauGB parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 ,An der Wirtschafts-
stral3e”.

Im Rahmen der 2. Anderung des Flachennutzungsplanes werden entsprechend der
Zielsetzung des Bebauungsplanes Nr. 7 private Grunflachen mit der Zweckbestim-
mung , Siedlungsgrin®, eine gewerbliche Bauflache, eine Wohnbauflache und ein Son-
dergebiet mit der Zweckbestimmung ,Tierhaltung mit Wohnen und Beherbergung®
ausgewiesen.

Planungsrechtliche Grundlagen fir die Erarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 7 sind:

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394),

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176),

- die Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 |
S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. |
S. 1802),

- die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015, zuletzt gedndert durch Ge-
setz 09. April 2024 (GVOBI. M-V S. 110),

sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gultigen
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien.

Die in der Satzung genannten Gesetze, Normen und Richtlinien kénnen im Bauamt
des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Am Wehberg 17, 23972 Dorf Mecklenburg
wahrend der Offnungszeiten eingesehen werden.

Als Plangrundlagen wurden ein Lage- und Hohenplan (Vermessungsburo Kerstin Si-
wek, Wismar vom 02.05.2024), die digitale Topographische Karte (© GeoBasis -
DE/M-V, 2024) sowie eigene Erhebungen verwendet.

Gemall § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitplane den Zielen der Raumordnung und
Landesplanung anzupassen. Die allgemeinen Ziele, Grundsatze und sonstigen Erfor-
dernisse der Raumordnung werden fur das Land Mecklenburg-Vorpommern durch das
Landesplanungsgesetz (LPIG) vom 20. Mai 2011 und das Landesraumentwicklungs-
programm formuliert.

Die Fortschreibung des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpom-
mern (LREP) vom 30. Mai 2005 wurde mit Landesverordnung vom 27. Mai 2016 in
Kraft gesetzt.



Gemeinde Grol} Stieten — Bebauungsplan Nr. 7 ,An der Wirtschaftsstrae*

Die konkreteren Entwicklungsziele und Rahmenbedingungen fir das Gemeindegebiet
Grol3 Stieten sind im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg
(RREP WM) aus dem Jahr 2011 verankert. Seit Mai 2024 qilt die Teilfortschreibung
(TF SE) fur die Kapitel 4.1 ,Siedlungsentwicklung“ und 4.2 ,Wohnbauflachenentwick-
lung®.

Die Gemeinde Grol} Stieten liegt ca. 7 km sudlich von Wismar im strukturschwachen
landlichen Raum. In diesen Raumen sollen die vorhandenen Entwicklungspotenziale
gestarkt und der Gesamtraum so stabilisiert werden, dass sich ein attraktiver Lebens-
raum fur die hier lebende Bevolkerung bietet (vgl. Programmsatz 3.1.1 (5) RREP WM).

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine Flache, die innerhalb der Ortslage liegt,
planungsrechtlich allerdings aufgrund der urspringlichen Nutzung als Kleingartenan-
lage zum AulRenbereich zanhlt.

Gemal den Programmsatzen 4.1 (5) Z LEP M-V und 4.1 (5) Z TF SE ist der Sied-
lungsflachenbedarf vorrangig innerhalb der bebauten Ortslagen durch Nutzung er-
schlossener Standortreserven sowie durch Neugestaltung und Verdichtung abzude-
cken. Aulderhalb der bebauten Ortslagen sollen Bauflachen nur dann ausgewiesen
werden, wenn nachweislich die innerdrtlichen Baulandreserven ausgeschopft sind, ein
Flachenzugriff nicht moglich ist oder besondere Standortanforderungen dies rechtfer-
tigen. Sofern dies nachweislich nicht umsetzbar ist, hat die Ausweisung neuer Sied-
lungsflachen in Anbindung an die Ortslage zu erfolgen.

Die Flachen der ehemaligen Wohnungsgarten sind planungsrechtlich zwar formell
dem AulRenbereich nach § 35 zuzuordnen, stadtebaulich liegen diese jedoch innerhalb
der Ortslage in Anbindung an das Stralen- und Versorgungsnetz und sind siedlungs-
strukturell durch die Nutzung als Kleingartenanlage vorgepragt.

Es werden keine landwirtschaftlich genutzten Flachen in Anspruch genommen. Ein,
wenn auch mittelbarer Anschluss an die freie Landschaft besteht ausschlie3lich in
westlicher Richtung. Als trennendes Element ist hier allerdings die Bundesstralle
B 106 vorhanden. In den Ubrigen angrenzenden Bereich sind bereits baulich genutzte
Flachen vorhanden.

Um der Entstehung eines stadtebaulichen Missstandes nach Aufgabe der Kleingarten
vorzubeugen, soll das Areal nunmehr mit einer gemischten Nutzung entsprechend
dem dorflichen Charakter nachgenutzt werden. Vor diesem Hintergrund ist die Planung
mit dem o.g. Programmsatz zur Innen- vor Auf3enentwicklung vereinbar.

In Gemeinden ohne zentralortliche Funktion ist die Ausweisung neuer Wohnbaufla-
chen grundsatzlich auf den kommunalen Entwicklungsrahmen zu beschranken (vgl.
Programmsatz 4.2 (5) Z TF SE).

Innerhalb des kommunalen Entwicklungsrahmens ist eine Wohnbauflachenentwick-
lung in einem Umfang von bis zu 0,6 Hektar (netto) je 500 Einwohner (TF SE), bezogen
auf den Einwohnerbestand vom 31.12.2022, vorgesehen. Zusatzlich ist die Entwick-
lung des Innenbereichs moglich.

Die Gemeinde Grol} Stieten hat 640 Einwohner (Stand 31.12.2022). Es kann von ei-
nem kommunalen Entwicklungsrahmen von 0,8 ha fur eine Planungszeitraum von
etwa 10 Jahren ausgegangen werden. Das im Bebauungsplan festgesetzte allge-
meine Wohngebiet nach § 4 BauNVO umfasst eine Flache von rund 0,24 ha und fugt



Gemeinde Grol} Stieten — Bebauungsplan Nr. 7 ,An der Wirtschaftsstrae*

sich grundsatzlich in den zur Verfigung stehenden kommunalen Entwicklungsrahmen
ein. Die Wohnbauentwicklungsflache ist dem Aufdenbereich zu zuordnen und daher
auf den kommunalen Entwicklungsrahmen anzurechnen (vgl. Abb. 1 zu Programmsatz
4.2 (5) TF SE).

Im Sinne einer geordneten und nachhaltigen gemeindlichen Siedlungsentwicklung sol-
len in den Gemeinden die Potenziale in rechtskraftigen Bebauungsplanen vorrangig
vor der Ausweisung neuer Wohnbauflachen genutzt werden. Gemal Programmsatz
4.2 (5) TF SE sind Wohnbauflachen in rechtskraftigen Bebauungsplanen, die vor dem
31.08.2011 bekanntgemacht wurden und noch nicht erschlossen und bebaut worden
sind, auf den kommunalen Entwicklungsrahmen anzurechnen.

Die Gemeinde Grol3 Stieten hat sich mit den vorhandenen Kapazitaten auseinander-
gesetzt. Mit den Bebauungsplanen Nr. 1 (rechtskraftig seit Marz 1998) und Nr. 2
(rechtskraftig seit Marz 1999) wurden Flachen im Osten der Ortslage flr eine Wohn-
bebauung planungsrechtlich vorbereitet. Auf potentielle Grundstlicke an der Stralle
,Am Hof* (sudlicher Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 2) besteht fiir die Gemeinde
aufgrund der Eigentumsverhaltnisse kein Zugriff. Es wird daher fur beide Bebauungs-
plane Nr. 1 und Nr. 2 insgesamt von etwa 75 mdglichen Grundstiicken ausgegangen.
Die ErschlieBung ist abgeschlossen. Aus den bei der Gemeinde eingereichten Geneh-
migungsfreistellungen und Informationen des ErschlieRungstragers ist ableitbar, dass
48 Grundstucke verkauft wurden. Das bedeutet, dass 64 % der Flachen bereits bebaut
sind bzw. eine Bebauung vorgesehen ist.

Gemal den obigen Ausfuhrungen, sind die Bebauungsplane Nr. 1 und Nr. 2 nicht auf
den Entwicklungsrahmen anzurechnen, da die Gebiete erschlossen und teilweise be-
reits bebaut sind.

Daher sollen trotz der Potentiale (27 Grundstiicke) mit dem Bebauungsplan Nr. 7 Mog-
lichkeiten fur eine Wohnnutzung, allerdings nur fur etwa vier Wohneinheiten, auch zur
stadtebaulichen Aufwertung im inneren Ortsbereich planungsrechtlich vorbereitet wer-
den.

Der zur Verfigung stehende Entwicklungsrahmen der Gemeinde von 0,8 ha reduziert
sich somit lediglich um die im Bebauungsplan Nr. 7 ausgewiesene Wohnbauflache
(ca. 0,24 ha). Es verbleibt ein Entwicklungsrahmen von 0,56 ha.

Das Amt fur Raumordnung und Landesplanung hat in seiner Stellungnahme zum Ent-
wurf vom 30.06.2025 mitgeteilt, dass das Vorhaben mit den Zielen und Grundsatzen
der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist.

Bei neuen Siedlungsvorhaben als auch beim vorhandenen Siedlungsbestand sollen
Maflnahmen zur Energieeinsparung und zur Erzeugung regenerativer Energie umge-
setzt werden (vgl. Programmsatz 4.1 (8) TF SE).

Mit dem Vorentwurf vom 24.09.2024, der in der Gemeindevertretung am 09.10.2024
gebilligt wurde, wurde die friihzeitige Behdrden- und Offentlichkeitsbeteiligung im Zeit-
raum November/Dezember 2024 durchgefuhrt. Aus dieser Beteiligung mit dem Vorent-
wurf ergaben sich folgende Anderungen bzw. Erganzungen fir den Entwurf:

- Aufnahme von Hinweisen und Festsetzungen aufgrund der Lage innerhalb der
Trinkwasserschutzzone,

- Auseinandersetzung mit den Belangen der Raumordnung und Landesplanung,

- Konkretisierung der zulassigen Nutzungen im SO2-Gebiet,
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Festsetzung einer zulassigen Grundflache fur den Hundelbungs- und Reitplatz
in wasserdurchlassiger Bauweise im SO3-Gebiet,

Aufnahme von passiven Larmschutzfestsetzungen aufgrund der Schalltechni-
schen Berechnung,

Erganzungen hinsichtlich Baum- und Artenschutz,

Bestimmung von naturschutzfachlichen Ausgleichsmaf3inahmen,

Erganzungen zur vorgesehenen Ver- und Entsorgung aufgrund des Erschlie-
Rungskonzeptes,

Erganzung der 6rtlichen Bauvorschriften (u.a. Dachbegrinung im GE und SO2,
Gestaltung von unbebauten Grundstucksflachen).

Die Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung mit dem Entwurf, der am 23.04.2025 von
der Gemeindevertretung gebilligt wurde, erfolgte im Zeitraum Ende Mai bis Anfang
Juli 2025. Seitens der Offentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. Fol-
gende Hinweise ergaben sich aus der Behdérdenbeteiligung und wurden fur die Sat-
zungsunterlagen berucksichtigt:

Mit dem wasserrechtlichen Bescheid vom 03.11.2025 wurde die Befreiung von
Verboten und Nutzungsbeschrankungen der Wasserschutzgebietsverordnung
(WSGVO) Dorf Mecklenburg erteilt. Damit verbundene Hinweise wurden in die
Planunterlagen aufgenommen. Im Rahmen des nachgelagerten Baugenehmi-
gungsverfahrens kann es zu Einschrankungen der zulassigen gewerblichen
Nutzungen aufgrund der Lage innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIl B kom-
men.

Die Zweckbestimmung fur das Sonstige Sondergebiet wird von ,Tierhaltung®
gemal der zulassigen Nutzungen konkretisiert in , Tierhaltung mit Wohnen und
Beherbergung®.

Die private Verkehrsflache erhalt die Zweckbestimmung ,Verkehrsberuhigter
Bereich®.

Die Ersatzpflanzungen flr die Rodung von geschutzten Einzelbaumen erfolgen
auf gemeindlichen Flursticken und nicht innerhalb des Plangebietes.

In Auswertung des Bodengutachtens besteht im Zuge der kinftigen Baumal3-
nahmen eine abfallrechtliche Untersuchungspflicht beim Abtransport von Bo-
denmaterial, insbesondere der Bereiche mit Bauschutt und mit Auffillungen.
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2. Planungskonzept
2.1 Ausgangssituation

Das Plangebiet umfasst vollstandig die Flachen einer ehemaligen Kleingartenanlage,
deren Parzellen nach und nach weitgehend aufgegeben wurden. Einige Gebaude so-
wie Obstgehdlze sind im Bestand noch vorhanden.

Das Gelande im Plangebiet neigt sich von der Bundesstralle (B 106) (Gelandehdhen
um 55,0 m u. NHN) in Richtung Osten (Héhen um 53,5 m (. NHN) und von Sldosten
(H6hen um 56,0 m u .NHN) nach Norden (H6hen um 53,5 m G. NHN).

Im Nordwesten grenzt die B 106 (,An der Chaussee®) an. Entlang der Grundsticks-
grenze ist hier ein Gehdlzstreifen vorhanden.

Nordostlich des Geltungsbereiches verlauft ein 6ffentlichen Wirtschaftsweg (Garten-
weg), der als Wiesenweg gestaltet ist. Dieser weitet sich im westlichen Bereich auf —
hier ist dann ein kleiner Teich vorhanden. Insgesamt ist der nordlich des Plangebietes
gelegene Bereich durch eine eingeschossige Wohnbebauung mit den rickwartigen
Garten an der alten Dorfstral’e gepragt. Die steilgeneigten Dacher sind in Rot, Rot-
braun und Anthrazit ausgebildet. Ostlich des Geltungsbereiches befindet sich ein
Grundstick, dass sowohl gewerblich als auch zu Wohnzwecken genutzt wird.

Die Flachen direkt sudlich des Plangebietes werden durch groRere Garagenanlagen
,An der Wirtschaftsstral’e® gepragt.

Bushaltstellen zur Anbindung an das Netz des 6ffentlichen Personennahverkehrs be-
finden sich an der B 106 (,An der Chaussee®).

LAn der WirtschaftsstraBe“ Richtung Osten Plangebiet in Richtung Norden.
mit der vorherrschenden Garagenbebauung.

Teich am nordwestlichen Iangebiétsrand Plangebiet in Richtung Norden mit d angrenz
mit 6ffentlicher Griinfldche. den Wohnbebauung an der alten Dorfstral3e.
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2.2 Stadtebauliches Konzept, Festsetzungen

Das Planungsziel des Bebauungsplanes Nr. 7 ist die planungsrechtliche Vorbereitung
zur Nachnutzung einer nahezu aufgegebenen Kleingartenanlage. Wie schon erortert,
soll auf dem Standort eine kleinraumig gemischte Nutzung mit einem dorflichen Cha-
rakter entstehen. Den flachenmalig groften Anteil an den geplanten Nutzungen neh-
men ein Sonstiges Sondergebiet fur die Tierhaltung mit Wohnen und Beherbergung
sowie umfangreiche Grunflachen ein. Die Grunflachen werden unter Einbeziehung des
bestehenden Gehdlzbestandes aus der Kleingartenanlage zu einer Streuobstwiese
mit Beweidung entwickelt.

FiUr das sonstige Sondergebiet nach § 11 mit der Zweckbestimmung , Tierhaltung mit
Wohnen und Beherbergung*“ sind folgende Nutzungen festgesetzt:
- SO1: Wohngebaude, Einrichtungen zur Beherbergung und Nebenanlagen fur
die Betreiber der Tierhaltung,
- S02: Gebaude und Anlagen, die der privaten Tierhaltung und der gewerblichen
Hundezucht dienen; unzulassig sind Tierheime und Hundetherapiezentren,
- S03: Hundeubungs- und Reitplatz mit einer maximalen Grundflache
von 600 m2.

Insgesamt entspricht die kleinraumige Nutzungsmischung mit Tierhaltung den ortsty-
pischen stadtebaulichen Strukturen. Die Anlagen fur die Tierhaltung werden dabei auf
den sudlichen Bereich beschrankt. Beeintrachtigungen der weiter nordlich liegenden
Wohnnutzung sollen dadurch ausgeschlossen werden. Weiterhin soll durch die Dimen-
sionierung der Flachen und durch die Festsetzungen von zulassigen Grundflachen der
Umfang der Tierhaltung eingeschrankt werden.

Im SO1-Gebiet wird eine Grundflachenzahl (GRZ) von 0,4 bei einer eingeschossigen
Bauweise festgesetzt. Die maximale Firsthdhe betragt 9,0 m. Dachneigungen sind wie
im WA-Gebiet zwischen 25° und 50° zuldssig. Damit fugt sich die Bebauung in die
ndrdlich vorhandenen stadtebaulichen Strukturen ein.

Weiterhin sind im SO2-Gebiet bauliche Anlagen fir die Tierhaltung zulassig. Auch hier
wird eine GRZ von 0,4 bei einer eingeschossigen Bauweise festgesetzt. Mit der zulas-
sigen Grundflache erfolgt auch eine Eingrenzung der Groe der zulassigen privaten
Tierhaltung und der gewerblichen Hundezucht. Zusatzlich wird bestimmt, dass Tier-
heime und Hundetherapiezentren unzulassig sind, die moglicherweise Beeintrachti-
gungen durch Larm und Gertiche flr benachbarte Wohnnutzungen hervorrufen kénn-
ten.

Die Firsthdhe betragt ebenfalls maximal 9,0 m und fiigt sich damit in die vorhandene
und geplante Bebauung ein. Die zulassige Dachneigung bis 15° ermoglichst die Aus-
bildung von Grindachern.

Die Uberbaubaren Grundsticksflachen innerhalb der SO1- und SO2-Gebiete werden
durch die festgesetzten Baugrenzen bestimmt, die einen Spielraum fur die Errichtung
von Gebauden ermdglicht.

Innerhalb des SO3-Gebietes sollen keine Gebaude errichtet werden. Die Festsetzung

einer Grundflache flr den Hundelbungs- und Reitplatz mit maximal 600 m? erfolgt je-
doch, da hier von einer Teilversiegelung der Flachen auszugehen ist. Mit der
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festgesetzten Grundflache erfolgt eine Reglementierung, die der Eingriffsermittiung
und dem Schutz des Bodens dient.

Im norddstlichen Bereich wird ein allgemeines Wohngebiet gemall § 4 BauNVO im
Anschluss an die vorhandene Wohnbebauung festgesetzt.

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA-Gebiet) sind Anlagen fur Verwaltungen, Garten-
baubetriecbe und Tankstellen auch ausnahmsweise nicht zuldssig (§ 1 Abs. 6
BauNVO). Die stérende Wirkung solcher Betriebe und Einrichtungen bzw. des damit
verbundenen Verkehrs wird als nicht vereinbar mit den vorgesehenen Nutzungen be-
urteilt.

Innerhalb des WA-Gebietes kénnen etwa vier Einfamilienhauser entstehen. Die zu-
kinftige Bebauung soll sich an der nordlich schon vorhandenen Bebauung an der alten
Dorfstral’e orientieren. Daher werden Festsetzungen flr eingeschossige Einzel- und
Doppelhauser mit einer maximalen Firsthohe von 9,0 sowie mit zulassigen Dachnei-
gungen zwischen 25° und 50° getroffen. Innerhalb des WA-Gebietes ist zwecks Be-
schrankung der Wohneinheiten je Einzelhaus bzw. je Doppelhaushalfte maximal eine
Wohnung zuldssig. Die GRZ betragt maximal 0,3 und orientiert sich ebenfalls an den
ndrdlich vorhandenen Nutzungsstrukturen.

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen werden mit umlaufender Baugrenze festge-
setzt, um einen Gestaltungsspielraum fur die kinftigen Bauherren zu schaffen. Es ist
zu beachten, dass ein Bereich aufgrund einer geplanten Abwasserleitung nicht tber-
baut oder bepflanzt werden darf. Diese Trasse ist als Leitungsrecht in die Planzeich-
nung aufgenommen worden. Im sudlichsten Bereich verspringt die Baugrenze, um den
Wurzelschutzbereich der sudlich gelegenen, teilweise geschitzten Einzelbaume zu
beachten.

Im westlichen Bereich ist ein Gewerbegebiet (GE-Gebiet) gemall § 8 BauNVO festge-
setzt, sodass hier eine begrenzte gewerbliche Nutzung an der Bundesstralie ermog-
licht werden soll. Die Anbauverbotszone von 20 m gem. § 9 Abs. 1 Bundesfernstra-
Rengesetz (FStrG) wird berlcksichtigt. In diesem Bereich durfen Hochbauten jeder Art
nicht errichtet werden. Zulassig sind ausschlief3lich Einfriedungen, Stellplatze fur PKW
und LKW, Lager- und Ausstellungsflachen sowie Anlagen zur Erzeugung von Strom
aus solarer Strahlungsenergie. Die Uberbaubaren Grundstlcksflachen sind au3erhalb
dieser Anbauverbotszone festgesetzt.

In dem festgesetzten Gewerbegebiet (GE-Gebiet) sind die nach § 8 Abs. 1 BauNVO
ansonsten allgemein zuldssigen Tankstellen gemald § 1 Abs. 5 BauNVO unzulassig.
Der Ausschluss erfolgt, da das Plangebiet zum einen in der Trinkwasserschutzzone
[lIB liegt und zum anderen Tankstellen in den nachstgelegen Ortslagen Niendorf und
Karow vorhanden sind.

Vergnugungsstatten sind im GE-Gebiet gemald § 1 Abs. 6 BauNVO auch ausnahms-
weise nicht zulassig. Vergnugungsstatten, wie z.B. Spielhallen und Casinos, entspre-
chen nicht dem Ziel der gewerblichen Entwicklung an diesem Standort und sind daher
ausgeschlossen.

Aus der Anbauverbotszone resultiert eine relativ niedrige GRZ fir das Gewerbegrund-
stick. Die festgesetzte GRZ von 0,3 darf gemal} § 19 Abs. 4 BauNVO im GE-Gebiet
durch Stellplatze mit ihren Zufahrten, Ausstellungsflachen sowie Nebenanlagen ge-
maf § 14 BauNVO bis zu einer GRZ von 0,8 Uberschritten werden, damit bericksich-
tigt die Gemeinde den hdéheren Bedarf an zu befestigenden Nebenflachen.
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Die festgesetzte maximale Firsthohe betragt 10 m und orientiert sich somit weitgehend
an der Hohenentwicklung der Ubrigen Baugebiete. Die zulassige Dachneigung bis 15°
ermdglichst die Ausbildung von Grindachern.

Die Firsthohe ist gleich die Hohenlage der oberen Dachbegrenzungskante, also der
aulere Schnittpunkt der beiden Dachschenkel. Bei Flachdachern ist die Firsthohe
gleich der Hohe der Oberkante des Gebaudes. Fur die Bestimmung der Firsthéhen
gelten als unterer Hohenbezugspunkt die in der Planzeichnung festgesetzten Bezugs-
punkte. Die kinftige PlanstralRe wird sich in das vorhandene Gelande einfligen, somit
ist davon auszugehen, dass sich auch die kunftigen Gebaude in die bestehende Ho6-
hensituation des Gelande einfligen und daher erfolgt die Festsetzung von bestands-
orientierten, grundsticksbezogenen Bezugspunkten in der Planzeichnung.

Das Plangebiet liegt, wie das gesamte Gemeindegebiet, innerhalb der Trinkwasser-
schutzzone lll B der Grundwasserfassung Dorf Mecklenburg (MV_WSG 2134 _09).
Laut Anlage 3 der Schutzgebietsverordnung (Wasserschutzgebietsverordnung Dorf
Mecklenburg vom 21.09.2002) ist entsprechend Punkt 6.2 die Ausweisung neuer Bau-
gebiete im Rahmen von Bauleitplanungen fur Gebiete fur Industrie und produzierendes
Gewerbe verboten.

Gemal der Schutzgebietsverordnung sind Gewerbebetriebe grundsatzlich zulassig,
lediglich produzierendes Gewerbe ist ausgeschlossen. Der Begriff ,produzierendes
Gewerbe”“ ist jedoch kein Begriff der BauNVO und daher fehlt der Gemeinde die
Rechtsgrundlage zum Ausschluss dieser Betriebe durch Festsetzungen im Bebau-
ungsplan.

Mit wasserrechtlichem Bescheid vom 03.11.2025 wurde gemal § 52 Abs. 1 Satz 2
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und der Wasserschutzgebietsverordnung (WSGVO)
Dorf Mecklenburg die Befreiung von den Verboten und Nutzungsbeschrankungen der
Festlegungen der Anlage 3 Ziffer 6.2 WSGVO Dorf Mecklenburg fur die Ausweisung
des B-Plan Nr. 7 der Gemeinde Grol} Stieten erteilt.

Darin wird ausgefuhrt: ,Mit der Befreiung soll im Rahmen der Bauleitplanung die Vo-
raussetzung fur die Errichtung des Gewerbestandortes geschaffen werden. [...]
Gemal der Wasserschutzgebietsverordnung Dorf Mecklenburg ist es im ausgewiese-
nen Gewerbegebiet ausdricklich untersagt, industrielle sowie produzierende Gewer-
beeinrichtungen anzusiedeln. Diese Regelung dient dem Schutz der Wasserressour-
cen und soll verhindern, dass durch industrielle Fertigungsprozesse oder die Herstel-
lung von Produkten schadliche Emissionen oder Stoffe in den Boden oder das Grund-
wasser gelangen, die die offentliche Wasserversorgung beeintrachtigen konnten.”

Innerhalb des Plangebietes ist es das Ziel, ein Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO pla-
nungsrechtlich vorzubereiten. Die Ansiedlung von industriellen Gewerbebetrieben ist
daher grundsatzlich nicht moglich. Es ist festzustellen, dass das festgesetzte Gewer-
begebiet eine GrofRe von rund 2.200 m? umfasst, wobei aufgrund der GRZ von 0,3
maximal 660 m? fir Hauptnutzungen zur Verfligung stehen. Damit wird die Grof3e einer
maoglichen Ansiedlung stark eingeschrankt.

Im Rahmen des nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens ist Uiber die Zulassigkeit

eines Gewerbes zu entscheiden, dabei kann es zu Einschrankungen hinsichtlich der
0.g. wasserrechtlichen Belange kommen. Im Rahmen der individuellen
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Konfliktbewaltigung kann ein entsprechender Ausschluss von Nutzungen durchaus im
Rahmen der konkreten Baugenehmigung erfolgen.

Daruber hinaus ist zu beachten:

- das Verbot der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln gemal Ziffer 3.7 der Anlage
3 der WSGVO Dorf Mecklenburg,

- die Errichtung von Stral3en, Wege und sonstige Verkehrsflachen unter Einhaltung
der Anforderung der aktuellen Richtlinien fur bautechnische Malnahmen an Stra-
Ren in Wasserschutzgebieten (RiStWag) gemal Ziffer 5.1 der Anlage 3 der
WSGVO Dorf Mecklenburg,

- die Nutzungsbeschrankungen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen un-
ter Ziffer 3 der Anlage 3 der WSGVO Dorf Mecklenburg,

- die Einholung der wasserrechtlichen Erlaubnisse fur alle Gewasserbenutzungen
mit Ausnahme des Gemeingebrauchs.

Innerhalb des gesamten Plangebietes sind aufgrund der Lage in der Trinkwasser-
schutzzone Il B (GW Il B) die unterirdische Lagerung von wassergefahrdenden Stof-
fen der Gefahrdungsstufe C, D nach der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) sowie Erdwarmesonden unzulassig.

Dartber hinaus ist flr das Plangebiet, somit auch fur die Flachen des Gewerbegebie-
tes, zu beachten, dass LAU-Anlagen (Lagerung, Abfullen und Umschlagen von was-
sergefahrdenden Stoffen) oder HBV-Anlagen (Herstellen, Behandeln und Verwenden
von wassergefahrdenden Stoffen) auf der Grundlage des § 62 WHG i.V. mit der AwSV
so zu erfolgen haben, dass eine Gefahrdung des Grund- und Oberflachenwassers
nicht zu besorgen ist. Prufpflichtige Anlagen nach AwSYV sind bei der unteren Wasser-
behdrde anzeigepflichtig.

Werden bei der Durchsetzung der Planung Erdaufschlisse (auch Flachenkollektoren)
oder Tiefgrindungen notwendig, mit denen unmittelbar bzw. mittelbar auf die Bewe-
gung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt wird, sind diese gemal
§ 49 Abs. 1 des WHG einen Monat vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehorde
anzuzeigen. Dies trifft ebenso fur eventuell notwendige Grundwasserabsenkungen
wahrend der Baumalinahmen zu.

Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch zwei externe Kompensationsmal}-
nahmen ausgeglichen. Zum einen ist die Anlage einer extensiven Mahwiese innerhalb
des Flurstucks 9/7 in der Flur 1, Gemarkung Neu Stieten vorgesehen. Es ist eine
3.386 m? grolRe Ackerflache am Teich in eine extensiv genutzte Mahwiese umzuwan-
deln. Zum anderen erfolgt die Anlage einer Feldhecke auf dem Flurstick 16/127,
Flur 1, Gemarkung Grof3 Stieten. Es ist eine 3-reihige sowie 7 m breite und 57 m lange
Feldhecke anzupflanzen.

Zum Ausgleich fur den Verlust von geschutzten Einzelbdumen sind insgesamt sechs
Ersatzbaume an geeigneten Stellen im Gemeindegebiet (Flurstiicke 16/138, 16/163,
16/180 und 16/254, Flur 1, Gemarkung Grol3 Stieten) anzupflanzen. Neben dem na-
turschutzfachlichen Ausgleich dienen diese Anpflanzungen auch der Begrindung und
Aufwertung des Ortsbildes.

In der private Grunflache mit der Zweckbestimmung ,Garten” sind maximal zwei Ge-

rateschuppen mit einer Grundflache von jeweils maximal 20 m? zulassig, um den Grad
der Versiegelung zu minimieren. Diese Gartenflachen sollen eigenstandig bzw. im
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Zusammenhang mit der Wohnnutzung des stidwestlichsten geplanten Wohngrundstu-
ckes genutzt werden.

Die private Grunflache mit der Zweckbestimmung ,Streuobstwiese” ist als Streuobst-
wiese zu entwickeln. Dabei soll der vorhandene Baumbestand soweit moglich erhalten
und durch Anpflanzungen mit alten und regionalen Kultursorten erganzt werden. Die
Wiesenflachen kénnen Pferden, Schafen oder Ziegen als Weide dienen.

Die anzupflanzende Hecke innerhalb der privaten Grunflache mit der Zweckbestim-
mung ,Hecke“ im norddstlichen Teil des Plangebietes dient der Einbindung in das Orts-
bild.

Die anzupflanzende Hecke innerhalb des SO3-Gebietes schafft eine visuelle Trennung
zwischen dem Hundelbungs- und Reitplatz sowie den geplanten, angrenzenden
Wohnnutzungen.

Die Dachflachen von Hauptgebauden im SO2- und im GE-Gebiet sind als Griindach
auszubilden. Das dient der Retention von Niederschlagswasser und fordert die Ver-
dunstung.

Die Ausbildung der nicht bebauten Grundstuckflachen in den Baugebieten zu mindes-
tens 50 % mit Rasen, Wildkrautern, Stauden, Kletterpflanzen oder Gehdlzen dient der
positiven Gestaltung und der Artebvielfalt.

Die zum Erhalt festgesetzten Baume, Straucher und sonstiges Bepflanzungen sowie
die an das Plangebiet angrenzenden geschitzten Gehdlze sind dauerhaft vor bau-,
anlage- oder betriebsbedingten vor Beeintrachtigungen zu schitzen. Aufschattungen,
Abgrabungen, Ablagerungen, Uberfahrungen sowie andere wurzelverdichtende und
wurzelverletzende Tatigkeiten innerhalb des Wurzelschutzbereiches (Kronentraufe
zzgl. 1,5 m) sind unzulassig.

Mit der Realisierung der Planstralde sind moglichweise Beeintrachtigungen eines Wur-
zelschutzbereiches eines Baumes (Eschen-Ahorn) verbunden, daher wird empfohlen,
wahrend der Bauarbeiten flr die private Verkehrsflache ,Verkehrsberuhigter Bereich®
eine baumfachliche Baubegleitung hinzuzuziehen, die die Tiefbauarbeiten beaufsich-
tigt, die Wurzelruckschnitte durchfuhrt und Ma3nahmen zum Schutz freiliegender Wur-
zeln festlegt und umsetzt.

Bei Baumalinahmen jeglicher Art sind die Schutzanforderungen der R SBB (Richtlinie
zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei Baumallnahmen, 2023) zu
beachten.

Innerhalb des SO3 ist die Herstellung des Hundeilibungs- und Reitplatzes nur in was-
serdurchlassiger Bauweise zulassig, um den Versiegelungsgrad zu minimieren.

Insbesondere hinsichtlich der grinordnerischen Malihahmen sowie der externen Kom-
pensationsmaflnahmen wird auf den Teil 2 — Umweltbericht verwiesen.

2.3 Ortliche Bauvorschriften
Die ortlichen Bauvorschriften dienen der Bewahrung einer ortlich angepassten Bau-
weise unter Beachtung der landschaftlichen Gegebenheiten. Zusammen mit den Fest-

setzungen zu Art und Mal der baulichen Nutzung soll so eine attraktive Gestaltung
des Gebietes gewahrleistet werden. Ortliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m.
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§ 86 LBauO M-V) werden in dem stadtebaulich erforderlichen Mal} festgesetzt. Der
Schwerpunkt liegt fur das Plangebiet auf der Gestaltung der Dachlandschaft sowie auf
der Gestaltung der unbebauten Flachen innerhalb der Baugebiete.

Fir die Dacheindeckungen der Hauptgebaude sind ab einer Dachneigung von 25° in
dem WA- und SO1-Gebiet nur unglasierte, rote, braune und anthrazitfarbene Dach-
pfannen, also sowohl Dachziegel als auch Betondachsteine, zulassig. Ebenso zulassig
ist die Nutzung fur Solaranlagen. Mit der Festsetzung der zulassigen Dachfarben kon-
nen sich die neuen Gebaude in die vorhandene Dachlandschaft einfigen.

Die Dacher der Hauptgebaude in den GE- und SO2-Gebieten sind als Grundacher mit
einer maximalen Dachneigung von 15° auszubilden. Die Grindacher dienen der Re-
tention von Regenwasser und bieten verschiedenen Pflanzen- und Tierarten einen Le-
bensraum.

Das Anlegen von gekiesten Flachen oder Stein-/ Schotterflachen, die eine Wasser-
durchlassigkeit einschranken oder vollstandig unterbinden, ist in den nicht bebauten
Grundsticksflachen des WA-Gebietes unzulassig. Ziel ist eine Gestaltung mit Stau-
den, Strauchern sowie Rasen, um dkologisch wertvolle Grundsticksflachen zu schaf-
fen, und um positiven Einfluss auf das Mikroklima zu nehmen.

Dauerstellplatze von Mullbehaltern sind mit einer blickdichten, dauerhaften Bepflan-
zung, mit einer begrinten Umkleidung oder mit Rankgittern zu versehen. Sichtschutz-
anlagen sind mit Rankpflanzen zu begriinen. Damit nimmt die Gemeinde positiven
Einfluss auf die Gestaltung des Ortsbildes.

Werbeanlagen mit wechselndem oder sich bewegendem Licht sind unzulassig. Mit
diesen MalRnahmen sollen Grundprinzipien der Gestaltung gewahrt werden und un-
passende oder storende Elemente der Freiraumgestaltung unterbunden werden.
Abschlieltend wird auf § 84 der LBauO M-V verwiesen, wonach ordnungswidrig han-
delt, wer vorsatzlich oder fahrlassig dieser nach § 86 LBauO M-V erlassenen Satzung
uber die ortlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt.

2.4 VerkehrserschlieBung und Stellplatze

Die VerkehrserschlieBung des Plangebietes ist Uber die Strale ,An der Wirtschafts-
strale“ sowie Uber die Herstellung der privaten Planstralle ,Verkehrsberuhigter Be-
reich® mit Anbindung an diese gesichert.

Das Gewerbegebiet wird Uber eine direkte Grundstlckszufahrt von der Strale ,,An der
WirtschaftsstraRe” erschossen. In einem Abstand bis zu 20 m vom EinmUindungsbe-
reich ,An der Wirtschaftsstrae® auf die B 106 sind Zu- und Abfahrten ausgeschlossen.
Damit sollen Verkehrskonflikte ausgeschlossen werden.

Die SO-Gebiete sowie das WA-Gebiet werden Uber einen privaten ErschlieRungsweg
(Planstrale), der in einer Breite von 5,0 m als Verkehrsflache besonderer Zweckbe-
stimmung ,Verkehrsberuhigter Bereich“ festgesetzt ist, erschlossen. Voraussetzung
fur den bauordnungsrechtlichen Nachweis einer gesicherten ErschlieBung ist eine
grundbuchliche Regelung. Ein entsprechendes Geh-, Fahr- und Leitungsrecht wurde
in der Planzeichnung eingetragen.
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Die Erreichbarkeit der Grundstlicke innerhalb des Plangebietes fur die Feuerwehr ist
uber die offentlichen Strallen ,An der Wirtschaftsstralle“ sowie den Ausbau des noérd-
lich gelegenen Wirtschaftsweges (Gartenweg) gegeben.

Ein Befahren der Planstrale durch Mullfahrzeuge ist nicht vorgesehen und auch nicht
erforderlich. Im Einmundungsbereich an der Stralde ,An der Wirtschaftsstral’e® wurde
eine Flache fur Abfallbehalter vorgesehen, an dem die Abfallbehalter am Tage der
Entsorgung bereitzustellen sind. Damit kann die Abfallentsorgung grundsatzlich ge-
wahrleistet werden.

Die erforderlichen Kfz-Stellplatze sind innerhalb der privaten Grundstucksflachen un-
terzubringen.

2.5 Flachenbilanz

FUr den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 7 mit einer Gréfde von rund 1,4 ha
ergibt sich folgende Flachenverteilung:

Art der Nutzung Flachen in m?, gerundet
Allgemeines Wohngebiet 2.390
Gewerbegebiet 2.165
Sonstige Sondergebiete 3.970
SO 1/1.185
SO 2|1.550
SO 3|1.235
Verkehrsflachen 850

StralBenverkehrsflachen| 270

Verkehrsfldchen bes. Zweckbestimmung| 580
Flachen fiir Ver- und Entsorgung 40
Private Griinflachen 4.890

Griinflache ,Garten“| 740

Griinflache ,Hecke“| 790

Grtinflache , Streuobstwiese“| 3.360

Gesamt 14.305

3. Ver-und Entsorgung

Die technische Versorgung des Gebietes erfolgt durch Anbindung an vorhandene An-
lagen. Die Trager der Ver- und Entsorgung sind frihzeitig in die Ausfiihrungsplanung
einzubeziehen, um die gleichzeitige Einbringung der Ver- und Entsorgungsleitungen
zu gewahrleisten und um vorhandene Leitungen zu berucksichtigen. Die genaue Lage
der Leitungen ist im Vorfeld von Bauarbeiten zu ermitteln. Die Mindestabstande zu
Leitungen sind bei Bau- und AnpflanzungsmalRnahmen zu beachten.

Im Folgenden werden die wichtigsten Parameter der Ver- und Entsorgungsinfrastruk-

tur erlautert. Diese basieren auf dem Konzept zur ErschlieBung, erarbeitet durch das
Ingenieurblro Mdller, Grevesmuhlen, Marz 2025.
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3.1 Trink- und Léschwasserversorgung

Die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Grol3 Stieten obliegt der Zustandigkeit
des Zweckverbandes Wismar. Gemal} Stellungnahme des Zweckverbandes zum Vor-
entwurf besteht in Abhangigkeit vom Wasserbedarf eine Anschlussmaoglichkeit an die
vorhandene Leitung d 110 PE im Bereich der Stral3e ,An der Wirtschaftsstralde®.

Der Anbindepunkt befindet sich sudwestlich des Bebauungsplanes im Seitenbereich
der StralRe ,An der Wirtschaftsstral3e®. Die Hauptversorgungsleitung wird innerhalb der
Planstral’e neu hergestellt. Die erforderlichen Hausanschlisse sind im Rahmen der
ErschlieBungsplanung zu berlcksichtigen.

Zur Sicherung der Loschwasserversorgung stehen zwei Vertragshydranten zur Be-
reitstellung von Loschwasser aus dem offentlichen Trinkwassernetz zur Verfigung.
Die Hydranten befinden sich studostlich des Plangebietes in der Stral3e ,An der Wirt-
schaftsstralde” und 6stlich des Planbereiches in der StralRe ,Dorfstrae”. Es handelt
sich dabei um folgende Hydranten: Vertragshydrant 33-N005 (Unterflurhydrant) mit ei-
ner Loéschwasserkapazitat von mind. 96 m3h sowie Vertragshydrant 33-1052 (Uber-
flurhydrant) mit einer Loschwasserkapazitat von mind. 48 m3h

Die Hydraten liegen innerhalb des erforderliche Radius von 300 m zum Plangebiet.
Der Loschwasserbedarf fur den Grundschutz ist damit sichergestellt. Das 6ffentliche
Trinkwassernetz als alleiniger Loschwasserlieferant ist nach gegenwartigem Kenntnis-
stand ausreichend.

Das Plangebiet befindet sich in der Trinkwasserschutzzone IIIB der Grundwasserfas-
sung Dorf Mecklenburg. Die damit verbundenen Verbote und Nutzungsbeschrankun-
gen zum Trinkwasserschutz gemaf der Wasserschutzgebietsverordnung Dorf Meck-
lenburg (WSGV vom 21.09.2005) sowie gemal der Richtlinie fir Trinkwasserschutz-
gebiete (DVGW Regelwerk Arbeitsblatt W 101) sind zu beachten. (siehe dazu unter
Punkt 2.2 dieser Begrindung)

3.2 Schmutz- und Regenwasserentsorgung

Die Schmutzwasserentsorgung der Gemeinde Grol} Stieten obliegt der Zustandig-
keit des Zweckverbandes Wismar. Gemal Stellungnahme des Zweckverbandes zum
Vorentwurf besteht eine Anschlussmaoglichkeit an die vorhandene Abwasserdrucklei-
tung d 75 PE-HD im Bereich des vorhandenen Wirtschaftsweges (Gartenweg) nord-
Ostlich des Plangebietes.

Die geplante Schmutzwasserentsorgung des Plangebietes erfolgt Uber eine Erweite-
rung des vorhandenen Leitungsbestandes des Zweckverbandes. Aufgrund der beste-
henden Hohenverhaltnisse und der anliegenden Bestandsleitungen nahe dem Plan-
gebiet kann das Schmutzwasser nicht im Freigefalle an vorhandene Schmutzwasser-
anlagen angeschlossen werden. Es wird die Verlegung von Abwasserdruckleitungen
mit Anbindung an die nordwestlich verlaufende Abwasserdruckleitung geplant.

Die Einbindung in das Ortsnetz ist wie folgt vorgesehen:

Die Grundsticke des WA-Gebietes erhalten jeweils einen Anschluss an die vorhan-
dene Abwasserdruckleitung. Hierbei handelt es sich um Hausanschlussleitungen.

Die Grundsticke des SO-Gebietes erhalten einen Anschluss an die vorhandene Ab-
wasserdruckleitung. Fur die Anbindung der Flachen des SO-Gebietes an die Be-
standsleitungen ist die geplante Abwasserdruckleitung Uber Flachen des WA-Gebietes
zu flhren. Hier ist ein entsprechendes Leitungsrecht zugunsten der Ver- und
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Entsorgungstrager aufgenommen worden und bei der Umsetzung zu berucksichtigen.
Fir die erforderlichen Leitungen sind Trassen freizuhalten, die auch spater nicht Uber-
baut bzw. bepflanzt werden durfen.

Die Flachen des kleinen GE-Gebietes erhalten eine Anbindung an die vorhandene Ab-
wasserdruckleitung. Fur die Anbindung der Flachen des GE-Gebietes an die Be-
standsleitungen ist die geplante Abwasserdruckleitung Uber die geplante, private
Grinflache (Streuobstwiese) zu fuhren. Hier ist ein entsprechendes Leitungsrecht zu-
gunsten der Ver- und Entsorgungstrager aufgenommen worden und bei der Umset-
zung zu bericksichtigen. Fir die erforderlichen Leitungen sind Trassen freizuhalten,
die auch spater nicht Uberbaut bzw. bepflanzt werden durfen.

Die Dimensionierung der Leitungen erfolgt in Abstimmung mit dem Zweckverband.

Fir den Bereich des Plangebietes wurde ein Baugrund-/Bodengutachten (Ingenieur-
gesellschaft fir Grundbau und Umwelttechnik mbH, Wittenfordern, 14.07.205) erarbei-
tet. Eine Versickerung von Niederschlagen gemal DWA-A 138-1 ist aufgrund der an-
stehenden schwach durchlassigen Boden nicht maglich. Lediglich die Schicht mit Mit-
telsand, feinsandig, schwach schluffig, weist kf - Werte im versickerungsrelevanten
Bereich auf, wobei zu beachten ist, dass diese Schicht lokal wasserfuhrend (Stau-/
Schichtenwasser) ist.

Der Oberboden hat ein ,gewisses Speicher- / bzw. Ruckhaltevermdgen®. Bei lang an-
dauernden bzw. ergiebigen Niederschlagen kann es auch im Oberbodenbereich zu
Stauwasserbildungen kommen.

Unter Berucksichtigung der angetroffenen Bedingungen ist der Standort fur eine effek-
tive Versickerung von Niederschlagssammelwasser grundsatzlich nicht geeignet. Da-
her ist das gesammelte Niederschlagswasser zu fassen und in die Vorflut abzuleiten.

FUr die Niederschlagsentwasserung der Verkehrsflachen (Planstralde) sowie der
Flachen der SO- und GE-Gebiete ist vorgesehen, das Kanalsystem in der Stral3e ,An
der Wirtschaftsstrale® in der Unterhaltungspflicht der Gemeinde Grold Stieten zu nut-
zen. Das Kanalsystem entwassert in das sudostlich vom Bebauungsplan gelegene
Gewasser Il. Ordnung 11:W6/1/1 in der Unterhaltungspflicht des Wasser- und Boden-
verbandes Wallensteingraben-Kuste.

Die Gemeinde Grof3 Stieten plant die grundhafte Erneuerung der Niederschlagsent-
wasserung. Im Rahmen dessen soll der Kanal in der Wirtschaftsstralle mit erneuert
werden. Daruber hinaus ist im Zuge des gemeindlichen Regenwasserkonzeptes die
Herstellung eines neuen Kanales norddstlich vom Plangebiet im vorhandenen Wirt-
schaftsweg (Gartenweg) vorgesehen. Dieser dient unter anderem als neue Uberlauf-
leitung des vorhandenen Teiches nordwestlich des Plangebietes. Dieser neu herzu-
stellende Regenwasserkanal soll zusatzlich als Anschlussleitung flr die Flachen des
WA-Gebietes dienen.

Unabhangig vom Bebauungsplan erfolgt im Rahmen des gemeindlichen Regenwas-
serkonzeptes die Untersuchung der Bestandsleitungen sowie die Planung des neuen
Kanals. Die erforderlichen hydraulischen Nachweise sind zu erbringen.

Die anfallenden Regenwassermengen des Plangebietes sind im Gesamtkonzept der
Regenwasserableitung der Gemeinde Grol Stieten berlcksichtigt. Das Konzept ist
derzeit in der Umsetzung. Ebenfalls ist die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis
darauf abgestimmit.

Mit Umsetzung des Gesamtkonzeptes fur die grundhafte Erneuerung der Nieder-
schlagsentwasserung ist die Ableitung des innerhalb des Plangebietes anfallenden
Niederschlagswassers gesichert.
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Das Gewasser, in das das gesammelte Niederschlagswasser eingeleitet wird, darf
nicht nachteilig verandert werden. Die Anwendung des Arbeitsblattes DWA-A 102-
2/BWK-A 3-2: Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen zeigt, dass eine Be-
handlung des gefassten Niederschlagswassers zum Teil erforderlich ist. Dies betrifft
die Einzugsflachen des Gewerbegebietes. Die Behandlung des gefassten Regenwas-
sers wird zukunftig durch ausreichend grof3 dimensionierte Anlagen, im Erdreich ver-
baut, sichergestellt.

Fir die Betrachtung des Wasserhaushaltes des Bebauungsplanes Nr. 7 (Wasserhaus-
haltsbilanzierung) wurden im Rahmen des vorliegenden ErschlieRungskonzeptes zwei
Varianten betrachtet. Dabei ist zu bertcksichtigen, dass eine effektive Versickerung
aufgrund der Bodenverhaltnisse nicht moglich ist und das gesammelte Niederschlags-
wasser in die Vorflut abgeleitet werden soll.

Die erste Betrachtung umfasst die ErschlieBung des Plangebietes ohne die Berlck-
sichtigung weiterer Mal3nahmen. Es wurde im Vergleich zu einem unbebauten Zu-
stand eine Abweichung von mehr als 10 % fur die Wasserhaushaltskomponenten ,,Ab-
fluss“ und ,Verdunstung“ festgestellt. Die Komponente ,Grundwasserneubildung®
weist eine Abweichung von unter 10 % auf.

Gemal} Merkblatt DWA-A 102-4 ist eine Abweichung von kleiner oder gleich 10 % vom
naturlichen Zustand anzustreben. Um sich an das 10 %-Ziel anzunahern, wurde zu-
satzlich eine zweite Variante gepruft.

Die Berechnung der zweiten Variante wird durch die BerUcksichtigung von extensiv
begrunten Dachern erganzt. Die Grinbedachung umfasst die geplanten Gebaude der
Flachen des GE-Gebietes und des SO2-Gebietes. Eine entsprechende Festsetzung
wurde aufgenommen. Fur Variante 2 wird eine Abweichung zum unbebauten Zustand
von mehr als 10 % fur die Wasserhaushaltskomponenten ,Abfluss“ und ,Verdunstung®
festgestellt. Die Komponente ,Grundwasserneubildung“ weist eine Abweichung von
unter 10 % auf. Im Vergleich zur ersten Variante haben sich die Bilanzwerte des Ab-
flusses sowie die Verdunstung positiv verringert. Der Bilanzwert der Verdunstung ist
gleichgeblieben.

Hinsichtlich der Betrachtungen zur Wasserrahmenrichtlinie wird auf den Teil 2 — Um-
weltbericht verwiesen.

Gemal den allgemeinen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers ist eine Ver-
wendung von unbeschichteten kupfer-, zink- oder bleibedeckten Dachflachen zu ver-
meiden. Niederschlagswasser von unbeschichteten kupfer-, zink- oder bleibedeckten
Dachflachen gilt als belastet.

Es wird darauf hingewiesen, dass maglichst viel Niederschlagswasser auf den privaten
Baugrundstiicken verbleiben sollte. Es sollte durch die Anlage von Zisternen z.B. zur
Gartenbewasserung genutzt werden. Es ist darauf zu achten, dass Regenwasser nicht
auf benachbarte Grundstticke abflieRen kann.

Fir die kinftigen Bauherren ist dartber hinaus im Rahmen der Gebaudeplanung (Ob-
jektschutz) zu berticksichtigen, dass sich bei Starkregenereignissen insbesondere im
Bereich von tiefer liegenden Grundstucksflachen Niederschlagswasser sammeln
konnte.
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3.3 Energieversorgung / Telekommunikation

Die Energieversorgung wird individuell durch die Grundstlickseigentimer geregelt. Die
Stromversorgung kann Uber vorhandene Leitungen in der Strale ,An der Wirtschafts-
stralRe“ erfolgen. Weitere Leitungen verlaufen parallel der B 106.

Eine stillgelegte Mittelspannungsleitung quert das Plangebiet. Diese ist im Zuge der
kinftigen BaumalRnahmen zu bertcksichtigen und ein Rickbau ist vorzusehen. Eine
Niedrigspannungsleitung beruhrt eine Flache im Anbindungsbereich der Planstralie
mit der Wirtschaftsstralle. Diese Leitung ist insbesondere im Rahmen der
weiterfuUhrenden Erschlielfungsplanung zu berucksichtigen.

Telekommunikationsleitungen verlaufen parallel zu den StralRen ,An der Chaussee®
(B 106) und ,An der Wirtschaftsstralle“. Diese Bestandsleitungen sind im Zuge der
weiteren Planungen zu berucksichtigen.

3.4 Abfallentsorgung / Altlasten

Die Abfallentsorgung kann fur das Plangebiet Uber das vorhandene Stral3ennetz der
Gemeinde Grol3 Stieten gewahrleistet werden. Ein Befahren der Planstralle durch
Mullfahrzeuge ist nicht vorgesehen und nicht erforderlich, da ,An der Wirtschafts-
strale“ eine Flache fir Abfallbehalter festgesetzt ist. Die Abfallbehalter sind am Tage
der Entsorgung bereitzustellen.

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine schadlichen Bodenver-
anderungen, altlastverdachtigen Flachen bzw. Altlasten bekannt. Werden bei Bauar-
beiten Anzeichen fur bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes (unnaturlicher
Geruch, anormale Farbung, Austritt verunreinigter Fllssigkeiten, Ausgasungen, Altab-
lagerungen) angetroffen, ist der Grundstucksbesitzer gemal § 4 Abs. 3 Bundes-Bo-
denschutzgesetz (BBodSchG) zur ordnungsgemalien Entsorgung des belasteten Bo-
denaushubs verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht bei der unteren Bodenschutzbehorde
des Landkreises Nordwestmecklenburg wird hingewiesen.

Aufgrund der Vornutzung des Gebietes sind mdgliche Schadstoffbelastungen nicht
ausgeschlossen. Um dieses zu Uberprifen wurde eine Baugrund- und Bodenuntersu-
chungen durch die Ingenieurgesellschaft fur Grundbau und Umwelttechnik mbH (IGU,
Wittenférden) durchgeflihrt. Ein Bericht liegt mit Datum vom 14.07.205 vor. In einer
Zusammenfassung vom 07.04.2025 wird dargestellt:

,Insgesamt wurden 21 Aufschlisse mit Tiefen von 1,0 m (kunftige Freiflachen / Grun-
flachen) bis 7,0 m (Bereich kiinftige Bebauung ) abgeteuft.

Es wurden flachendeckend, entsprechend der Aufgabenstellung, Bodenproben ent-
nommen. Das Bodenmaterial wurde organoleptisch angesprochen.

An ausgewahlten Bodenproben wurden bodenmechanische Versuche zur Ermittlung
von Kennwerten ausgefuhrt.

An Mischproben, insbesondere aus den oberen Bodenhorizonten wurden chemische
Analysen gemaf BBodSchV und TR LAGA Boden ausgefihrt.

Auf der B-Plan Flache wurden oberflachennah im Mittel 0,25 m bis 0,50 m machtige
humose, schluffige Sande (Oberboden) angetroffen. Darunter stehen bis zur Endteufe
von 7,0 m Uberwiegend stark schluffige Sande, Geschiebelehm / Geschiebemergel an.
Untergeordnet kommen in den bindigen Béden auch eingelagerte Sandbander (lokal
wasserflihrend) vor, die aber eine geringe Machtigkeit aufweisen.
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Ein Grundwasserspiegel wurden nur in einigen Sondierungen zwischen 1,0 m und
3,80 m unter GOK angetroffen. Es handelt sich nicht um einen zusammenhangenden
Grundwasserspiegel. Hauptsachlich handelt es sich um Schichten- / Stauwasser auf
bzw. innerhalb der bindigen Schichten.

Eine Bebaubarkeit des Gelandes (Flachgrindung) ist mdglich. Lokal sind allerdings
Bodenabtragsarbeiten (weichen schluffige-lehmige Sande, humose Sande) bis
ca. 2,4m notwendig.

Eine Versickerung von Niederschlagswasser (DWA A 138) ist aufgrund der vorhande-
nen schwach durchlassigen Boden nicht moglich.

Visuelle und olfaktorische Auffalligkeiten hinsichtlich moéglicher Kontaminationen mit
Schadstoffen wurden nicht festgestellt. Lokal waren, bedingt durch den Rickbau von
Gartenhausern / Schuppen kleinere Ziegelreste und Steinreste vorhanden.

Im Bereich der kinftigen Grin- / Freiflachen werden aufgrund der durchgefuhrten Ana-
lytik die Prufwerte gemald BBodSchV Wirkpfad Boden-Mensch (Kinderspielflachen)
eingehalten.

Far notwendige Aushubarbeiten im Bereich der ErschlieBungsstrale und Bebauung
ist bei einem Aushub der nicht ausreichend tragfahigen oberflachennahen Boden-
schichten von einem Zuordnungswert Z1.1 gemal TR LAGA Boden 2004 auszugehen.
Relevanter Parameter ist ausschlief3lich TOC.

Ein Sanierungsbedarf hinsichtlich moglicher Altlasten besteht nicht.”

Die untere Bodenschutzbehdrde stellt in Auswertung der gutachterlichen Untersu-
chungsergebnisse fest, dass eine Wohnnutzung innerhalb des WA-Gebietes aus bo-
denschutzrechtlicher Sicht zulassig ist und die Regelbesorgnis als ausgeraumt einge-
schatzt werden kann.

Auszug Anlage 2 des Berichtes, Lageplan der Aufschliisse (Ingenieurgesellschaft fir Grundbau und
Umwelttechnik mbH, Wittenférden, 14.07.2025)

0
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Seitens der unteren Abfallbeh6rde wird festgestellt, dass abfallrechtliche
Untersuchungspflicht beim Abtransport von Bodenmaterial der Bereiche mit
Bauschutt, wie Ziegelreste, und mit Auffillungen, wie verfillte Teiche und Sickergruben
besteht. Dies gilt jeweils chargenweise und insbesondere fur die Bereiche:

- BS 6 mit kleineren Ziegelresten angetroffen. Aufgrund des Geruches kann es sich
um einen verfullten Teich oder eine Sickergrube handeln. Ziegelreste wurden an-
getroffen.

- SO1-S0O2 - Ziegelreste wurden angetroffen.

- BS 11 (Gewerbegebiet an der B 106) - Ziegelreste wurden angetroffen.

Fir diese besteht die Regelannahme von Schadstoffbelastungen. Solche

organoleptisch unterscheidbaren Chargen sind separat im Labor zu untersuchen.

Verdunnungen durch unauffallige Chargen sind nicht zulassig.

Es wird eine fachtechnische Begleitung der Tiefbau- / bzw. ErschlieBungsarbeiten
empfohlen, um vor Ort zeitnah, z.B. Entscheidungen bezlglich Lagerung und
Verwertung / Verwendung von Abtragsbdden zu treffen, bzw. notwendige Abtrage auf
das notwendige Mal} zu beschranken.

Die Verwertung Uberschussigen Bodenaushubs oder Fremdbodens beim Ein- oder
Aufbringen in die durchwurzelbare Bodenschicht hat unter Beachtung der boden-
schutzrechtlichen Vorschriften (insbes. §§ 4, 7 Bundesbodenschutzgesetz, §§ 10-12
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung) zu erfolgen. Nach den gesetzlichen
Vorgaben ist der Boden vorsorgend vor stofflichen und physikalischen Beeintrachti-
gungen (wie Kontaminationen mit Schadstoffen, Geflgeschaden, Erosion, Vernassun-
gen, Verdichtungen, Vermischungen unterschiedlicher Substrate) zu schutzen. Ein
baulich in Anspruch genommener Boden sollte nach Abschluss eines Vorhabens seine
natdrlichen Funktionen wieder erflllen kdnnen.

Der Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen ist grundsatzlich unzulassig. Dies
resultiert aus der geringen grundwasserfreien Sickerstrecke in Verbindung mit der
Lage innerhalb der Trinkwasserschutzzone.

Far einzelne Teilflachen evtl. abweichend von bisherigen Untersuchungen bestehende
oder neu hergestellte glinstige Voraussetzungen im Sinne einer ausreichenden grund-
wasserfreien Sickerstrecke sind vier Wochen vor Einbau bei der Unteren Abfallbe-
horde mit einer Anzeige nach § 22 (2) Ersatzbauverordnung (EBV) fachgutachterlich
nachzuweisen.

4. Immissionsschutz

Aufgabe von Bauleitplanungen im Hinblick auf den Immissionsschutz ist es, die Frage
nach den auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen und die vom Plangebiet aus-
gehenden Emissionen zu beantworten und daflr zu sorgen, dass die Anforderungen
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse beachtet werden.

Verkehrslarmimmissionen
Durch das Buro Akustik Labor Nord (ALN, Lubeck, 14.03.2025) erfolgte eine Ermittlung
der schalltechnischen Einwirkungen auf das Bebauungsplangebiet ,An der Wirt-

schaftsstralRe” in Grol3 Stieten durch Verkehrslarm, der auf der Bundesstralie B106
(,An der Chaussee*) direkt nordwestlich des Plangebietes entsteht.
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Aus der Anlage 1.1 ist erkennbar, dass im Beurteilungszeitraum tags der Orientie-
rungswert von 55 dB(A) (gemaf DIN 18005 fur WA-Gebiete) fur das WA- sowie fur das
SO1-Gebiet, in dem Wohnen und Beherbergung als zulassig geregelt ist, eingehalten

wird.

FiUr die Uberbaubare Grundstickflache des GE-Gebietes werden die Orientierungs-

werte tags von 65 dB(A) (gemaf DIN 18005 fir GE-Gebiete) eingehalten.
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entierungswert von 45 dB(A) (gemald DIN 18005 fiur WA-Gebiete) im gesamten Plan-
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Die Festsetzungsvorschlage fur passive LarmschutzmalRnahmen zur Bellftung von
Schlafraumen wurden in den Teil B — Text aufgenommen.

Daruber hinaus sind die ermittelten mal3geblichen Au3enlarmpegel in Anlage 2 der
gutachterlichen Berechnung dargestellt und als Beiplan auf dem Gesamtplan zum Be-
bauungsplan abgebildet. Die getroffenen Festsetzungsvorschlage zum erforderlichen
Schalldamm-Mal der Aulienbauteile von schutzwirdigen Aufenthaltsraumen wurden
in den Teil B — Text Gbernommen.

Emissionen durch Nutzungen im GE-Gebiet

Im Bauantragverfahren ist der Nachweis zu erbringen, dass durch die geplanten Nut-
zungen im GE-Gebiet keine unzulassigen Beeintrachtigungen an benachbarten,
schutzwurdigen Nutzungen entstehen.

Emissionen durch Nutzungen im SO-Gebiet

FUr den Schutz vor unzulassigen Belastigungen durch Larm aber auch Geruch sind
innerhalb der SO-Gebiete gegentiber den Wohnnutzungen und gegenuber dem an-
grenzenden WA-Gebiet die Richtwerte und Hinweise der TA-Larm, des Landesge-
sundheitsamtes Mecklenburg-Vorpommern, April 2003, zu Larm in Hundezuchtanla-
gen / Tierheimen, der Freizeitlarmstudie Sachsen (Hundedressurplatze) und der TA
Luft zu bertcksichtigen.

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht ist zu prifen, ob Konflikte zwischen Wohnen im
WA-Gebiet und den Nutzungen im SO2- und SO3-Gebiet grundsatzlich zu beflrchten
sind. Die Schutzbedurftigkeit zwischen SO1- und SO2-/SO3-Gebiet wird nicht betrach-
tet, da hier eine unmittelbar zusammenhangende Nutzung vorliegt.

Der Abstand des WA-Gebietes zum SO2-Gebiet betragt etwa 40 m und zum SO3-
Gebiet nur wenige Meter. Der mdgliche Umfang der Tierhaltung wird durch die zulas-
sige Grundflachenzahl von 0,4 begrenzt. Auch hinsichtlich der Art der Nutzung erfolgen
Einschrankungen, die lediglich eine private Tierhaltung und eine gewerbliche Hunde-
zucht unter dem Ausschluss von Tierheimen und Hundetherapiezentren, ermoglichen.
Der Umfang der derzeit vorgesehenen Tierhaltung (Zwingeranlage mit maximal 100 m?
fur ca. vier Hunde mit geschlossenem Teil fur Nachtunterbringung, Flache zum Auslauf
von etwa 500 m?, Stallung flr ca. vier Pferde und sechs Schafe) macht nach Einschat-
zung der unteren Immissionsschutzbehodrde eine gutachterliche Beurteilung hinsicht-
lich des Geruchs im Rahmen der Bauleitplanung nicht erforderlich.

Gdf. erforderliche Mal3nhahmen zur Staubentwicklung aus dem SO3-Gebiet lassen sich
im Rahmen der Baugenehmigung bestimmen. Gleiches gilt fliir notwendige MalRnah-
men zur Sicherung der Einhaltung der Larmrichtwerte am WA-Gebiet. Entscheidend
ist die Sicherung der Nachtruhe durch eine schalltechnisch geschlossene Unterbrin-
gung der Tiere. Konkrete Immissionsminderungsmalinahmen kdnnen ausreichend im
Baugenehmigungsverfahren beauflagt werden.

Sonstiges
In der immissionsschutz-/abfallrelevanten Umgebung des Plangebietes befinden sich

Anlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigt sind
und sich in Betrieb befinden: Schieflstand, Hammermuhle, Anlagen zum Halten von
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Gefligel und Schweinemast-/-zuchtanlage Losten. Diese Anlagen genielien Bestand-
schutz und sind bei allen Planungsmalinahmen zu berucksichtigen.

Bestehende Wohnnutzungen liegen in etwa gleicher bzw. geringerer Entfernung zu
diesen Anlagen. Die Gemeinde geht daher davon aus, dass keine unzulassigen Be-
eintrachtigungen zu erwarten sind.

5. Sonstiges

Aulerhalb des Plangebietes im Bereich der angrenzenden Stralden, ,An der Chaus-
see” (B 106) sowie ,An der WirtschaftsstralRe®, sind Festpunkte des Lagenetzes des
Landes Mecklenburg-Vorpommern vorhanden. Bei allen weiterfihrenden Planungen
sind diese zu beachten.

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind von den geplanten Malihahmen keine Bau-
denkmale sowie Bodendenkmale betroffen.

Bei Bauarbeiten konnen jedoch jederzeit archaologische Funde und Fundstellen ent-
deckt werden. Wer wahrend der Baumal3hahmen Sachen, Sachgesamtheiten oder
Teile von Sachen (Funde) entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhal-
tung gemald § 2 Abs. 1 des Denkmalschutzgesetztes (DSchG M-V) ein offentliches
Interesse besteht, hat dies unverzuglich bei der unteren Denkmalschutzbehorde an-
zuzeigen (vgl. § 11 DSchG M-V). Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen
von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes flr Kultur und Denkmalpflege flr
die fachgerechte Untersuchung in unverandertem Zustand zu erhalten. Die Verpflich-
tung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

Das Plangebiet ist nicht als kampfmittelbelastet bekannt. Es ist jedoch nicht auszu-
schlie3en, dass bei Tiefbaumalnahmen Munitionsfunde auftreten kdnnen. Aus diesem
Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuflhren. Sollten bei
diesen Arbeiten kampfmittelverdachtige Gegenstande oder Munition aufgefunden wer-
den, ist aus Sicherheitsgriinden die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren
Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen.
Notigenfalls ist die Polizei und ggf. die drtliche Ordnungsbehoérde hinzuzuziehen. Wer
Kampfmittel entdeckt, in Besitz hat oder Kenntnis von Lagerstellen derartiger Mittel
erhalt, ist verpflichtet, dies unverziglich der ortlichen Ordnungsbehdrde anzuzeigen.

Grol} Stieten, den Der Burgermeister
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Landkreis Nordwestmecklenburg
Der Landrat
FD Bauordnung und Planung

Landkreis Nordwestmecklenburg - Postfach 1565 - 23958 Wismar
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Fir die Gem. Grof} Stieten

Am Wehberg 17

23972 Dorf Mecklenburg

Auskuntft erteilt Innen Frau Gielow
Zimmer 2.219 - Borzower Weg 3 - 23936 Grevesmiihlen

Telefon 03841 3040 6314 Fax 038413040 86314
E-Mail hg de

Unsere Sprechzeiten
Di 09:00 - 12:00 Uhr * 13:00 - 16:00 Uhr
Do 09:00 - 12:00 Uhr - 13:00 - 18:00 Uhr

Unser Zeichen
Grevesmihlen, den 07.07.2025

Bebauungsplan Nr. 7 ,,An der WirtschaftsstraBe® der Gemeinde GroB Stieten
hier: Stellungnahme der betroffenen Behorden des LK NWM auf Grund der

Beteiligung vom 26.05.2025

Sehr geehrte Frau Lohrke,

Grundlage der Stellungnahme bilden die Entwurfsunterlagen zur Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 7 ,An der Wirtschaftsstralle” der Gemeinde Grof3 Stieten mit
Planzeichnung im Malstab 1:750, Planungsstand 30.04.2025 und die dazugehdrige
Begriindung mit gleichem Bearbeitungsstand.

Die Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte in den nachfolgenden Fachdiensten
bzw. Fachgruppen und im Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises NWM:

FD Bauordnung und Planung
* Bauleitplanung
» Vorbeugender Brandschutz
L]
« Untere Denkmalschutzbehorde

* Untere Bauaufsichtsbehorde

FD Umwelt und Regionalentwicklung
« Untere Wasserbehdrde
« Untere Immissionsschutzbehérde
e Untere Abfall- und
Bodenschutzbehdrde
« Untere Naturschutzbehérde

FD Kreisinfrastruktur
+ StraBenaufsichtsbehérde
o StralRenbaulasttrager

FD Ordnung/Sicherheit und
StraBenverkehr
« Untere Strallenverkehrsbehorde
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Die Stellungnahmen der Fachdienste werden im Folgenden behandelt.
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FD Offentlicher Gesundheitsdienst

FD Kataster und Vermessung

Die AuRerungen und Hinweise, die in der weiteren Bearbeitung zu beachten sind, sind

diesem Schreiben als Anlage beigefugt.
Mit freundlichen Grifen
Im Auftrag

Gez. Gielow
SB Bauleitplanung
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Die Stellungnahmen der Fachdienste werden im Folgenden behandelt.
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Anlage
FD Bauordnung und Planung

Bauleitplanung

Nach Prufung der vorliegenden Entwurfsunterlagen wird gemaR § 4 Abs. 2 BauGB auf
nachfolgende bauplanungsrechtliche Belange hingewiesen, die in der weiteren
Planbearbeitung der Gemeindevertretung zu beachten sind:

1. Allgemeines
Die Gemeinde GroR3 Stieten beabsichtigt mit der vorliegenden Bauleitplanung die Zu l.
Schaffung einer gemischten Nutzung nérdlich der WirtschaftsstraRe und &stlich der Die Ausfiihrung wird zur Kenntnis genommen.

BundesstralRe B 106 in der Ortslage GroR Stieten. Der Flachennutzungsplan wird im
Parallelverfahren geandert. Die Entwurfsunterlagen liegen ebenfalls zur Beurteilung
vor.

1. Verfahrensvermerke, Rechtsgrundlagen, Praambel Zu ll.
- Keine Hinweise Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise bestehen.

Ill. Planerische Festsetzungen

Planzeichnung: Zu ll.
Planzeichenerklarung: Die Hinweise werden beachtet. Die Zweckbestimmung der Verkehrsflache
Die besondere Zweckbestimmung der StraRenverkehrsfliche kann nicht darin wird mit ,,Verkehrsberuhigter Bereich® ergénzt. Die BerUcksichtigung erfolgt

bestehen, dass es sich um eine private Stral3e handelt.
Nach Nr. 11 besteht auch die Mdglichkeit, die besondere Zweckbestimmung
der Verkehrsflaiche im Bebauungsplan festzusetzen. Die ,besondere
Zweckbestimmung” von Verkehrsflachen ergibt sich vor allem aus einer
besonderen Nutzungsart einer Verkehrsflaiche oder einem besonderen
Benutzungszweck, den die Verkehrsflache unterliegen soll, wie die in Nr. 11
genannten Beispiele deutlich machen. Dies schlieBt einen beschrankten
Nutzungszweck einer Verkehrsfliche ebenso ein wie einen =zeitlichen
Nutzungsausschluss einer Verkehrsflache fir bestimmte Zwecke (zutreffend
VGH Mannheim Urt. v. 8.3.2005 — 5 S 551/02, ZfBR 2005, 792 = BauR 2005,
1416 = UPR 2005, 442, entschieden zu einem aus Griinden des Larmschutzes
festgelegten nachtlichen Fahrverbot). BauGB § 9 Inhalt des Bebauungsplans

Sofker/Wienhues  Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,

Baugesetzbuch Werkstand: 157. EL November 2024 Rn. 103-107a

Infrage  kommen kénnte hier z. B. ein verkehrsberuhigter oder

geschwindigkeitsreduzierter ~ Bereich, was seinen Niederschlag in der

StraBenausbildung und zuldssigen Geschwindigkeit findet.

im Plan und in der Begrindung.
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Text - Teil B:

Zu1.2

In Satz 1 ist die Zweckbestimmung des nach § 11 BauNVO festgesetzten

Sondergebiets mit , Tierhaltung“ angegeben.
Die Zweckbestimmung charakterisiert den SO- Gebietstyp. Aus ihm missen
sich die festgesetzten Nutzungsarten ableiten kénnen. Sie muss so bestimmt
sein, dass die Entwicklungsrichtung des SO-Gebietes eindeutig festgelegt ist.
Die Storanfalligkeit der sonstigen SO- Gebiete richtet sich nach dem jeweiligen
Gebietscharakter. Von der Stéranfalligkeit ist der zuldssige Stérungsgrad zu
unterscheiden. Der zuldssige Stérungsgrad ist bei Sondergebieten stets zu
bestimmen. Dies sollte in Textform erfolgen. Soweit es nicht schon aus der SO-
Gebietsbezeichnung hervorgeht, kann auch der allgemeine Stérgrad bzw. die
Stérempfindlichkeit des Gebietes in die Zweckbestimmung aufgenommen
werden (beispielsweise: ,Hochschulgebiet- vorwiegend zur Unterbringung von
nicht wesentlich stérenden Anlagen®). Ein B-Plan, der ein SO-Gebiet ohne
eindeutige Zweckbestimmung festsetzt, erfullt nicht die notwendigen
Voraussetzungen, um eine geordnete stadtebauliche Entwicklung zu
gewahrleisten(§1 Abs.5 Satz1 BauGB). Aus der Zweckbestimmung eines
Baugebietes ergeben sich (erst) Maf3stabe und Grenzen fiir die Anwendbarkeit
des § 15 BauNVO und fir die Zulassigkeit von Nebenanlagen (§14 BauNVO)
sowie von Ausnahmen und Befreiungen (§31 BauGB).

Von daher empfehle ich die Zweckbestimmung auf ,Tierhaltung mit Wohnen und

Beherbergung® zu erweitern.

Zum einen haben dann auch die Nutzungen im SO 1 ihre Berechtigung und zum

anderen wird der Storgrad der Tierhaltung durch das Nebeneinander mit dem Wohnen

eingegrenzt bzw. lasst sich daraus ableiten.

Zu 3.

Um Irritationen zu vermeiden empfehle ich Satz 1 und Satz 2 wie folgt
zusammenzufassen:

Entlang der Bundesstral3e B 106 durfen in einer Entfernung bis zu 20,0 m, gemessen
vom aulReren Rand der befestigten, fir den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten
Fahrbahn (Anbauverbotszone gem. § 9 Abs. 1 Bundesfernstralengesetz

(FStrG)) nur Einfriedungen, Stellplatze fir PKW wund LKW, Lager- und
Ausstellungsflachen sowie Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer
Strahlungsenergie errichtet werden. In diesem Zusammenhang ist zu prifen, ob es fir
die PV -Anlagen eine Zustimmung vom Stralenbaulasttrager gibt und ob eine
Hohenbeschrankung daflr erforderlich ist.
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Die Hinweise zur genaueren Definition der Zweckbestimmung des Sonsti-
gen Sondergebietes werden im Plan, im Teil B -Text und in der Begrindung
bertcksichtigt. Die bisherige Zweckbestimmung ,Tierhaltung® wird auf
, Tierhaltung mit Wohnen und Beherbergung® erganzt.

Die Hinweise werden teilweise berucksichtigt. Die Festsetzung wird wie
folgt formuliert: Entlang der Bundesstral3e B 106 dlirfen in einer Entfernung
bis zu 20,0 m, gemessen vom dul3eren Rand der befestigten, fiir den Kraft-
fahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, Hochbauten jeder Art nicht errich-
tet werden (Anbauverbotszone gem. § 9 Abs. 1 Bundesfernstrallengesetz
(FStrG)). Zulassig sind ausschliel3lich Einfriedungen, Stellplatze fiir PKW
und LKW, Lager- und Ausstellungsflachen sowie Anlagen zur Erzeugung
von Strom aus solarer Strahlungsenergie. Die Berucksichtigung erfolgt im
Teil B - Text und in der Begriindung.

Das zustandige Stralenbauamt wurde beteiligt. Hinweise oder Bedenken
in Bezug auf PV-Anlagen wurden nicht vorgebracht.
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IV. Begriindung
In der Begrindung sind die gegebenen Hinweise und Erganzungen einzustellen.

Ausgleich Seite 12 und Seite 46 Umweltbericht

Nach den vorliegenden Unterlagen wird der Ausgleich durch Okopunkte und externe
AusgleichsmaRnahmen auf Grundstiicken der Gemeinde umgesetzt. Weitere Angaben dazu,
wie der Vollzug geregelt wird, wurden nicht gemacht. Sofern die Gemeinde den Ausgleich
nicht selbst erbringt und in diesem Falle tiber eine entsprechende Zuordnung zu den jeweiligen
Grundstiicken die Refinanzierung tber eine Satzung nach § 135 ¢ BauGB vornehmen will,
kann sie dies auch durch stadtebaulichen Vertrag gem. § 1a Abs.3 Satz 4 BauGB i, V. m. §
11 Abs.1 Nr.2 BauGB auf andere Art und Weise regeln. In diesem Fall erfolgen der Vollzug,
die Herstellung und Finanzierung der AusgleichsmalRnahmen entsprechend der vertraglichen
Vereinbarung.

Die vertragliche Vereinbarung, die zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform bedarf (§ 11
Abs.3 BauGB), hat nicht nur die Ausgleichsmalnahmen dem Umfang und der Art nach
festzulegen. In sie sind auch Bestimmungen dariiber aufzunehmen, wie der Vollzug
sichergestellt wird. Dafir kommen die Vereinbarung einer Sicherheitsleistung oder einer
Vertragsstrafe in Betracht. Der unterzeichnete Vertrag muss zum Satzungsbeschluss-
spatestens zur Bekanntmachung vorliegen.

Vorbeugender Brandschutz
Brandschutz — Grundsatzliches

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu halten,
dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch
(Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen
und Tieren sowie wirksame Loscharbeiten mdglich sind. (§ 14 LBauO M-V)

Erreichbarkeit bebaubarer Flachen

Insofern Teile geplanter (zulassiger) Gebaude mehr als 50 m von einer mit Fahrzeugen
der Feuerwehr befahrbaren offentlichen Verkehrsflache entfernt liegen, sind zur
Sicherstellung des Feuerwehreinsatzes gemall § 5 Abs. 1 Satz 4 LBauO M-V
Zufahrten zu den vor oder hinter den Gebauden gelegenen Grundstticksteilen und
eventuellen Bewegungsflachen herzustellen.

Zufahrten und Bewegungsflachen sowie ggf. Aufstellflachen sind entsprechend der
,Richtlinie Uber Flachen der Feuerwehr i.d.F. August 2006 zu bemessen und zu
befestigen. Am Ende von Feuerwehrzufahrten muss eine fur Fahrzeuge der
Feuerwehr ausreichend bemessene Wendeflache zur Verfugung stehen.
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Zu V.
Die Berlcksichtigung in der Begrindung erfolgt geman der obigen Behand-
lung.

Der Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft wird durch Ersatz-
baumanpflanzungen, die Anlage einer Feldhecke und die Umwandlung von
Acker in eine Mahwiese erbracht. Die Hinweise zur vertraglichen Regelung
und Sicherung werden zur Kenntnis genommen und berlcksichtigt. Der
Vertrag wird rechtzeitig, spatestens bis zur Bekanntmachung, vorgelegt.

Die grundsatzlichen Anforderungen sind zu berlcksichtigen.

Die Erreichbarkeit der Grundstticke innerhalb des Plangebietes fir die Feu-
erwehr ist Uber die 6ffentlichen StralRen ,An der Wirtschaftsstralle“ sowie
den Ausbau des nérdlich gelegenen Gartenweges gegeben. Die Erlaute-
rungen in der Begriindung zur verkehrlichen ErschlieBung werden erganzt.
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Die Flachen der Feuerwehr sind entsprechend der Anlage zu o.g. Richtlinie zu
kennzeichnen und missen eine jederzeit deutliche Randbegrenzung haben.

Léschwasserversorgung

GemaR § 2 Abs. 1 Pkt. 4 BrSchG (i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. Dezember
2015) hat die Gemeinde die Loschwasserversorgung sicherzustellen. Stellt die
Bauaufsichtsbehérde auf der Grundlage einer Stellungnahme der zustandigen
Brandschutzdienststelle fest, dass im Einzelfall wegen einer erhdhten
Brandgefahrdung eine Loschwasserversorgung erforderlich ist, hat hierfur der
Eigentimer, Besitzer oder Nutzungsberechtigte Sorge zu tragen.

Eine wesentliche Planungsgrundlage zur Bemessung eines angemessenen
Grundschutzes stellt derzeit das DVGW-Arbeitsblatt W405 in der Fassung Februar
2008 i.V.m. dem Arbeitsblatt W405-B1 in der Fassung Februar 2015 dar.

Nach den jeweils ortlichen Verhaltnissen, insbesondere der Typik des Baugebietes,
der zuldssigen Art und des zuldssigen MaRes der baulichen Nutzung, der
Siedlungsstruktur und der Bauweise, sind die anzusetzenden Loschwassermengen
anhand der im Arbeitsblatt W405 angegebenen Richtwerte zu ermitteln, wobei ein
nicht ausgeschlossenes, erhéhtes Sach- und Personenrisiko hierbei zu
berticksichtigen ist.

Allgemein gilt, dass der Uber den Grundschutz hinausgehende, objektbezogene
Léschwasserbedarf, mit einem erhohten Brand- und Personenrisiko durch
Schadenfeuer, nicht durch die Gemeinde getragen werden muss.

Erméglicht die Gemeinde jedoch Uber ihre Bauleitplanung die Errichtung von
Gebauden mit erhdhtem Loschwasserbedarf, so hat grundsatzlich sie — von
atypischen Ausnahmeféllen abgesehen — auch fiir dessen Sicherstellung Sorge zu
tragen. (s. Beschluss des OVG Berlin-Brandenburg vom 28 Mai 2008)

Kann keine ausreichende Léschwasserversorgung Uber das Trinkwasserrohrnetz
nachgewiesen werden, muss die gesamte Loschwassermenge fir den Grundbedarf in
dem jeweiligen Loschbereich (300 m Umkreis um das Bauobjekt) bereitgestellt werden
durch:

e Loéschwasserteiche nach DIN 14210 oder natirliche Gewasser mit nachhaltig
gesichertem Wasservolumen (u.a. mit frostfreien Ansaugstellen, wie
Léschwassersauganschluss nach DIN 14244 sowie Zufahrten mit
Aufstellflachen fiir Fahrzeuge der Feuerwehr)

e Loschwasserbrunnen nach DIN 14220
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Zur Sicherung der Léschwasserversorgung stehen zwei Vertragshydranten
zur Bereitstellung von Loschwasser aus dem offentlichen Trinkwassernetz
zur Verfugung.

Die Hydranten befinden sich siidostlich des Plangebietes in der Stralle ,An
der WirtschaftsstraRe“ und Ostlich des Planbereiches in der StralRe ,Dorf-
stralle”. Es handelt sich dabei um folgende Hydranten: Vertragshydrant 33-
NOO5 (Unterflurhydrant) mit einer Loschwasserkapazitat von mind. 96 m3h
sowie Vertragshydrant 33-1052 (Uberflurhydrant) mit einer Léschwasser-
kapazitat von mind. 48 m3h

Die Hydraten liegen innerhalb des erforderliche Radius von 300 m zum
Plangebiet. Der Loschwasserbedarf flir den Grundschutz ist damit sicher-
gestellt. Das offentliche Trinkwassernetz als alleiniger Loschwasserliefe-
rant ist nach gegenwartigem Kenntnisstand ausreichend.

Diese Erlauterungen sind bereits Bestandteil der Begrindung.
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e Ldschwasserbehalter (Zisternen) nach DIN 14230 unter- oder oberirdisch

Bei der Entfernung zur LoOschwasserentnahmestelle muss die praktische
Erreichbarkeit durch die Feuerwehr realistisch sein. Die praktisch nutzbare
Wegstrecke zum Aufbau einer Wasserversorgung durch die Feuerwehr, darf nicht
wesentlich hoher als die linear gemessene Entfernung sein.

Bei einer Léschwasserversorgung Uber Hydranten sollten Abstdnde vom Bauobjekt
zum nachstliegenden Hydranten in Abhangigkeit der Dichte der Bebauung in
Anlehnung an die beziiglichen Vorgaben im Abschnitt 16.6.2 DVGW-Arbeitsblatt
W400-1 gewahlt werden.

Richtwerte:
+ offene Wohngebiete 140 m
e geschlossene Wohngebiete 120 m
e Geschaftsstrallen 100 m

Untereinander sollten die Hydranten nicht mehr als 150 m auseinander stehen.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die zuvor aufgefiihrten Angaben
keinen Anspruch auf Vollstandigkeit erheben.

Sie gelten als grundlegende Ansétze bei der Planung eines Bebauungsgebietes —
stellen aber fir sich, keinen Nachweis der Loschwasserversorgung im konkreten
Bebauungsplan dar.

Dieser ist durch den Planer, ggf. auch unter Hinzuziehung eines Fachplaners, zu
erstellen.

Untere Denkmalschutzbehérde
auf Basis der eingereichten Unterlagen wurde festgestellt, dass keine Anderungen
vorzunehmen sind.

Untere Bauaufsichtsbehorde
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Belange der unteren
Denkmalschutzbehdérde keine Anderungen vorzunehmen sind.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der unteren Bauaufsichts-
behdrde keine Stellungnahme vorgebracht wird.
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FD Umwelt und Regionalentwicklung

Untere Wasserbehorde
B-Plan Nr. 7 ,,An der WirtschaftsstraBe“ der Gemeinde GroR Stieten

Untere Wasserbehorde:

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstchende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwigung kaum tiberwindbar sind.

Dic Stellungnahme weist auf entgegenstchende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwigung beriicksichtigt werden miissen.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.

0. Ausnahmegenehmigung:

Das Vorhaben befindet sich in der Trinkwasserschutzzone 11I1B der Wasserfassung
Dorf Mecklenburg. Gemaf Pkt. 6.2 der Anlage 3 der VO zur Festsetzung des
Wasserschutzgebietes Dorf Mecklenburg ist eine Neuausweisung von B-
Plangebieten fiir Industrie und produzierendes Gewerbe unzulassig.

Varinate 1:

Fur den Bebauungsplan ist bei der unteren Wasserbehérde des Landkreises ein
gesonderter Antrag auf Ausnahme von den Verboten und Nutzungsbeschrankungen
der Schutzgebietsverordnung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG zu stellen.

Die Belange, die zu einer Befreiung fihren kénnen, sind hinreichend zu begriinden,
z. B. Bebauung aus Uiberwiegenden Griinden des Wohls der Allgemeinheit, keine
vorhandenen Standortalternativen fiir die geplante Bebauung bzw. das Baugebiet,
Beeinflussung der Grundwasserneubildung, keine Gefahrdung des Schutzzwecks
durch die bauliche Anlage usw.. Die Forderungen des Betreibers Zweckverbandes
sind in der Antragstellung zu bericksichtigen.

Dem Antrag ist ein hydrogeologisches Fachgutachten beizufiigen, dass die
vorgenannten Punkte insbesondere Beeinflussung der Grundwasserneubildung und
eine mogliche Geféahrdung des Schutzzwecks durch die baulichen Anlagen
einschlie-lich Fundamente sowie anfallendes Niederschlagswasser unter
Beriicksichtigung der Standortverhéltnisse des Schutzgebietes erértert. Die
Inaussichtstellung der Befreiung ist flir die weitere Bauleitplanung erforderlich.

Der Bescheid muss vor Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses vorliegen.

Variante 2:

Zum Entfall der Erforderlichkeit einer Ausnahmegenehmigung ist ein
eingeschranktes Baugebiet auszuweisen, welches eine Nutzung durch industrielle
oder gewerbliche Produktionsbetriebe ausschlief3t.
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Die entgegenstehenden Belange wurden, wie nachfolgend erlautert, ge-
|6st:

Die vorgelegten Unterlagen des Bebauungsplanes wurden seitens der un-
teren Wasserbehorde als Antrag auf Ausnahmegenehmigung gewertet.

Mit wasserrechtlichem Bescheid vom 03.11.2025 wurde gemal § 52 Abs.
1 Satz 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und der Wasserschutzgebietsver-
ordnung (WSGVO) Dorf Mecklenburg die Befreiung von den Verboten und
Nutzungsbeschrankungen der Festlegungen der Anlage 3 Ziffer 6.2
WSGVO Dorf Mecklenburg fur die Ausweisung des B-Plan Nr. 7 der Ge-
meinde Grof} Stieten erteilt.

Darin wird ausgefluhrt: ,Mit der Befreiung soll im Rahmen der Bauleitpla-
nung die Voraussetzung fur die Errichtung des Gewerbestandortes ge-
schaffen werden. [...]

Gemal der Wasserschutzgebietsverordnung Dorf Mecklenburg ist es im
ausgewiesenen Gewerbegebiet ausdriicklich untersagt, industrielle sowie
produzierende Gewerbeeinrichtungen anzusiedeln. Diese Regelung dient
dem Schutz der Wasserressourcen und soll verhindern, dass durch indust-
rielle Fertigungsprozesse oder die Herstellung von Produkten schadliche
Emissionen oder Stoffe in den Boden oder das Grundwasser gelangen, die
die 6ffentliche Wasserversorgung beeintrachtigen kénnten.”

Innerhalb des Plangebietes ist es das Ziel, ein Gewerbegebiet nach § 8
BauNVO planungsrechtlich vorzubereiten. Die Ansiedlung von industriellen
Gewerbebetrieben ist daher grundsatzlich nicht moglich.

Die mit dem wasserrechtlichen Bescheid erteilte Auflage der nicht zulassi-
gen produzierenden Gewerbebetriebe wird nicht als textliche Festsetzung
aufgenommen, da ,produzierendes Gewerbe“ kein Begriff der BauNVO ist
und daher fehlt der Gemeinde die Rechtsgrundlage.
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Im Rahmen des nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens kann es zu
Einschrankungen der zulassigen gewerblichen Nutzungen hinsichtlich der
Klassifizierung als ,produzierender Gewerbebetrieb“ aufgrund der o.g.
wasserrechtlichen Belange kommen.

Die Planunterlagen werden hinsichtlich der wasserrechtlichen Belange er-
ganzt.

Die weiteren Hinweise des wasserrechtlichen Bescheides werden eben-
falls in die Planunterlagen aufgenommen.

Daruber hinaus ist zu beachten:

- das Verbot der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln gemaf Ziffer
3.7 der Anlage 3 der WSGVO Dorf Mecklenburg,

- die Errichtung von Stralden, Wege und sonstige Verkehrsflachen unter
Einhaltung der Anforderung der aktuellen Richtlinien fir bautechnische
MaRnahmen an Strafen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) geman
Ziffer 5.1 der Anlage 3 der WSGVO Dorf Mecklenburg,

- die Nutzungsbeschrankungen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen unter Ziffer 3 der Anlage 3 der WSGVO Dorf Mecklenburg,

- die Einholung der wasserrechtlichen Erlaubnisse fur alle Gewasserbe-
nutzungen mit Ausnahme des Gemeingebrauchs.
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1. Wasserversorgung:

Das Vorhaben befindet sich in der Trinkwasserschutzzone IIIB der Wasserfassung Dorf
Mecklenburg.

Die Versorgungspflicht mit Trink- und Brauchwasser fir die Bevédlkerung, die gewerblichen
und sonstigen Einrichtungen besteht gem. § 43 Abs. 1 LWaG flr den Zweckverband
Wismar. Entsprechende Anschlussgestattungen fiir die Versorgung sind mit dem
Zweckverband zu vereinbaren.

2. Abwasserentsorgung:

Nach § 40 Abs. 1 LWaG obliegt die Abwasserbeseitigungspflicht den Gemeinden. Die
Gemeinde hat diese Pflicht gemaR § 40 Abs. 4 Satz 1 LWaG auf den Zweckverband Wismar
Ubertragen. Damit hat der Zweckverband das im Uberplanten Gebiet anfallende
Schmutzwasser zu beseitigen, die entsprechenden Anschlussgestattungen sind zu
beantragen. Bei gewerblichen Nutzungen sind fiir die Einleitungen in das &ffentliche
Kanalnetz (ausgenommen hausliches Abwasser) Antrage zur Uberpriifung auf die
Indirekteinleitergenehmigungspflicht bei der unteren Wasserbehdrde zu stellen.

3. Niederschlagswasserbeseitigung/-bewirtschaftung:

GemaR den folgenden wasserwirtschaftlichen Anforderungen sind im B-Plan
Aussagen zur Niederschlagswasserbeseitigung/-bewirtschaftung zu treffen,
nachzuweisen und die geforderten Angaben vor Satzungsbeschluss zur Priifung
vorzulegen.

Mit der Einfiihrung des neuen Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 2010 und der zeitgleichen
Bereinigung des Landeswassergesetzes (LWaG) erfolgte die Grundsteinlegung fur ein
Umdenken in der bisherigen Entwésserungsphilosophie zum naturnahen Umgang mit
Niederschlagswasser.

Die Notwendigkeit der Veranderung in der Niederschlagswasserbeseitigung hat sich in der
jlingsten Zeit gerade durch die haufigen und intensiven Niederschlagsereignisse gezeigt.
Auch wenn es im Einzelnen immer um ortlich angepasste Entwasserungskonzepte geht,
haben die MaRBnahmen der Niederschlagswasserbewirtschaftung, wie

- das Vermeiden oder Reduzieren abflusswirksamer Flachen,

- das Verdunsten und Versickern von Niederschlagswasser mittels dezentraler Systeme,
- die Speicherung und Nutzung oder verzégerte Ableitung,

- die Begrenzung der behandlungsbedirftigen Mengen und die gezielte Reinigung,

zum Ziel, den kleinrdumigen Wasserkreislauf zu schlieBen und somit naturnahen
Verhaltnissen naher als bisher zu kommen. Mit einer nachhaltigen Bewirtschaftung der
natirlichen Wasserressourcen wird ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Umwelt und zur
Verbesserung der Lebensbedingungen der jetzigen und nachfolgenden Generationen
geleistet.

Das von Niederschlagen (Regen, Schnee, Hagel, Tau, Nebel u.dgl.) aus dem Bereich von
bebauten oder befestigten Flachen abflieRende und gesammelte Wasser

(Niederschlag ) ist Ab (§ 54 Abs. 1 Nr. 2 WHG).

Damit unterliegt es grundsatzlich der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde Gro3
Stieten oder dem beauftragten Zweckverband.

Die Beseitigungs- und Uberlassungspflicht entfallt fiir Niederschlagswasser, wenn dieses
verwertet oder versickert wird, von &ffentlichen Verkehrsflachen im AuRenbereich abflie3t
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Zu 1. Wasserversorgung und
zu 2. Abwasserentsorgung

Die Lage innerhalb der Trinkwasserschutzzone 11IB wurde bei der Planung
bertcksichtigt.

Die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung kann durch Anschluss an
das bestehende Netz gesichert werden. Der zustindige Zweckverband
Wismar wurde im Rahmen der Planaufstellung und wird im Rahmen der
ErschlieBungsplanung beteiligt.

Zu 3. Niederschlagswasserbeseitigung/-bewirtschaftung

Die allgemeinglltigen Ausfihrungen zum Wasserhaushalts- und Lan-
deswassergesetz werden zur Kenntnis genommen.

Durch die bereits getroffene Festsetzung von Grindachern fir die Haupt-
gebaude in den Gebieten GE und SO 2 wird zum einen die Verdunstung
beginstigt und zum anderen durch eine Retention die Ableitung von Nie-
derschlagswasser verzogert.

Ein Konzept zur Ableitung des Niederschlagswassers wurde zum Entwurf
des Bebauungsplanes erarbeitet und lag der Behérde vor. Die Konzeptbe-
schreibung erfolgte in der Begriindung zum Bebauungsplanentwurf.
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oder im Rahmen des Gemeingebrauchs in ein oberirdisches Gewasser/ Kiistengewasser
eingeleitet wird.

Auf der Grundlage des § 55 Abs. 2 WHG sollte Niederschlagswasser ortsnah versickert,
verrieselt oder in ein Gewasser direkt oder Uber einen Regenwasserkanal (ohne
Vermischung mit Schmutzwasser) eingeleitet werden. Diese Beseitigungen des
Niederschlagswassers stellen Gewasserbenutzungen dar, die grundséatzlich der Erlaubnis (§
8 Abs. 1 WHG) bedirfen. Ausnahmen sind fiir den Gemeingebrauch an oberirdischen
Gewassern im § 25 WHG in Verbindung mit § 21 LWaG, fir die erlaubnisfreie Benutzung
von Kistengewassern im § 43 WHG in Verbindung mit § 23 LWaG und fiir die erlaubnisfreie
Benutzung des Grundwassers im § 46 WHG in Verbindung mit § 32 LWaG definiert.
Voraussetzungen zur Gestattung der Gewasserbenutzungen nach § 57 WHG sind, dass

1. die Menge und Schéadlichkeit des Abwassers so gering gehalten wird, wie dies bei
Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik
maoglich ist,

2. die Einleitung mit den Anforderungen an die Gewassereigenschaften und sonstigen
rechtlichen Anforderungen vereinbar ist und

3. Abwasseranlagen oder sonstige Einrichtungen errichtet und betrieben werden, die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Anforderungen nach den Nummern 1 und 2
sicherzustellen.

Der Stand der Technik gemaR Ziffer 1 wird durch die AbwV aus verschiedenen Herkunfts-
bereichen geregelt und enthalt zum Teil Anforderungen fiir Niederschlagswasser. § 60 Abs.
1 WHG regelt die Anforderungen gemaR Ziffer 3 flir Abwasseranlagen (Sammlung,
Transport, Behandlung). Diese diirfen nur ,nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik errichtet, betrieben und unterhalten" werden.

Die DWA Regelwerke konkretisieren hier die umweltrelevante Vorschrift u.a. zur Vermeidung
bzw. Reduzierung niederschlagsbedingter Gewasserbelastungen, der sicheren und
Uberflutungs-freien Entwasserung geman Ziffer 2. Insbesondere fiihren sie die
Anforderungen an den Gewasserschutz aus Emissions- und Immissionsanforderungen
gemal EG Wasserrahmen-richtlinie aus.

Als weitere rechtliche Anforderungen gemag Ziffer 2 gilt der 3. Bewirtschaftungsplan (2022-
2027) zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), der mit der Verdffentlichung
nach § 130a Abs. 4 (LWaG) fur alle Behorden verbindlich ist sowie die Anforderungen der
,Grundwasser-Richtlinie” (80/68/EWG) und ihre Umsetzung in nationales Recht als
Grundwasserverordnung. Behordliche Entscheidungen diirfen zumindest nicht im
Widerspruch zu den Bewirtschaftungsplanen und Malnahmenprogrammen stehen.

Die Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers ist im Rahmen der Bauleitplanung
zu regeln und muss erkennen lassen, dass die Planung nicht im Widerspruch zum
wasserrecht-lichen Zielerreichungsgebot der WRRL steht und keine nachteiligen
Auswirkungen hinsichtlich der wasserrechtlichen Bewirtschaftungsziele geman §§ 27, 47
WHG zulassen.

Um die Prifung der Vereinbarkeit von Vorhaben mit den wasserrechtlichen Bewirtschaf-
tungszielen zu ermdglichen oder zu erleichtern, ist das Erstellen eines wasserrechtlichen
Fachbeitrags durch den Planungstrager empfehlenswert, um ablehnende Stellungnahmen
oder spater nicht umsetzbare Planungen zu vermeiden.

Die Niederschlagswasserbewirtschaftung hat den allgemeinen Grundséatzen der Gewéasser-
bewirtschaftung nach § 6 WHG Ziffer 1-7 zu folgen. Die nachhaltige
Gewasserbewirtschaftung hat ein hohes Schutzniveau fur die Umwelt insgesamt zu
gewahrleisten, dabei sind mdgliche Verlagerungen nachteiliger Auswirkungen von einem
Schutzgut auf ein anderes sowie die Erfordernisse des Klimaschutzes zu beriicksichtigen.
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Fur die Niederschlagsentwasserung der Verkehrsflachen (Planstralie) so-
wie der Flachen der SO- und GE-Gebiete ist vorgesehen, das Kanalsystem
in der StralRe ,,An der Wirtschaftsstral3e® in der Unterhaltungspflicht der Ge-
meinde Grof} Stieten zu nutzen. Das Kanalsystem entwassert in das sid-
Ostlich vom Bebauungsplan gelegene Gewasser Il. Ordnung 11:W6/1/1 in
der Unterhaltungspflicht des Wasser- und Bodenverbandes Wallenstein-
graben-Kiiste.

Die Gemeinde Grof} Stieten plant die grundhafte Erneuerung der Nieder-
schlagsentwasserung. DarUber hinaus ist im Zuge des gemeindlichen Re-
genwasserkonzeptes die Herstellung eines neuen Kanales norddstlich vom
Plangebiet im vorhandenen Gartenweg vorgesehen. Dieser dient unter an-
derem als neue Uberlaufleitung des vorhandenen Teiches nordwestlich
des Plangebietes. Dieser neu herzustellende Regenwasserkanal soll zu-
satzlich als Anschlussleitung fir die Flachen des WA-Gebietes dienen.

Das Gewasser, in das das gesammelte Niederschlagswasser eingeleitet
wird, darf nicht nachteilig verandert werden. Die Anwendung des Arbeits-
blattes DWA-A 102-2/BWK-A 3-2: Emissionsbezogene Bewertungen und
Regelungen zeigt, dass eine Behandlung des gefassten Niederschlags-
wassers zum Teil erforderlich ist. Dies betrifft die Einzugsflachen des Ge-
werbegebietes. Die Behandlung des gefassten Regenwassers wird zukinf-
tig durch ausreichend grol3 dimensionierte Anlagen, im Erdreich verbaut,
sichergestellt.

Im Rahmen der ErschlieSungsplanung sowie im Umweltbericht wurden die
Belange der Wasserrahmenrichtlinie hinreichend gepruift. Wie dargelegt,
wird das anfallende Niederschlagswasser vorgereinigt, bevor es der Vorflut
des Wallensteingrabens zugeleitet wird.

Im Umweltbericht wird erganzt, dass eine indirekte Verschlechterung des
chemischen oder dkologischen Zustands des nach WRRL berichtspflichti-
gen Gewassers Wallensteingraben ausgeschlossen wird. Das Vorhaben
steht auch dem WRRL-MaRnahmenprogramm zur eigendynamischen Ent-
wicklung des Gewassers nicht entgegen. Die Planung steht damit nicht im
Widerspruch zum wasserrechtlichen Zielerreichungsgebot der WRRL und
hat keine nachteiligen Auswirkungen hinsichtlich der wasserrechtlichen Be-
wirtschaftungsziele gemaR §§ 27, 47 WHG.
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Die Anforderungen setzen eine gewasservertragliche Rickfiihrung des Wassers in den
Wasserkreislauf voraus.

Der Wasserhaushaltsbilanzierung wird gefolgt. Die RetentionsmaRnahmen sowie die
Dachbegriinung sind festzusetzen.

Bei der 6ffentlichen Niederschlagswasserbeseitigung/Regenwasserbewirtschaftung durch
die Gemeinde oder Zweckverband Wismar bedarf die Ableitung von gefasstem
Niederschlagswasser grundsatzlich der Erlaubnis, da diese die Benutzung eines Gewassers
(oberirdisch oder Grundwasser) darstellt.

Die erforderlichen Voraussetzungen zur Gestattung der Erlaubnis wurden bereits benannt
und wird verwiesen. Die erforderlichen Anlagen sind nach Ristwag
auszufiihren.Regenereignisse mit Wiederkehrzeiten von in der Regel 1 bis 10 Jahren
(Festlegung entsprechend der Ortlichkeit) miissen schadlos in &éffentlichen
Entwasserungsanlagen abgeleitet werden kénnen. Bei extremen Starkregenereignissen, mit
Wiederkehrzeiten, die deutlich gréRer 10 Jahre betragen, miissen iiberstauende, d. h. aus
den Entwasserungsanlagen austretende Abfliisse, liber oberirdische Flutwege ebenfalls
schadlos abgeleitet werden kénnen.

(nach DWA-A 118 sowie der DIN EN 752 ist in der ErschlieBungsplanung der erforderliche
Uberflutungsschutz zu beriicksichtigen)

Die &ffentlichen Abwasseranlagen wie zB. Riickhaltebecken, Versickerungsanlagen sind
entsprechend § 9 Abs. 1 Ziff. 14 BBauGB als Flachen im Plangebiet auszuweisen und
festzusetzen.

Die Festsetzung erfordert die fachtechnische Ermittlung der GréRen der Riickhalterdume
nach DWA-A 117 bzw. DWA 138 fir Versickerungsanlagen, die wiederum auf den
zuldssigen Ein/-Ableitmengen in die Gewasser oder Leitungen basieren.

Ggf. erforderliche gedrosselte Einleitungen oder Behandlungserfordernisse als Ergebnis der
Prifungen des jeweiligen Bewertungen nach DWA A 102 und ggf. nach M 153 im
Erlaubnisverfahrens kénnen sich auf die GroRRe der Riickhalteraume/ Versickerungsanlagen
auswirken und haben damit unmittelbare Auswirkungen auf die Bauleitplanung und sollten
hier auch nachgewiesen werden.

Fir die Benutzung oberirdischer Gewasser sind die Regelungen der Arbeitsblatter DWA-A
102-1 ,Grundséatze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenabfliissen zur Einleitung
in Oberflachengewasser - Allgemeines” und DWA-A 102-2 ,Grundsétze zur Bewirtschaftung
und Behandlung von Regenabfliissen zur Einleitung in Oberflachengewasser —
Emissionsbezogene Bewertung und Regelungen” zu beachten. Weiterhin regelt das DWA-M
102-3 seit Oktober 2021 die ,Immissionsbezogene Bewertung® der niederschlagsbedingten
Einleitungen der Siedlungsentwasserung.

Bei der Beantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis tritt, auch bei der ErschlieRung durch
eine private ErschlieBungsgesellschaft, die Gemeinde bzw. der beauftragte Zweckverband
als Antragsteller auf, wenn sich die Abwasseranlagen vor Gewasserbenutzung im
offentlichen Bereich befinden.

Die Einleitung von Niederschlagswasser aus Einzelanlagen in oberirdische Gewasser und
Kistengewasser gilt als Gemeingebrauch und ist nicht erlaubnispflichtig.

Ungefasstes und nicht gefasstes Niederschlagswasser, welches unmittelbar am Ort des
Anfalls groRfléchig versickert, unterliegt nicht dem § 8 WHG und ist damit kein
Gewasserbenutzungs-tatbestand. Zu beachten sind aber auch in diesen Fallen insbesondere
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Die Vertraglichkeit des Vorhabens mit dem Schutz der Oberflachengewas-
ser wurde bereits im Entwurf des Umweltberichtes beschrieben. Erganzt
werden nun die oben dargelegten Nutzungseinschrankungen im Gewerbe-
gebiet gemal des wasserrechtlichen Bescheides vom 03.11.2025, die dem
Grundwasser- und Oberflachenwasserschutz dienen.

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Wasserhaushaltsbilanzierung
gefolgt wird. Die Dachbegriinung fir Hauptgebaude in den Gebieten GE
und SO 2 als Retentionsmalinahme ist bereits festgesetzt.

Die Gemeinde Grof} Stieten plant die grundhafte Erneuerung der Nieder-
schlagsentwasserung. Die anfallenden Regenwassermengen des Plange-
bietes sind im Gesamtkonzept der Regenwasserableitung der Gemeinde
Grol} Stieten bertcksichtigt. Das Konzept, welches durch die Fa BAUWAS
aus Raben Steinfeld bearbeitet wird, ist derzeit in der Umsetzung. Ebenfalls
ist die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis darauf abgestimmt.

Mit Umsetzung des Gesamtkonzeptes kann die Ableitung des anfallenden
Regenwassers gesichert werden.

Entsprechende Erlauterungen werden in der Begrindung zum Bebauungs-
plan erganzt.
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die topografischen Gegebenheiten und die Gefahr eines oberflachigen Abflusses. GemaR §
37 Abs.1 Satz 2 WHG darf der naturliche Abfluss wild abflieBenden Wassers nicht zum
Nachteil eines tiefer liegenden Grundstiicks verstarkt oder auf andere Weise verandert
werden.

Niederschlagswasser, welches von unbeschichteten kupfer-, zink- oder bleigedeckten
Dachflachen abflieRt, gilt als belastet. Aus diesem Grund sollte die Verwendung von
unbeschichteten Metalldachflachen mit den Festsetzungen verboten werden. Eintrédge von
belastetem Niederschlagswasser in das Grundwasser sind grundséatzlich auszuschlieRen.

Fiir das Vorhaben ist ein Entwdsserungskonzept zu erstellen. Eine wasserrechtliche
Erlaubnis ist fiir den bestehenden und den neu geplanten Niederschlagswasser-Kanal
bei der unteren Wasserbehorde zu beantragen. Der Antrag auf wasserrechtliche
Erlaubnis ist im 6ffentlichen Bereich durch die Gemeinde und im nicht-6ffentlichen
Bereich durch den Investor zu stellen. Fiir eine erforderliche Gewasserbenutzung
muss mindestens eine Inaussichtstellung der wasserrechtlichen Erlaubis durch die
untere Wasserbehorde vor Satzungsbeschluss vorliegen.

5.Gewdsserschutz:

Auf die Einhaltung der Verbote und Nutzungsbeschrankungen der Verordnung des WSG
Dorf Mecklenburg wird hingewiesen. Verboten sind

- unterirdische Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen der Gefahrdungsstufe C, D nach
der AwSV

- Erdwarmesonden

Mit den Bauarbeiten sind auf dem Grundstiick eventuell vorhandene Drainageleitungen und
sonstige Vorflutleitungen in ihrer Funktionsfahigkeit zu erhalten bzw. wiederherzustellen.

LAU-Anlagen (Lagerung, Abfiillen und Umschlagen von wassergefahrdenden Stoffen) oder
HBV-Anlagen (Herstellen, Behandeln und Verwenden von wassergefahrdenden Stoffen)
haben auf der Grundlage des § 62 WHG i.V. mit der AWSV so zu erfolgen, dass eine
Gefahrdung des Grund- und Oberflachenwassers nicht zu besorgen ist.

Prufpflichtige Anlagen nach AwSV sind bei der unteren Wasserbehérde anzeigepflichtig.

Werden bei der Durchsetzung der Planung Erdaufschliisse (auch Flachenkollektoren),
Tiefgrindungen notwendig, mit denen unmittelbar bzw. mittelbar auf die Bewegung oder die
Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt wird, sind diese geman § 49 Abs. 1 des WHG
einen Monat vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehorde anzuzeigen. Dies trifft ebenso
furr eventuell notwendige Grundwasserabsenkungen wahrend der BaumaRnahmen zu.

Der natiirliche Abfluss wild abflieRenden Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstiick darf
nicht zum Nachteil eines hoher liegenden Grundstiicks behindert werden bzw. zum Nachteil
eines tiefer liegenden Grundstulckes verstarkt oder auf andere Weise verandert werden.

Im Plangebiet ist derzeit kein Gewasser Il. Ordnung bekannt.

5. Starkregenvorsorge

Auf Starkregen- sowie Dauerregenereignisse mit jeweils betrachtlichen
Gesamtniederschlagsmengen im Rahmen des Klimawandels wird hingewiesen. Mogliche
Uberschwemmungsgebiete der Binnengewasser mit einem Einzugsgebiet < 10 km?, die
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In der Begriindung wird bereits darauf hingewiesen, dass gemalf den all-
gemeinen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers eine Verwen-
dung von unbeschichteten kupfer-, zink- oder bleibedeckten Dachflachen
zu vermeiden ist.

Ein Konzept zur Ableitung des Niederschlagswassers wurde zum Entwurf
des Bebauungsplanes erarbeitet und lag der Behoérde vor. Die Konzeptbe-
schreibung erfolgte in der Begrindung zum Bebauungsplanentwurf.

Wie erlautert wurde, wird die wasserrechtliche Erlaubnis im Zusammen-
hang mit dem Gesamtkonzept der Regenwasserableitung fir die Ge-
meinde unabhangig vom Bebauungsplan beantragt.

Zu 5. Gewasserschutz

Dieser Hinweis wurde bereits bertcksichtigt. Bestandteil der Festsetzung
im Teil B — Text ist, dass die unterirdische Lagerung von wassergefahrden-
den Stoffen der Gefahrdungsstufe C, D nach der Verordnung uber Anlagen
zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) sowie Erdwarme-
sonden unzulassig sind. Erlauterungen sind ebenfalls Bestandteil der Be-
grundung.

Die weiterfuhrenden, allgemeingultigen Hinweise sind grundsatzlich zu be-
achten.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Plangebiet derzeit keine Gewas-
ser |l. Ordnung bekannt sind.
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Zu 5. Starkregenvorsorge
Die Gemeinde hat die Hinweiskarte zu Starkregengefahren mit dem Plan-

Legende
MV starkregen: FlieBrichtung extrem

Die Hohe der Uberflutungstiefe steigt von der Farbe Hellblau bis Dunkel-
blau. Nordlich des Plangebietes befindet sich ein Teich, woraus die dun-
kelblaue Darstellung resultiert.

Aus den Hinweisen im Geoportal des BKG wird ersichtlich: ,Die Hinweis-
karte Starkregengefahren stellt die Simulationsergebnisse zu mdglichen
Starkregenszenarien dar. Die Daten enthalten jeweils die maximale Uber-
flutungstiefe, die maximalen FlieRgeschwindigkeiten sowie die Flief3rich-
tung fur ein auRergewdhnliches Niederschlagsereignis (100-jahrlich). [...]
In der Modellierung wurden sowohl Kanalnetz als auch die Versickerung
vernachlassigt. Der gesamte Niederschlag kommt an der Oberflache zum
Abfluss.”

Bei dieser Simulation bleibt die Ableitung Uber das Kanalnetz unberick-
sichtigt. Es ist daher davon auszugehen, dass auch bei Starkregenereig-
nissen mit 100 jahriger Haufigkeit Anteile des Niederschlagswassers Uber
die Regenwasserleitungen abgeleitet werden kénnen und geringe Uberflu-
tungshdhen entstehen wirden.
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Auswirkung auf den Grundwasserstand sowie auf die Bemessung der Anlagen der
Wasserwirtschaft sollten in der Planung beriicksichtigt werden.

Als Informationsquelle ist die Hinweiskarte Starkregengefahren fiir MV, abrufbar tUber das
Geoportal des BKG (
https://www.geoportal.de/Themen/Klima_und_Wetter/1_Starkregen.html) veréffentlicht.

In dem Plangebiet sind zu beriicksichtigende Flachen auf der Starkregenvorsorge-Karte
gekennzeichnet.

Rechtsgrundlagen

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts

LWaG Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern

AWSYV Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
BauGB Baugesetzbuch

Untere Immissionsschutzbehorde

Untere Immissionsschutzbehorde: Herr Kriiger

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung kaum tiberwindbar sind.

Die Stellungnahme weist auf entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung beriicksichtigt werden
missen.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht gibt es zu 0.g. Vorhaben folgende Hinweise und
Anregungen.

Die Ansiedlung von gering schutzbedrftigen Nutzungen (Gewerbe) parallel zur B106 mit
einer gewissen Riegelwirkung fir die stiddstlichen Nutzungen und die
Abstandsmaximierung zwischen B106 und WA-Gebiet wird ausdriicklich begrift.

Folgende weitere Nutzungen wurden genannt:

- SO1 Wohngebaude, Beherbergungseinrichtungen und Nebenanlagen fiir
die Betreiber der Tierhaltung

- S02 Gebaude und Anlagen, die der privaten Tierhaltung und der
gewerblichen Hundezucht dienen, unzuléssig sind Tierheime und
Hundetherapiezentren
(Zwingeranlage max. 100m? (entspr. ca. 4 Hunde, mit geschlossenem Teil
fiir Nachtunterbringung), Auslauf 500m?, Stallung (ca. 4 Pferde, 6 Schafe))

- S03 Hundelibungs- und Reitplatz (max. 600m?).

Anlagenlarm:
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Laut vorliegendem Bodengutachten ist zu berticksichtigten, das eine Ver-
sickerung von Niederschlagen gem. DWA-A 138-1 aufgrund der anstehen-
den schwach durchlassigen Boden nicht moglich ist. Der Oberboden hat
ein ,gewisses Speicher-/ bzw. Rlckhaltevermogen®. Bei lang andauernden
bzw. ergiebigen Niederschldgen kann es auch im Oberbodenbereich zu
Stauwasserbildungen kommen.

Fur die kinftigen Bauherren ist daher im Rahmen der Gebaudeplanung
(Objektschutz) zu berticksichtigen, dass sich bei Starkregen insbesondere
im Bereich von tiefer liegenden Grundstiicksflachen Niederschlagswasser
sammeln kdnnte. Hinweise dazu werden in die Begrindung aufgenommen.

Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Planung keine Belange der un-
teren Immissionsschutzbehdrde entgegenstehen.

Die Ausfuhrungen werden zur Kenntnis genommen.
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Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht ist zu priifen, ob Konflikte zwischen Wohnen im WA-
Gebiet und den Nutzungen im SO2 und SO3 grundsatzlich zu befiirchten sind. Die
Schutzbedurftigkeit zwischen SO1 und SO2/SO3 wird nicht betrachtet, da hier eine
unmittelbar zusammenhangende Nutzung durch die Betreiber geplant ist.

Fiir den Schutz vor unzuldssigen Beldstigungen durch Lérm aber auch Geruch sind
innerhalb der SO-Teilgebiete gegeniiber den Wohnnutzungen und gegenlber dem
angrenzenden WA-Gebiet die Richtwerte und Hinweise der TA-L&rm, die Hinweise des
Landesgesundheitsamtes Mecklenburg-Vorpommern, April 2003 zu Larm in
Hundezuchtanlagen / Tierheimen, der Freizeitlarmstudie Sachsen (Hundedressurplatze)
und der TA Luft zu berlicksichtigen.

Der Abstand WA-Gebiet zum SO2 betragt iiber 40m zum SO3 nur wenige Meter. Der
Umfang der Tierhaltung macht eine gutachterliche Beurteilung hinsichtlich des Geruchs im
Rahmen der Planung nicht erforderlich. Ggf. erforderliche Manahmen zur
Staubentwicklung aus dem SO3 lassen sich im Rahmen der Baugenehmigung bestimmen.
Gleiches gilt fiir notwendige Mafinahmen zur Sicherung der Einhaltung der Larmrichtwerte
am WA-Gebiet. Entscheidend ist die Sicherung der Nachtruhe durch schalltechnisch
geschlossene Unterbringung der Tiere. Intensivere Tierhaltung z.B. durch ein Tierheim oder
ein Hundetherapiezentrum wurden ausgeschlossen. Konkrete
Immissionsminderungsmaflnahmen kénnen ausreichend im Baugenehmigungsverfahren
beauflagt werden.

Verkehrslarm:

Hinsichtlich des Straftenverkehrslarms und notwendiger Festsetzungen wurde die
schalltechnische Untersuchung 2675-01 der ALN Akustiklabor Nord GmbH vorgelegt.

Die Anlagen 1.1 und 1.2 zeigen die zu erwartenden Beurteilungspegel tags und nachts.
Positiv hervorzuheben ist, dass mittels roter Linie die Grenze fiir die Bebauung mit
allgemeiner Wohngebietsnutzung ohne aktiven Schallschutz dargestellt wurde (hier
unkritisch). Die Orientierungswerte der DIN 18005 als planerische Zielwerte flir gesundes

Wohnen werden nachts trotz von der StralRe zurlickgesetzter Wohnnutzungen Uberschritten.

Fir den gesamten Planbereich wurden deshalb mit Anlage 2 die mafigeblichen
Aulenlarmpegel und entsprechenden Larmpegelbereiche gemal DIN 4109 abgeleitet und
ausgewiesen. Die Festsetzungen unter Nr.5 (Teil B — Text) wurden aus den gutachterlichen
Empfehlungen vollstandig tibernommen.

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht wurden mit der vorliegenden Planung bestehende
Konflikte dargestellt und durch geeignete Festsetzungen gelost.

Untere Abfall- und Bodenschutzbehérde

Untere Abfallbehérde: Frau Rose

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung kaum lberwindbar sind.

Die Stellungnahme weist auf entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung beriicksichtigt werden
miissen.
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass hinsichtlich mdglichen Anlagen-
l[&rms Immissionsschutzmallinahmen ausreichend im Baugenehmigungs-
verfahren beauflagt werden kénnen.

Erlauterungen dazu sind bereits Bestandteil der Begriindung.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass hinsichtlich des Verkehrslarms mit
der vorgelegten Planung bestehende Konflikte dargestellt und durch geeig-
nete Festsetzungen geldst wurden.

Die erforderlichen Festsetzungen sowie Erlduterungen dazu in der Begrin-
dung sind bereits Bestandteil der Planung.
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Mindestens folgenden Hinweis im oder nach dem ersten Absatz der Hinweise im B-Plan
aufzunehmen wird weiterhin empfohlen:

1. Dokumentations- und Anzeigepflichten der Ersatzbaustoffverordnung (EBV)
insbesondere flir Wasserschutzgebiete sind zu beachten. Unter anderem ist Der Einbau
von mineralischen Ersatzbaustoffen 4 Wochen vorher der UAbfB anzuzeigen (§ 22 (2)
EBYV). Dafur sind Muster der Anlage 8 EBV zu verwenden.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin. -

Untere Bodenschutzbehorde: Frau Rose

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung kaum Uberwindbar sind.

Die Stellungnahme weist auf entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung bertcksichtigt werden x
missen.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.

Es bestehen Nachforderungen.

Erforderliche Festsetzungen:

1. Wohn-Nutzungsbeginn ist im WA erst zuldssig, nachdem die UBodB den
fachgutachterlichen Nachweis angemessen geringer Schadstoffkonzentrationen der
maoglicherweise zum Nutzpflanzenanbau und Kinderspiel genutzten Freiflachen bestatigt
hat. (§ 9 (2) Nr. 2 BauGB)

Begriindung zu 1.

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sind zu gewahrleisten (§ 1 (6) Nr. 1 BauGB).
AuRerhalb von Gebauden ist die Unterschreitung von Priifwerten nach Anlage 2, Tabelle 4
der BBodSchV mafigeblich fiir den Nachweis gesunder Wohn- und Arbeitsverhéltnisse.
Besonders empfindliche Nutzungen sind Kinderspiel und Nutzpflanzenanbau. Diese sind bei
Wohnnutzung zu beriicksichtigen. Die Gewahrleistung gesunder Wohnverhaltnisse unter
Berticksichtigung von Kinderspiel Nutzpflanzenanbau ist besonders kritisch zu beurteilen fir
das WA. Prifwerte fiir Kinderspiel liegen um das 5 -15-fache (tlw. auch 80-fache) niedriger
als bei Gewerbegrundstiicken. Nach Erfahrungen der UBodB kamen
Priifwertiiberschreitungen fiir Kinderspiel unter ahnlichen Bedingungen nicht nur als seltene
Ausnahme vor.
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Planung keine Belange der un-
teren Abfallbehdrde entgegenstehen.

Bodenuntersuchungen wurden durchgefiihrt. Die Ergebnisse, die dem Be-
richt vom 14.07.2025 (Ingenieurgesellschaft flir Grundbau und Umwelt-
technik mbH, Wittenférden) zu entnehmen sind, wurden der unteren Abfall-
behorde erneut zur Abgabe einer Stellungnahme vorgelegt. Die erneute
Stellungnahme vom 02.09.2025 ist dieser Tabelle nachfolgend beigeflgt.
Dieser ist zu entnehmen, dass der Einsatz von Ersatzbaustoffen grund-
satzlich nicht zuldssig ist. Eine entsprechende Erganzung der Planunterla-
gen erfolgt.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Planung Belange der unteren
Bodenschutzbehodrde entgegenstehen.

Bodenuntersuchungen wurden durchgefihrt. Die Ergebnisse, die dem Be-
richt vom 14.07.2025 (Ingenieurgesellschaft fur Grundbau und Umwelt-
technik mbH, Wittenférden) zu entnehmen sind, wurden der unteren Bo-
denschutzbehdrde erneut zur Abgabe einer Stellungnahme vorgelegt. Die
erneute Stellungnahme vom 02.09.2025 ist dieser Tabelle nachfolgend bei-
gefugt.
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Nach DIN 19731 Pkt. 5.3 m) besteht fir langjahrige Kleingarten die Regelvermutung von
Schadstoffbelastungen. Bis 30 cm Tiefe bzw. Bearbeitungstiefe sind Schwermetalle,
Organochlorpestizide und PAK zu beriicksichtigen. Nach Erfahrungen der UBodB kann auch
die friihere Nutzung von asbesthaltigen Baumaterialien problematisch sein.

Auch wenn Kleingarten dem Nutzpflanzenanbau dienten und Kinder dort spielten, ist bei
neuer Ausweisung von Wohngebieten den Anforderungen gesunder Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse nachweislich zu geniigen.

Sudlich angrenzend wurden auBerdem 1993 deutlich erhéhte AOX-Kontaminationen
(vermutlich durch chlororganische Pflanzenschutzmittel eines ehemaligen
Gartenbaubetriebes) sowie kritische Zink- und Kupferkonzentrationen ermittelt. Auch wenn
die Nutzungshistorien der Flachen unterschiedlich sind, bleiben Migration, Verdriftungen und
z.B. PSM-Weitergabe von Gewerblichen an private Nachbargartner zu besorgen.

Das heil3t die Regelannahme von Schadstoffbelastungen ist durch reprasentative
orientierende Untersuchungen eines Fachgutachters nach § 18 BBodSchG auszuraumen
oder MaRBnahmen sind erforderlich.

Es besteht keine Wahl der Gemeinde, ob gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse
gewahrleistet werden. Eine B-Plan-Abwégung der Gemeinde, die gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse nicht gewahrleistet ist fehlerhaft. Nach Einschatzung der UBodB ware
ein, ohne zuverlassige reprasentative Nachweise ausreichender Schadstofffreiheit mit dem
vorgesehenen WA, verdffentlichter B-Plan unwirksam.

Zur Gewahrleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gewahlte Malnahmen
unterliegen jedoch der Planungshoheit der Gemeinde.

Anstelle reprasentativer Ermittlungen des Zustandes (§ 11 (4) BBodSchV, i.V.m. § 19 und §
20 und 24 BBodSchV) kann der B-Plan auch z.B. festsetzen, dass der Auftrag von nach DIN
19731 geeignetem Bodenmaterial mit 30 cm Machtigkeit (Tabelle 3, Anlage 3 BBodSchV)
nach Verdichtung und Setzung vor Nutzungsaufnahme nachzuweisen ist.

Der Nachweis ausreichender Schadstofffreiheit vor Nutzungsbeginn im WA ist das mildeste
Mittel.

Ein Nachweis der Unterschreitung von Priifwerten nach Tabelle 4, Anlage 2 BBodSchV ist
bis lang nicht erbracht. Das angegebene Untersuchungsergebnis von LAGA Z 1.1 mit
ausschlieBlich TOC als relevantem Parameter ist zwar durchaus mdglich, jedoch nicht
ausreichend belegt.

Die reprasentative Lage von 21 angegebenen Aufschiiissen ist nicht nachvollziehbar, auch
nicht die reprasentative Zusammenstellung von Laborproben.

Die in der Stellungnahme der IGU vom 07.04.2025, Auftragsnummer 27 027-0 behauptete
Einhaltung von Priifwerten gemaf BBodSchV Wirkpfad Boden-Mensch (Kinderspielflachen)
ist nicht nachvollziehbar und nicht belegt.

Probenahmeprotokolle mit Kartendarstellung der 21 Aufschllisse und Laborberichte sind
unverzuglich nachzureichen (gern auch cc an u.rose@nordwestmecklenburg.de).

Fotos sind bei Vorbereitung von Probenahmen durch Sachverstandige nach § 18 BBodSchG
oder vergleichbare Sachkundige und bei Probenahe durch eine nach § 19 (1) BBodSchV
akkreditierten Untersuchungsstelle i.d.R. Bestandteil von Probenahmeprotokollen.

Ohne einen kurzfristigen Nachweis bestehender ausreichender Schadstofffreiheit, bleibt der
unter Nr. 1. genannte Festsetzungsinhalt erforderlich.

Bereits in der Stellungnahme zum Vorentwurf enthaltene Anmerkungen:

Seite 16/24

Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.
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Die ausreichende Fachkunde und Zuverléassigkeit anderer Gutachter als nach § 18
BBodSchG kann ggf. auf Grundlage von Ausbildungsnachweisen sowie Referenzen und
Dokumentationen vergleichbarer Projekte gepriift werden.

Die Probenahmestrategie sieht i.d.R. die Beprobung der Horizonte 0-2, 0-10, 10-30 und 30-
60 cm vor (Tabelle 3, Anlage 3 BBodSchV). Untersuchungsteilflachen werden i.d.R. jeweils
fur eine Nutzungseinheit gebildet. Auf zuvor ermittelte Leitparameter werden zunachst z.B.
mindestens 10 Sammelproben untersucht (§ 22 (3) BBodSchV). Siehe auch § 12 BBodSchV;
§§ 18-24 BBodSchV; Spalte 2, Tabelle 4, Anlage 2, BBodSchV, Anlage 4 BBodSchV.

Der Gutachter kann ggf. zunachst nur einige Sammelproben im Labor analysieren lassen.
Sind diese statistisch ausreichend homogen und zeigen einen angemessenen
Sicherheitsabstand zu den Prifwerten nach Anlage 2 BBodSchV, kann der Gutachter evtl.
begriinden, dass auf weitere Untersuchungen verzichtet werden kann. Weniger als 5
Laboruntersuchungen sind i.d.R. nicht ausreichend.

Fir eine abfallrechtlich erforderliche mdglichst hochwertige Verwertung von
Bodenmaterialien sind Abtragschargen nach DIN 18300 unter Berilcksichtigung von
Schadstoffbelastungen zu bilden. Friihzeitige reprasentative In-Situ-Untersuchungen sind
dazu sinnvoll.

Soweit aus reprasentativen In-Situ-Untersuchungen bzw. abfallrechtlich erforderlichen
Untersuchungen angemessene nutzungsbezogene Schadstofffreiheit ableitbar ist, kann
gepruft werden, auf gesonderte Untersuchungen zu verzichten.

Gebaudenah kommen Bodenabtrag und -einbau regelmafig vor. Daher kann auch die
Dokumentation von Bodenbewegungen und vom Einbau neu gelieferter Materialien
erforderlich sein.

Fur Bodenfunktionen neu angelieferte Materialien miissen Vorsorgewerte nach Anlage 1
BBodSchV einhalten. Ist deren Einbau fiir relevante Flachen in ausreichender Méachtigkeit
nachgewiesen, kann geprift werden, auf gesonderte Untersuchungen zum Nachweis
gesunder Wohnverhaltnisse zu verzichten.

Fur gewerbliche landwirtschaftliche Nutzung auf friiheren Kleingartenflachen werden nach
Erfahrungen der UBodB Priifwerte nach Anlage 2 BBodSchV i.d.R. eingehalten.
Abfallrechtlich erforderliche Untersuchungen kénnen allerdings anderes ergeben. Wird
Kinderspiel und / oder Nutzpflanzenanbau z.B. im Zusammenhang mit Beherbergung
vorgesehen oder entwickelt sich, kann spaterer Nachweis der Einhaltung von Prifwerten
nach Anhang 2 BBodSchV erforderlich werden.

Zusatzliche Anmerkungen:

Auf die Anwendung der DIN 19639 und der DIN 18915 beim héhengerechten, verzahnten
und fachgerechten Bodeneinbau sei hingewiesen.

Anstelle von Bodenauftrag ist ein Nachweis, dass im Bestand ausreichende
Schadstofffreiheit gegeben ist. i.d.R. bodenschutzfachlich giinstiger, abfallrechtlich sinnvoller
und auch wirtschaftlicher fir Bauherren.

Es kann sinnvoll sein, wenn der Fachgutachter sein Untersuchungskonzept mit der UBodB
des LK NWM zunéchst abstimmt.

Hinweise:
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Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.
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Flachen, welche nicht mit Rasen, Wildkrautern, Stauden oder Gehdlzen begriint sind
(Festsetzung Nr. 4.8) und nicht bewachsen sind, sind in der GRZ Il zu berticksichtigen (vergl.
BDVI, Musterlageplan Mai 2023). Dies gilt auch fir versickerungsfahige Kiesflachen bzw.
Platze mit wasserdurchlassiger Bauweise (Festsetzung Nr. 4.11 bzw. Nr. 6.2).

Als MaBnahme zur Vermeidung baubedingter Bodenverdichtungen sieht der Umweltbericht
vor, Griinflachen und verbleibende Vegetationsflachen wahrend der BaumalRnahmen durch
ortsfeste Auszaunung zu schiitzen. Dies ist nicht in den B-Plan-Festsetzungen enthalten.

In der B-Plan-Begriindung heif3t es: Ein baulich in Anspruch genommener Boden sollte nach
Abschluss eines Vorhabens seine natirlichen Funktionen wieder erfiillen kénnen. Dies ist
auch durch Lockerungsmafnahmen bei bindigen Béden i.d.R. nicht erreichbar.

Daher bleiben feste Auszaunungen unbedingt sinnvoll.

Ortsfeste Auszaunungen von kiinftigen Vegetationsflachen sind ein wirksames geeignetes
Mittel, um Materiallagerungen und Befahren dort zu vermeiden. Auch die DIN 19639 sieht
ortsfeste Auszaunungen vor. Lagerflachen sollte auf kiinftige befestigte Flachen konzentriert
werden. Ein Arbeitsraum von 2 m hinter und neben Geb&auden sowie von 0,8 m bei Wegen
ist i.d.R. ausreichend.

Im Ubrigen wird auf die Stellungnahme zu Vorentwurf des B-Plans verwiesen.

Untere Naturschutzbehorde

Untere Naturschutzbehorde

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
dic im Rahmen der bauleitplancrischen Abwigung kaum iiberwindbar sind.

Die Stellungnahme weist auf entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwigung beriicksichtigt werden miissen.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.

By bestelion Nickhorderingsis, X E§ wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der unteren Naturschutzbe-
hérde Nachforderungen bestehen.

1. Eingriffsregelung/Baumschutz
Bearbeitung Frau Lindemann

Eingriffsregelung

Entsprechend § 2 Nr. 4 BauGB ist fiir die Belange des Umweltschutzes nach § 1
Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltpriifung durchzufiihren. In der Umweltpru-
fung werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und im
Umweltbericht beschrieben und bewertet.

Nach § 1a Abs. 3 BauGB sind in der Abwagung nach § 1 Abs. 6 BauGB die
Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
(Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) zu bertcksichtigen.

Der Hinweis zur Eingriffsregelung wird zur Kenntnis genommen.

Seite 18/24
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Hierzu sind die ,Hinweise zur Eingriffsregelung” (HzE, 2018) anzuwenden.

Der Umweltbericht (erstellt durch Planungsbiiro Freiraum & Landschaft mit Sitz in
Wismar) enthélt eine Eingriffsdarstellung. Dieser wird soweit gefolgt.

Es bestehen Nachforderungen zu den dargestellten KompensationsmaRnahmen:

Zur Kompensation des Vorhabens sind, neben kompensationsmindernden
MaRnahmen externe AusgleichsmaRnahmen vorgesehen.

Es handelt sich zum einen um die Umwandlung von Acker in eine extensive
Mahwiese (MaRnahme 2.31 der Anlage 6 der HzE). Ein Teil dieser
KompensationsmaRnahme wurde, laut der Auswertung der vorhandenen Luftbilder,
nicht mehr als Acker genutzt. Da jedoch die vorherige (mindestens 5 jahrige
Ackernutzung) eine der Anforderungen fur die Anerkennung ist, kann die
MaRnahme, zumindest fiir diesen Teilbereich nicht anerkannt werden. Es ist zu
prifen, ob die verbleibene Ackerflache weiterhin alle Anforderung fir die
Anerkennung erflillt (z.B. MindestgréRe) und fir die Erbringung des Ausgleiches
genutzt werden soll.

Zum anderen ist die Anlage einer Feldhecke (Malinahme 2.21 der Anlage 6 der
HzE) als Kompensationsmafnahme vorgesehen. Sofern sich die geplante
Heckenpflanzung innerhalb des eingezaunten Gelandes des ehemaligen Reitplatzes
befindet, kann die Malnahme nicht anerkannt werden, da sich die Hecke nicht in
der freien Landschaft befindet. Die Lage in der freien Landschaft ist abzuklaren.

Es sind vor Satzungsbeschluss geeignete AusgleichsmalRnahmen vorzulegen und
mit der unteren Naturschutzbehdrde abzustimmen. Es sei darauf verwiesen, dass in
der Anlage 6 der Hinweise zur Eingriffsregelung benannten Anforderungen fur die
Anerkennung vollstandig erflillt werden missen.

Zum Antrag auf Genehmigung sind Angaben zur tatsachlichen und rechtlichen
Verfugbarkeit der fiir den Ausgleich und Ersatz benétigten Flachen zu machen (§ 17
Abs. 4 BNatSchG).

Neben Realkompensation besteht grundsatzlich die Mdglichkeit des Erwerbs der

entsprechenden Anzahl von Kompensationsflachenaquivalent auf einem geeigneten
Okokonto in der gleichen Landschaftszone (hier: Landschaftszone 1
Ostseekustenland). Nahere Informationen hierzu finden Sie unter folgendem Link:
http://www.kompensationsflaechen-
mv.de/wiki/index.php/Liste_frei_verfiigbarer_Okokonten .

Baumschutz

Innerhalb des Geltungsbereiche befinden bzw. befanden sich nach § 18 NatSchAG
M-V geschitzte Baume.
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Eingriffsbilanzierung gefolgt
wird, aber noch Nachforderungen zu den dargestellten Kompensations-
maflnahmen bestehen.

Zu den Nachforderungen der Kompensationsmafinahmen:

Zu 1. Der Hinweis zur MalRnahme Umwandlung von Acker in eine extensive
Mahwiese wird nicht beachtet.

Die benannte aktuell brachliegende Teilflache ist Bestandteil eines Acker-
Feldblocks. Das fur die Verwaltung der Ackerblécke zustandige Staatliche
Amt flr Landwirtschaft und Umwelt bestéatigte auf schriftliche Nachfrage
den Ackerstatus am 20.10.2025. Folgende Aussagen werden getroffen:
,Das Flurstlick 9/7 in der Flur 1 der Gemarkung Neu Stieten liegt auf 2
beantragten Parzellen des Feldblocks DEMVLIO83DB20002. Die Parzelle
253 wurde im Jahr 2025 durch [ein Unternehmen] als Ackerland aus der
Produktion genommen (Ackerbrache) mit einer Grée von 0,2043 ha. Es
wurde Flachenbeihilfe im Staatlichen Amt flr Landwirtschaft und Umwelt
Westmecklenburg beantragt. [...] Fur die Parzelle 252 (insgesamt 5,295
ha), auf dem [das Unternehmen] angebaut hat, [...] hat [das Unternehmen]
ebenfalls Flachenbeihilfe im Staatlichen Amt fur Landwirtschaft und Um-
welt Westmecklenburg beantragt. Das gesamte Flurstick 9/7 der Flur 1 in
der Gemarkung Neu Stieten wird landwirtschaftlich genutzt.*

Darstellung der Parzellen 252 und 253 des Feldblocks DEMVLI083DB2002
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Da weiterhin der Ackerstatus auch auf der brachliegenden Teilflache be-
steht, halt die Gemeinde weiterhin an der Flachenabgrenzung aus dem
Entwurf sowie an der AusgleichsmafRnahme fest. Dadurch wird die abge-
grenzte Flache dauerhaft aus dem Feldblock herausgeldst und fur eine na-
turschutzgerechte Bewirtschaftung gesichert. Eine ackerbauliche Nutzung
ist sodann nicht mehr maoglich.

Die Untere Naturschutzbehorde bestatigt in ihrer E-Mail vom 13.11.2025
den Ackerstatus (diese E-Mail ist dieser Tabelle nachfolgend beigefiigt).

Zu 2. Die Hinweise zur Lage der Feldhecke wurden beachtet. Die Lage der
Maflinahme ,Anlage einer Feldhecke“ wurde erneut geprift: An dem ge-
planten Standort befinden sich nur Uberreste einer ehemaligen Zaunan-
lage in Form von maroden Holzpféahlen, ein Foto dazu wird im Umweltbe-
richt erganzt. Somit ist die Lage in der freien Landschaft gegeben und die
Maflinahme ,Anlage einer Feldhecke® kann somit anerkannt werden.

Zu 3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Da eine Eignung der Kom-
pensationsmaflinahmen aus dem Entwurf belegt werden kann, wird eine
weitere Abstimmung von Kompensationsmaflinahmen mit der Unteren Na-
turschutzbehdrde als nicht erforderlich angesehen.

Zu 4. Der Hinweis wird beachtet. Es werden Angaben zur tatsachlichen und
rechtlichen Verflugbarkeit, der fir den Ausgleich und Ersatz bendtigten Fla-
chen im Umweltbericht erganzt.

MaRnahme Mahwiese: Es handelt sich um eine gemeindeeigene Flache,
die bisher an den ortsansassigen Landwirt verpachtet wurde. Der Pacht-
vertrag wurde mittlerweile gekiindigt, so dass das Flurstiick der Gemeinde
fur den Ausgleich zur Verfligung steht.

Mafnahme Feldhecke: Es handelt sich um eine gemeindeeigene Flache,
die aktuell auch von der Gemeinde bewirtschaftet wird. Die tatsachliche
und rechtliche Verfugbarkeit der Flache ist somit gegeben.

Zu 5. Die Hinweise zu Okokonten werden zur Kenntnis genommen. Es be-
steht kein Erfordernis fiir den Erwerb von Okopunkten.
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Die Beseitigung geschutzter Baume sowie alle Handlungen, die zu ihrer Zerstérung,
Beschadigung oder erheblichen Beeintrachtigung flilhren kénnen, sind verboten (§ 18
Abs. 2 NatSchAG M-V).

Es bestehen Nachforderungen zum Baumschutz:

Die Abhandlungen zum gesetzlichen Baumschutz sind zu erganzen bzw. zu
prazisieren.

Der im Geltungsbereich sowie der unmittelbar an den Geltungsbereich des B-Planes
angrenzende geschitzte Baumbestand ist mit seinem Wurzelbereich (Kronentraufe
zuziglich 1,50 m) in einem Bestandsplan darzustellen. Es sind Aussagen zu
Auswirkungen der Planung auf den geschiitzten Baumbestand zu treffen und
geeignete  Vermeidungs- und MinimierungsmaRnahmen zum Baumschutz
vorzusehen. Auch der zu erhaltende Baumbestand ist einschlieBlich
Wourzelschutzbereich darzustellen, um Verbotstatbestande wie beispielsweise
Aufschuttungen, Abgrabungen oder sonstige flachenhafte Versiegelungen
auszuschlieBen. Dies ist auch auf Baume anzuwenden, die sich auRerhalb des
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden, jedoch mit der Kronentraufe bzw.
dem Wurzelschutzbereich in das Plangebiet hineinragen.

Es sind MaRnahmen (Vermeidung
Aufschiittungen/Abgrabungen/Uberfahrungen/Ablagerungen o. &. bodenverdichtende
bzw. wurzelverletzende Tatigkeiten) zu benennen, um die Baume vor bau- , anlage-
und betriebsbedingten Beeintrachtigungen zu schiitzen

Im Wesentlichen handelt es sich bei dem Plangebiet um eine ehemalige
Kleingartenanlage. Diese wurde groRtenteils als aufgelassene Kleingartenanalge
(PKU) aufgenommen. Ein geringer Anteil der Anlage befindet sich noch in der
Nutzung und wird als Strukturarme Kleingartenanlage (PKA) kartiert.

Laut Auswertung der vorhandenen Luftbilder wird auch fir den bereits aufgegebenen
Teil als urspuinglicher Biotoptyp eine Strukturarme Kleingartenanlage angenommen.
Dieser Biotoptyp wird in der Kartieranleitung in Bezug auf dem Baumbestand mit
hohem Anteil an Niederstammen und Spalierobst beschrieben. Im Gegensatz sind in
der Biotoptypbeschreibung Strukturreiche,dltere Kleingartenanlage (PKR) alterer
Baumbestand Teil der Charakteristik. Demzufolge sind bei strukturarmen
Kleingartenanlagen (PKA) Geholze ab einem Stammumfang von 0,5 zu erfassen zu
bewerten.

Es sei darauf hingewiesen, dass Einzelbdume ab einem Stammumfang von 0,5 m
ausgleichspflichtig sind.

Rechtliche Grundlage fur die Ermittlung des Ausgleiches bildet der Baumschutz-
kompensationserlass. Dieser gilt fir alle Einzelbdume ab einem Stammumfang von
50cm. Gemal des Baumschutzkompensationserlasses entsteht eine
Kompensationspflicht fir Einzelbdume auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen
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Zu 6. Der Hinweis, dass sich geschitzte Baume nach § 18 NatSchAG
M-V im Geltungsbereich befinden und die damit verbundenen Schutzbe-
stimmungen, werden zur Kenntnis genommen.

Zu 7. Die Forderung, den geschitzten Baumbestand, einschliefdlich Wur-
zelschutzbereich in einem Bestandsplan darzustellen, wurde bereits im
Entwurf umgesetzt. Im Bestands- und Konfliktplan als Anlage zum Umwelt-
bericht wurden diese Baume mit einer roten Umrandung dargestellt. Der
Wurzelschutzbereich wurde mit einer roten gestrichelten Linie dargestellt.
Dies trifft auch auf geschutzte Baume zu, die an den Geltungsbereich an-
grenzen. In der Planzeichnung des Bebauungsplanes werden die Wurzel-
schutzbereiche ebenfalls dargestellt.

Zu 8. Der Hinweis zum Baumschutz wird beachtet. Schon im Entwurf wur-
den gesetzlich geschitzte Baume innerhalb des Geltungsbereiches zu-
satzlich zum Erhalt festgesetzt. In der textlichen Festsetzung 4.7 (in der
Satzung 4.6) werden die unzuldssigen Handlungen im Wurzelbereich pra-
zisiert:

Die zum Erhalt festgesetzten Baume, Straucher und sonstiges Bepflanzun-
gen sind dauerhaft zu erhalten und vor bau-, anlage- oder betriebsbeding-
ten Beeintrachtigungen zu schutzen. Aufschuttungen, Abgrabungen, Abla-
gerungen, Uberfahrungen sowie andere wurzelverdichtende und wurzel-
verletzende Tatigkeiten innerhalb des Wurzelschutzbereiches (Kronen-
traufe zzgl. 1,5 m) von zum Erhalt festgesetzten Baumen sind unzulassig.
Weiterhin wird fir die Baume aulRerhalb des Geltungsbereiches folgender
Hinweis aufgenommen:

Die im Bestands- und Konfliktplan aus der Anlage 1 des Umweltberichtes
dargestellten gesetzlich geschutzten Baume sind vor bau-, anlage- oder
betriebsbedingten Beschadigungen zu schutzen. Dazu gehoren die Baume
an der B 106 sowie die Baume von Flurstlick 22/47, deren Kronen- und
Wurzelbereiche in das Plangebiet hineinragen. Bei Baumalnahmen jegli-
cher Art sind die Schutzanforderungen der R SBB (Richtlinie zum Schutz
von Baumen und Vegetationsbestadnden bei Baumalinahmen, 2023) zu be-
achten.
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Zu 9. Die Beschreibung der Biotoptypen wird bestatigt. Die Hinweise zur
Bewertung des Gehdlzbestandes innerhalb des Biotoptyps Strukturarme
Kleingartenanlage werden von der Gemeinde jedoch nicht mitgetragen.
Aus Sicht der Gemeinde ist die Wertigkeit des Gehdlzbestandes vom Bio-
toptyp ,strukturarme Kleingartenanlage® (PKA) in der Bewertung des Bio-
toptyps in Hohe von 1,0 (Biotopwert) bereits eingeflossen. Ein Ausgleich
nach Baumschutzkompensationserlass wlrde es erfordern, die verloren
gegangenen Niedrig- und Halbstamme durch hochstdmmige Laubbaume
auszugleichen, was aus Sicht der Gemeinde nicht verhaltnismafig ist. Um
jedoch dem Verlust von Gehdlzen insgesamt Rechnung zu tragen und sie
multifunktional auszugleichen, hat die Gemeinde als Kompensationsmalf}-
nahme die Anpflanzung einer Feldhecke im Gemeindegebiet festgelegt.
Die Beschreibung und Bewertung der Biotoptypen sowie die Eingriffsbilan-
zierung werden im Umweltbericht somit nicht verandert.

Zu 10. Die Hinweise zum Baumschutzkompensationserlass M-V sind der
Gemeinde bekannt. Sie wurden bereits im Entwurf hinreichend beachtet.
Demnach gilt fur den nicht gesetzlich geschitzten Baumbestand, dass er
zu den Biotoptypen Aufgelassene Kleingartenanlage (PKU) und Struktur-
arme Kleingartenanlage (PKA) dazugehort. Eine differenzierte Betrachtung
des Baumbestandes nach Baumschutzkompensationserlass M-V entfallt
somit fur die beiden zuvor genannten Biotoptypen.
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Eingriffsregelung, wenn im Rahmen groRerer Vorhaben — zum Beispiel bei der
Errichtung baulicher Anlagen — neben anderen Beeintréachtigungen von Natur und
Landschaft auch Einzelbdume betroffen sind.

In der Tabelle 2 des Umweltberiches ist der Bestand an Baumen innerhalb des
Geltungsbereiches dargestellt. Es ist zu Uberprifen, ob dies den gesamten zu
entfernenden Baumbestand einem Stammumfang von 0,5 m enthalt. Ebenso ist das
Ausgleichserfordernis zu Uiberpriifen und anzupassen.

In der Tabelle 3 werden Beeintrachtigungen im Wurzelschutzbereich behandelt. Hier
wird die Beeintrachtigung eines Eschen-Ahornes behandelt. Sofern sich der Eschen-
Ahorn im Hausgarten handelt d.h. der Baum befindet sich innerhalb des mit
Hecke/Zaun abgegrenzten Gartens, liegt hier kein Schutzstatus nach Landesrecht (§
18 NatSchAG M-V) vor. Die privatrechtlichen Belange sind gesondert zu prifen.

Die Ersatzpflanzungen sollen innerhalb des Plangebietes erfolgen. Die geplanten
Ersatzstandorte sind unter Angabe des Flurstiickes, der Flur und der Gemarkung in
einmen Lageplan darzustellen. Die Ersatzpflanzungen sind eindeutig den Fallungen
zu zuordnen. Die Festsetzung 4.5, wonach geeignete Standorte innerhalb des GE-,
der SO- und/oder des WA-Gebietes zu wahlen sind, entspricht nicht dem
Bestammtheitsgrundsatz einer Genehmigung. Es ist so nicht eindeutig zuzuordnen,
welche Baume innerhalb des Plangebietes Ersatzpflanzungen fir die Baumféllungen
sind. Zum Antrag ist der Nachweis der rechtlichen und tatsachlichen Verfugbarkeit
von Anpflanzflachen zu erbringen.

Es wird empfohlen die Ersatzpflanzungen vorrangig auf gemeindeeigenen
Grundstiicken umzusetzen.

Fir die bereits getatigte Fallungen wird im Rahmen des Planverfahrens der
Ausgleichs festgesetzt. Fir weitere unvermeidbare Fallungen von gesetzlich
geschutzten Einzelbdumen (§ 18 NatSchAG M-V) ist eine Fallgenehmigung der
unteren Naturschutzbehorde erforderlich. Laut Darstellungen der Planzeichnung
betrifft dies, aufgrund der bereits getatigten Fallungen, lediglich den Baum Nr. 19.
Dies ist klarzustellen.

Es wird darauf hingewiesen, dass B-Plane nur beschlossen werden dirfen, sofern
keine naturschutzrechtlichen Verbotstatbestande entgegenstehen.
Ausnahmen/Befreiungen missen vor Beschluss eines B-Plans vorliegen.

2. Arten- und Biotopschutz/Natura 2000
Bearbeitung Herr Berchtold-Micheel

Natura 2000
Natura 2000-Gebiete sind nicht betroffen.

Biotopschutz nach § 20 Abs. 1 NatSchAG
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Zu 11. Der Hinweis zur Uberprifung der Baumtabelle (Tabelle 2) wurde
beachtet. Aus der Uberprifung ergeben sich keine Anderungen (siehe
dazu o.g. Punkte).

Zu 12. Der Hinweis wird beachtet. Es handelt sich um einen Eschen-Ahorn
(Acer negundo), eine nicht-heimische Baumart und somit nicht gesetzlich
nach § 18 NatSchAG M-V geschutzt. Die Darstellungen im Bestands- und
Konfliktplan, in Tabelle 2 und das Ausgleichserfordernis werden entspre-
chend im Umweltbericht und im Teil B — Text angepasst. Schadliche Ein-
wirkungen sind nachbarrechtlich auszuschlieRen. Nach Mdglichkeit ist ein
schonender Ausbau der privaten ErschlieRungsflache vorzunehmen. Es
wird empfohlen, eine baumfachliche Baubegleitung fir die StralRenbaupla-
nung und die Bauphase hinzuzuziehen, denn das Kappen von Wurzeln mit
Durchmesser > 2 cm oder das Beseitigen von Feinwurzeln in groRerem
Malfde kann zur Unterversorgung und zum Verlust von Standsicherheit des
Baumes fUhren. Ebenso filhren die Verdichtung und Uberbauung von Wur-
zelbereichen zur unzureichenden Versorgung des Baumes mit Wasser und
Nahrstoffen durch Luft- und Wasserentzug.

Zu 13. Der Hinweis zur Verortung und Darstellung von Ersatzpflanzungen
wird beachtet. Es wurden neue Anpflanzstandorte aul3erhalb des Gel-
tungsbereiches aber innerhalb der Ortslage Grof3 Stieten und gemeindeei-
genen Grundsticken festgelegt. Eine Darstellung in einem gesonderten
Lageplan sowie die Bezeichnungen und Zuordnungen werden im Umwelt-
bericht und in den Hinweisen erganzt.

Zu 14. Der Hinweis zur Beantragung von Fallgenehmigungen wird zur
Kenntnis genommen. Alle betroffenen geschutzten Baume wurden bereits
gerodet, auch der Baum Nr. 19. Dieser Sachverhalt kann anhand von Ta-
belle 2, Spalte 6 nachvollzogen werden. Zusatzliche Fallgenehmigungen
werden nicht erforderlich sein.

Zu 15. Der Hinweis zu den naturschutzrechtlichen Genehmigungen wird

zur Kenntnis genommen. Ein Erfordernis zur Beantragung von natur-
schutzrechtlichen Ausnahmen oder Befreiungen liegt nicht vor.
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Es sind keine nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 NatSchAG M-V oder § 30 Abs. 2 Nr. 5 bis
7 BNatSchG besonders geschutzten Biotope betroffen (s. a. Biotopverzeichnis Lkr.
Nordwestmecklenburg)

Artenschutz

Die artenschutzfachlichen Minimierungs- und VermeidungsmalRnahmen, die im
Artenschutzfachbeitrag aufgeflihrt werden, sind in die Hinweise der Satzung
aufgenommen worden. Diese MalRnahmen zur Einhaltung der s. g. Zugriffsverbote des
§ 44 Abs. 1 BNatSchG sind bei den ErschlieRungsarbeiten (inkl. Baufeldfreimachung
einzuhalten. Dies gilt insbesondere fir die Beseitigung der Gehdlze und baulichen
Anlagen im Plangebiet. Es erscheint mir zwingend erforderlich zu sein, diese
MaRnahmen im Zeitraum vom 1.10. - 28./29.2. und damit aulRerhalb der Brut- und
Fortpflanzungsperiode durchzufiihren, da aufgrund der Strukturvielfalt es nur mit sehr
groBem Aufwand moglich ist, wahrend der Friihjahr- und Sommermonat zweifelsfrei
nachzuweisen, dass keine Fortpflanzungs- und/oder Ruhestatten wild lebender Tiere
der besonders geschitzten Arten betroffen sind. Ein solcher Nachweis ware der
Naturschutzbehérde zur Prufung und Bestatigung vorzulegen.

3. Natur- und Landschaftsschutzgebiete
Bearbeitung Frau Basse

Zur vorliegenden Planung bestehen keine Einwande oder Hinweise.

Rechtsgrundlagen und andere Quellen

BNatSchG Gesetz (iber Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz), vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542) in der derzeit
gultigen Fassung

HzE, 2018: Hinweise zur Eingriffsregelung - Neufassung, Herausgeber: Ministerium
fur Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern

LUNG, 2013: Anleitung fir die Kartierung von Biotoptypen und FFH-
Lebensraumtypen, 3. Erg., Giberarb. Aufl. - Schriftenreihe des Landesamtes fir
Umwelt, Naturschutz und Geologie, Heft 2/2013

LUNG M-V (2012) Hinweise zu den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des

§ 44 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz auf der Ebene der Bauleitplanung

(https://www.lung.mv-

regierung.de/dateien/artenschutz_merkblatt_bauleitplanung.pdf)

Verzeichnis der gesetzlich geschiitzten Biotope im Landkreis
Nordwestmecklenburg Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie
Mecklenburg-Vorpommern (2000): Grundlagen der Landschaftsplanung in
Mecklenburg-Vorpommern, Band 4 a. Verzeichnis der gesetzlich geschiitzten
Biotope im Landkreis Nordwestmecklenburg.
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Zu 16. Der Hinweis, dass keine Natura 2000-Gebiete betroffen sind, wird
zur Kenntnis genommen.

Zu 17. Der Hinweis, dass keine geschutzten Biotope betroffen sind, wird
zur Kenntnis genommen.

Zu 18. Die genannte Darstellung der Vermeidungsmalinahme unter Hin-
weise im Bebauungsplan wird bestatigt. Der Hinweis zur zwingenden Ein-
haltung des Ausschlusszeitraumes sowie die Vorlage eines Nachweises
bei Nichteinhaltung des Ausschlusszeitraumes werden zur Kenntnis ge-
nommen.

Zu 19. Bezuglich der Natur- und Landschaftsschutzgebiete wird zu Kennt-
nis genommen, dass zur Planung keine Einwande oder Hinweise beste-
hen.

Zu 20. Die Auffihrung der Rechtsgrundlagen und Quellen wird zur Kennt-
nis genommen.
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EG-Vogelschutzrichtlinie Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates v. 30. November 2009 iiber die Erhaltung der wildlebenden
Vogelarten (kodifizierte Fassung) (Amtsblatt der Europaischen Union 2010
L20/7)

Natura 2000-LVO M-V Landesverordnung tber die Natura 2000-Gebiete in
Mecklenburg-Vorpommern v. 12. Juli 2011

NatSchAG M-V Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfiihrung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausflihrungsgesetz) vom 23. Februar
2010, GVOBI. M-V 2010, S. 66, in der derzeit gliltigen Fassung

FD Ordnung/Sicherheit und StraBenverkehr

Untere StraBenverkehrsbehorde

FD Kreisinfrastruktur

Strafenaufsichtsbehorde

Von Seiten der StralRenaufsichtsbehodrde bestehen gemafl § 10 StrWg-MV keine
Einwdnde zu o.g. Planung. Neue, dem o&ffentlichen Verkehr gewidmete
Verkehrsanlagen, sind nicht geplant. Fur Privatstralten ist die
StralRenaufsichtsbehdrde nicht zustandig.

StraBenbaulasttrager

Zum o.g. B-Plan gibt es unsererseits keine Einwénde.
Es sind keine Stralen und Anlagen in unserer Tragerschaft betroffen.

FD Offentlicher Gesundheitsdienst: Frau Mayer

Ergeht durch den Fachdienst Offentlicher Gesundheitsdienst folgende Stellungnahme:

Das Vorhaben ist aus fachlicher Sicht nicht genehmigungsfahig.

Das Vorhaben ist mit folgenden Forderungen aus fachlicher Sicht
genehmigungsfahig.

Das Vorhaben ist ohne zusétzliche Forderungen aus fachlicher Sicht
genehmigungsfahig.

Es bestehen Nachforderungen zu den bereits vorliegenden

Planungsunterlagen.

Hinweise

» Die vom Plangebiet ,Sondergebiet Tierhaltung® (SO1, SO2 und SO3) ausgehende
Larmemission darf sich nicht nachteilig auf die angrenzende Wohnbauflache auswirken. Die
Anforderungen an gesunde Wohnverhéltnisse sind im angrenzenden Wohngebiet (WA)
insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der TA Larm zu gewahrleisten.
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der unteren Strallenver-
kehrsbehorde keine Stellungnahme vorgebracht wird.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der Stral3enaufsichtsbe-
horde keine Einwande bestehen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Straf3en und Anlagen in der
Tragerschaft des Landkreises betroffen sind.

Die Hinweise sind im Rahmen der Baugenehmigung zu bericksichtigen.

Fir den Schutz vor unzulassigen Belastigungen durch Larm und Geruch
sind innerhalb der SO-Gebiete gegentiber den Wohnnutzungen und ge-
genuber dem angrenzenden WA-Gebiet die Richtwerte und Hinweise der
TA-Larm, des Landesgesundheitsamtes Mecklenburg-Vorpommern, April
2003, zu Larm in Hundezuchtanlagen / Tierheimen, der Freizeitlarmstudie
Sachsen (Hundedressurplatze) und der TA Luft zu berlcksichtigen. Ggf.
erforderliche MalRnahmen zur Staubentwicklung aus dem SO3-Gebiet las-
sen sich im Rahmen der Baugenehmigung bestimmen. Gleiches gilt fir
notwendige MalRnahmen zur Sicherung der Einhaltung der Larmrichtwerte
am WA-Gebiet. Konkrete Immissionsminderungsmafnahmen kénnen aus-
reichend im Baugenehmigungsverfahren beauflagt werden. Erlduterungen
dazu sind bereits Bestandteil der Begriindung.
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» Trinkwasser: Fur die Rohrnetzerweiterung gilt, dass zur Sicherstellung einer
einwandfreien Beschaffenheit des Trinkwassers eine Uberpriifung der Qualitét entsprechend
den §§ 54 und 55 der TrinkwV erforderlich ist.

Die Probennahme und Untersuchung gemaf TrinkwV kann durch eine

fur Trinkwasseruntersuchungen akkreditierte und nach TrinkwV zugelassene
Untersuchungsstelle erfolgen.

Dem Gesundheitsamt sind vor Aufnahme des Betriebes Befunde zur Beschaffenheit des
Wassers gemal Trinkwasserverordnung (TrinkwV) in Anlehnung an die Anlage 1 Teil | sowie
Anlage 3 Teil 1 (Parameter: Escherichia coli, Enterokokken, Koloniezahl bei 22 C°,
Koloniezahl bei 36 C°) vorzulegen.

Abfallwirtschaftsbetrieb

Seitens des Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises NWM bestehen keine Bedenken
gegen die vorliegende Planung.

Aufgrund der Ausweisung eines Behéltersammelplatzes an der Wirtschaftsstralle
kann die Abfallentsorgung fir das Plangebiet grundsatzlich gewahrleistet werden. Das
vorhandene Verkehrsnetz der Gemeinde GroRR Stieten, OL GroR Stieten ist dafiir
ausgelegt, dass dieses mit Abfallsammelfahrzeugen befahren werden kann.

FD Kataster und Vermessung

Siehe Anlage
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Die Hinweise sind grundsatzlich im Rahmen der weiterfiihrenden Planun-
gen und MalRnahmen zu bertcksichtigen. Sie sind kein Belang der vorlie-

genden Bauleitplanung.

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Abfallwirtschaftsbe-
triebes keine Bedenken bestehen, da mit dem festgesetzten Abfallbehal-
tersammelplatz die Abfallentsorgung fir das Plangebiet grundsatzlich ge-

wahrleistet ist.

Die Stellungnahme des FD Kataster und Vermessung ist nachfolgend ein-

geflgt.
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Von: Lindemann, Oda <O.Lindemann@nordwestmecklenburg.de>
Gesendet: Donnerstag, 13. November 2025 09:38

An: Juliane Triebke <j.triebke @amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de>
Betreff: AW: Abgrenzung des Feldblockes DEMVLI083DB20002

Sehr geehrte Frau Triebke,

1. laut lhrer Mitteilung handelt es sich bei dem als GIM kartierten Bereich um eine OR-
Flache. Nach dem Dauergrinlanderhaltungsgesetz gilt somit weiterhin der Ackerstatus.
2 Vorliegend wurde jedoch ein GIM kartiert — somit ist entsprechend Anlage 6 der HzE ein

hoéherer Ausgangswert der Flache zu bertlicksichtigen, da hier das Aufwertungspotential
durch die MaBnahme 2.31 geringer ist. Dies ist dann beim Kompensationswert
entsprechend zu berlicksichtigen.

Mit freundlichen GriiRen
im Auftrag

Lindemann

SB’in Eingriffsregelung

A
R

Landkreis Nordwestmecklenburg
Untere Naturschutzbehérde

Im Zusammenhang mit der Anerkennung der Flache fur die Kompensati-
onsmalinahme ,Umwandlung von Acker in eine extensive Mahwiese® hat
es im Zeitraum Juli bis November 2025 eine Abstimmung zwischen der
Unteren Naturschutzbehdrde und dem Bauamt Dorf Mecklenburg — Bad
Kleinen gegeben. Das Abstimmungsergebnis gibt die Untere Naturschutz-
behdrde in der nebenstehenden E-Mail bekannt:

Zu 1. Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Untere Naturschutzbe-
hérde den Ackerstatus der OR-Flache (OR= Oko-Regelungen: landwirt-
schaftliche Flache mit finanzieller Férderung bei Umsetzung umweltscho-
nender Praktiken) bestatigt.

Zu 2. Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Untere Naturschutzbe-
hérde den mit Grasern bewachsen Teil als Biotoptyp ,Intensivgriinland auf
Mineralstandorten (GIM) klassifiziert und fir die Bewertung der Maf-
nahme zugrunde legen mdchte.

Wie in der Antwort auf die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehérde
unter 1. dargelegt, kann durch den Ackerstatus eine ackerbauliche Nutzung
der Flache jederzeit wieder aufgenommen werden.

Die Gemeinde sieht hier deshalb kein vermindertes Aufwertungspotential
und sieht von einer Anpassung des Kompensationswertes bzw. der Aus-
gleichsbilanzierung ab. Der Biotopwert des Ackers wird weiterhin zugrunde
gelegt.
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@ 5F| Landkreis Nordwestmecklenburg
Der Landrat
: .l”’ Kataster- und Vermessungsamt

Landkreis Nordwestmecklenburg Postfach 1565 23958 Wismar

Landkreis Nordwestmecklenburg
FD Bauordnung und Planung
Postfach 1565

23958 Wismar

Ihr Geschaftszeichen / Antrag vom

18.11.2024

Stellungnahme des KVA als TOB zum B-Plan

Auskunft erteilt Frau C. Haberer

Zimmer 2.311 Borzower Weg 3, 23936 Grevesmiihlen
Telefon 03841 /3040-6222 Fax 03841/ 3040-86222
E-Mail c.haberer@nordwestmecklenburg.de

Unsere Sprechzeiten

Di  09:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 16:00 Uhr

Do  09:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr

Unser Zeichen 2024-B1-0081

Grevesmiihlen, 18.11.2024

Bebauungsplan Nr. 7 ,,An der WirtschaftsstraBe*“ der Gemeinde GroR Stieten

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im B-Planbereich befinden sich diverse Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes.
Auf den Erhalt der Lagenetzpunkte ist zu achten. Falls die Punkte von Baumalnahmen bertihrt
werden, sind sie durch geeignete MalRnahmen zu sichern.Mit den Grenzpunkten der Flurstlicksgrenzen

muss gleichermalen verfahren werden.

Bei Beschadigung oder Verlust der Punkte ist der Verursacher verpflichtet, sie auf eigene Kosten durch
einen Offentlich bestellten Vermessungsingenieur oder durch das Kataster- und Vermessungsamt

wieder herstellen zu lassen.

Hinweis: Die Ubereinstimmung der Planungsunterlagen mit dem aktuellen

Liegenschaftskataster wurde nicht gepriift.

Fir eventuelle Riickfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

C. Haberer

Die Gemeinde hat den anliegenden Ubersichtsplan geprift. Die vorhande-
nen Aufnahme- und Sicherungspunkte liegen ,An der Wirtschaftsstraflie*
und ,An der Chaussee® (B106) und beruhren nicht das Plangebiet. Hin-
weise zu den Aufnahme- und Sicherungspunkten sind in den Planunterla-
gen enthalten und grundsatzlich zu beachten. Fur die vorliegende Planung
ergibt sich kein weiteres Erfordernis.

Die Uberprifung mit dem aktuellen Liegenschaftskataster erfolgt im Rah-
men der Satzungsausfertigung.
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=
2]
=
=

Die Gemeinde hat den anliegenden Ubersichtsplan gepriift. Die vorhande-
nen Aufnahme- und Sicherungspunkte liegen ,An der Wirtschaftsstralie*
und ,,An der Chaussee® (B106) und berthren nicht das Plangebiet.

Festpunktiibersicht

MaBstab ca. 1:5000

69
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= NG Landkreis Nordwestmeck-
Zimmer 2211
Fernruf  03841-3040-6622 lenbu rg
Telefax  03841-3040-86622 Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung
FG 66/80.02

Untere Behérden fiir Abfall, Bodenschutz und
Immissionsschutz

Empfanger:
Bauleitplanung
im Hause
Zeichen: Eingang: Fertigstellung:  02.09.2025

Grol Stieten, B-Plan Nr. 7

“An der Wirtschaftsstrate*

Entwurf, Stand 23.04.2025, nachgereichter Bericht der IGU Nr. 25027 vom
14.07.2025

Erneute Stellungnahme SG 66/80.02, Bodenschutz und Abfall

Untere Abfallbehdrde: Frau Rose

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung kaum Uberwindbar sind.

Die Stellungnahme weist auf entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwégung berticksichtigt werden miissen.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.

Mindestens Hinweis folgenden Inhalts nach dem ersten Absatz der Hinweise im B-Plan aufzu-
nehmen, wird dringend empfohlen:

1. Der Einsatz von Ersatzbaustoffen ist grundsatzlich nicht zuldssig.
(Fur einzelne Teilflachen evtl. abweichend von bisherigen Gutachten bestehende oder neu her-
gestellte glinstige Voraussetzungen im Sinne einer ausreichenden grundwasserfreien Sicker-
strecke sind mit einer Anzeige nach § 22 (2) EBV fachgutachterlich nachzuweisen.)

Begriindung, welche in die Begriindung des B-Plans mit aufgenommen werden sollte.

Nach Pkt. 5.3 und 7.1 des IGU-Berichts vom 14.07.2025 kann es aufgrund der anstehenden teils
schwach durchlassigen Béden zur Bildung von Stau- / Schichtenwasser bis in den Bereich der
Gelandeoberkante kommen. Wasserrechtlich zahlen zum Grundwasser alle wassergesattigten
Schichten unterhalb der Erdoberflache (§ 3 Nr.3. WHG), dazu gehért auch z.B. temporares
Schichten- und Stauwasser innerhalb bindiger Schichten. Es handelt sich somit bei einer grund-
wasserfreien Sickerstrecke von < 0,6 bis < 1 m um unglinstige Voraussetzungen (§ 19 (8) EBV).
Innerhalb von Wasserschutzbereichen (hier Zone Il1A) sind die Einsatzmdglichkeiten von minera-
lischen Ersatzbaustoffen auf giinstige Eigenschaften der Grundwasserdeckschichten (Sand oder
Lehm, Schiuff, Ton mit grundwasserfreie Sickerstrecke > 1 Meter) beschrankt (Erlauterungen der
Anlage 2 und der Anlage 3 EBV).

Der Einsatz von RC- Material ist damit entgegen der Empfehlungen unter Pkt. 7.2.1 des IGU-

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Planung keine Belange der un-
teren Abfallbehérde entgegenstehen.

Zu 1. Hinweise, dass der Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen
grundsatzlich unzulassig ist, werden in die Begrindung aufgenommen.
Dies resultiert aus der geringen grundwasserfreien Sickerstrecke in
Verbindung mit der Lage innerhalb der Trinkwasserschutzzone.
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Berichts vom 14.07.2025 grundsatzlich nicht zulassig.

Ein ausreichender gesicherter Grundwasserabstand fur einzelne Teilflachen,

als abweichende Einschatzung zu Pkt. 7.1 des IGU-Berichts vom 14.07.2025,

ware fachgutachterlich nachzuweisen oder

eine ausreichende grundwasserfreie Sickerstrecke ware nachweislich herzustellen (§19 (8) EBV).

Dokumentations- und Anzeigepflichten der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) insbesondere fiir
Wasserschutzgebiete bleiben grundsatzlich sind zu beachten. Unter anderem ist der Einbau von
mineralischen Ersatzbaustoffen 4 Wochen vorher der UAbfB anzuzeigen (§ 22 (2) EBV). Dafiir
sind Muster der Anlage 8 EBV zu verwenden.

Jeweils die aktuelle Fassung der ErsatzbaustoffV oder deren Fortschreibung ist anzuwenden.
Scharfere Vorgaben des Wasserrechtes haben jeweils Vorrang.

2. Abfallrechtliche Untersuchungspflicht bei Abtransport von Bodenmaterial besteht. Dies gilt je-
weils chargenweise und insbesondere fir folgende Bereiche:

a) BS6
mit kleineren Ziegelresten angetroffen. Aufgrund des Geruches kann es sich um einen
verfiillten Teich oder eine Sickergrube handeln. Ziegelreste wurden angetroffen.
b) SO1-S02
Ziegelreste wurden angetroffen
c) BS 11 (Gewerbegebiet an der B 106)
Ziegelreste wurden angetroffen

Begrindung, welche in die Begriindung des B-Plans mit aufgenommen werden sollte.

Fur Bereiche mit Bauschutt, wozu auch Ziegelreste gehoren, besteht die Regelannahme von
Schadstoffbelastungen. Das gleiche gilt fiir Auffiillungen, wozu auch verfiilite Teiche und inshe-
sondere Sickergruben gehdren.

Solche organoleptisch unterscheidbaren Chargen sind separat im Labor zu untersuchen.
Verdinnungen durch unauffallige Chargen sind nicht zulassig.

BS 6 istin MP C und MP 1 zusammen mit BS 7, BS 8, BS 17, BS18, BS19 und BS 20 untersucht
worden. Die letztgenannten 6 weiteren Proben kénnen zu erheblicher Verdlinnung der méglicher-
weise im Bereich ziegelhaltiger Auffiillungen vorhandenen erheblichen Schadstoffkonzentratio-
nen fiihren. BS 11 ist in keiner der 5 Mischproben It. Tabelle 3 enthalten.

Die verfiilite nach Giille riechende Grube der BS 6 ist mit 6 anderen Proben in MP 1 enthalten.
Die Analyseergebnisse der EUROFINS-Berichtsnummer AR-25-Z7-001549-01 zeigen erstaunlich
wenig Unterschiede zu MP 2.

Es bestehen Zweifel, dass die vorgelegten Untersuchungsergebnisse fur Chargen, welche durch
Ziegelreste und Giillegeruch auffallen reprasentativ sind.

Anmerkungen:

Zeigen spétere reprasentative Haufwerksuntersuchungen nach LAGA PN 98 in einem ersten
Schritt keine erheblichen Abweichungen von mit dem IGU-Bericht ermittelten Schadstoffkonzent-
rationen, kann geprlft werden, ob von ausreichender Homogenitat ausgegangen werden kann
und die Anzahl erforderlicher Laborproben reduziert werden kann.

Ist nur der TOC (gesamter organischer Kohlenstoff) erhht und im Ubrigen werden Vorsorge-
werte nach BBodSchV eingehalten, ist keine Beseitigung des Materials auf einer Deponie erfor-
derlich. Das Material kann héhenrecht unter Bertcksichtigung der DIN 19731 und 18915 verwer-
tet werden.

Untere Bodenschutzbehorde: Frau Rose |

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung kaum lberwindbar sind.

Zu 2. In der Begrindung werden Hinweise dazu aufgenommen, dass
abfallrechtliche Untersuchungspflicht beim Abtransport von Bodenmaterial
der Bereiche mit Bauschutt und Auffullungen besteht. Fir diese besteht die
Regelannahme  von  Schadstoffbelastungen. Die  gesetzlichen
Anforderungen sind grundsatzlich im Zuge der weiterfihrenden
Baumalinahmen zu beachten.

Die Bedenken zu den reprasentativen Aussagen der Proben werden zur
Kenntnis genommen. Mit ggf. kiinftig erforderlichen Untersuchungen kann
dafir Sorge getragen werden, das Béden mit Belastungen sachgerecht
entsorgt werden kdénnen.
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Die Stellungnahme weist auf entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung bertiicksichtigt werden miissen.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.

Es bestehen Nachforderungen.

Feststellung:

1. Wohn-Nutzung ist im WA zulassig.

Begriindung zu 1.

Besonders kritisch ist die Nutzung des WA mit den BS3 — BS5 und BS21, in den oberen 40 cm
dargestellt durch MP B und darunter durch MP 2.

Fir die obere Schicht MP B zeigt der EUROFINS-Bericht AR-25-Z27-001711-01 nicht nur Einhal-
tung der Prifwerte, sondern auch Unterschreitung der Vorsorgewerte nach BBodSchV. Entspre-
chendes gilt fir die darunter liegende Schicht von 0,5 — 0,8 m uGOK.

Grundsatzlich ist die Untersuchung einer Probe nicht ausreichend reprasentativ, um eine Teilfla-
che zu charakterisieren. Zusatzlich entspricht die Probenahmestrategie nicht § 12 BBodSchV,
nicht der Tabelle 3, Anlage 3 BBodSchV, nicht § 22 (3) BBodSchV.

Probenahmeprotokolle mit Fotodokumentationen der reprasentativen Probenahme liegen erneut
nicht vor.

Probenahmestrategie und die Zusammenstellung von Mischproben sind allerdings jetzt mit dem
IGU-Bericht vom 14.07.2025 erkennbar.

Die Untersuchungsergebnisse liegen um ein Vielfaches unter erforderlichen Priifwerten nach
BBodSchV. Zudem sind die Untersuchungsergebnisse anderer Teilflachen des B-Plan-Gebietes
ahnlich weit von den Prifwerten nach BBodSchV entfernt.

Nach Erfahrungen der UBodB und statistischen Diskussionen sind erhebliche Abweichungen
weiterer Untersuchungsergebnisse unwahrscheinlich. Die Regelbesorgnis von erheblichen
Schadstoffbelastungen kann daher als ausgeraumt eingeschatzt werden.

Hinweis:

Abfallrechtlich gelten Vorsorgeanforderungen und abfallrechtliche Untersuchungserforderrnis
bleibt bestehen. Untersuchungserfordernis besteht insbesondere auch bei eventuell weiteren neu
angetroffenen organoleptischen Auffalligkeiten. Ergeben abfallrechtliche Untersuchungen An-
haltspunkte auf mégliche bodenschutzrechtliche Priifwertliberschreitungen, ist die untere Boden-
schutzbehdrde erneut hinzuzuziehen.

Mit freundlichen GrufRen
Im Auftrag

gez. Uta Rose

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Planung keine Belange der un-
teren Abfallbehdrde entgegenstehen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Wohnnutzung im Wohngebiet
aus bodenschutzrechtlicher Sicht zulassig ist. Die Prifwerte der
Vorsorgewerte nach BBodSchV werden nicht nur eingehalten, sondern
unterschrittem.

Die Begrundung wird hinsichtlich der Einschatzung der Behorde erganzt.

Die Regelbesorgnis von erheblichen Schadstoffbelastungen kann aus
Sicht der Behdrde als ausgerdumt eingeschatzt werden.

Die Hinweise sind allgemeingultig und grundsatzlich zu bertcksichtigen.
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Staatliches Amt

fiir Landwirtschaft und Umwelt
Westmecklenburg X

StALU Westmecklenburg -
i 0 CANGE
Blelcherufer1E1§h P%S{bgvgm 3 AN G
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinem ————
Telefon: 0385 / 588 66011

Frau Triebke 17 Jum 2275 Telefax: 0385 / 588 66570
Am Wehberg 17 el E-Mail: Andrea.Geske@staluwm.mv-

S . regierung.de
“=Rlglaon Mecklenburg | A v | LvB| FIN |OS 3 Bearbeitet von: Andrea Geske
| |
; l ‘ i . AZ: StALU WM-176-25-5122-74030

— (bitte bei Schriftverkehr angeben)

Schwerin, .'.‘.‘.k..Juni 2025
B-Plan Nr. 7 ,,An der Wirtschaftsstrale“ der Gemeinde GroR Stieten
lhr Schreiben vom 26.05.2025

Nach Priifung der mir Ubersandten Unterlagen nehme ich in meiner Funktion als Trager
offentlicher Belange und aus fachtechnischer Sicht wie folgt Stellung:

1. Landwirtschaft/EU-Férderangelegenheiten

Die o. g. Planungsunterlagen habe ich aus landwirtschaftlicher Sicht geprift. Landwirtschaft-
liche Belange werden von der Umsetzung des o. d. B-Planes Nr. 7 betroffen sein.

Neben internen MalRnahmen soll der Kompensationsbedarf durch extensive MaRnahmen, wie
die Anlage einer Feldhecke auf dem Feldblock DEMVLIO83DB20076 (Griinland) und das
Anlegen einer extensiven Méhwiese auf dem Feldblock DEMVLIO83DB20018 (Ackerland)
ausgeglichen werden. Fir diese Feldblécke wurden im StALU Westmecklenburg im Jahr 2024
Flachenbeihilfen beantragt und gezahlt.

Die betroffenen Landwirte missen rechtzeitig und schriftlich tiber den Beginn des geplanten
Vorhabens unterrichtet werden, damit sie entsprechende Vorkehrungen fir die Ernte oder den
Feldbau auf ihren Flachen treffen kénnen. Unvorhergesehene und durch die o. g. MaRnahme
zerstorte Dranagen an den landwirtschaftlichen Fléchen sind unverziglich wiederherzustellen
oder in geeigneter Weise zu verlegen. Der betroffene Eigentiimer unvorhergesehen zerstérter
Drénagen ist umgehend zu benachrichtigen. Es werden keine weiteren Bedenken und
Anregungen gedufert.

2, Integrierte landliche Entwicklung

Als zusténdige Behérde zur Durchfiihrung von Verfahren zur Neuregelung der
Eigentumsverhaltnisse nach dem 8. Abschnitt des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes und
des Flurbereinigungsgesetzes teile ich mit, dass sich das geplante Bauvorhaben in keinem
Verfahren zur Neuregelung der Eigentumsverhéltnisse befindet. Bedenken und Anregungen
werden deshalb nicht gedulert.

Zu1.

Die betroffenen landwirtschaftlichen Belange werden nachfolgend behan-
delt.

Die Hinweise zur Foérderkulisse der Feldblécke, die fir Kompensations-
malflinahmen vorgesehen sind, werden zur Kenntnis genommen.

Die rechtzeitige und schriftliche Benachrichtigung der betroffenen Land-
wirte wird entsprechend beachtet. Ebenso werden die Hinweise zu den
Dranagen im Rahmen von kunftigen Malnahmen beachtet.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Bedenken oder An-
regungen geaulert werden.

Zu 2.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Plangebiet in keinem Ver-
fahren zur Neuregelung der Eigentumsverhaltnisse befindet und daher
keine Bedenken und Anregungen geaul3ert werden.
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3. Naturschutz, Wasser und Boden

3.1 Naturschutz

Von dem Vorhaben sind meine Belange nach §§ 5 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 40 Abs. 2 Nr. 2
Naturschutzausfuhrungsgesetz (NatSchAG M-V) nicht betroffen. Die Belange anderer
Naturschutzbehérden nach §§ 2, 3, 4, 6 und 7 NatSchAG M-V sind zu prifen.

3.2 Wasser

Gewasser erster Ordnung gem. § 48 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (LWaG) und wasserwirtschaftliche Anlagen in meiner Zustandigkeit werden nicht
bertihrt, so dass von hier gegen das Vorhaben keine wasserwirtschaftlichen Bedenken
bestehen.

3.3 Boden

Das Altlasten- und Bodenschutzkataster fur das Land Mecklenburg-Vorpommern wird vom
Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern,
Goldberger Stralle 12, 18273 Gustrow, anhand der Erfassung durch die Landrate der
Landkreise und Oberburgermeister/Burgermeister der kreisfreien Stadte gefihrt.
Entsprechende Auskiinfte aus dem Altlastenkataster sind dort erhaltlich.

Werden in Bewertung dieser Auskiunfte oder darUiber hinaus durch Sie schéadliche
Bodenverdnderungen, Altlasten oder altlastverdachtige Flachen im Sinne des
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind Sie auf Grundlage von § 2 des
Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern
(Landesbodenschutzgesetz — LBodSchG M-V) verpflichtet, den unteren
Bodenschutzbehorden der Landkreise und kreisfreien Stadte hierliber Mitteilung zu machen.

4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Genehmigungsbedurftige Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

In seiner immissionsschutz-/abfalirelevanten Umgebung befinden sich nachfolgende Anlagen,
die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt sind und sich in Betrieb befinden:

Koordinatensystem: ETRS89UTM Zone 33

Anlage Gemarkung Flur | Flurst. | Rechtswert | Hochwert
SchieBstand Grol Stieten 1 16/127 | 33266543 5968246
Schweinemast-/-zucht- Losten 1 50/1 33267228 5967078
anlage Losten

Hammermuihle Losten 1 91/12 | 33266893 5967261

Diese Anlagen genief3en Bestandschutz.

Im Auftrag

Anne Schwanke

Zu 3.1 Es wird zur Kenntnis genommen, dass naturschutzrechtliche Be-
lange, die durch das StALU zu vertreten sind, nicht betroffen sind. Die un-
tere Naturschutzbehdrde des Landkreises wurde am Aufstellungsverfahren
beteiligt.

Zu 3.2 Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine wasserwirtschaftlichen
Bedenken bestehen.

Zu 3.3 Die Hinweise zu schadlichen Bodenveranderungen, Altlasten oder
altlastenverdachtige Flachen werden zur Kenntnis genommen.

Die untere Abfallbehdrde des Landkreises wurde beteiligt, es sind keine
Altlastverdachtsflachen flr das Plangebiet im Altlastenkataster eingetra-
gen.

Die Hinweise zum Umgang beim Auffinden von schadlichen Bodenveran-
derung sind in den Planunterlagen enthalten.

Zu 4.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich in der immissionsschutz-/ab-
fallrelevanten Umgebung des Plangebietes Anlagen befinden, die nach
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigt sind und sich
in Betrieb befinden. Diese Anlagen genieflden Bestandschutz und sind bei
allen Planungsmafinahmen zu berlcksichtigen. Hinweise zur Anlage Ham-
mermuhle in Losten werden in den Planunterlagen erganzt.

Bestehende Wohnnutzungen liegen in etwa gleicher bzw. geringerer Ent-
fernung zu diesen Anlagen. Die Gemeinde geht daher davon aus, dass
keine unzuldssigen Beeintrachtigungen zu erwarten sind.
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Amt fiir Raumordnung und
Landesplanung Westmecklenburg

Amt fiir Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg
Pampower StraBe 68, 19061 Schwerin

Amt Dorf Mecklenburg — Bad Kleinen

s . " y Bearbeiterin:  Fi Eberls
Fur die Gemeinde GroR Stieten iz

Telefon: 0385 588 89 141

Am Wehberg 17 E-Mail: jana.eberle@afriwm.mv-regierung.de
AZ: 110-506-61/25 (B-Plan)

23972 Dorf Mecklenburg 110-505-25/25 (FNP)
Datum: 30.06.2025

nachrichtlich: LK NWM (FD Bauordnung und Planung), WM Referat 550

Landesplanerische Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 7 ,An der Wirtschafts-
straBe“ i. V. m. der 2. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde GroR Stie-
ten

Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB
lhr Schreiben vom: 26.05.2025 (Posteingang: 26.05.2025)
Ihr Zeichen: -

Sehr geehrte Frau Triebke,

die angezeigten Planungsabsichten werden nach den Zielen, Grundsatzen und sonstigen
Erfordernissen der Raumordnung gemaf Landesplanungsgesetz (LPIG) Mecklenburg-Vor-
pommern i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVOBI. M-V 1998, S. 503, 613),
zuletzt geandert durch das Gesetz vom 13. Mai 2024 (GVOBI. M-V, S. 149), dem Landes-
raumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 27.05.2016, dem
Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) vom 31.08.2011,
den Kapiteln 4.1 Siedlungsentwicklung und 4.2 Wohnbauflachenentwicklung im Rahmen
der Teilfortschreibung des RREP WM (TF SE) vom 7. Juni 2024 sowie dem Entwurf des
Kapitels 6.5 Energie im Rahmen der Teilfortschreibung des RREP WM (TF E, Stand
24.04.2024) beurteilt.

Vorgelegte Unterlagen und Planungsziele

Zur Bewertung haben der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 7 ,An der WirtschaftsstralRe“ i.
V. m. der 2. Anderung des Flichennutzungsplanes der Gemeinde GroR Stieten jeweils be-
stehend aus Planzeichnung und der Begriindung (Stand: April 2025) vorgelegen.

Die Gemeinde beabsichtigt, eine ehemalige und weitestgehend brach gefallene Kleingar-
tenanlage 6stlich der B 106 und nérdlich der WirtschaftsstralRe in Gro3 Stieten stadtebaulich
neu zu ordnen. Das Plangebiet liegt im Stden der Ortslage und umfasst eine Flache von

Die Gemeinde GrofR3 Stieten nimmt die Beurteilungsgrundlagen zur Kennt-
nis.

Die Gemeinde Grol3 Stieten nimmt die Erlauterungen unter dem Punkt
,vorgelegte Unterlagen und Planungsziele® zur Kenntnis und bestatigt
diese.
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ca.1,4 ha. Zielsetzung der Gemeinde ist es nunmehr, die Flache kleinraumig mit einer ge-
mischten Nutzung mit dérflichem Charakter zu entwickeln. Das stédtebauliche Konzept
sieht die Ausweisung eines Gewerbegebietes angrenzend an die B 106, eines Allgemeinen
Wohngebietes im norddstlichen Bereich als Anschluss an die vorhandene Wohnbebauung
und umfangreiche Grinflachen vor. Den flachenmaRig gréfRten Anteil nimmt ein Sonderge-
biet mit der Zweckbestimmung , Tierhaltung* ein. Als zulassige Nutzungen werden Wohnge-
baude flr den Betreiber, Gebaude und Anlagen fiir die Tierhaltung sowie ein Hunde- und
Reitplatz festgesetzt.

Im wirksamen Fléachennutzungsplan der Gemeinde GroR Stieten ist das Plangebiet groR-
tenteils als Griinflache mit der Zweckbestimmung Kleingartenanlage sowie fiir einen kleinen
Teil als gemischte Bauflache dargestellt. Um dem Entwicklungsgebot gemaR § 8 Abs. 2
BauGB Rechnung zu tragen, wird der Flachennutzungsplan im Parallelverfahren geandert.
Im Zuge der 2. Anderung ist die Darstellung privater Griinflachen, gewerblicher Bauflachen,
Wohnbauflachen und ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung , Tierhaltung” vorgese-
hen.

Raumordnerische Bewertung

Das Vorhaben wurde bereits mit landesplanerischer Stellungnahme vom 05.12.2024 bewer-
tet. In diesem Rahmen konnte bereits eine Vereinbarkeit mit den Programmsatzen 4.1 (5) Z
LEP M-V und 4.1 (5§) Z TF SE zum Vorrang der Innenentwicklung hergestellt werden. Dar-
Uber hinaus wurde festgestellt, dass sich das Vorhaben in den zur Verfigung stehenden
Entwicklungsrahmen einfligt und somit ebenfalls dem Ziel der Raumordnung gemafR Pro-
grammsatz 4.2 (5) TF SE entspricht.

Im weiteren Planverfahren sollte jedoch eine Auseinandersetzung mit den stadtebaulichen
Entwicklungsabsichten erfolgen, da die Gemeinde mit dem seit 1999 rechtskraftigen B-Plan
Nr. 2 ,Wohngebiet Gro3 Stieten“ Gber ein augenscheinliches Wohnbaupotenzial verfugt,
das gemaR der Abbildung 1 zu Programmsatz 4.2 (5) TF SE auf den kommunalen Entwick-
lungsrahmen anzurechnen ist.

Die Gemeinde hat sich im Zuge des vorliegenden Entwurfs zum B-Plan Nr. 7 mit diesem
Sachverhalt auseinandergesetzt. Demnach stehen mit den rechtskréftigen B-Planen 1 und
2 im Osten der Ortslage Potenziale fir eine Wohnbebauung zur Verfligung. Es wird insge-
samt von ca. 75 Grundstlicken ausgegangen. Die ErschlieBung beider B-Pléne ist abge-
schlossen. Aus den bei der Gemeinde eingereichten Genehmigungsfreistellungen und In-
formationen des ErschlieRungstrégers ist ableitbar, dass bereits 48 Grundstiicke verkauft
wurden, so dass ca. zwei Drittel der Flachen bereits bebaut sind bzw. eine Bebauung ab-
sehbar ist. Trotz der bestehenden Potenziale sollen mit dem vorliegenden B-Plan Méglich-
keiten fuir eine Wohnnutzung (ca. 4 Wohneinheiten) zur stadtebaulichen Aufwertung im in-
neren Ortsbereich planungsrechtlich vorbereitet werden.

Ich folge der Argumentation der Gemeinde. Abbildung 1 der TF SE sieht lediglich die An-
rechnung jener Flachen in rechtskraftigen Bebauungsplénen vor, die bislang noch nicht er-
schlossen und bebaut worden sind. Dies trifft im vorliegenden Fall nicht zu. Der zur Verfi-
gung stehende Entwicklungsrahmen der Gemeinde von 0,8 ha reduziert sich somit lediglich
um die im B-Plan Nr. 7 ausgewiesene Wohnbauflache (ca. 0,24 ha). Es verbleibt ein Ent-
wicklungsrahmen von 0,56 ha.

Ich weise abschlieRend noch darauf hin, dass sowohl bei neuen Siedlungsvorhaben als
auch beim vorhandenen Siedlungsbestand Manahmen zur Energieeinsparung und zur Er-
zeugung regenerativer Energie umgesetzt werden sollen (vgl. Programmsatz 4.1 (8) TF SE).
Dem Plangeber wird empfohlen zu priifen, welche Méglichkeiten der Umsetzung im Rah-
men des vorliegenden B-Plans bestehen.

Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur bereits vorliegenden landesplaneri-
schen Stellungnahme zur Kenntnis.

Die Erlauterungen werden zur Kenntnis genommen, eine Auseinanderset-
zung mit dem stadtebaulichen Entwicklungsabsichten ist erfolgt. Diese ist
bereits Bestandteil der Begrindung.

Die Gemeinde nimmt die Erlduterungen zum kommunalen Entwicklungs-
rahmen zur Kenntnis und erganzt die Begriindung zu diesem Sachverhalt.

Die Hinweise wurden beachtet. Eine Prifung hat stattgefunden. Explizite
Festsetzungen werden im Bebauungsplan nicht getroffen. Anlagen zur Er-
zeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie sowie die Nutzung von
Dachflachen flur Solaranlagen sind zuldssig. Daruber hinaus werden die
energetischen Anforderungen an Gebaude mit dem Gebaudeenergiege-
setz (GEG) geregelt, um den Energieverbrauch von Gebauden zu senken
und den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen zu férdern.

39



Stellungnahme Behérde/TOB/Nachbargemeinde/Offentlichkeit

Abwagung der Gemeinde GroR Stieten|

Bewertungsergebnis
Das Vorhaben ist mit den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung und Landesplanung
vereinbar.

AbschlieBende Hinweise

Die landesplanerische Stellungnahme bezieht sich auf die Ziele und Grundsatze der Raum-
ordnung und Landesplanung und greift der erforderlichen Prifung durch die zustandige Ge-
nehmigungsbehorde nicht vor. Sie gilt nur solange, wie sich die Beurteilungsgrundlagen fur
das Vorhaben nicht wesentlich andern.

Die Gebietskorperschaft wird gebeten, dem Amt fur Raumordnung und Landesplanung
Westmecklenburg ein digitales Exemplar (Text- und Kartenteil) des rechtskréftigen Planes
zur Ubernahme in das Raumordnungskataster gem. § 19 LPIG zu libersenden.

Mit freundlichen GriiRen

Im Auftrag

Gez. Jana Eberle

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass das Vorhaben mit den Zielen und
Grundsatzen der Raumordnung vereinbar ist. Die Begrindung wird er-
ganzt.

Die Ausfuhrungen unter ,AbschlieRende Hinweise" werden berlcksichtigt.

Die rechtskraftige Satzung tGber den Bebauungsplan Nr. 7 mit Begriindung
wird dem Amt fir Raumordnung und Landesplanung Gbermittelt.
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Strafsenbauamt 3 o MV i
Schwerin -’

Mecklenburg-Vorpommern
St in - Postfach 16 01 42 - 19091 Schwerin

: Bearbeiter: Frau Niesel
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen oRmmener et
- fur die Gemeinde Grof? Stieten — Telefon: 0385 588 81 316
Telefax: 0385 588 81 800
Am Wehberg 17 E-Mail: Michaela Nieseler@sbv.mv-regierung.de

23972 Dorf Mecklenburg
(Bitte bei Antwort angeben)

Datum: /é . Juni 2025

per E-Mail: I.loehrke@amt-dm-bk.de

Stellungnahme zum

Bebauungsplan Nr. 7 ,,An der WirtschaftsstraBe” der Gemeinde Grof Stieten
Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager dffentlicher Belange geman § 4 Abs. 2
BauGB und Nachbargemeinden gemaf § 2 Abs. 2 BauGB

thre E-Mail vom 26.05.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Inrem Schreiben haben Sie das StralRenbauamt Schwerin Uber die Absicht der Gemeinde
GroRR Stieten bzgl. dem o. g. Bebauungsplan informiert. Der digitale Posteingang im
StraRenbauamt Schwerin war am 26.05.2025. Dazu haben Sie Unterlagen in digitaler Form
eingereicht bzw. online zur Verfugung gestelit.

Ich habe die Unterlagen zwischenzeitlich eingesehen und nehme wie folgt Stellung:

Im Verfahrensgebiet befindet sich die Bundesstralke B 106.

Gegen den Entwurf Uber den Bebauungsplan Nr. 7 ,An der Wirtschaftsstrale* der Gemeinde
GroR Stieten bestehen unter Beachtung der nachstehenden Hinweise in verkehrlicher,
straBenbaulicher und stralRenrechtlicher Hinsicht keine Bedenken.

a) Erforderlich werdende Kompensationsmafinahmen sind auerhalb von Flachen zu
realisieren, welche in der Zustandigkeit der Strallenbauverwaltung liegen.

b) Die BundesstraBe 106 ist als bestehende Stralle anzusehen. Larmschutzanspriiche aus
von dieser Strale ausgehenden Verkehrslarmemissionen gegenuber der
StraRenbauverwaltung werden abgelehnt. Erforderlicher Lérmschutz fur die geplante
Bebauung ist durch den Planungstrager abzusichern.

Seite 1 von 2

Geschéftszeichen: 2331-555-A15_GroRStieten_BP7_2025-093

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Strallenbauamtes
Schwerin unter Beachtung der nachstehenden Hinweise keine verkehrli-
chen, strallenbaulichen und stralRenrechtlichen Bedenken bestehen.

Zu a) Dieser Hinweis wird bei der Festlegung von externen Kompensati-
onsmaflnahmen berlcksichtigt.

Zu b) Die Hinweise werden berlcksichtigt. Passive Larmschutzmal3nah-

men, die durch die jeweiligen Bauherren zu realisieren sind, wurden fest-
gesetzt.
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Seite 2 von 2
Mit freunglichen Griiten

Netz und Betrieb
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Landesamt fur innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt fur Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt fiir innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

Amt Dorf Mecklenburg-

bearbeitet von: Frank Tonagel

Bad Kleinen Telefon: (0385) 588-56268
Am Wehberg 17 Fax: (0385) 509-56030
DE-23972 Dorf Mecklenburg E-Mail: geodatenservice@laiv-mv.de
Internet: http://www.laiv-mv.de
Az: 341 - TOEB202400881

Schwerin, den  30.10.2024

Festpunkte der amtlichen geodatischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: B-Plan B-Plan Nr. 7 GroR} Stieten "An der WirtschaftsstraRe"

Ihr Zeichen: 30.10.2024

Anlage: Merkblatt tGiber die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,
- " " Bersith befidensidieing Fasibunidad _ Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Planbereich keine Fest-
in dem von lhnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen . " . :
geodatischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie punkte der_ amt“Ch ge()d__atls,Chen Grundl,agennetze befmden__‘ Dle_ An,lage
dennoch fiir weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt tiber die ist grundsatzlich, unabhangig von Bauleitplanungen, zu bertcksichtigen.
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Der Landkreis Nordwestmecklenburg wurde beteiligt. Vorhandene Auf-

Bitte beteiligen Sie auch die jew?iligen Laanrei;e und kreisfreien.Stédte als zustandige nahme- und Sicherungspunkte Iiegen An der Wirtschaftsstrae* und ,An
Vermessungs- und Katasterbehorden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver- der Ch “(B106 d beriih icht das Pl bi Hi . d

messungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu er Chaussee” ( ! ) und berlhren nic t_ as Plangebiet. Hinweise zu den
schatzen. Aufnahme- und Sicherungspunkten sind in den Planunterlagen enthalten

und grundsatzlich zu beachten. Fur die vorliegende Planung ergibt sich
kein weiteres Erfordernis.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Frank Tonagel
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Bergamt Stralsund ? %}
/

Bergamt Stralsund
17 — 18439 Stralsund

Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleingn ;' — —Bearb.:  Frau Ganther

fur die Gemeinde GroR Stieten | = M2 L Fon 0385/ 588 890 00
Am Wehberg 17 FAmt Dorf Mecklenburg-Ba Fax 0385588 690 42
23972 Dorf Mecklenburg

D.Guenther@ba.mv-regierung.de

[ 23 Juni 3075 www.bergamt-mv.de

T T

‘ ’ ‘ N | Reg.Nr. 1658/25

i g Az. 512/13074/505-2025
Ihr Zeichen / vom Mein Zeichen / vom Telefon Datum
26.05.2025 Go 890 34 19.06.2025

STELLUNGNAHME DES BERGAMTES STRALSUND

Sehr geehrte Damen und Herren,
die von Ihnen zur Stellungnahme eingereichte Manahme

Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 7 ,,An der WirtschaftsstraRe”
der Gemeinde Grof Stieten

beriihrt keine bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz (BBergG) sowie keine Be-
lange nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zustandigkeit des Bergamtes
Stralsund.

Fir den Bereich der o. g. MaRnahme liegen zurzeit keine Bergbauberechtigungen oder
Antrage auf Erteilung von Bergbauberechtigungen vor.

Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange werden keine Einwande
oder erganzenden Anregungen vorgebracht.

Mit freundlichen GraRen und Gliickauf
Im Auftrag

A thos [

lexander Kattner

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Entwurf des Bebauungspla-
nes Nr. 7 der Gemeinde Grof} Stieten keine bergbaulichen Belange berthrt
und aus Sicht der vom Bergamt zu wahrenden Belange keine Einwande
oder Anregungen vorgebracht werden.
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Wasser

Zweckverband !

Per E-Mail - gl

Wismar remwieme
Kérperschaft des éffentlichen Rechts
Zweckverbond Wismor s Windmihlenweg 4 » 23972 Libow — Die Verbandsvorsteherin —
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen
-Bauamt-

Am Wehberg 17
23972 Dorf Mecklenburg

A und Gestatt

Sachauskunft:  Frau Meler

Telefon: 03841/7830 52
Fax: 03841/780407
e-Mail: s.meier@zvwis.de

Ihr Bearbeiter: ~ Frau Triebke

Liibow, den 08.07.2025

- Bebauungsplanes Nr. 7 ,,An der WirtschaftsstraBe* sowie
- 2. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Grof Stieten
- Entwiirfe vom 23.04.2025 (B-Plan) und 12.03.2025 (F-Plan)
- Aufforderung der Behérden und sonstiger TéB zur Stellungnahme
Reg.-Nr. 404/2024
Az 3-13-1-30-B

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf der Grundlage der Wasserversorgungssatzung (WVS) des Zweckverbandes Wismar vom
10.06.2020, der Schmutzwassersatzung (SWS) des Zweckverbandes Wismar vom
03.03.2021, sowie unserer Stellungnahme vom 01.12.2024 zu den Vorentwiirfen, stimmen wir
den vorliegenden Entwiirfen grundsétzlich zu.

- Planungsziel: gemischte Nutzung, Sondergebiet Tierhaltung (SO1-3- Wohngebaude,
Beherbergung/ Hundelibungs- und Reitplatz), Allgemeines Wohngebiet (WA-ca 4 EFH)
und Gewerbegebiet (GE),

- Gemarkung: GroB Stieten, Flur 1, Flurstiick 16/256

- Flache gesamt: 14.305 m2

- Anzahl der Vollgeschosse: 1

Es gelten unsere Forderungen aus der Stellungnahme zu den Vorentwiirfen.
Die weitere ErschlieBungsplanung Trink- und Schmutzwasser ist mit dem Zweckverband
Wismar abzustimmen.

Mit freundlichen GriiBen
Zweckverband Wismar

Leiterin uss —

und Gestattungswesen

Die Stellungnahme zum Vorentwurf ist nachfolgend eingefugt.
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Wasser
Zweckverband [
Per E-Mail w'
ISMAF remwirme
K&rperschaft des Sffentlichen Rechts
kverband Wismar  Windmihlenweg 4 » 23972 Libow — Die Verbandsvorsteherin —
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen
-Bauamt-

Am Wehberg 17
23972 Dorf Mecklenburg

Anschluss- und Gestattungswesen

Sachauskunft:  Frau Meier

Telefon: 03841/7830 52
Fax: 03841/780407
e-Mail: s.meier@zvwis.de

Ihr Bearbeiter:  Frau Triebke

Labow, den 01.12.2024

- Bebauungsplanes Nr. 7 ,,An der WirtschaftsstraBe“ sowie
- 2. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde GroB Stieten
- Vorentwiirfe vom 24.09.2024 (B-Plan) und 15.08.2024 (F-Plan)
- Behordenbeteiligung /T6B Beteiligung gemaB § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 Abs.2 BauGB

Reg.-Nr. 404/2024
Az 3-13-1-30-B

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf der Grundlage der Wasserversorgungssatzung (WVS) des Zweckverbandes Wismar vom
10.06.2020 und der Schmutzwassersatzung (SWS) des Zweckverbandes Wismar vom
03.03.2021, nehmen wir zu den vorliegenden Vorentwdirfen wie folgt Stellung:

- Planungsziel: gemischte Nutzung, Sondergebiet Tierhaltung (SO1-3- Wohngeb&ude,
Beherbergung/ Hundetibungs- und Reitplatz), Allgemeines Wohngebiet (WA- 3-5 EFH) und
Gewerbegebiet (GE),

- Gemarkung: GroB Stieten, Flur 1, Flurstiick 16/256

- Flache gesamt: 14.306 m?

- Anzahl der Vollgeschosse: 1

Trinkwasserversorgung

Das Gebiet befindet sich innerhalb der Trinkwasserschutzzone |l B der Wasserfassung Dorf
Mecklenburg. Alle Verbote und Nutzungsbeschrankungen geman
Wasserschutzgebietsverordnung v. 21.09.2005 sind zu beachten.

Fur das Bebauungsgebiet besteht, in Abhéngigkeit vom Wasserbedarf, Anschlussméglichkeit
an die betriebsfertige Leitung (d 110 PE), stdlich der WirtschaftsstraBe.

Die Ausfuhrungen zu den Planungszielen werden zur Kenntnis genommen.

Die Lage innerhalb der Trinkwasserschutzzone Ill B wird bertcksichtigt.
Die Verbote und Nutzungsbeschrankungen gemall der Wasserschutzge-
bietsverordnung sind grundsatzlich zu beachten.

Mit wasserrechtlichem Bescheid vom 03.11.2025 wurde gemalf § 52 Abs.
1 Satz 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und der Wasserschutzgebietsver-
ordnung (WSGVO) Dorf Mecklenburg die Befreiung von den Verboten und
Nutzungsbeschrankungen der Festlegungen der Anlage 3 Ziffer 6.2
WSGVO Dorf Mecklenburg fur die Ausweisung des B-Plan Nr. 7 der Ge-
meinde Grol} Stieten erteilt.

Darin wird ausgefihrt: ,Mit der Befreiung soll im Rahmen der Bauleitpla-
nung die Voraussetzung fur die Errichtung des Gewerbestandortes ge-
schaffen werden. [...]

Gemal der Wasserschutzgebietsverordnung Dorf Mecklenburg ist es im
ausgewiesenen Gewerbegebiet ausdricklich untersagt, industrielle sowie
produzierende Gewerbeeinrichtungen anzusiedeln. Diese Regelung dient
dem Schutz der Wasserressourcen und soll verhindern, dass durch indust-
rielle Fertigungsprozesse oder die Herstellung von Produkten schadliche
Emissionen oder Stoffe in den Boden oder das Grundwasser gelangen, die
die offentliche Wasserversorgung beeintrachtigen kénnten.”

Hinsichtlich der technischen Ver- und Entsorgung wurde ein Erschlie-
Rungskonzept erarbeitet.
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Bereitstellung von Trinkwasser zu Léschzwecken

Der Zweckverband Wismar stellt lediglich Trinkwasser zu Léschzwecken im Rahmen der mit
der Gemeinde GroB Stieten abgeschlossenen Vereinbarung vom 23.05./30.05.2017 zur
Verfigung.

Die Sicherstellung der Léschwasserversorgung (Grundschutz) obliegt der Gemeinde GroB
Stieten.

Schmutzwasserentsorgung

Fur die geplante Bebauung besteht Anschlussméglichkeit Schmutzwasser (iber eine

gruckentwasserung, an die vorhandene Abwasserdruckleitung d 75 PE-HD, nérdlich des
ebietes.

Die Leitung verléauft im 6ffentlichen Wegegrundstiick (Flurstiick 22/81), siidlich der Bebauung

»Alte DorfstraBe“.

Mit freundlichen GriiBen
Zweckverband Wismar

-

Z

&7
,,,Szfjiﬁ'éMeTe/r{

Leiterin Anschluss -
und Gestattungswesen

Anlage: Bestandsauszug Wasser(WV) und Schmutzwasser (SW/ADL) M 1: 1.000

Zu Trinkwasserversorgung:

In Abhangigkeit vom (Trink-)Wasserbedarf besteht eine Anschlussmaoglich-
keit an die vorhandene Leitung d 110 PE im Bereich der StralRe ,An der
Wirtschaftsstral3e”. Der Anbindepunkt befindet sich stdwestlich des Be-
bauungsplanes im Seitenbereich der Strale ,An der Wirtschaftsstralle®.
Die Hauptversorgungsleitung wird innerhalb der Planstral’e neu herge-
stellt. Die erforderlichen Hausanschlisse sind im Rahmen der Erschlie-
Rungsplanung zu berlcksichtigen.

Zu Bereitstellung von Trinkwasser zu Loschzwecken:

Zur Sicherung der Léschwasserversorgung stehen zwei Vertragshydranten
zur Bereitstellung von Loschwasser aus dem offentlichen Trinkwassernetz
zur Verfugung.

Die Hydranten befinden sich sliddstlich des Plangebietes in der Stralle ,An
der WirtschaftsstraRe“ und Ostlich des Planbereiches in der StralRe ,Dorf-
stralle”. Es handelt sich dabei um folgende Hydranten: Vertragshydrant 33-
NOO5 (Unterflurhydrant) mit einer Loéschwasserkapazitat von mind. 96 m3h
sowie Vertragshydrant 33-1052 (Uberflurhydrant) mit einer Léschwasser-
kapazitat von mind. 48 m3/h

Die Hydraten liegen innerhalb des erforderliche Radius von 300 m zum
Plangebiet. Der Léschwasserbedarf fur den Grundschutz ist damit sicher-
gestellt. Das offentliche Trinkwassernetz als alleiniger Loschwasserliefe-
rant ist nach gegenwartigem Kenntnisstand ausreichend.

Zu Schmutzwasserentsorgung:

Es besteht eine Anschlussmoglichkeit an die vorhandene Abwasserdruck-
leitung d 75 PE-HD im Bereich des vorhandenen Gartenweges norddstlich
des Plangebietes.

Die Einbindung in das Ortsnetz ist wie erfolgt vorgesehen: Die Grundstlicke
des WA-Gebietes erhalten jeweils einen Anschluss an die vorhandene Ab-
wasserdruckleitung. Hierbei handelt es sich um Hausanschlussleitungen.
Die Grundstlcke des SO-Gebietes erhalten einen Anschluss an die vor-
handene Abwasserdruckleitung. Fir die Anbindung der Flachen des SO-
Gebietes an die Bestandsleitungen ist die geplante Abwasserdruckleitung
Uber Flachen des WA-Gebietes zu fiihren. Hier ist ein entsprechendes Lei-
tungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungstrager aufgenommen
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worden und bei der Umsetzung zu bertcksichtigen. Fir die erforderlichen
Leitungen sind Trassen freizuhalten, die auch spater nicht Gberbaut bzw.
bepflanzt werden dirfen.

Die Flachen des kleinen GE-Gebietes erhalten eine Anbindung an die vor-
handene Abwasserdruckleitung. Fir die Anbindung der Flachen des GE-
Gebietes an die Bestandsleitungen ist die geplante Abwasserdruckleitung
Uber die geplante, private Griinflache (Streuobstwiese) zu fihren. Hier ist
ein entsprechendes Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungstra-
ger aufgenommen worden und bei der Umsetzung zu bericksichtigen. Fur
die erforderlichen Leitungen sind Trassen freizuhalten, die auch spater
nicht Gberbaut bzw. bepflanzt werden durfen.
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Legende.
—— Trinkwasser
Schmutzwasser
Niederschiagswasser

Steuerkabel

Niederschiagswasser (nicht ZVWis)
Abwasserdruckleitung Einweisung durch den Zweckverband Wismar erforderlich:

Grol} Stieten
Reg Nr. 2024AGW0404

Die Angaben dber die Lage der sind
und sind durch Messungen und Suchschachiungen zu Gberprifen.
Hohenbezug: HN 76 | Lagebezug: ETRS 89/ UTM, Zone 33

Neu verlegle Hausanschidsse sind ggf. noch nicht auf dem Plan dargestalt
Vor Beginn der Baumafinahmen im Bereich 0.. Leitungen ist eine ortliche

Wasser Tel.: 03841 7830-30 | Abwasser Tel.: 03841 7830-40
Im Baubereich kénnen sich Anlagen der Wismar befinden

— Fomwirme

Leitungsstand vom : 02.12.2024

Grundkarte © GeoBasis-DE/M-V 2024

MaRstab 1:1000

Die Bericksichtigung des Anlagenbestandes erfolgt im Rahmen der wei-
terfiihrenden ErschlieBungsplanung. Hinweise zu den Bestandsanalgen

sind in der Begrindung enthalten.
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Betreff: B-Plan Nr. 7 GroR Stieten "An der Wirtschaftsstrale"

Von: "leitungsauskunft@wemag-netz.de" <leitungsauskunft@wemag-netz.de>
Datum: 30.10.2024, 08:12

An: Juliane Triebke <j.triebke@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de>

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fiir Ihre Anfrage zu unseren Versorgungsanlagen.

Fir alle Bau- und Planungsarbeiten an bzw. in der Nahe unserer Netzanlagen ist unsere ,Schutzanweisung
von Versorgungsleitungen und -anlagen* zu beachten. Dieses Dokument ist fiir unser gesamtes
Versorgungsgebiet verbindlich. Sie konnen es unter folgendem Pfad herunterladen:

http://www.wemag-netz.de/_einzelseiten/leitungsauskunft/index.html

Dort haben Sie auch Zugriff auf unser Webportal Leitungsauskunft, das Sie bitte fur lhre zukiinftigen
Anfragen nutzen kénnen.

lhre BaumafRnahme befindet sich auBerhalb unseres Versorgungsgebietes und dort befinden sich
keine Anlagen der WEMAG Netz GmbH.

Jede Auskunft wird protokolliert und ist 4 Wochen ab Auskunftsdatum giiltig. Weitere Informationen zur
Giiltigkeit finden Sie in der Schutzanweisung.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Anlagen anderer Versorgungstrager und Einspeiser von regenerativen
Energien vorhanden sein kdnnen!

Mit freundlichen GriRen
Ihre Leitungsauskunft der WEMAG Netz GmbH

UNSER NETZ VERBINDET

Ein Unternehmen der WEMAG-Unternehmensgruppe

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich das Plangebiet au3erhalb
des Versorgungsgebietes der WEMAG befindet.
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e.dis

E.DIS Netz GmbH Am Stellwerk 12 18233 Neubukow E.DIS Netz GmbH
Langewahler Strafie 60
15517 Fiirstenwalde/Spree

Stadt- und Regionalplanung Lars Fricke www.e-dis-netz.de
K. Ahrens ——
Liibsche Strafe 25

Ihr Ansprechpartner
23966 Wismar e

T +49 3882252:222
Spartenauskunft: 1391041-EDIS in Grof Stieten An der Wirtschaftsstraie 28 EDI_ BetriebNeubukowSe:
Anfragegrund: Stellungnahme & ToB  Projektname:  Grof} Stieten B7
Erstellt am: 05.03.2025 Projektzusatz: Datum

21.05.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei iibersenden wir lhnen die gewiinschte Spartenauskunft.

Im Bereich |hrer Spartenanfrage befinden sich Versorgungsanlagen der E.DIS Netz
GmbH.

Gesondert von dieser Auskunft erhalten Sie Auskiinfte der HanseGas Netz GmbH.

Das rot umrandete Gebiet auf den Planen stellt den Anfragebereich dar.

Folgende Planausziige und sonstige Dokumente wurden iibergeben:

Sparten- Sicher-
pléne aus- heitsrel. Sperr- Leeraus-
Sparte gegeben Einbauten flachen kunft
Gas: ] [] [] [X]
Strom-BEL: ] ] ] MX]
Strom-NS: [X] [] [] []
Strom-MS: [X] ] ] []
Strom-HS: ] [] [] [X]
Telekommunikation: O O O x]
Fernwédrme: O (| (| [x]
Dokumente
Indexplan: x] Vermessungsdaten: O
Gesamtmedienplan: [X]  Merkblatt zum Schutz der X o
Skizze: [l Verteilungsanlagen: Sitz: Firstenwalde/Spree
1t Frankfurt (Oder)
Bitte beachten Sie hierzu die Bestatigung iiber erfolgte Planauskunft / Einweisung, HRB 16068

insbesondere die Informationen zu 'Ortliche Einweisung / Ansprechpartner' auf Seite 3, die StNr. 061108 06416
‘Besonderen Hinweise' auf Seite 4, das Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen und ~ UstId. DE285351013
die beigefiigten Plane.

Freundliche Griie

E.DIS Netz GmbH Geschaftsfithrung:
MB Neubukow Stefan Blache
Hanjo During

Dieses Schreiben wurde maschinel erstellt und ist auch ohne Unterschrift giltig.

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich innerhalb des Plangebietes
Versorgungsanlagen der E.DIS befinden.

Die ubermittelten Medienplane wurden geprift. Leitungen verlaufen
parallel der Wirtschaftsstralle und der B 106.

Eine stillgelegte Mittelspannungsleitung quert das Plangebiet. Diese ist im
Zuge der kunftigen Baumalnahmen zu berlcksichtigen und ein Rickbau
ist vorzusehen.

Eine Niedrigspannungsleitung berlhrt eine Flache im Anbindungsbereich
der Planstral’e mit der Wirtschaftsstral3e. Diese Leitung ist insbesondere
im  Rahmen der  weiterfihrenden  ErschlieBungsplanung  zu
berlcksichtigen.

Hinweise zum Leitungsbestand der E.DIS werden in die Begrindung
aufgenommen.
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Ort/Ortsteil: GroR Stieten

B3
s
% = 45|
3E%
et
He3 §

Xé s

e

[

B

£

&

H

H

0o
=

N F

L4 £

:

Q¢

5

3 -4

:

X

Anfragenummer: 1391041-EDIS

\\I

An der Wirtschiftsstrale 28

2

Plannummer:
2ustandig

| _____—Eine stillgelegte Mittelspannungsleitung quert das Plangebiet.

Strae:

MB Neubukow

Ausgabedatum: 05.03.2025
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Farblegende
 Boomid

Eine Niedrigspannungsleitung berihrt eine Flache im Anbindungsbereich
der Planstra’e mit der Wirtschaftsstralle.

An der Wirschaftsstralle 28

Ort/Ortsteil: GroRt Stietqn

Strale:

Gesamtmedienplan

MB Neubukow

3
Ausgabedatum:  05.03.2025

Anfragenummer: 1391041-EDIS

Plannummer:

Kartenname
2ustindig
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Betreff: AW: B-Plan Nr. 7 GroR Stieten "An der WirtschaftsstraRe"

Von: "leitungsauskunft@wemacom.de" <leitungsauskunft@wemacom.de>
Datum: 06.11.2024, 13:20

An: Juliane Triebke <j.triebke@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de>

Reg.- Nr.: XTPD 2024/0

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fiir Ihre Anfrage zu unseren Versorgungsanlagen.

lhr Anliegen bearbeiten wir im Auftrag der WEMACOM Telekommunikation GmbH und WEMACOM Die Gemeinde hat die Ubermittelten Bestandsplane gepruft. Parallel der
s al L B106 verlauft eine Leitung der WEMACOM. Auf die vorhandene Leitung
Mit diesem Schreiben erhalten Sie als Anlage Bestandspléne der vorhandenen Versorgungsanlagen der para||e| der B106 wird bereits in der Beg r[]ndung hingewiesen.

WEMACOM im Bereich |lhres Bauvorhabens.

Fur alle Bau- und Planungsarbeiten an bzw. in der Nahe unserer Netzanlagen ist unsere ,Schutzanweisung
von Versorgungsleitungen und —anlagen” zu beachten. Dieses Dokument ist fiir unser gesamtes
Versorgungsgebiet verbindlich. Sie kdnnen es unter folgendem Pfad herunterladen:

Leitungsauskunft | www.wemacom.de

Im Bereich der BaumalRnahme ist Handschachtung erforderlich!

Jede Auskunft wird protokolliert und ist 3 Monate ab Auskunftsdatum gliltig.

Bei weiteren Fragen kommen Sie gerne auf uns zu.

Freundliche GriiRe

René Panke
Leitungsauskunft
WEMACOM Telekommunikation GmbH

Tel.: +49 385 755-2441
leitungsauskunft@wemacom.de

Hausadresse: ZeppelinstralRe 1, 19061 Schwerin
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50Heriz Transmission GmbH - HeidestraBe 2 - 10557 Berlin

Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen
Bauamt

Am Wehberg 17

23972 DorfMecklenburg

Bebauungsplan Nr. 7 ,,An der WirtschaftsstraBe* der Gemeinde GroR Stieten -
Beteiligung als Behorde, Trager offentlicher Belange bzw. Nachbargemeinde
gemaR § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Frau Kruse,
Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten.

Nach Priifung der Unterlagen teilen wir lhnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit
keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan-
nungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver-
und Entsorgungsleitungen) befinden.

Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung duemn wir uns als Leitungs-
betreiber nicht.

Diese Stellungnahme gilt nur fiir den angefragten raumlichen Bereich und nur fir die
Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH.

Hinweis zur Digitalisierung:
Fur eine effiziente Identifizierung der (Nicht-)Betroffenheit bitten wir bei kiinftigen Be-
teiligungen nach Méglichkeit um Ubersendung der Plangebietsflache(n) sowie even-

tueller externer Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen in einem standardisierten und ge-

oreferenzierten Geodatenaustauschformat (vorzugsweise Shapefiles inkl. der Projek-
tionsdatei (*.prj) oder kmi-Datei).

Freundliche GriiRe

50Hertz Transmission GmbH

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gliltig.

Elia Group

50Hertz Transmission GmbH

oGz
Netzbetrieb Zentrale

Heidestrale 2
10557 Berlin

Datum
12.11.2024

Unser Zeichen
2024-005831-01-0GZ

Ansprechpartner/in
Frau Froeb

Telefon-Durchwahl
030/5150-6710

Fax-Durchwahl

E-Mail
leitungsauskunft@50hertz.com

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom
29.10.2024

Vorsitzende des Aufsichtsrates
Catherine Vandenborre

Geschaftsf ihrer
Stefan Kapferer, Vorsitz
Dr. Dirk Biermann
Sylvia Borcherding
Marco Nix

Sitz der Gesellschaft
Berlin

Handelsregister
Amtsgericht Charlottenburg
HRB 84446

Bankv erbindung

BNP Paribas, NL FFM

BLZ 512 106 00

Konto-Nr. 9223 7410 19

IBAN:

DE75 5121 0600 9223 7410 19
BIC: BNPADEFF

USt.-Id.-Nr. DE813473551

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet derzeit keine

von 50Hertz Transmission GmbH betriebene Anlagen befinden.
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GASVERSORGUNG

Wismag Lanp GmaH

Gasversorgung Wismar Land GmbH, Bellevue 7, 23968 Gagelow

Stadt- und Regionalplanung Lars Fricke
K. Ahrens
Libsche StraBe 25

23966 Wismar

Leitungsauskunft:  1391041-HANG

Adresse: GroB Stieten, An der WirtschaftsstraBe 28
Anfragegrund: Stellungnahme & T6B

Erstellt am: 5.03.2025

Guten Tag,

vielen Dank fir lhre Anfrage. Wir haben unser Planwerk fir Sie geprift: Im
angefragten Bereich befinden sich Leitungen. Die Einzelheiten sehen Sie in der
Leitungsauskunft im Anhang. Sie ist ausschlieBlich fiir lhr oben genanntes
Projekt bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt.

Unsere Stellungnahmen erhalten Sie separat.

% Sicherheitsrelevante
Lageplane Einbauten
nicht Kontaktaufnahme mit dem
betroffen betroffen Netzcenter
Gas: x] (| [l
Kommunikation: O X [
Wérme: O [E3] O

Diese Auskuntft ist giiltig fir folgende Netzbetreiber. Die gekennzeichneten Netzbetreiber sind
betroffen.

Netzbetreiber Stérungsnummer

Gasversorgung Wismar X T 03 85-58 97 50 75
Gasversorgung Vorpommern Netz O T 03 85-58 97 50 75
HanseWerk Natur GmbH O T 040-2378279 10
HanseGas GmbH X T 03 85-58 97 50 75

Stérungsnummer:
03 85-58 97 50 75

Gasversorgung Wismar Land
GmbH

Windmihlenweg 4

23972 Libow

www.gasversorgung-wismar-land.de

Ihr Ansprechpartner

Center Gagelow
T03841-62614420

Leitungsauskunft-Gaegelow
@hansegas.com

Datum

5. Marz 2025
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Planbereich
Versorgungsanlagen der Gasversorgung Wismar Land GmbH befinden.
Die ubermittelten Medienplane wurden geprift. Leitungen verlaufen
aulderhalb des Plangebietes.

Gasversorgung

Wismar Land GmbH

Windmihlenweg 4

23972 Libow

Geschaftsfuhrer

André Bachor,

Volker Hofs (Prokurist)
Handelsregister-Nr.: HRB
1888, Amtsgericht Schwerin
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Bitte beachten Sie die beiliegenden Leitungsschutzanweisungen! ga'tvz{m -
. Marz

Wichtig:
Die Stellungnahme des Centers erhalten Sie fristgerecht in den nachsten Tagen.

Bitte warten Sie diese unbedingt ab, denn Sie miissen Sie zwingend in lhrer
weiteren Planung ber{cksichtigen.

Informieren Sie sich bei uns iber den Stand der Verlegung unserer geplanten
Leitungen. Sollte sich nach Beginn der BaumaBnahme herausstellen, dass
Umverlegungsarbeiten unsererseits erforderlich werden, setzen Sie sich bitte
umgehend mit uns im Center in Verbindung.

Sie miissen sicherstellen, dass die Versorgungsanlagen durch die
BaumaBnahme nicht nachhaltig beeinflusst werden.

Bei technischen Rickfragen bzw. Fragen zu Kostenvoranschlagen wenden Sie
sich bitte mit Angabe Ihrer Leitungsauskunft-Nummer an das Center. Sofern uns
Kosten durch die BaumaBnahme entstehen, sind diese durch den
Vorhabentrager bzw. Verursacher zu tragen.

Freundliche GriiBe aus Gagelow
Center Gagelow

Die Hinweise sind im Rahmen der weiterfihrenden Planungen zu beach-
ten.
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Deutsche Telekom Technik GmbH, 01059 Dresden

Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen
Am Wehberg 17
23972 Dorf Mecklenburg

Ute Glaesel | PTI 23 Betrieb 1
0385/723-79593 | Ute.Glaesel@telekom.de
8.November 2024 | Bebauungsplan Nr. 7 "An der WirtschaftsstraRe" der Gemeinde GroR Stieten

Vorgangsnummer: 112248889 / Lfd.Nr. 03042 / MaRnahmen ID: Ost23_2024_131571
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die Vorgangsnummer an.

Sehr geehrte Frau Triebke,

die Telekom Deutschland GmbH - als Netzeigentiimerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG
- hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollméachtigt, alle Rechte und Pflichten der
Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie
folgt Stellung:

Anbei die aktuellen Bestandsplane der Telekommunikationsanlagen der Telekom. Wir bitten Sie, die Ihnen
Uberlassene Planunterlage nur fiir interne Zwecke zu benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben.

Gegen die o. g. Planung haben wir dann keine Einwande, wenn fiir die Telekom die erforderlichen
Unterhaltungs- und ErweiterungsmaRBnahmen an ihrem ober- und unterirdischen Kabelnetz jederzeit
maglich sind und die nachfolgend genannten Auflagen und Hinweise eingehalten werden.

Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen:

In allen StraRen und Gehwegen (oder ggf. unbefestigten Randstreifen) sind geeignete und ausreichende
Trassen fiir die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen (die Unterbringung
der TK-Linien in asphaltierten StraRen und Wegen fiihrt erfahrungsgemaR zu erheblichen Schwierigkeiten
bei der Bauausfiihrung sowie der spateren Unterhaltung und Erweiterung dieser TK-Linien).

Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Griinden eine Versorgung des Neubaugebietes
mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer
koordinierten ErschlieBung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit moglich ist. Wir bitten daher
sicherzustellen, dass
» fir den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im ErschlieBungsgebiet die ungehinderte,
unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der kiinftig gewidmeten Verkehrswege maglich ist,
» der ErschlieBungstrager verpflichtet wird, rechtzeitig verlassliche Angaben zum Zeitpunkt der
Bebauung der Grundstticke sowie der Dimensionierung und Nutzung der Gebaude zu liefern,
» eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der
Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der TiefbaumaRnahmen fir
StraRenbau und Leitungsbau durch den ErschlieRungstrager erfolgt,

Der Ubermittelte Bestandsplan wurde geprift. Telekommunikationsleitun-
gen verlaufen parallel zu den Straf3en ,An der Chaussee” (B 106) und ,,An
der WirtschaftsstralRe“. Diese Bestandsleitungen sind im Zuge der weiteren
Planungen zu berucksichtigen. Ein Hinweis dazu ist bereits Bestandteil der
Begrundung.

Die aufgeflhrten Hinweise sind im Rahmen der weiterfuhrenden Erschlie-
Rungsplanung zu berlcksichtigen.
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> die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der TK-Infrastruktur in Lage und Verlauf nicht
mehr verandert werden.

> entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB die Verkehrsflachen, die nicht als offentliche
Verkehrsflichen gewidmet werden, als Flachen mit einem Leitungsrecht zu belasten festgesetzt
werden und im zweiten Schritt eine beschrankte personliche Dienstbarkeit im Grundbuch
zugunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, mit folgendem Wortlaut eingetragen wird:
"Beschrankte personliche Dienstbarkeit fir die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in
dem Recht auf Errichtung, Betrieb, Anderung und Unterhaltung von Telekommunikationslinien,
verbunden mit einer Nutzungsbeschrankung®

Vorbehaltlich einer internen Wirtschaftlichkeitspriifung sind wir an einer koordinierten ErschlieBung des
B-Planes interessiert. Fiir den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die
Koordinierung mit dem StraBenbau und den BaumaRnahmen der anderen Leitungstrager ist es
notwendig, dass Beginn und Ablauf der ErschlieBungsmaBnahmen im Bebauungsplangebiet der
Deutschen Telekom Technik GmbH so friih wie méglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich
angezeigt werden.

Im Fall einer ErschlieBung durch die Telekom stellen Sie uns bitte die Ausbaupléne (Parzellierungsplane,
StraRenbauplane, Querschnitte usw.) in elektronischer Form als pdf-Datei unter.der eMail-Adresse
A.Lewerenz@telekom.de zur Verfligung. Den Abschluss einer entsprechenden
ErschlieRungsvereinbarung sehen wir in der Regel als notwendig an.

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt iber Baumstandorte und unterirdische Ver-
und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft fiir StraRen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013;
siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen
der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht dauerhaft
behindert werden.

Bitte senden Sie lhre Anfragen zur TOB-Beteiligung zukiinftig nur noch an die folgende E-Mail-
Adresse: T NL Ost PT| 23 Eingaben Dritter@telekom.de.

Freundliche GriiRe

i.A.
Ute Glaesel

Anlagen

1 Lageplan

1 Kabelschutzanweisung

1 Infoflyer fiir Tiefbaufirmen

Ute
Glaesel

Digital signiert von Ute Glaesel
DN: OID.2.5.4.97=VATDE-
814645262, O=Deutsche Telekom
Technik GmbH, SERIALNUMBER=
C-603932, SN=Glaesel, G=Ute,
CN=Ute Glaesel, E=Ute.Glaesel@
telekom.de
Grund: Ich bin der Verfasser dieses
Dokuments

t
Datum: 2024.11.08
09:57:41
+01'00'
Foxit PDF Editor Version: 2024.2.0

o

Die aufgeflhrten Hinweise sind im Rahmen der weiterfuhrenden Erschlie-

Rungsplanung zu berucksichtigen.

Der Hinweis wird im Rahmen von kinftigen T6B-Beteiligungen berlck-
sichtigt.

64



Stellungnahme Behdrde/TOB/Nachbargemeinde/Offentlichkeit

Abwagung der Gemeinde GroR Stieten|

Telekommunikationsleitungen verlaufen parallel zu den Straen ,An der
Chaussee® (B 106) und ,,An der Wirtschaftsstralle®.
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Bemerkung: GroB Stieten, An der Wirtschaftsstrae VsB Sicht Lageplan
Name #21.06.2007# Ute Glaesel P |MaBstab  [1:1000
Datum 08.11.2024 Blatt ]

65



Stellungnahme Behdrde/TOB/Nachbargemeinde/Offentlichkeit

Abwagung der Gemeinde GroR Stieten|

Betreff: B-Plan Nr. 7 GroR Stieten "An der WirtschaftsstraRe"

Von: Leitungsauskunft GASCADE <leitungsauskunft@gascade.de>
Datum: 20.11.2024, 11:11

An: Juliane Triebke <j.triebke@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de>

Aktenzeichen: 20241120-110931
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir danken fiir die Ubersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben.

Wir, die GASCADE Gastransport GmbH, antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber
SEFE Energy GmbH (Rechtsnachfolgerin der WINGAS GmbH) sowie NEL Gastransport GmbH.

Nach Priifung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeintrachtigung unserer Anlagen teilen wir lhnen mit, dass unsere
Anlagen zum gegenwadrtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schlieRt die Anlagen der v. g. Betreiber mit ein.

Fur KompensationsmaBnahmen muss sichergestellt sein, dass diese unsere Anlagen nicht beeintrachtigen und nicht
im Schutzstreifen unserer Anlagen stattfinden werden. Sollten externe Flachen zur Deckung des
Kompensationsbedarfs erforderlich sein, sind uns diese ebenfalls mit entsprechenden Planunterlagen zur
Stellungnahme vorzulegen. Eine Auflistung der Flurstiicke in der Begriindung oder im Umweltbericht ist nicht
ausreichend.

Wir bitten Sie daher, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen.

Mit freundlichen GriiRen

GASCADE Gastransport GmbH

Team Leitungsauskunft

E-Mail: leitungsauskunft@gascade.de

GASCADE Gastransport GmbH / Kélnische Stra3e 108-112 / 34119 Kassel, Germany

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Anlagen von der vorlie-
genden Planung betroffen sind.
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GDMcom GmbH | Maximilianallee 4, 04129 Leipzig

Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen Bauamt Ansprechpartner
Juliane Triebke Telefon
Am Wehberg 17 E-Mail

23972 Dorf Mecklenburg

Datum

Bebauungsplan Nr. 7 "An der WirtschaftsstraBe”

der Gemeinde GroB Stieten: Vorentwurf (Stand: 24.09.2024) //
hier: Friihzeitige Beteiligung der ONTRAS Gastransport GmbH
als TOB gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Ihre Anfrage/n vom: an: Ihr Zeichen:
E-Mail  29.10.2024 GDMCOM

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich fiir

die folgenden Anlagenbetreiber:

Unser Zeichen

~— GDMcom

Alexander Fiirstenau

+49 341 3504-455
leitungsauskunft@gdmcom.de
PE-Nr.: 12278/24

Reg.-Nr.: 12278/24

PE-Nr. bei weiterem
Schriftverkehr bitte unbedingt
angeben!

20.11.2024

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang

Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle nicht betroffen Auskunft Allgemein

gerngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thiringen- Sghwaig b. nicht betroffen Auskunft Allgemein
achsen) 1 Nirnberg

ONTRAS Gastransport GmbH 2 Leipzig betroffen ONTRAS

VNG Gasspeicher GmbH 2 Leipzig nicht betroffen Auskunft Allgemein

1 Die Ferngas Netzgesellschaft mbH (,FG") ist Eigentiimer und Betreiber der Anlagen der friiheren Ferngas Thiiringen-Sachsen GmbH
(,FGT"), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thiiringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thiringen-

Sachsen mbH (ETG).

2 Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentiimerin von Energieanlagen bekannte VNG — Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum
an den dem Geschaftsbereich ,Netz" zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS — VNG Gastransport GmbH (nunmehr
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschaftsbereich ,Speicher" zuzuordnenden
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH tibertragen hat. Die VNG — Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentiimerin

von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur fiir den dargestellten Bereich und nur fiir die Anlagen der vorgenannten
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere

Auskiinfte einzuholen sind!

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass eine Betroffenheit der ONTRAS

Gastransport GmbH besteht, die Behandlung erfolgt nachfolgend.

67



Stellungnahme Behérde/TOB/Nachbargemeinde/Offentlichkeit

Abwagung der Gemeinde GroR Stieten|

PE-Nr. 12278/24 - 20.11.2024 - Seite 2 von 33

Bitte priifen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthalt.
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Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 53.813300, 11.444584

Mit freundlichen GriiBen
GDMcom GmbH

— Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift giltig. —

~— GDMcom

Die Anfrage umfasst den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 7.
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PE-Nr. 12278/24 - 20.11.2024 - Seite 3 von 33

~— GDMcom

Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff:  Bebauungsplan Nr. 7 "An der WirtschaftsstraBBe"
der Gemeinde GroB Stieten: Vorentwurf (Stand: 24.09.2024) //
hier: Friihzeitige Beteiligung der ONTRAS Gastransport GmbH
als TOB gem. § 4 Abs. 1 BauGB

PE-Nr.: 12278/24
Reg.-Nr.: 12278/24

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thiiringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

; . N . . Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Planbereich keine Anla-
m angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben . .
genannten Anlagenbetreiber/s. gen oder zurzeit laufenden Planungen der benannten Unternehmen befin-

Wir haben keine Einwédnde gegen das Vorhaben. den und daher keine Einwénde bestehen
Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden kdnnen, fiir die GDMcom fiir die
Auskunft nicht zustandig ist.

— Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift giiltig. —
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PE-Nr. 12278/24 - 20.11.2024 - Seite 4 von 33

im Auftrag der

—— GDMcom c«ONTRAS

Anhang — ONTRAS Gastransport GmbH
Stellungnahme zum Verfahren

zum Betreff: Bebauungsplan Nr. 7 "An der WirtschaftsstraBe" der Gemeinde GroB Stieten:
Vorentwurf (Stand: 24.09.2024) // hier: Friihzeitige Beteiligung der ONTRAS
Gastransport GmbH als TOB gem. § 4 Abs. 1 BauGB

PE-Nr.: 12278/24
Reg.-Nr.: 12278/24
Die beiliegende Schut isung ist tlicher Bestandteil dieser Auskunft und zwingend

zu beachten.

In Naherung zum angefragten Bereich befinden sich die folgenden Anlagen des oben genannten Anlagen-
betreibers.

Die Anlagen liegen in der Regel mittig im angegebenen Schutzstreifen:

Anlagen- Schutzstreifen-

LIEESET kennzeichen DR breite (in m) sy
Ferngasleitung (FGL), stigelegt |95 300 3,000 ﬁ":;mgf:;;’;ﬁifg;“&ob& -

Schilderpfahl (SPf), Schilderpfahl mit Messkontakt (SMK), Schilderpfahl mit Fernsprechdose
(FS); Gas Merk- oder Messstein (G), Mantelrohr/e (MR) mit Kontrollrohr/en (KR),
Mégliche sonstige Einbauten glasfaserverstérkte FGL-Umhiillung (GFK), Wassertopf (WT), Armaturengruppe/n (S) mit

(SR), Kabelmuffen (KM), Kabelreserve/n (KR), Kabel-Unterflurbehalter (KUFB), Kabelmarker
(M), Kabelgarnituren, Banderder, Gleichrichterschrank

und Zubehor Verbindungsleitung und Ausbldser (A), Isolierstiick/e (J), Betonreiter (BR), (Kabel-) Schutzrohr/e

11,50 m beidseitiger, technischer Mindestabstand

Die derzeitige ungeféhre Lage dieser Anlagen entnehmen Sie bitte der anliegenden Ubersichtskarte.
Bestandsunterlagen zu stillgelegten Anlagen liegen uns nicht vor.

Die Angaben zur Lage der Anlagen sind so lange als unverbindlich zu betrachten, bis die tatsachliche
Lage in der Ortlichkeit unter Aufsicht des zustandigen Betreibers/Dienstleisters festgestellt wurde.
Erforderliche Suchschachtungen sind durch den Antragsteller/das Bauunternehmen in Handschachtung
auf eigene Kosten durchzufiihren.

Bei stillgelegten Anlagen sind in Abstimmung mit ONTRAS Abweichungen von den Regelungen und
Vorschriften der beigefiigten Schutzanweisung méglich.

Nach einer eingehenden Priifung Ihrer Anfrage gehen wir nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch davon
aus, dass die 0.g. Anlagen vom angezeigten Vorhaben nicht beriihrt werden.

Wir haben daher keine Einwande gegen den Bebauungsplan Nr. 7 "An der WirtschaftsstraBe" der Gemeinde
GroB Stieten innerhalb der Grenzen des in der von Ihnen eingereichten Planzeichnung zum Vorentwurf mit
Stand vom 24.09.08.2024 angegebenen Geltungsbereiches.

Auflage:

Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die
dargestellten Planungs- bzw. Zustimmungsgrenzen tberschreiten, hier insbesondere auch durch eine im
Zuge der 0.g. MaBnahme eventuell erfolgende Planung externer Ausgleichsflachen zur Kompensation von
Eingriffen in Natur und Landschaft, so ist es notwendig, den 0.g. Anlagenbetreiber erneut an dem Verfahren
zu beteiligen.

Mit freundlichen GriiBen
GDMcom GmbH

— Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift giltig. —

Der beigefligte Ubersichtsplan wurde gepriift. Eine stillgelegte Ferngaslei-
tung verlauft parallel der B 106, au3erhalb des Plangebietes. Fur die Pla-
nung ergibt sich kein weiteres Erfordernis.

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die 0.g. Anlagen von der Pla-
nung nicht berthrt werden und daher keine Einwande bestehen.

Die Auflagen werden zur Kenntnis genommen und sofern erforderlich be-
achtet.
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1:10000

im Auftrag der
~®e ONTRAS

gedrucktam:  20.11.2024

MaBstab:

~ GDMcom

Bearbeiter: _ Firstenau, Alexander

Eine stillgelegte Ferngasleitung verlauft parallel der B 106, auRerhalb des
Plangebietes.
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———————— Weitergeleitete Nachricht ---—----
Betreff:TOB Beteiligung der Nachbargemeinden - B-Plan Nr. 7 Gr. Stieten
Datum:Thu, 4 Sep 2025 09:20:19 +0000
Von:Liane Léhrke <l.loehrke @amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de>
An:'Kerstin Ahrens' <ahrens@srp-wismar.de>

Sehr geehrte Frau Ahrens,

von den Nachbargemeinden Bad Kleinen, Bobitz und Dorf Mecklenburg liegen keine Einwéande vor.

Mit freundlichen GriiRen

L. Lohrke
Allgemeine Bauverwaltung

Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Am Wehberg 17
23972 Dorf Mecklenburg

Telefon: +49 3841 798 254
E-Mail: l.loehrke@amt-dm-bk.de
Web: www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Nachbargemeinden

Bad Kleinen, Bobitz und Dorf Mecklenburg keine Einwande bestehen.
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1. Einleitung

1.1 Rechtliche und methodische Hinweise zur Umweltprifung

Der Umweltbericht, als gesonderter Teil der Begriindung, legt die Belange des Natur- und
Umweltschutzes dar. GemaR § 1 (6) Nr. 7 sind bei der Aufstellung von Bauleitpldnen die Belange
des Umweltschutzes, insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, zu
berlcksichtigen. Daher ist, wie in § 2 (4) BauGB vorgegeben, eine Umweltpriifung auf Grundlage
von Anlage 1 BauGB durchzufiihren. Die Gemeinde legt dabei fir jeden Bauleitplan fest, in welchem
Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange fiir die Abwagung erforderlich ist.

Da das Vorhaben einen Eingriff in Natur und Landschaft i. S. d. § 12 Abs. 1 Nr. 12
Naturschutzausfihrungsgesetz M-V (NatSchAG M-V) darstellt, ist der Verursacher nach § 15 Abs.
1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen des
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu unterlassen. Unvermeidbare Beeintrachtigungen
sind zu begrinden und durch Mafinahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
auszugleichen bzw. zu ersetzen. Nach § 1a (3) BauGB ist dies in der Abwéagung nach § 1 Abs. 7
BauGB zu bericksichtigen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen
nach den § § 5 und 9 als Flachen oder Mainahmen zum Ausgleich. Soweit dies mit einer
nachhaltigen stadtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des
Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, kénnen die Darstellungen und
Festsetzungen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen.

Fir den Bebauungsplan Nr. 7 ,An der Wirtschaftsstrale“ der Gemeinde Grof8 Stieten werden
innerhalb des Umweltberichtes die ermittelten, voraussichtlichen Umweltauswirkungen nach der
Anlage 1 des BauGB beschrieben und bewertet. Die Umweltpriifung bezieht sich auf das, was nach
gegenwartigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prifmethoden sowie nach Inhalt und
Detaillierungsgrad der Planung in angemessener Weise verlangt werden kann.

Neben der Ermittlung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen von
geplanten Nutzungen umfasst die Umweltpriifung auch die Berlicksichtigung anderweitiger
Planungsmoglichkeiten sowie die Bestimmung erforderlicher Manahmen zur Vermeidung,
Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen sowie zu deren Uberwachung.

Begehungen des Plangebietes erfolgten im Februar und Juni 2024 sowie im Méarz 2025. Ergédnzend
werden Ergebnisse aus fachspezifischen Gutachten hinzugezogen.

1.2 Lage und Beschreibung des Plangebietes

Grof Stieten wird naturrdumlich dem Wismarer Land (LE 102) und damit der Grolandschaft des
Nordwestlichen Higellands in der Landschaftszone Ostseekistenland zugeordnet. Es liegt in der
leicht welligen bis higligen Landschaft bei ca. 55 m HNN auf einem flachen Endmordnenbogen an
der Grenze zum Schweriner Seengebiet.

Die Landschaft wird vorwiegend landwirtschaftlich, insbesondere durch die Tierproduktion,
gepragt. Innerhalb der grof¥flachigen Ackerschldge sind zahlreiche Kleingewédsser wie Béche,
Graben, Seen, Teiche und Solle eingestreut sowie Waldinseln und Feldgehdlze.

Das Plangebiet befindet sich am stidwestlichen Ortsrand von Grof8 Stieten und schliefst sich tber
einen einspurigen Wirtschaftsweg an die Hausgarten der Wohnhéuser in der Strafie “Alte
Dorfstrafe” an. Das Gebiet umfasst unter anderem eine nahezu vollstdndig aufgegebene
Kleingartenanlage und einen Abschnitt der Strafie ,An der Wirtschaftsstrafe“. Am norddstlichen
Plangebietsrand liegt ein geschitztes Stillgewadsser mit Ufervegetation sowie Hausgérten an
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Einzelhausgrundsticken. Auf der nordwestlichen Seite wird es durch die Ortsdurchfahrtsstrafie
B106 ,An der Chaussee® und in Stden durch die Strafle ,An der Wirtschaftsstrafle” sowie einer
Garagenanlage begrenzt. Im Sidosten schlieBen die Hausgarten von Wohngrundstiicken das
Plangebiet ab.

Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes (rot); Topografische Karte © GeoBasis DE/M-
V 2024

Das Gelande im Geltungsbereich ist fast eben und hat nur ein leichtes Gefalle von ca. 55 m im Siden
bis ca. 53 m (DHHN 2016) im Norden. Zwischen B 106 und dem Geltungsbereich fallt das Geldnde
méafiig bis zu 1m H&henunterschied ab.

1.3  Inhalt und Ziel des Bebauungsplanes

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grofd Stieten hat am 21.06.2023 die Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 7 mit der Gebietsbezeichnung ,An der Wirtschaftsstrafie® zur Entwicklung
eines Sonstigen Sondergebietes nach § 11 BauNVO fur Grofk- und Kleintierhaltung, Gewerbe und
Wohnen beschlossen. Vorgesehen sind voraussichtlich eine Jagdhundezuchtanlage, eine
Hundeschule und -pension, ein Pferdestall und Reitplatz mit einem Wohnhaus, Anlagen zur
Gefligelhaltung, ein nicht erheblich stérender Gewerbebetrieb an der B106 sowie 4
Einfamilienhduser angrenzend an die Wohngrundstiicke an der ,Alten DorfstraRe”.

Es werden drei unterschiedliche Sonstige Sondergebiete, ein Wohngebiet und ein Gewerbegebiet
nach § 8 BauNVO sowie drei private Grinflachen und eine private ErschlieBungsstraie
ausgewiesen.

Folgende Nutzungen sind vorgesehen:
SO1: Wohngebaude und Nebenanlagen flr die Betreiber der Tierhaltung

S02: Gebaude und Anlagen, die der gewerblichen und nicht gewerblichen Tierhaltung dienen
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S03: Hundetibungs- und Reitplatz

Dazu wird folgendes Maf} der baulichen Nutzung festgesetzt:

WA GRZ 0,3 FH 9,0 m
GE GRZ 0,3 FH 10,0 m
S01 GRZ 0,4 FH 9,0 m
S02 GRZ 0,4 FH 9,0 m
S03 600 m? fir Teilversieglung

Zur ErschlieBung der Flachen wird eine private Erschlieffungsstrafle ausgehend von der
Gemeindestrafie ,An der Wirtschaftsstrafle” in das Plangebiet gefiihrt, wodurch der Anschluss an
das Allgemeine Wohngebiet und die SO-Gebiete gewahrleistet ist. Das Gewerbegebiet wird von der
Strafle An der WirtschaftsstralSe erschlossen.

Parallel dazu wurde die 2. Anderung des Flachennutzungsplanes nach § § 2 und 5 des
Baugesetzbuch (BauGB) fiir einen 1,6 ha grofen Bereich, der auch das B-Plangebiet umfasst,
durchgeftihrt. Die Flache ist bisher als Grianflache mit der Zweckbestimmung ,Grinland-
Dauerkleingarten® festgesetzt.

Die Kleingéarten auf dieser Flache wurden durch den Wegzug der ehemaligen Nutzer weitestgehend
aufgegeben. Ohne Pflege und Nutzung sind die Gartenlauben verfallen. Die Freifldchen werden
teilweise von Schafen beweidet. Die ehemalige Gartenanlage ist von unterschiedlicher Bebauung
in Form von landwirtschaftlichen Gewerbebetrieben, Garagen und Wohngebduden sowie von
Verkehrswegen umgeben.

Ziel der Planung ist es, laut Begriindung zum B-Plan, das derzeitige Erscheinungsbild an der
Ortsdurchfahrt aufzuwerten und die Flache einer dem Gebiet angepassten Nutzung zuzufihren.

Die vorgesehenen Gebaude fiir Wohnen und Tierhaltung sollen sich in die umgebende Bebauung
einfiigen und das Ortsbild harmonisieren.

1.4  Wirkungen der Planung

Folgende umweltrelevante Wirkungen sind mit der Planung zu erwarten:

Baubedingte Wirkungen: Fir den Zeitraum der Bauphase kann es bei der Erschliefung und
Bebauung der Grundstiicke zu baubedingten Wirkungen in Form von visuellen Stérwirkungen sowie
zu L&rm- und Staubemissionen durch Baumaschinen und Baufahrzeuge kommen. Bei der
Baufeldfreimachung (Abriss der letzten Gartenlauben, Beseitigung von Vegetation, Schutt und
Sperrmiill, Bodenab- und -auftrag, Verdichtung und Verénderung der Bodenoberfléche) ist ein
Verlust von Habitaten der vorkommenden Arten nicht auszuschliefen. Weiterhin erfolgt eine
baubedingte Flacheninanspruchnahme zur Lagerung von Material und Maschinen.

Anlagebedingte Wirkungen: Durch die Versiegelung von Flachen und der Beseitigung von
Geholzen zur Errichtung von baulichen Anlagen und Zuwegungen kommt es zu Habitatsverlusten
vorkommender Arten. Eine Fragmentierung von Lebensrdumen ist ebenfalls nicht auszuschliefien.
Die Bodenversiegelung wird sich hemmend auf natirliche Prozesse der Bodenteilfunktionen und
des Wasserhaushalts auswirken. Die Entnahme von Geholzen, einhergehend mit der
Flachenversiegelung, wird zu einer Erwarmung des Lokalklimas fihren.
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Betriebsbedingte Wirkungen: Infolge der Planung wird es zu einer Wiederbelebung des Verkehrs
um und im Gebiet durch Anwohner, Teilnehmer der Hundeschule sowie Nutzern des Reitplatzes
kommen. Dies kann zu akustischen und optischen Scheuch- und Vergramungswirkungen
vorkommender Tiere fuhren. Da jedoch von einer Vorbelastung durch das bestehende
Siedlungsgebiet auszugehen ist, sind nur Arten zu erwarten, die unempfindlich gegeniber dieser
Art von betriebsbedingten Wirkungen sein sollten. Durch die geplante Haltung und Zucht von
Jagdhunden kommen zu den voraussichtlichen akustischen und optischen Wirkungen noch
olfaktorischen Wirkungen hinzu, die als stérend empfunden werden kénnten.

2. Fachgesetze und Fachplanungen

2.1 Fachgesetze

In der nachfolgenden Tabelle sind die zu beachtenden einschlagigen Fachgesetze, aufgeschlisselt
nach den im nachfolgenden Kapitel behandelten Schutzgltern, dargestellt.

Tabelle 1: Gesetzliche Grundlagen fir die Schutzgutprifung

Schutzgut Fachgesetze

» Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Mensch

= sowie die Verordnung zur Durchfihrung des BImSchG (BImSchV)
Flache »  Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)

» Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchQ)

[ » Naturschutzausfihrungsgesetz (NatSchAG M-V)

sowie » Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)
biologische » FFH-Richtlinie
Vielfalt

» Landeswaldgesetz M-V (LWaldG M-V)
» Waldabstandsverordnung M-V (WAbstVO M-V)

=  BNatSchG
=  NatSchAG M-V

Landschaftsbild

=  BBodSchgG,
Boden
» Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV)
=  EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU WRRL)
» Landeswassergesetz M-V (LWaG M-V)
Wasser
= Verordnung zum Schutz der Oberflachengewésser (0GewV)
= Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG)
» Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)
Klima/Luft =  BImSchG

=  BImSchV
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Kultur- und
sonstige = Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG M-V)
Sachgliter

2.2  Fachplanungen
Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg (GLRP WM)

Da Plangebiet nicht im Bereich wertgebender Natur- oder Kulturlandschaftsraume liegt, werden fiir
das Plangebiet im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan keine spezifischen Aussagen zu
Zielstellungen flir Naturschutz und Landschaftspflege getroffen.

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg- Vorpommern

Die Gemeinde Grof3 Stieten wurde dem ,Landlichen Raum® zugeordnet und ist damit fir die
Landwirtschaft vorbehalten. Die landwirtschaftliche Nutzung hat gegentber den Nutzungen fir
Naturschutz und Landschaftspflege oder Tourismus Vorrang.

Da sich das Plangebiet innerhalb des Siedlungsbereiches befindet, wird die landwirtschaftliche
Nutzung nicht eingeschrankt. Die Planungsziele stehen somit dem Ziel aus dem
Landesraumentwicklungsprogramm nicht entgegen.

Die Sicherung der Trinkwasserentnahme aus dem Grundwasserkdrper ,Wallensteingraben®
(WP_KW_2 16) bedingt die Eintragung des Gemeindegebietes als Vorbehaltsgebiet
Trinkwassersicherung im LREP M-V 2016.

Laut Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg- Vorpommern (2016) gilt:

.In Vorbehaltsgebieten Trinkwassersicherung soll dem Ressourcenschutz Trinkwasser ein
besonderes Gewicht beigemessen werden. Alle raumbedeutenden Planungen, Mafnahmen,
Vorhaben, Funktionen und Nutzungen sollen so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer
besonderen Bedeutung fiir die Trinkwassergewinnung nicht beeintrachtig werden.”

Es ist zu prifen, ob die geplante Bebauung und Nutzung im Plangebiet dem Schutz oder der
Gewinnung von Trinkwasser entgegensteht.

Flachennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Grof Stieten

Das Plangebiet liegt laut dem rechtswirksamen Flachennutzungsplan in der Fassung vom
02.08.2001 in einer Grunflache mit der Zweckbestimmung ,Grinland- Dauerkleingarten® im
Aufienbereich der Gemeinde.

Da neue Bebauungen und Nutzungen in Form von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Sonstigen
Sondergebieten geplant sind, ist eine Vereinbarkeit durch eine Flachennutzungsplananderung
herzustellen, was bereits durch die Aufstellung der 2. Anderung des FNP vorgesehen ist.
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2.3  Schutzgebiete und Schutzobjekte

Das Plangebiet liegt auferhalb von Schutzgebieten des Naturschutzrechts. Die nachfolgend
aufgefiihrten Schutzgebiete befinden sich in der Ndhe des Plangebietes.

2.3.1 Natura 2000 — Gebiete

FFH- Gebiete und Européische Vogelschutzgebiete

Die FFH- Gebiete ,Kleingewéasserlandschaft westlich von Dorf Mecklenburg® (DE 2134-301) und
»Wald- und Kleingewé&sserlandschaft Dambecker Seen und Buchholz (DE 2234- 402) befinden sich
beide in 4,5 km Entfernung in den Nachbargemeinden ,,Bobitz* oder ,Bad Kleinen®. Das dritte FFH-
Gebiet ,Schweriner Auensee und angrenzende Walder und Moore* (DE 2234- 304) liegt in 4,8 km
Entfernung in der Gemeinde Hohen Viecheln. Dieses Gebiet hat lber das Flielgewdasser
.Wallensteingraben®, welcher bei Wismar in die Ostsee miindet, einen Anschluss an die Gemeinde
Grof Stieten.

Aufgrund der Entfernung bzw. der Flierichtung des FlieRgewdassers ,Wallensteingraben® kann eine
Beeintrachtigung der Gebiete ausgeschlossen werden.

Plangebiet

\

Abbildung 2: Lage des Plangebietes und des FFH-Gebietes (blau)

10
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Plangebiet

\

Abbildung 3: Lage des Plangebietes und des Europdischen Vogelschutzgebietes (braun)

Das Vogelschutzgebiet ,Schweriner Seen“ (DE 2235-402) liegt 4,5 km siddstlich vom
Planungsgebiet in der Umgebung von Hohen Viecheln. In Teilen ist es vom FFH- Gebiet ,Schweriner
Auflensee und angrenzende Walder und Moore* (DE 2234- 304) iberlagert.

Eine Beeintrachtigung des Gebietes kann ebenfalls aufgrund der Entfernung und der Flierichtung
des FlieRgewassers ,Wallensteingraben” ausgeschlossen werden.

2.3.2 Nationale Schutzgebiete nach Naturschutzrecht

Landschaftsschutzgebiet Wallensteingraben (LSG 056)

Das néchstgelegene Landschaftsschutzgebiet (LSG) ist der ,Wallensteingraben“ (LSG 056); in der
folgenden Ubersichtskarte griin dargestellt. Es erstreckt sich mit ca. 1820 ha in einer Entfernung
von 1,5 km ostlich zum Plangebiet. Zuséatzlich sind 488 ha des Landschaftsschutzgebietes als
Biotopverbundgebiet ,Wallensteingraben und Teichgebiet Wismar- Klu“ (WM- 17), in der
folgenden Karte dunkelgriin dargestellt, durch Art. 10 der FFH-RL (Richtlinie 92/43/EWG) sowie
nach § § 5 (2) und 21 BNatSchG geschiitzt. Der Biotopverbund dient der Verbreitung und dem
Populationsaustausch von bedrohten Tier- und Pflanzenarten zwischen den einzelnen
Schutzgebieten.

11
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Plangebiet

\

Abbildung 4: Lage des Plangebietes und nationaler Schutzgebiete

Da sich das Plangebiet im Einzugsgebiet ,9634159* des Wallensteingrabens befindet und der
teilweise verrohrte Graben 11:W6/1/1 im Osten des Ortes Grof3 Stieten einen indirekt Anschluss an
das Flieigewdasser ,Wallensteingraben® hat, wére eine Beeintrachtigung des Biotopverbunds
denkbar. Eine Beeintrachtigung ist jedoch aufgrund der geringen Gréfle des Plangebietes und
geplanter Matnahmen zum Schutz vor Stoffeintrédgen sowie der Entfernung zum Graben 11:W6/1/1
ausgeschlossen.

Naturschutzgebiet Dambecker Seen (NSG 053)

Das néchstgelegene Naturschutzgebiet ,Dambecker Seen“ (NSG 053) in 4,5 km Entfernung
stidwestlich vom Plangebiet, in Abbildung 4 rot dargestellt, wird von der Planung nicht berthrt.

2.3.3 Geschitzte Biotope

Am noérdlichen und am stdlichen Rand des Plangebietes befinden sich drei gesetzlich geschitzte
Biotope, die mit den folgenden Merkmalen 1996 amtlich kartiert wurden.

; . Biotoptyp- . Grofe
Biotop- Nr. Beschreibung N Biotoptyp i m?
Geblsch/ St h ;
NWM 18026 | GePusch/ Strauchgruppe 43 Naturnahe Feldgehdlze | 318
Weiden

Permanentes Stehendes Kleingewdasser

NWM 18025 Kleingewéasser mit 2.5 einschlieflich 333
Staudenflur Ufervegetation

NWM 18014 Baumgruppe 4.3 Naturnahe Feldgehdlze 279

12
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Diese Biotope sind nach §20 Abs. 1 Naturschutzausfiihrungsgesetz Mecklenburg- Vorpommern
(NatSchAG M-V) geschitzt. Alle Mafinahmen, die zur erheblichen oder nachhaltigen
Beeintrachtigung flihren oder die Zerstérung, Beschadigung oder Verdnderung ihres
charakteristischen Zustandes zur Folge haben, sind unzuldssig.

NWM
NWM 18025
18026

NWM
18014

Zum Zeitpunkt der Begehung am 25.03.2024 ist der Uferbereich des Kleingewassers (NWN18025),
aufgrund eines hohen Wasserstands, Uberflutet.

Die Strauchgruppe aus Weiden (NWM 18026) hat sich nicht weiterentwickelt. Am Begehungstag
sind noch einzelne Weidenzweige sichtbar.

13
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Weidenaustrieb

Abbildung 5: Geschiitzte Biotope NWM18026 (Strauchgruppe, Weiden) und NWM18025

(permanentes Stillgewéasser mit Ufervegetation)

Abbildung 6: Reste des Biotops NWM18014 — Baumgruppe am Sidrand des Plangebietes

Mit dem Vorhaben sind keine Manahmen verbunden, die zu einer Beeintrachtigung, Beschadigung
oder Zerstorung geschitzter Biotope fiihren kénnten.

14
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2.3.4 Geschiitzte Baume

In der Gartenanlage wurden neben vielen Obstbdumen zahlreiche heimische und nichtheimische
Baumarten kartiert. Nach §18 Naturschutzausfihrungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern
(NatSchAG M-V) sind Baume mit einem Stammumfang ab mindestens 100 cm, gemessen in einer
Hohe von 1,30 m lber dem Erdboden, geschitzt.

Die Beseitigung sowie alle Handlungen, die zur Zerstoérung, Beschadigung oder erheblichen
Beeintrachtigung gesetzlich geschiitzter Baume fihren kénnen, bedirfen der Genehmigung der
Naturschutzbehérde.

Davon ausgenommen sind:

- Béaume in Hausgarten aufier Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und Buchen,
- Obstbdume, mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanien,

- Pappel im Innenbereich,

- Béaume in Kleingartenanlagen im Sinne des Kleingartenrechts (--+)

Im Gebiet ist die Nutzung als Gartenanlage zum grofien Teil aufgegeben worden. Es sind keine
Hausgéarten oder Kleingarten im Sinne des Kleingartenrechts innerhalb des Geltungsbereiches
vorhanden.

Da der Baumbestand Bestandteil der Biotoptypen aufgelassene Kleingartenanlage (PKU) oder
Strukturarme Kleingartenanlage (PKA) ist, ist eine differenzierte Bewertung der Baume nach dem
Baumschutzkompensationserlass fir nicht nach § 18 NatSchAG M-V geschiitzte Bdume nicht
notig. Der Ausgleich von Gehdlzrodungen innerhalb der Baugebiete oder Griinflachen erfolgt dann
multifunktional Gber die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung der Biotoptypen (Kap. 5).

Bei einer Rodung von Bédumen sind deshalb nur die nach § 18 NatSchAG M-V geschiitzten Badume
hinsichtlich der Anzahl nétiger Ersatzbdume zu bewerten. Daflir sind die Vorgaben aus dem
Baumschutzkompensationserlasses von Mecklenburg- Vorpommern heranzuziehen. Es ist
ebenfalls zu bewerten, ob Bdume aufierhalb des Geltungsbereichs durch die Planung beeintrachtigt
oder beschadigt werden kénnten, z.B. durch den Eingriff in den Wurzelschutzbereich.

Bei einer dritten Begehung im Marz 2025 wurde festgestellt, dass bereits ein Teil der noch im Jahr
2024 aufgenommenen und teilweise geschitzten Badume fehlte. Diese Bdume werden deshalb im
Bebauungsplan als entfallend dargestellt. Ersatzpflanzungen sind entsprechend der im Jahr 2024
aufgenommen Baumdaten zu erbringen und sind in Tabelle 2 beriicksichtigt.

Tabelle 1: Ausgleichsverhaltnis bei Baumrodungen von nicht geschitzten und geschitzten Bdumen
nach § 18 NatSchAG M-V

Stammumfang Kompensation im Verhéltnis
50 cm bis 150 cm 1:1
> 150 bis 250 cm 1:2
> 250 cm 1:3
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Tabelle 2: Bestand an Baumen innerhalb des Geltungsbereiches
- N -
Lfd. Schutz- ST bereits Lage im ot'wen
Baumart Merkmale umfang . diger
Nr. status . entnommen Plangebiet
in cm* Ersatz
1 Eschen-Ahorn | Mehrstdmmig 94 SO1 0
Gemeine
2 Fichte §18 126 SO1 1
3 | Fichte 63 SO1 0
4 Kor.ken2|eher- §18 126 50 2 1
Weide Mehrstammig
Lebensbaum
79 SO 2 0
5 (Thuja)
Korkenzieher-
18 157 SO 3 2
6 Weide s
GE
i 1 11 0
9 |Eiche S18 3 (festgesetzt)
GE
i 1 11 0
10| Eiche S18 0 (festgesetzt)
12 | Eiche 94 GE 0
13 | Spitz-Ahorn 63 GE 0
14 | Spitz-Ahorn 94 GF Hecke 0
15 | Spitz-Ahorn 75 GF Hecke 0
18 | Walnuss 94 GF Hecke 0
Gemeine
1 22 WA 2
19 Fichte §18 6
20 | Spitz-Ahorn Mehrstammig 75 WA 0
21 Lebe.nsbaum ) . 63 WA 0
(Thuja) Mehrstammig
22 | Korea-Tanne 63 WA 0
Summe: 6
* Bei mehrstdmmigen Baumen wurde der grofite Stamm gemessen.
Tabelle 3: Baumbestand im Umfeld des Geltungsbereiches
Stamm- . notwen-
Schutz- Beeintrachtigung durch das .
Lfd. Nr. Baumart umfang diger
status | Planvorhaben
incm Ersatz
Sal-Weide 75 / 0
8 Feld-Ahorn 44 / 0
11 Feld-Ahorn 63 / 0
16 Spitz-Ahorn §19 220 / 0
17 Berg-Ahorn §19 126 / 0
Schwarz-
23 Kiefer 69 / 0
24 Schwarz- §18 | 126 / 0
Kiefer
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Schwarz-
4
25 Kiefer 9 / 0
26 Schwarz- §18 | 126 / 0
Kiefer
27 Schwarz- §18 | 126 / 0
Kiefer
28 Schwarz- §18 | 126 / 0
Kiefer
29 Schwarz- §18 | 126 / 0
Kiefer
Schwarz-
30 Kiefer 63 / 0
31 Schwarz- §18 | 126 / 0
Kiefer
Schwarz-
32 Kiefer 63 / 0
Schwarz-
33 Kiefer 63 / 0
Schwarz-
34 Kiefer 63 / 0
Schwarz-
4
35 Kiefer 9 / 0
h R
36 Schwarz §18 126 / 0
Kiefer
Kein ca. 13 % des Wurzelschutzbereichs
37 Eschen-Ahorn SEZ;ZW:B 126 | Gberschneidet sich mit der privaten 0
Hausgarten Verkehrsflache

Zwei Bdume stehen in unmittelbarer Ndhe der Bundesstrafle B 106 ,An der Chaussee”. Sie sind als
Teil der Allee bzw. einer Baumreihe der Ortsdurchfahrt anzusehen. Diese Bdume sind ebenfalls vor
einer Beeintrachtigung, z.B. wahrend der Baumafinahmen zu schiitzen.

An den Baumen Nr. 24 bis 35 wird die Baugrenze aufierhalb der Wurzelschutzbereiche ausgewiesen.
Eine Beeintrachtigung ist auszuschliefien.

Der Baum Nr. 37, ein alterer Eschen-Ahorn auf dem Nachbargrundstiick, wird durch die geplanten
ErschlieBungsanlagen voraussichtlich beeintrachtigt und beschadigt. Es wird in ca. 13 % des
Wurzelschutzbereiches  eingegriffen.  Schadliche  Einwirkungen  sind  nachbarrechtlich
auszuschlieften. Nach Moglichkeit ist ein schonender Ausbau der privaten ErschlieBungsflache
vorzunehmen. Es wird empfohlen, eine baumfachliche Baubegleitung flir die Stralenbauplanung
und die Bauphase hinzuzuziehen, denn das Kappen von Wurzeln mit Durchmesser > 2 cm oder das
Beseitigen von Feinwurzeln in gréferem Mafle kann zur Unterversorgung und zum Verlust von
Standsicherheit des Baumes fiihren. Ebenso fiihren die Verdichtung und Uberbauung von
Wurzelbereichen zur unzureichenden Versorgung des Baumes mit Wasser und Nahrstoffen durch
Luft- und Wasserentzug.

Es werden 6 Ersatzbdume innerhalb des Gemeindegebietes und auf gemeindeeigenen Flachen
angepflanzt. Fir die bereits getatigten Fallungen wird der Ausgleich im Rahmen des Planverfahrens
festgesetzt. Flr weitere unvermeidbare Fallungen von gesetzlich geschitzten Einzelbdumen nach
§ 18 NatSchAG M-V ist eine Fallgenehmigung der Unteren Naturschutzbehorde erforderlich.

Unter Berlcksichtigung der Ausgleichs- und Minimierungsmafinahmen verbleiben keine
erheblichen Beeintrachtigungen fir den geschitzten Baumbestand.
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3. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt auf der Grundlage der im § 2
Absatz 4 Baugesetzbuch (BauGB) benannten Aspekte. Demnach wird fir die Belange des
Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprifung durchgefihrt, in der
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen unter Beachtung der Anlage 1 (zu § 2
Absatz 4 und § § 2a und 4c BauGB) ermittelt werden. Nachstehend erfolgt schutzgutbezogen eine
Bestandsaufnahme der einschlagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario). Im
Anschluss wird eine Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei der Durchfiihrung
der Planung dargestellt. Ebenso wird die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei
Nichtdurchfihrung der Planung beschrieben und bewertet.

3.1  Schutzgut Mensch

Bestand

Ldrm: Zur Ermittlung und Bewertung bestehender Larmemissionsquellen wurde eine
Larmimmissionsprognose zur Analyse des Verkehrslarms beauftragt. Untersucht wurde die
BundesstrafRe B106 als bestehende Larmquelle unter Einbezug der geplanten Bebauung. Weitere
von aufien auf das Planvorhaben wirkende relevante Larmquellen werden nicht gesehen.

Naherholung: Das Plangebiet hat in der Vergangenheit als Gartenanlage fiir die umliegenden
Wohnungen eine Bedeutung als Naherholungsort besessen. Mit der Aufgabe der Géarten ist die
Naherholungsfunktion dieser Flachen obsolet.

Innerhalb oder angrenzend befinden sich auch keine geschitzten Landschaftsbestandteile oder
Landschaftsbestandteile, die fiir die landschaftsgebundene Erholung von Bedeutung sind. Es sind
keine ¢ffentlichen Wander- bzw. Spazierwege einbezogen.

Planung und Bewertung

Ldrm: Unter Berlcksichtigung des geplanten Gebauderiegels des Gewerbegebietes parallel zur
Bundesstrafie, und der geplanten Anordnung des Allgemeinen Wohngebietes konnen erhebliche
Larmimmissionen, die einem gesunden Wohnen entgegenstehen, vermieden werden. An der
BundesstrafRe und den unmittelbar angrenzenden Gewerbegebiet wurden hohe Beurteilungspegel
fiir den Tagzeitraum von 60 bis 70 dB(A) und fiir den Nachtzeitraum von 55 bis 65 dB(A) ermittelt.
Mit zunehmendem Abstand zeigen sich in der stidostlichen Halfte des Geltungsbereiches Werte,
die in Verbindung mit passiven Larmschutzmafinahmen einem gesunden Wohnen und Arbeiten
(siehe auch Begriindung zum B-Plan) entsprechen.

Olfaktorische Emissionen werden durch die geplante Tierhaltung nicht prognostiziert. Angesichts
der geringen Flachengréfie im SO 1 ist nur eine geringe Anzahl von Tieren, die dort gehalten werden
konnen, zu erwarten.

Hinsichtlich Gesundheit oder Naherholung besteht fiir das Schutzgut Mensch keine Betroffenheit.
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3.2  Schutzgut Tiere, Pflanzen sowie biologische Vielfalt

Durch eine am 18.12.2007 in Kraft getretene Anderung der Artenschutzbelange im
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gelten Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1i.V. m. § 44 Abs. 5
BNatSchG bei zuladssigen Vorhaben fiir europaische Vogelarten und Arten des Anhanges IV der
FFH-Richtlinie (,europarechtlich geschiitzte Arten®).

Das Vorhaben mit der geplanten Mischnutzung ist somit hinsichtlich Vorkommen und Gefahrdung
von europarechtlich geschiitzten Arten sowie allen streng geschitzten Tier- und Pflanzenarten zu
Uberprifen.

Zur Bewertung der artenschutzrechtlichen Belange hat das Gutachterbiro Martin Bauer,
Grevesmiuhlen faunistische Erfassungen fiir die Artengruppen Brutvogel, Amphibien und Reptilien
durchgefiihrt und darauf basierend ein Artenschutzfachbeitrag verfasst. Die Ergebnisse werden
nachfolgend zusammengefasst.

3.2.1 Gesetzliche Grundlagen

Bei dem Vorhaben handelt es sich um einen Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG, dessen
Zulassung im Rahmen der Eingriffsregelung gemaf den MafRgaben des § 15 BNatSchG zu regeln
ist. In der artenschutzrechtlichen Priifung wird fir alle europarechtlich geschitzten Arten (alle Tier-
und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und alle europaische Vogelarten nach Art. 1
Vogelschutzrichtlinie) sowie fiir alle weiteren streng geschitzten Arten geprift, ob
Verbotstatbestande gemat § 44 BNatSchG (Tétung von Individuen, Beschadigung oder Zerstérung
von Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstatten oder Stérung der Art an ihren Nist-, Brut-, Wohn-
oder Zufluchtsstatten) zutreffen.

Werden solche Verbotstatbestande erfillt, wird gepriift, ob die Voraussetzungen fiir eine Befreiung
nach § 67 BNatSchG (fiir Projekte die nicht im Rahmen einer Bebauungsplanung umgesetzt
werden) gegeben sind. Fiir Vorhaben im Rahmen der Bebauungsplanung ist geméaR § 45 Abs. 7
BNatSchG die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung durch die zustdndigen Naturschutzbehorden
erforderlich. Verschlechtert sich der Erhaltungszustand einer europarechtlich geschiitzten Art durch
ein Vorhaben trotz Kompensationsmafinahmen, ist die Baumafinahme unzulassig.

Far die artenschutzrechtliche Prifung wurden im Zuge der Relevanzprifung allein die Artengruppen
Brutvogel, Reptilien und Amphibien als planungsrelevant bestimmt, da gemaf Gutachten nur diese
Artengruppen potenziell betroffen sein kdnnen.

3.2.2 Brutvogel

Bestand
Die Artengruppe wurde an 6 Begehungsterminen im Jahr 2023 zwischen Marz und Juni erfasst.

Im Untersuchungsgebiet konnten im Jahr 2023 insgesamt 15 Brutvogelarten nachgewiesen werden.
Das festgestellte Arteninventar weist keine Wertarten auf, also Arten, die nach BArtSchVO ,streng
geschutzt® bzw. in der EU-Vogelschutzrichtlinie im Anhang | aufgefihrt sind. Weiterhin sind
Wertarten, die Arten, die in der Roten Liste der gefadhrdeten Brutvogelarten des Landes
Mecklenburg-Vorpommern (VOKLER ET. AL. 2014) und der Roten Liste der geféhrdeten
Brutvogelarten Deutschlands (RysLAvY ET. AL. 2020) in den Gefahrdungskategorien 0 bis 3 gefiihrt
werden. Der Plangeltungsbereich bzw. das Untersuchungsgebiet umfasst nur ehemalige
Gartenflachen bzw. Intensivgriinland und einzelne Obstbdume und Koniferen.
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Im Plangeltungsbereich kommen aufgrund der Vorbelastungen und im Ergebnis der aktuellen
Erfassung keine Bodenbriiter vor. Von allen in der Tabelle 3 aufgefiihrten Arten erfolgten Nachweise
an mindestens zwei Begehungstagen, bei denen Verhalten festgestellt wurde, das auf
Revierbindung schlieRen l&sst (Gesang, Brutfleck, Jungtiere, Fittern).

Siadlich des Plangeltungsbereiches befindet sich ein Storchenhorst. Dieser Storchenhorst wird seit
2018 nicht mehr als Brutplatz genutzt. Es befinden sich im Umfeld kaum geeignete Griinlandflachen,
die als Nahrungshabitat Bedeutung besitzen. Da der Storchenhorst seit (iber 5 Jahren nicht mehr
genutzt wird, besitzt er artenschutzrechtlich keine Relevanz.

An den Gartenlauben wurden keine Nester von Brutvogelarten festgestellt.

Tabelle 4: Nachgewiesene Brutvogelarten (Quelle: BAUER 2025)

Auswirkungen durch die Planung

Durch die Umsetzung der Planungen bzw. die baubedingten Auswirkungen kommt es zu keinen
mafigeblichen Auswirkungen auf die festgestellten Brutvogelarten. Bei den festgestellten Arten
handelt es sich ausnahmslos um an die Siedlungsnutzung angepasste ubiquitare Arten mit geringer
Storungsempfindlichkeit. Die Habitatstrukturen befinden sich iberwiegend in den Randstrukturen.
Diese Strukturen werden weitgehend erhalten. Die Umsetzung des Vorhabens hat keine
artenschutzrechtlich relevanten Auswirkungen auf den Brutvogelbestand. Voraussetzung ist, dass
Gehdlzrodungen und Abbruch von Lauben auflerhalb des Brutzeitraums stattfinden.
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3.2.3 Reptilien

Bestand

Es erfolgte im Zeitraum von Marz bis Juli 2023 eine Erfassung der Artengruppe der Reptilien mittels
funfmaliger Begehung bzw. der Kontrolle natirlicher Versteckmoglichkeiten. Zielstellung war es,
insbesondere die Zauneidechse zu erfassen bzw. ihr Vorkommen auszuschliefien. Die
Zauneidechse ist im Anhang IV der FFH-RL aufgefihrt und somit artenschutzrechtlich relevant.

Bei den Kartierungen wurde nur die Ringelnatter am Kleingewédsser aufierhalb des
Plangeltungsbereiches festgestellt. Das Vorkommen weiterer Arten ist im Ergebnis der Kartierung
auszuschliefen. Die Zauneidechse benétigt strukturreiche, sandige Offenbereiche. Das Substrat
muss grabbar sein und Deckungen aufweisen. Der Plangeltungsbereich weist Gberwiegend intensiv
genutzte Grinlandflachen ohne Strukturvielfalt und keine Héhlungen, wie Mauselécher auf. Zudem
herrscht Lehmboden vor, der vollkommen ungeeignet als Lebensraum der Zauneidechse ist. Das
Vorkommen der Zauneidechse ist im Ergebnis der Kartierung aber vor allem aufgrund der
ungeeigneten Habitatstrukturen auszuschliefRen.

Auswirkungen durch die Planung

Der Plangeltungsbereich stellt keinen mafigeblichen Habitatbestandteil fiir Reptilien dar. Ein
zufélliges Frequentieren der wanderungsaktiven Arten kann gelegentlich erfolgen. Insbesondere
baubedingt kann es potenziell zu Beeintrachtigungen bzw. zu Tatbestdnden nach § 44 Absatz 1
BNatSchG kommen. Diese Beeintrachtigungen kénnen durch die Umsetzung von Minimierungs-
und Vermeidungsmafinahmen vermieden werden. Entsprechend besteht keine
artenschutzrechtliche Betroffenheit der Artengruppe der Reptilien.

3.2.4 Amphibien

Bestand

Im Plangeltungsbereich befinden sich keine Biotope die im weiteren Sinne als Gewdasser und damit
als potenzielle Vermehrungshabitate fiir Amphibien geeignet wéaren. Ostlich angrenzend an den
Plangeltungsbereich befindet sich ein Kleingewéasser, das Bestandteil des Untersuchungsgebietes
ist.

Das Untersuchungsgebiet besitzt aufgrund seiner Biotopstruktur eine potenziell geringe Bedeutung
als Migrationskorridor. Es erfolgte eine Untersuchung des Vorhabengebietes beziiglich der
Habitatfunktion flir Amphibien, um mogliche artenschutzrechtliche Tatbestande zu verifizieren bzw.
mogliche Malinahmen zur Minimierung und Vermeidung ableiten zu kénnen.

Zur Erfassung der Amphibien wurde das Untersuchungsgebiet im Zeitraum von Marz bis Juni 2023
insgesamt fiinfmal begangen. Es erfolgten Sichtbeobachtungen, Kdscherfange und Verhore.

Das im UG vorhandene Kleingewédsser ist von genutzten Siedlungsflachen umgeben und ist
okologisch verinselt. Beim Abk&schern und Verhéren wurden 3 Amphibienarten festgestellt,
darunter Teichfrosch und Teichmolch. Beide Arten vermehren sich im Gewasser. Die Arten weisen
eine enge Bindung an das Gewasser auf. Der Grasfrosch wurde in einem adulten Exemplar am
Gewadsser nachgewiesen. Eine Vermehrung ist auszuschliefien.
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Tabelle 5: Erfasste Amphibienarten (Quelle: BAUER 2025)

Auswirkungen durch die Planung

Das im UG vorhandene Gewésser wird erhalten. Es kommt zu keinen Verbotstatbestdnden
bezliglich der Amphibien.

Beim Vorhabengebiet handelt es sich um einen stark vorbelasteten Standort umgeben von
Strafdentrassen und Siedlungsflachen. Lediglich baubedingt kann es zu tempordren geringen
Beeintrachtigungen kommen. Um den Verbotstatbestand der Totung gemafl § 44 Absatz 1
BNatSchG zu vermeiden, sind Minimierungs- und Vermeidungsmafinahmen zu empfehlen.

3.2.5 Minimierungs- und Vermeidungsmafinahmen

Brutvogel

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnden sollen Féallungen von Geholzen
und Gebuschen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar erfolgen. Sollen die Gehélze und
Gebdude aufierhalb dieses Zeitraumes geféllt oder abgebrochen werden, ist vorher von einer
dkologischen Baubegleitung eine Begutachtung beziglich artenschutzrechtlicher
Verbotstatbestande durchzufihren.

Reptilien und Amphibien

Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Boschungen vermieden werden bzw. die Graben
und Gruben schnellstméglich zu verschlieen sind und vorher eventuell hereingefallene Tiere
(Amphiben, Reptilien usw.) aus den Graben zu entfernen sind.
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3.3  Schutzgut Boden

3.3.1 Gesetzliche Grundlagen Bodenschutz

Die Bodenschutzklausel im BauBG ist eine wesentliche gesetzliche Grundlage, um sparsam mit
Grund und Boden umzugehen. Das Bundes- Bodenschutzgesetz (BBodSchG) nenntin § 1 das Ziel,
nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Nach § 2 BNatSchG
sind Boéden so zu erhalten, dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erfiillen kénnen.

Aus diesen gesetzlichen Vorgaben ergeben sich folgende Ziele fiir den Bodenschutz:

- Die Inanspruchnahme von Béden ist auf das unerlassliche Mafs zu beschranken.

- Die Inanspruchnahme von Béden ist auf Flachen zu lenken, die von geringerer Bedeutung
far die Bodenfunktion sind.

- Beeintrachtigungen von Bodenfunktionen sind zu vermeiden.

Weiterhin sind bodenschutzrelevante Ziele aus vorgelagerten Raumplanungen und der
Landschaftsplanung zu berlcksichtigen. Es werden Daten aus dem Gutachterlichen
Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg (GLRP WM), der die Ubergeordneten Ziele auf
regionaler Ebene zusammenfasst, hinzugezogen.

3.3.2 Methodik

Es werden die Ubersichtskarten vom Landesamt fiir Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG)
genutzt. Die Beschreibung und Bewertung der bodenschutzfachlichen Belange orientiert sich an
dem Leitfaden ,Bodenschutz in der Umweltprifung nach BauBG* (Peter et al. 2009).

Um detailliertere Kenntnisse tber den Baugrund, die Versickerungsfahigkeit des Bodens und lber
eventuell vorhandene Bodenbelastungen zu erlangen, wurden von der Ingenieurgesellschaft fur
Grundbau und Umwelttechnik mbH (Wittenférden) Bodenuntersuchungen durchgefihrt. Die
Ergebnisse wurden in einem Bericht Uber die Baugrundverhéltnisse und die Altlastensituation
zusammengestellt (IGU mBH 2025). Fir die Untersuchungen wurden 19 Aufschliisse verteilt tiber
das gesamte Plangebiet abgeteuft: 8 Aufschliisse hatten eine Tiefe von 5,0 m und alle weiteren
Aufschlisse hatten eine Tiefe von 1,0 m.

An ausgewahlten Bodenproben wurden bodenmechanische Versuche zur Ermittlung von
Kennwerten ausgefiihrt. An Mischproben, insbesondere aus den oberen Bodenhorizonten wurden
chemisch analysiert gemaf BBodSchV und TR LAGA Boden (Anforderungen fiir die stoffliche
Verwertung von mineralischen Abfallen; Technische Regeln flir die Verwertung 1.2 Bodenmaterial
von der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall, vom 05.11.2004).

3.3.3 Bestandsbeschreibung und -bewertung

Die im Plangebiet zu erwartenden Bodentypen der Tieflehm-Fahlerde bzw. des Parabrauerde-
Pseudogley sind auf den Geschiebelehmen und -mergeln der Grundmoréne aus der Weichseleiszeit
unter Einfluss von Stau- und Grundwasser entstanden. Das Plangebiet grenzt bzw. geht tber in die
am sldwestlichen Ortsrand gelegenen Boden der Sand-, Kies- oder Lehmbraunerden, der
Parabraunerden und Kolluvialerden auf den Sanden, Kiessanden oder Geschiebemergeln der
Endmorane (© GeoBasis-DE/MV, ©LUNG M-V 2024). Geméa Bodenuntersuchungen (IGU mMBH
2025) wurden oberflachennah in einer Starke vom 0,25 m bis 0,50 m humose, schluffige Sande als
Oberboden angetroffen. Darunter stehen bis zur Endteufe von 7,0 m Gberwiegend stark schluffige
Sande sowie Geschiebelehm / Geschiebemergel an. Untergeordnet kommen in den bindigen Boden
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auch eingelagerte Sandbander (lokal wasserfithrend) vor, die aber eine geringe Machtigkeit
aufweisen. Ein Grundwasserspiegel wurden nur in einigen Sondierungen zwischen 1,0 m und 3,80 m
unter GOK angetroffen. Es handelt sich nicht um einen zusammenh&ngenden Grundwasserspiegel.
Hauptséchlich handelt es sich um Schichten- / Stauwasser auf bzw. innerhalb der bindigen
Schichten (IGU mMBH 2025).

Die Bodenfunktionsbewertung des Geodatenportals M- V weist fiir den grofiten Teil des
Plangebietes, wie der folgenden Abbildung zu entnehmen ist, eine geringe Schutzwirdigkeit des
Bodens aus.

Im nordlichen Bereich liegt eine kleine Flache mit einer erhéhten Schutzwiirdigkeit, die sich mit dem
geschitzten Kleingewésser und der angrenzenden Vegetation Gberschneidet (© GeoBasis-DE/MV,
©OLUNG M-V 2024).

Auf dem groRBeren Teil der Flache ist durch die gértnerische Nutzung innerhalb der Gartenanlage
und der ehemaligen Bebauung von deutlich verdnderten Béden (Umschichtung, Verdichtung)
auszugehen. Im Bereich von ehemaligen Beeten und im Bereich von Geholzen ist von wertgebenden
Boden auszugehen. Ansonsten kénnen Bdden in Kleingéarten auch schadstoffbelastet oder durch
Fremdstoffeintrage (z.B. Plastik, Asbest) belastet sein. Bei der organoleptischen Prifung des
Bodens ergaben sich keine Auffalligkeiten hinsichtlich einer méglichen Kontamination. Es traten
lediglich punktuell Ziegel- und Steinreste auf. Die chemischen Analysen der Mischproben ergaben
ebenfalls keine Auffalligkeiten. Die Priafwerte nach BBodSchVO fur den Wirkungspfad Boden-
Mensch werden eingehalten.

Bodenteilfunktionen und ihre Leistungsfahigkeit:

- Lebensraumfunktion:
o Mensch: Es ist in der Kleingartenbrache mit teilweise ertragskraftig entwickelten
Béden zu rechnen. Eine Schadstoffbelastung besteht aufgrund der
vorangegangenen Nutzung nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.
o Tiere: durch die Naturndhe im Vergleich zu umliegenden Siedlungsflachen hohe
Leistungsfahigkeit und Bedeutung fir Kleinstlebewesen und Bodenorganismen
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o Pflanzen: mittlere Bedeutung aufgrund der Siedlungslage

- Funktion als Bestandteil des Naturhaushalts:

o Wasserhaushalt: bindige Mineralbdden dominieren — mittlere Bedeutung fir die
Grundwasserneubildung und als Speicher von Wasser; aufgrund der Lage innerhalb
von Zone IlIB der Wasserfassung Dorf-Mecklenburg ist die Empfindlichkeit der
Teilfunktion als hoch einzustufen

o Nahrstoffhaushalt: aufgrund der mineralischen bindigen Bodden und der
vergangenen gartnerischen Nutzung werden das Nahrstoffpotenzial und die
Nahrstoffverfligbarkeit als hoch eingeschatzt.

- Funktion als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium:

o Bodentyp mit weitgehend mittleren Kennwerten

o VermoOgen anorganische Schadstoffe zu puffern oder organische Schadstoffe
umzuwandeln: mittlere Leistungsféahigkeit

o Schad- und Nahrstoffe koénnen gegentber dem Grundwasser nur bedingt
zurlickgehalten  werden, aufgrund von  oberflaichennah  anstehendem
Schichtenwasser

- Archiv der Natur- und Kulturgeschichte:

o Es sind keine natur- oder kulturgeschichtlich bedeutsamen Pedotope und
Pedogenesen im Plangebiet bekannt.

o Generell ist stets mit dem Vorhandensein bisher noch unentdeckter
Bodendenkmale zu rechnen. Auch diese Bodendenkmale unterliegen dem Schutz
nach § 5 Abs. 2 DSchG MV. Es wird eine mittlere Empfindlichkeit der Teilfunktion
abgeleitet.

3.3.4 Prognose und Bewertung der Umweltauswirkungen bei Durchfiihrung der Planung

Durch die Planung wirken unterschiedliche Faktoren auf das Schutzgut Boden. Angelehnt an die
Okologische Risikoanalyse werden die Auswirkungen auf die Teilfunktionen des Bodens verbal
argumentativ in den drei Stufen gering, mittel und hoch vorgenommen.

Die Folgen der Wirkfaktoren werden prognostiziert und bewertet.

Wirkfaktoren Bodenabtrag und Bodenauftrag

Grundséatzlich wird in der Planung angestrebt, den Eingriff in das Geldnde auf ein Minimum zu
reduzieren. Da keine ausgepragte Geldndemorphologie vorhanden ist, sind keine bemerkenswerten
Geldndeverdnderungen zu erwarten. Um einen tragfédhigen Baugrund herzustellen, muss dort, wo
weiche schluffige-lehmige Sande oder humose Sande innerhalb der Baufelder auftreten, Boden
gegebenenfalls bis zu einer Tiefe von 2,40 m ausgetauscht werden. Dies ist als erheblicher Eingriff
in das Bodengefiige zu bewerten. Da an dieser Stelle im Anschluss der Boden versiegelt wird, sind
die Bodenfunktionen ohnehin fiir diesen Bereich nicht mehr funktions- und leistungsfahig.

Wirkfaktor Versieglung

Infolge des Vorhabens werden rund 2.671 m? Boden durch Verkehrs-, Entsorgungs- und Baugebiete
versiegelt. In diesen Bereichen verliert der Boden seine Funktion als Ressource fiir den Menschen,
als Lebensraum, seine Funktion im Naturhaushalt und seine Funktion als Abbau-, Ausgleichs- und
Aufbaumedium. Es sind Uberwiegend Bodenteilfunktionen von mittlerer Bedeutung betroffen. Als
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Lebensgrundlage fiir Kleinst- und Bodenorganismen wird die Bedeutung der Teilfunktion als hoch
eingestuft. Deshalb werden die Auswirkungen durch die Versieglung insgesamt als hoch eingestuft.

Wirkfaktor Verdichtung

Verdichtung beeintrachtigt alle Bodenteilfunktionen. In der Bauphase besteht die Gefahr, dass es
zu Bodenverdichtungen durch den Einsatz von schweren Baugerdten und Lagerung von
Baumaterialen kommt. Wird nach Beendigung der Bauarbeiten die baubedingte Verdichtung
zurlickgenommen, ist hierbei nur von einer tempordren und somit geringen Beeintrachtigung
auszugehen.

Wirkfaktor Stoffeintrage

Im Bereich der Verkehrsflachen ist durch den Verkehr mit geringfligigen Stoffeintrdgen in den
Boden zu rechnen. Die Zone IlIB des Wasserschutzgebietes Dorf-Mecklenburg sieht laut
Verordnung besondere Schutzmafinahmen vor, die unter anderem schédigende Stoffeintrdge in das
Grundwasser unterbinden sollen. Es wurde im Rahmen des B-Plan-Verfahrens ein
Befreiungsantrag nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG gestellt und der Bescheid erteilt, wenn
Industriegebiete und produzierendes Gewerbe ausgeschlossen werden. Da ein Gewerbegebiet nach
§ 8 BauNVO geplant ist, sind industrielle Gewerbegebiete nicht zuldssig. Ein Ausschluss von
produzierendem Gewerbe wird auf der nachgelagerten Baugenehmigungsphase geregelt.
Voraussetzung ist, dass der Schutzzweck des Schutzgebietes durch das Vorhaben nicht gefdhrdet
ist. Die Erschliefungsplanung sieht vor, Regenwasser aus Einzugsflichen am geplanten
Gewerbegebiet durch geeignete unterirdisch verbaute Anlagen zu behandelt. Auf diese Weise
werden schadigende Stoffeintrédge in den Wasserkreislauf und das Erdreich unterbunden.

Auch aus den anderen geplanten Nutzungen ergeben sich keine beeintrachtigenden Stoffeintrage.
Die Auswirkungen auf die Teilfunktionen werden als gering eingestuft.

Wirkfaktor Grundwasserstandsdnderungen

Wie oben erldutert wurde bei einigen Aufschlissen lokal nur wenige Meter unter GOK Grundwasser
angetroffen. Es handelt sich hauptsachlich um Schichtenwasser. Eine 6rtliche Grundwasserhaltung
kann im Zusammenhang mit gegebenenfalls notwendigem Bodenaustausch erforderlich werden.
Da kein zusammenhangender Grundwasserleiter ermittelt wurde und mit dem Vorhaben keine
erhebliche Entnahme von Grundwasser verbunden ist, sind auch keine
Grundwasserstandsdnderungen zu erwarten.

3.3.5 Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfliihrung der
Planung

Die Boden der Gartenflache wurden durch das Errichten von Gartenlauben, Schuppen und kleinen
Stallungen und nicht zuletzt durch die Bodenbearbeitung anthropogen gepréagt.
Schadstoffbelastungen wurden nicht festgestellt. Nur in kleinen Teilen in der N&he des
Stillgewéssers haben sich moglicherweise natirliche Boden erhalten. Eine vollstandige
Regenerierung des Bodens ist bei Nichtdurchfihrung der Planung nicht in absehbarer Zeit moglich.

Da eine Bebauung bei Nichtdurchfiihrung der Planung unterbleibt, wirden die genannten
Bodenteilfunktionen nicht eingeschrankt oder beeintrachtigt werden.
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3.3.6 Geplante Manahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich
nachteiliger Auswirkungen

Folgende VermeidungsmaBnahmen tragen zu einer Reduzierung des Eingriffs in das Schutzgut
Boden bei:

Mafinahmen zur Reduzierung der Bebauungsdichte und Versieglung:

- Es werden Grinflachen in einer Grofe von insgesamt 4.894 m? festgesetzt, damit
verbunden, wird ein Teil vorhandener Grinflachen erhalten. Das entspricht 34,2 % des
Plangebietes. Ein Grofteil der Griinflache soll intensiv mit Geholzen bepflanzt werden.

- Innerhalb der Baugebiete ist auch die Anpflanzung von Geholzen festgesetzt.

Mafinahmen zur Vermeidung von Stoffeintragen:

- Esist vorgesehen, das Regenwasser aus den Verkehrs- und Gewerbefldchen vorgereinigt
dem Entwéasserungssystem zuzufiihren.

Mafinahmen zur Gewdahrleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhéltnisse:

- GemafR Schadstoffanalyse werden die Priifwerte nach BBodSchV eingehalten. Mafinahmen
fur den Wirkungspfad Boden/Mensch sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht nétig.

Mafinahmen zur Vermeidung von baubedingter Bodenverdichtung:

- Nach Beendigung der Bauarbeiten werden baubedingte Beeintrachtigungen (wie
Bodenverdichtungen, Fahrspuren, Fremdstoffreste) zuriickgenommen.

- Grinflachen und verbleibende Vegetationsflachen innerhalb der Baugebiete sind wahrend
der Baumafinahmen durch eine ortsfeste Auszaunung zu schiitzen. Dies ist ein wirksames
Mittel, um Materiallagerungen oder Befahrungen im Bereich der Grinflachen zu vermeiden
und damit verbundene negative Wirkungen, wie Beschadigung von Vegetation und
Bodenverdichtung.

Allgemeine MaRnahmen zum Bodenerhalt bzw. zur Bodenaufwertung:

- Alle festgesetzten Griinflaichen sowie die festgesetzten Gehdlzanpflanzungen tragen zum
Erhalt der Bodenteilfunktionen bei.

Ausgleichsmaftnahmen

Die Bilanzierung des Eingriffs in das Schutzgut Boden erfolgt Uber die Eingriffs- und
Ausgleichsbilanzierung (siehe Punkt 5.4). Hierbei werden der Funktionsverlust sowie die
Beeintrachtigung durch die Versieglung berlicksichtigt.

Als Ausgleich sind die unter 5.4 beschriebenen externen Kompensationsmafinahmen vorgesehen.
Dazu gehoren die Anpflanzung von 6 Einzelbdumen in der Ortslage Grofl Stieten auf
gemeindeeigenen Grundstiicken sowie die Anlage einer naturnahen Mahwiese auf einem Acker und
einer Feldhecke im Gemeindegebiet. Im Vergleich zum Acker entwickelt sich in extensiv gepflegten
Wiesen eine reichhaltige Bodenfauna, die vielschichtige Umsetzungsprozesse in Gang setzen, was
der natiirlichen Bodengesundheit zutraglich ist. Die dauerhafte Vegetationsschicht aus Grasern und
Krautern ermdglicht einen besseren Wasserrlickhalt, eine hohere Verdunstungsleistung und bietet
Lebensraum fir eine Vielzahl von Arten aus Fauna und Flora. Ebenso starkt die Anpflanzung von
Geholzen diese Teilfunktionen des Bodens.

Die Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden werden in Verbindung mit den benannten
Minimierungs- und VermeidungsmaRnahmen insgesamt mit einer mittleren Héhe eingestuft. Die
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vorgesehenen Kompensationsmafinahmen, die multifunktional in Ansatz gebracht werden, kdnnen
die prognostizierten Beeintrachtigungen in ausreichender Weise ausgleichen.

3.4  Schutzgut Wasser

3.4.1 Bestand Niederschlagswasser

Durch das Ingenieurbiiro Méller (ING.-BURO MOLLER 2025) wurde ein Konzept zur Regenwasser- und
Schmutzwasserableitung, einschliefilich Wasserhaushaltsbilanz, erarbeitet. Die Ergebnisse werden
nachfolgend hinsichtlich der Auswirkungen auf das Schutzgut zusammengefasst.

Bisher erfolgt innerhalb der aufgelassenen und kaum versiegelten Kleingartenflachen keine
Niederschlagswasserfassung.

In der Wasserhaushaltshilanz wird das Niederschlagswasser den Kreislaufstufen Direktabfluss,
Verdunstung und Grundwasserneubildung zugeordnet. Es wurde ermittelt, dass im
Plangeltungsbereich ca. 50 mm/a oberflachlich abflieRen, ca. 130 mm/a der
Grundwasserneubildung zugutekommen und ca. 500 mm/a des Niederschlagswassers verdunsten.

3.4.2 Bestand Oberflachenwasser

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Oberflachengewéasser. Am nérdlichen Rand des
Geltungsbereichs liegt ein ndherstoffiiberlastetes Stillgewéasser, in welches ein Teil der Flache,
aufgrund des leichten Gefélles, entwéssert.

Geltungsbereich

Abbildung 7: Lage von FlieRgewéassern im Umfeld des Plangebietes (Quelle: GeoPortal M-V)

Nordwestlich des Vorhabengebietes liegt in 300 m Entfernung der Parkteich Grof8 Stieten. Er
befindet sich etwas auflerhalb des Ortskerns, auf der anderen Seite der Bundesstrafie B 106 und in
einem anderen Einzugsgebiet als das zu betrachtende Gebiet. Ebenfalls in ca. 300 m Entfernung
vom Plangebiet beginnt im weiteren Verlauf der Strafe ,An der Wirtschaftsstrafie” in dem
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gehdlzbestandenen Park hinter dem Gutshaus von Grof Stieten der Bach 11:W6/1/1/1 als
Gewasser 2. Ordnung. Er geht Uber in den 11:W6/1/1, um dann, 6stlich des Waldes, teilweise
verrohrt in den Bach 11:W/6/1 zu minden. Von dort fliet das Gewésser, begleitet von Wiesen- und
Waldflachen, noch etwa 1.800 m bis zur Mindung in den Wallensteingraben.

Der Wallensteingraben flieft als Gewéasser 1. Ordnung u.a. von Hohen Viecheln bis Dorf
Mecklenburg durch ein Durchbruchstal der Hauptendmordne des Pommerschen Stadiums der
Weichseleiszeit. In seiner Strukturgite gilt er als natirlich, und unterliegt der Berichtspflicht nach
EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).

Beeinflusst durch Bruch-, Sumpf- und Auwélder sowie Schilfréhrichten, Rieden und Simpfen
entlang der Ufer gehort er vorwiegend zu den organisch gepragten Flliissen des Gewdassertyps 12.
Mit seinem Einzugsgebiet (9634159) von tber 10 km?, in welchem auch das Vorhabengebiet liegt,
und einer Gesamtldnge von Uber 18 km wird er im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan
Westmecklenburg (GLRP WM) als bedeutendes FlieBgewasser bewertet. Mit etwa 2% seines
Wasserkdrpers (KGNW-2000) grenzt der Bach ,Wallensteingraben* an die Gemeinde Grof Stieten.

Sein Gesamtzustand gilt als gefdhrdet. Eine Verschmutzung mit Quecksilberverbindungen und ein
diffuser Nahrstoffeintrag (Nitrate) aus der Landwirtschaft belasten den chemischen Zustand. Hinzu
kommen zahlreiche Querbauwerke zur Be- und Entwésserung sowie zur Energiegewinnung, die die
Durchgangigkeit unterbrechen und damit die Entwicklung der Gewasserfauna stéren.

Bis 2027 soll durch das staatliche Amt fiir Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg (StALU
WM) ein Gewaésserentwicklungs- und pflegeplan (GEPP) aufgestellt und der Fluss in der
eigendynamischen Entwicklung geférdert werden.

3.4.3 Bestand Grundwasser

Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg- Vorpommern wird des Plangebiet als
Vorbehaltsgebiet fur Trinkwasser geflhrt.

Das Plangebiet liegt im stdlichen Bereich des Grundwasserkdérpers WP_KW_2_ 16-
Wallensteingraben. Er gehdrt mit seine 181,19 km? zur Flussgebietseinheit Warnow/Peene und
untersteht dem Wasser- und Bodenverband ,Wallensteingraben — Kiiste*.

Durch Naherstoffeintrdge aus der Landwirtschaft und der Wasserentnahme fiir Trinkwasser und
Bewdsserung ist sein chemischer und mengenmafiger Zustand nicht gut bzw. gilt als gefdhrdet.
Bis 2027 sind Mafinahmen zu Entlastung des Grundwasserkdrpers geplant.

Das Plangebiet liegt Giber einem Grundwasserleiter aus glazifluviatilen Sanden zwischen Saale- und
Weichselkomplex (GWL 3 nach HK 50) und glazifluviatilen Sanden des Weichselkomplexes (GWL
lund GWL 2 nach HK 50). Diese liegen gemaR Ubersichtskarten in der Siidosthélfte des Gebietes
ungedeckt und im Nordwestteil mit weichseleiszeitlich Geschiebemergel (NH2) tiberdeckt vor.

Der Grundwasserflurabstand liegt in der ungedeckten Osthalfte bei 5-10 m und im bedeckten
Westteil bei Gber 10m Tiefe zur Geldndeoberflache. Bei den Bodenuntersuchungen wurde 6rtlich
Grundwasser bereits wenige Meter unter GOK innerhalb von lokal eingelagerten Sandbéndern
angetroffen, jedoch nicht als zusammenhangender Grundwasserleiter.

Das Plangebiet befindet sich im Wasserschutzgebiet fiir Grundwasser der Zone lll B zur Sicherung
der Wasserentnahme. Entsprechend des Kataloges der Verbote und Nutzungsbeschrankungen Pkt.
6.2 der Anlage 3 zur Schutzzonenverordnung ist die Ausweisung neuer Baugebiete im Rahmen der
Bauleitplanung als Gewerbestandort fiir Industrie und produzierendes Gewerbe in der Zone IIIB
verboten.
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3.4.4 Planung und Bewertung

Da die anstehenden bindigen Bdden nicht fir eine freie Niederschlagswasserversickerung geeignet
sind, soll das Niederschlagswasser vorrangig gefasst und der vorhandenen Vorflut zugefiihrt
werden. Dazu gehdren das Entwésserungssystem in der Fahrbahn ,An der Wirtschaftsstrale* sowie
ein neu zu schaffendes Kanalsystem nérdlich des Planbereiches im vorhandenen Wirtschaftsweg.

Fir die Niederschlagsentwéasserung der Verkehrsflachen (Privatstrafe) sowie der Flachen SO und
GE des Plangebietes soll das Kanalsystem in der Strafle ,An der Wirtschaftsstrafle in
Unterhaltungspflicht der Gemeinde Grof3 Stieten genutzt werden. Das Kanalsystem entwassert in
den stdéstlich vom Bebauungsplan gelegenen Graben 11:W6/1/1.

Das Niederschlagswasser aus dem Allgemeinen Wohngebiet soll dem vorhandenen Kanal im
nordlich gelegenen Wirtschaftsweg zugefihrt werden. Im Zuge der grundhaften Erneuerung der
Entwésserungsanlagen soll auch der Kanal erneuert werden. Der Kanal soll auch als
Uberlaufleitung des vorhandenen nordlich angrenzenden Teiches dienen. Der Teich besitzt gemaf
Aussage des Amtes Dorf Mecklenburg — Bad Kleinen einen Notlberlauf, welcher Uiber das Gebiet
des Bebauungsplanes Nr. 7 verlauft. Der Notiberlauf bindet an den Bestandskanal unter der
Fahrbahn ,An der Wirtschaftsstrate“ an und entwassert in den Graben 11:W6/1/1.

Dabei muss beachtet werden, dass sich das Plangebiet in der Trinkwasserschutzzone [lIB der
Wasserfassung Dorf Mecklenburg befindet.

Flr Gewasserbenutzungen sind mit Ausnahme des Gemeingebrauchs wasserrechtliche Erlaubnisse
der Unteren Wasserbehorde einzuholen. Gewésser, in die eingeleitet wird, dirfen nicht nachteilig
verandert werden. Fir die weitere Planung wird deshalb die RiStWag (Richtlinien fir bautechnische
Ma®nahmen an Strafen in Wasserschutzgebieten) angewendet.

Da Gewerbestandorte fir Industrie und produzierendes Gewerbe in der Zone Il B verboten sind,
wurde zum Satzungsbeschluss eine Ausnahmegenehmigung vom § 52 Abs. 1 Satz 2
Wasserhaushaltsgesetz  (WHG) von den Verboten wund Nutzungseinschréankungen der
Wasserschutzgebietsverordnung Dorf-Mecklenburg beantragt. Der Bescheid wurde von der
zustandigen Unteren Wasserbehorde erteilt mit der Nebenbestimmung, dass produzierendes
Gewerbe und Industrie fur das beantragte Gebiet nicht zuldssig sind. In dem festgesetzten
Gewerbegebiet sind zunéchst nach § 8 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) keine industriellen
Gewerbebetriebe zuldssig. Im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren kann es zu
Einschrankungen der zuldssigen gewerblichen Nutzungen hinsichtlich der Klassifizierung als
.produzierender Gewerbebetrieb” aufgrund der wasserrechtlichen Belange kommen.

Eine Beeintrachtigung des Wasserschutzgebietes wird auf diese Weise sicher ausgeschlossen.

Die Anwendung des Arbeitsblattes DWA-A 102-2/BWK-A 3-2: Emissionsbezogene Bewertungen
und Regelungen zeigt, dass eine Behandlung des gefassten Niederschlagswassers zum Teil
erforderlich ist. Dies betrifft Einzugsflachen am geplanten Gewerbegebiet. Die Behandlung des
gefassten Regenwassers wird zuklinftig durch ausreichend grofd dimensionierte Anlagen, im
Erdreich verbaut, sichergestellt.

Weitere Auswirkungen auf den Wasserhaushalt: Anhand des ermittelten naturnahen
Referenzzustandes kdnnen die Auswirkungen der geplanten Eingriffe auf den Wasserhaushalt
bestimmt werden. Dabei werden die abfluss-, versickerungs- und verdunstungsbildende Anteile des
Niederschlagswassers betrachtet.

Dabei ist zu berlicksichtigen, dass weitere Manahmen zur Férderung der Versickerung, wie die
Planung von Zufahrten und Stellflachen mit wassergebundener Wegedecke oder
Rasengittersteinen, im Hinblick auf die Lage des Plangebietes in der Trinkwasserschutzzone |IIB
der Wasserfassung Dorf Mecklenburg, nicht umsetzbar sind.
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Die Festsetzung von Griinflaichen macht etwa 34 % der festgesetzten Nutzungen aus und tréagt zum
Ruckhalt und zur Verdunstung von Niederschlagswasser bei.

Im Konzept fiir die Wasserhaushaltsbilanz werden zwei Varianten betrachtet: Variante 1 beinhaltet
die Umsetzung des Vorhabens ohne, z.B. Retentionsmafinahmen.

Tabelle 6: Variante 1: ErschlieBung des Plangebietes ohne die Berlicksichtigung weiterer
MaRhahmen (Quelle: ING.-BURO MOLLER 2025)

Variante 2 beinhaltet die Umsetzung des Vorhabens einschliellich realisierbarer Mainahmen zum
Rickhalt von Niederschlagswasser. Dabei wurde eine Dachbegriinung fir die Hauptgebdude
innerhalb von SO 2 (im Konzept als SO 3 dargestellt) und in dem Gewerbegebiet beriicksichtigt. Die
nachfolgenden tabellarisch dargestellten Auswirkungen sind zu erwarten:

Tabelle 7: Variante 2: Erschlieffung des Plangebietes mit Beriicksichtigung von Dachbegriinung im
SO 2 und dem GE-Gebiet (Quelle: ING.-BURO MOLLER 2025)

Im Vergleich zur Variante 1 kann durch die Dachbegriinung die Verdunstungsleistung erhéht und
die Abflussmenge reduziert werden, was die beeintrachtigenden Wirkungen auf die
Wasserhaushaltsfunktionen reduziert.

Wie die Vorgaben aus dem Merkblatt DWA-A 102-4 zeigen, soll mittlerweile auch im Rahmen
technischer Vorgaben eine Abweichung vom natirlichen Referenzzustandes von = 10 % angestrebt
werden. Die Dachbegriinungsmafinahme wiirde eine Anndherung an dieses Ziel herbeiflhren.
Letztlich verbliebt dennoch eine grofiere Differenz in der Bilanz.

Zusammenfassend wird die Planung zwar innerhalb des Siedlungszusammenhanges vorbereitet,
jedoch hinsichtlich des Bestandes in einem Bereich, der aufgrund der ehemaligen Gartennutzung
und des Brachzustandes ohne Fassung und Abfiihrung von Niederschlagswasser ausgekommen ist.

Im Bestand ist die Wasserhaushaltshilanz auch unter dem Gesichtspunkt der bestehenden
Bodenverhéltnisse als leistungsfahig anzusehen. Durch die Planung werden versiegelte Flachen
geschaffen und die geplanten Nutzungen erfordern teilweise eine Fassung und Vorbehandlung des
Niederschlagswassers, bevor es dem Wasserkreislauf zugefiihrt werden kann. Diese Folgen sind,
wie die Wasserhaushaltsbilanz zeigt, als Beeintrachtigung von mittlerer Erheblichkeit fir den
Wasserhaushalt anzusehen. Die Verdunstungsleistung und die Grundwasserneubildung reduzieren
sich. Erhebliche Auswirkungen kénnen durch die Festsetzung von Griinflachen in groferem Mafie
sowie durch die Dachbegriinung in einem Baugebiet minimiert werden.

Fiar die Oberflachengewdasser sind keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten, da bei
Einleitung in das Gewadsser Il. Ordnung unterschiedliche Richtlinien und technische Vorgaben
einzuhalten sind, die eine vertragliche Einleitung von Niederschlagswasser gewahrleisten.

Es werden keine erheblichen Beeintrachtigungen fir das Gewésser 11:W6/1/1 prognostiziert.
Dementsprechend kann eine indirekte Verschlechterung des chemischen oder 06kologischen
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Zustands des nach WRRL berichtspflichtigen Gewdassers Wallensteingraben ebenso
ausgeschlossen werden. Das Vorhaben steht auch dem WRRL-Mafinahmenprogramm zur
eigendynamischen Entwicklung des Gewdassers nicht entgegen.

3.5  Schutzgut Flache

Bestand

Vom Vorhaben betroffen ist eine Flache von ca. 1,4 ha. Sie umfasst den gesamten Bereich der
grofitenteils brach gefallenen Kleingarten sowie Teilflachen im Bereich bestehender
Verkehrsanlagen. Die Flachen sind entsprechend nur in geringem Umfang versiegelt und in
groflerem Umfang mit Obstgeholze bestanden. Sie sind deshalb innerhalb des Siedlungsbereiches
als dorflicher begriinter Bereich bedeutsam; dies vor allem, weil sich in der unmittelbaren
Umgebung eine fur landliche Verhéltnisse hohe Verdichtung an Wohn-, Verkehrs- und
Gewerbebebauung befindet. Die Bedeutsamkeit der vorhandenen gréfitenteils unversiegelten
gartnerischen Flachen ist fir den Ort als hoch einzustufen. Die Empfindlichkeit des Schutzgutes
hingegen ist als gering einzustufen, da es sich um bereits durch Siedlungsnutzung geprégte Flachen
handelt, die von intensiven Nutzungen und hoher Verdichtung umgeben sind.

Planung und Bewertung

Der Entwicklung von brachliegenden Gewerbeflachen waére fiir eine weitere Siedlungsentwicklung
in der Gemeinde hinsichtlich des Flachenverbrauchs der Vorzug zu geben. Jedoch ist diese
Zielstellung an Flachenverfliigbarkeit gebunden. Das festgesetzte Mafd der baulichen Nutzung wird
mit einer GRZ von 0,3 bis 0,4 auf einem mittleren Niveau gehalten, wobei fir das Gewerbegebiet
zugunsten von Nebenanlagen eine GRZ von bis zu 0,8 méglich ist. Darliber hinaus bleiben Garten-
und Obstwiesenflachen durch die Festsetzung von Grinflachen erhalten.

Da die Vorhabenflache bereits von mehr oder weniger lockerer Bebauung umgeben ist und laut
Landschaftsentwicklungsprogramm M-V im Landschaftsbild als Siedlungsbereich wahrgenommen
wird, bewirkt die Planausfihrung zwischen Garagenanlagen und der Bebauung an der Strale ,Alte
Dorfstrafie” keine weitere Ausdehnung der Siedlung.

Damit entspricht das Vorhaben dem Grundsatz aus § 1a Abs. 2 BauGB der Wiedernutzbarmachung
und Nachverdichtung.

Auf der einen Seite stehen die geringe Empfindlichkeit der Flachen und die Wiedernutzbarmachung
vorhandener Siedlungsflachen. Auf der anderen Seite werden vorhandene Grinfldchen mit
ertragsreichen Boden und umfangreichen Obstgehdlzen innerhalb des Siedlungszusammenhangs
beseitigt, wodurch die Leistungsféhigkeit aller Schutzgiiter in diesem Bereich geschwéacht wird. Es
wird insgesamt eine mittlere Erheblichkeit der Auswirkungen fir das Schutzgut abgeleitet.
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3.6  Schutzgut Klima und Luft

Bestand

Geméf; des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans Westmecklenburg befindet sich das Plangebiet
am Ubergang zwischen niederschlagsnormaler und niederschlagsbegiinstigter Zone und noch im
atlantischen Einflussbereich. Mit einer Lage in der Landschaftszone Ostseeklistenland ist das
Klima stark maritim beeinflusst. Die Jahresmitteltemperatur und die mittlere Niederschlagsmenge
liegen unter dem Durchschnitt der Planungsregion Westmecklenburg. Weiterhin ist das Klima von
geringeren Schwankungen der Jahresmitteltemperatur gepragt sowie von héheren Windstarken und
einer hoheren Luftfeuchtigkeit als im Vergleich zum Binnenland.

Innerhalb des Plangebietes oder im Umfeld davon sind keine grofleren zusammenhéngenden
Geholzbestande vorhanden, die eine Funktion als Frischluftschneise mit Ausgleichsfunktion haben.
Der vorhandene Baumbestand innerhalb des Plangebietes hat jedoch eine Bedeutung fiir das
Lokalklima und somit fir die ortliche Abkihlung, Feinstaubbindung und die Retention.
Nichtsdestoweniger haben die grofitenteils unversiegelten und mit Wiese oder Stauden begriinten
Flachen eine mindestens mittlere Leistungsfahigkeit hinsichtlich von Retention und
Verdunstungsleistung, was auch der Regulation des Lokalklimas zugute kommt.

Eine Vorbelastung ist in der Umgebung gegeben durch Luftverschmutzung aufgrund von Verkehr,
Gewerbebetrieben und landwirtschaftlicher Tierhaltung.

Planung und Bewertung

Infolge der Errichtung von Baukorpern und Flachenversiegelungen werden im groflen Umfang
warmeerzeugende Oberflachen geschaffen.

In Bezug auf die geplante Nutzung ist mit einer Steigerung des Verkehrsaufkommens zu rechnen.
Dadurch wird der Anteil an Treibhausgasemissionen ansteigen. Weitere Immissionen werden
infolge der geplanten Nutzungen nicht erwartet. Es wird eine mittlere Erheblichkeit abgeleitet.

Mit Ausnahme der Griinflachen missen in allen Baugebieten Geholze beseitigt werden, um die
Baukorper und Erschliefiungsflachen errichten zu kénnen.

Die Rodungen von geschitzten Einzelbdumen werden durch 6 Ersatzpflanzungen im
Gemeindegebiet ausgeglichen. Weitere Rodungen von nicht geschitzten Gehdlzen werden in der
Eingriffsregelung im Zuge der Bilanzierung des Biotopverlustes beriicksichtigt. Der Ausgleich wird
durch externe Ausgleichsmafinahmen erbracht.

Durch die Festsetzung der Grinflachen kann ein Teil des vorhandenen Gehdlzbestandes erhalten
und weiterentwickelt werden. Weitere Geholzanpflanzungen sind in Form von Uberwiegend
heimischem Laubholzhecken vorgesehen.

Zusammenfassend wird die Empfindlichkeit und Leistungsfahigkeit der Gartenbrachen fir das
Schutzgut Klima/Luft als mittelhoch eingestuft. Minimierend auf die Beeintrachtigungen wirken die
festgesetzten Grinflachen und Geholzanpflanzungen in den Baugebieten sowie die geplante
Dachbegrinung. Die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft werden insgesamt mit
einer mittleren Erheblichkeit bewertet.
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3.7  Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgiiter

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind von den geplanten Mainahmen keine Baudenkmale sowie
Bodendenkmale betroffen.

Bei Bauarbeiten kénnen jederzeit archédologische Funde und Fundstellen entdeckt werden in Form
von Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen (Funde). Es besteht in diesem Fall die
Anzeigenpflicht nach § 11 DSchG M-V.

Unter den genannten Voraussetzungen sind keine erheblichen Beeintrachtigungen fir das
Schutzgut zu erwarten.

3.8  Schutzgut Landschaftsbild

Bestand

Bewertungen der Landschaftshildraume im Gebiet wurden 1994/95 im Auftrag des damaligen
Umweltministeriums M-V durchgefiihrt. Im Ergebnis wurde eine Landschaftsbildpotenzialanalyse
erstellt. Hierin entspricht der im Plangebiet angetroffene Landschaftsbildtyp dem der ,méaRig
welligen bis hlgeligen Grundmordne mit dominanter Ackernutzung®. Die Gegend erhielt die
Bezeichnung ,Ackerplatte um Grof} Stieten®.

Das Relief der Grundmorane erscheint wellig und unbeeinflusst. Die wenigen Flieigewasser sind
stark eutroph und technisch ausgebaut.

In der Uberwiegend landwirtschaftlich intensiv genutzten Landschaft kommen daneben zahlreiche
inselartige kleine Waldgebiete und Griinlandflachen vor. Glnstig auf das Orts- und Landschaftsbild
wirken als Landschaftskulturelemente die Strafenalleen und der naturnahe 6stliche Ortsrand mit
Park, Geholzgruppen und Grinland.

Das Ortsbild von Grof3 Stieten ist vor allem im Bereich der Wirtschaftsstrale durch grofie
Stallanlagen und Gewerbehallen technisch lberformt. Weitere Ortsbereiche sind insbesondere
durch Wohnbebauung sowohl durch Einzelhduser mit Hausgérten sowie durch Neubauten in
Plattenbauweise gepragt. Die Uberwiegend aufgegebene Kleingartenanlage des Plangebietes
gehdrt zu den wenigen begriinten Arealen der zentralen Ortslage. Aufgrund des nachlassenden
Bedarfs und Interesses an Kleingartenbewirtschaftung kam es zur Aufgabe der meisten Parzellen.
Diese stellten aufgrund der Verwilderung nach einiger Zeit einen stadtebaulichen Missstand dar.
Da das Areal offentlich nicht zugénglich ist, hat es keine Bedeutung fir die Naherholung der
ortlichen Bevélkerung. Die bestehende Begriinung aus Gehdlzen und Wiese ist, abgesehen von den
verfallenden Lauben, durch Passanten etc. erlebbar. Die Sicht wird jedoch weitgehend von den
stidlichen Garagenkomplexen verschattet. Die umliegenden Wege und Strafien werden vor allem
von der ortlichen Bevdlkerung frequentiert. Infolge der baulichen Verdichtung und nur wenigen
Landschaftselementen an der Wirtschaftsstrafie, wie Baumreihen oder Geholzgruppen, wird die
Kleingartenbrache fur die landschaftliche Alltagserfahrung der ortlichen Bevdlkerung als
bedeutsam eingeschatzt. Aus diesen Grinden wird das naturnahe Areal mit einer mittleren
landschaftsasthetischen Qualitat bewertet.

Planung und Bewertung

Die geplante Bebauung fihrt zu einer baulichen Verdichtung innerhalb der Ortslage. Eines von
wenigen naturnahen Arealen innerhalb der Ortslage wird dadurch nahezu entfallen. Da das Areal
der ehemaligen Kleingarten nur von der Bundesstrafie und sekundaren Fulwegen einsehbar ist und
somit erlebbar ist, wird die Beeintrachtigung nicht als erheblich eingeschatzt.
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Minimierend auf die Beeintrachtigung des Ortsbildes wirken die festgesetzten Grinflachen, die vor
allem darauf ausgelegt sind, den vorhandenen Gehdélzbestand aus Obstbdumen und Hecken zu
erhalten und weiterzuentwickeln. Ebenso tragt die festgesetzte Dachbegriinung zu einer
naturnahen Gestaltung der Baugebiete bei.

Die Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch das geplante Vorhaben wird mit einer mittleren
Erheblichkeit bewertet.

3.9 Wechselwirkungen der Umweltauswirkungen einzelner Schutzgiter

Bestand

Da die einzelnen Schutzguter im Naturhaushalt als ein System bestehen und sich natirlicherweise
gegenseitig beeinflussen, sind bei Eingriffen in das System auch Wechselwirkungen zwischen den
einzelnen Schutzguter betroffen.

Planung und Bewertung

Die geplante Versieglung und Uberbauung fithrt zu einem unwiederbringlichen Verlust von Flache
und natdrlichem Boden, was sich wiederum auf die Leistungsféhigkeit der Bodenteilfunktionen, den
Wasserhaushalt und die Verflgbarkeit von Frei- und Lebensrdumen von Tieren auswirkt. Dies fihrt
zu einem Eingriff in das Landschaftsbild und zuséatzlicher Emissionen durch Verkehr. So hdngen die
Umweltauswirkungen, die das Vorhaben auf die Schutzglter hat, miteinander zusammen.

Indirekte Auswirkungen, die dariber hinaus durch Wechselwirkungen der Schutzglter zusatzlich
entstehen, werden nicht erwartet. Diesbezliglich ist nur eine geringe Erheblichkeit von
Umweltauswirkungen zu erwarten.

3.10 Art und Menge vorhandener Emissionen

Gemat® § 50 BImSchG Satz 1 sind bei raumbedeutsamen Planungen und Matnahmen die fur eine
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, dass schéadliche
Umwelteinwirkungen und von schweren Unféllen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie
2012/18/EU (,Seveso-IlI-Richtlinie*) in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf unter
anderem ausschliellich oder tberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete so weit wie mdglich
vermieden werden.

Zu prifen ist somit einerseits, ob vom Geltungsbereich Gefahren flir Unfalle oder Katastrophen
durch Betriebsbereiche ausgehen kdénnen wund andererseits, ob sich innerhalb des
Geltungsbereiches kilinftig schutzwirdige Gebiete befinden werden, die durch Betriebsbereiche im
Umfeld gefdhrdet sein konnten.

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Betriebshereiche gemafs 12. BImSchV vorgesehen bzw.
maglich.

Allgemeine Wohngebiete gehdren gema®t § 50 Abs. 1 BImSchG zu den schutzbeddirftigen Gebieten.

In der Umgebung befinden sich folgende Anlagen, die nach BImSchG genehmigungsbedrftig sind
und deren Abfalle und Emissionen vom Staatlichen Amt fiir Landwirtschaft und Umwelt Gberwacht
werden:

- mehrere Stallanlagen zum Halten von Gefligel, westlich des Geltungsbereichs, 630 bis
920 m Entfernung

- ein Schief3stand, 550 m studdstlich des Geltungsbereiches im Bereich der Parkanlage
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- Hammermihle in Losten, 1.500 m stidostlich des Geltungsbereiches

Die Anlagen sind nicht storfallrelevant.

Der Abstand zwischen dem Plangebiet und der genannten Anlagen wird als angemessen
eingeschétzt. Das Planvorhaben findet im Zusammenhang des bebauten Ortsteils statt und rickt
nicht ndher an die Anlagen heran, als es die ortliche Bebauung vorgibt, und es fligt sich in die
umgebende Bebauung ein. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse im Plangebiet werden durch
die Anlagen nicht beeintrachtigt.

Es werden keine erheblichen Umweltauswirkungen prognostiziert.

3.11 Abfallentsorgung

Die Art und Menge der erzeugten Abfalle und ihre Beseitigung und Verwertung werden nach den
einschlagigen Fachgesetzen geregelt und im Teil 1 der Begrindung beschrieben. Die
Dimensionierung der festgesetzten Verkehrsflachen erméglicht die Mll-Abholung.

Geméafl der Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg ist die Mill-
Abholung durch einen Entsorgungsbetrieb sichergestellt.

Es sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten.

3.12 Kumulierung von Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete

In der Nachbarschaft sind keine weiteren Planungen vorgesehen. Es werden diesbeziiglich keine
erheblichen Umweltauswirkungen erwartet.

3.13 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen

Einstufung der Erheblichkeit von

Schutzgut Umweltauswirkungen
Mensch gering

Pflanzen und Tiere sowie biologische Vielfalt gering bis mittel

Boden mittel

Flache mittel

Luft und Klima mittel

Wasser mittel

Kultur- und sonstige Sachgiter Keine Betroffenheit
Landschaftsbild mittel
Wechselwirkungen der Umweltauswirkungen gering

Im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung werden die festgestellten Umweltauswirkungen
bilanziert und durch interne und externe Kompensationsmafnahmen multifunktional ausgeglichen.
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4. Alternative Planungen

4.1 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfithrung

Bei Nichtdurchfihrung der Planung wirde die Brache der ehemaligen Kleingadrten weiterhin
bestehen bleiben. Der Verfall der aufgelassenen Kleingarten wiirde weiter voranschreiten. Es ist
anzunehmen, dass sich auf den Brachflachen durch Sukzession Pioniergeholze ansiedeln und sich
so dichte Geholzflachen entwickeln wirden. Es wiirden sich, auch mit Wegbleiben der anlagen- und
betriebsbedingten  Projektwirkungen, Habitatstrukturen fir unterschiedliche Tier- und
Pflanzenarten einstellen bzw. verandern. Die Leistungsfahigkeit der Schutzgiter Boden, Wasser,
Klima/Luft, Landschaftsbild und Flache wiirde erhalten bleiben.

4.2  Anderweitige Planungsméglichkeiten

Es wurden unterschiedliche ErschlieRungsvarianten (z.B. RingerschlieRung) sowie FlachengréfRen
far die Tierhaltung und das Allgemeine Wohngebiet geprift. Beziiglich der Anordnung der Flachen
ergeben sich vor allem Zwangspunkte aus Griinden des Schallschutzes, wie dem ausreichenden
Abstand zwischen Bundesstrafie und Allgemeinem Wohngebiet.
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5. Eingriffsregelung

5.1 Gesetzliche Grundlage und Methodik

GeméaR § 14 Abs. 1 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes
Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflaichen oder Verdnderungen des mit der
belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und
Funktionsféhigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen
konnen.

Der Bebauungsplan bereitet Eingriffe in die Leistungs- oder Funktionsfahigkeit des
Naturhaushaltes vor. Er ist als Eingriff in Natur und Landschaft i. S. d. § 12 Abs. 1 Nr. 12
Naturschutzausfihrungsgesetz M-V (NatSchAG M-V) einzustufen.

Diese missen im Rahmen der Eingriffsregelung bilanziert und ausgeglichen werden. Dabei wird die
Vorbelastung des Naturhaushaltes anhand der Biotopwerteinstufung berticksichtigt. Nachfolgende
Berechnungen werden unter zur Hilfenahme der "Hinweise zur Eingriffsregelung” (HzE) des LUNG
(2018) erstellt.

5.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung

Eine Aufnahme der Biotoptypen erfolgte nach der Anleitung fur die Kartierung von Biotoptypen und
FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern (LUNG 2013) im April 2024.

Um fir die Eingriffs- und Ausgleichsbilanz nachvollziehbare und quantifizierbare Wertgréflen zu
erhalten, werden die Biotoptypen bewertet. Die Bewertung erfolgt nach der vereinfachten
Biotopwertansprache, da lediglich Funktionen mit allgemeiner Bedeutung flir den Naturschutz und
die Landschaftspflege betroffen sind. Nach den "Hinweisen zur Eingriffsregelung" werden
insbesondere die Regenerationsfahigkeit des vorkommenden Biotoptyps und die regionale
Einstufung in die "Roten Listen der gefdhrdeten Biotoptypen BRD" als wertbestimmende Kriterien
herangezogen. Demnach werden in der HzE Wertstufen von O bis 4 sowie entsprechende
Biotopwerte von 0 bis 10, die Durchschnittswerte darstellen, vergeben.

Die Biotoptypen wurden im Untersuchungsraum (Plangebiet zzgl. 50 m) erfasst und sind im
Lageplan der Biotoptypen (Anlage 1) dargestellt.

Das sehr heterogene Gebiet, mit kleinen Hecken, Geblschen, Offenflachen, Ziergehdlzen sowie
Schuppen und Lauben, lasst sich zum gréfiten Teil im Biotoptyp Aufgelassene Kleingartenanlage
(PKU) zusammenfassend einordnen. Daneben existieren noch zwei Géarten, die sich in Nutzung
befinden (PKA).

Auf dem Geldnde verteilt, liegen Betonplatten im Boden von ehemaligen Wegen oder schon
geschliffenen Gartenlauben.

Die vielen kleinen Einzelparzellen der Gartenanlage besitzen zusammengenommen einen grofien
strukturreichen Obstbaumbestand aus (berwiegend Viertel- und Halbstdmmen. Da der
Uberwiegende Teil der Garten aufgegeben wurde, sind die Parzellen verwildert oder werden als
Tierweide genutzt. So ist ein Grofiteil der Badume durch starken Verbiss geschadigt. Ein Teil der
beweideten Flachen weist in der Artenzusammensetzung Strukturmerkmale des Biotoptyps
Intensivgrinland auf Mineralstandorten (GIM) auf. Durch den hohen Tierbesatz ist eine hohe
Abnutzung des Grinlands zu verzeichnen.

Entlang der angrenzenden Straen (OVL) wéchst eine éltere Siedlungshecke (PHZ) aus Feldahorn.
Sie beginnt am Nordende der Garagen und verlauft weiter am norddstlichen Geltungsbereich bis
zur geschlossenen Baumreihe aus Ahorn (BRG), welche nicht mehr im Geltungsbereich liegt.
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Die Saumfléchen zwischen der Strafe (OVL) und der Siedlungshecke (PHZ) werden als ruderaler
Kriechrasen (RHK) aufgenommen.

Unmittelbar an das Gebiet angrenzend befindet sich ein naherstoffiberlastetes, permanentes
Stillgewésser (SP). In dessen Einflussbereich liegen die Biotoptypen eines wenig entwickelten
Feuchtgebiisches (VWD) und eines dominierenden Rohrkolbenréhricht (VRT), welche nach § 20
BNatschG geschiitzt sind, da sie unabhangig von ihrer Grofle zur geschitzten Ufervegetation des
Gewassers gehoren.

An der Nordost- Seite entlang fihrt ein wenig befestigter Wirtschaftsweg (OVU), der das Gebiet
von den Zier- und Nutzgérten (PGZ, PGN) der Wohnhé&user der Strae ,Alte Dorfstrae” abgrenzt
und in einen Kopfsteinpflasterweg (OVU) tbergeht.

Abbildung 8: Intensivgriinland auf Mineralstandorten mit Schafbeweidung (Marz 2024)

Abbildung 9: Aufgelassener Kleingarten (PKU) (Méarz 2024)
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Abbildung 10: Obstbaumbestand im noérdlichen Teil des Plangebietes; Biotoptyp aufgelassene
Kleingartenanlage (PKU) (M&rz 2024)

Abbildung 11: Aufgelassene Kleingartenanlage (PKU) im sidlichen Teil des Plangebietes (Méarz
2024)

Abbildung 12: Garagenkomplex westlich des Plangebietes mit teil- und vollversiegelten
Wirtschaftswegen (Marz 2024)
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Tabelle 8: Bestand an Biotoptypen innerhalb des Untersuchungsgebietes

Schutzstatus Flache im
z
Code ) . : US| Untersuchungsgebiet
Nr. Biotopname Biotopwert | nach .
M-V (Geltungsbereich
NatSchAG .
zzgl. 50 m) in m?
2.3.3 BHB Baumhecke 6 § 20 351
5.5 SP Nahrstoffiiberlastetes Stillgewéasser | 1,5 48
6.2.6 VRT Rohrkolbenrohricht 1,5 § 20 132
6.5.2 VWD Feuchtgeblsch stark entwésserter 6 132
Standorte
9.2.3 GMA Artenarmes Frischgrinland 3 418
10.1.4 RHK Ruderaler Kriechrasen 3 1.369
12.1.2 ACL Lehm- bzw. Tonacker 1 5.016
ied! heck heimisch
1323 PHZ Sled“ungs ecke aus eimischen 15 162
Geholzarten
13.7.2 PKA Strukturarme Kleingartenanlage 1 1.920
13.7.3 PKU Aufgelassene Kleingartenanlage 1,5 (§ 18) 12.603
13.8.3 PGN Nutzgarten 1 1.316
13.8.4 PGZ Ziergarten 1 3.285
14.4.2 OEL Lockeres Einzelhausgebiet 0,5 10141
14.8.2 0OIG Gewerbegebiet 0,2 16.105
14.7.1 oVD Pfad, Rad- und FuBweg 0,5 852
14.7.2 OVF Versiegelter Rad- und Fufiweg 0 214
Wirtschaftsweg, nicht- oder
14.7.3 ovu teilversiegelt 0.5 1.728
14.7.4 ovw Wirtschaftsweg, versiegelt 0 647
14.7.5 OVL Strafle 0 1937
14.7.8 OVP Parkplatz, versiegelte Freiflache 0 3980
5.3  Eingriffsbhilanzierung

Innerhalb des Geltungsbereiches findet in fast allen Bereichen eine vollstédndige Biotopbeseitigung
oder -veranderung statt. Mit Ausnahme von:

der StrafBenverkehrsflache, wo sich bereits Strafenflachen befinden.

der privaten Grinflache mit der Zweckbestimmung ,Hecke", dort wo sich bereits eine Hecke
befindet und diese auch mit dem Planzeichen zur Bindung fir Bepflanzungen und zur
Erhaltung von Bdumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen umgrenzt und festgesetzt
ist.
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SATZUNG

- Der privaten Grinflache mit der Zweckbestimmung ,Streuobstwiese”: Innerhalb dieser

Flachen ist dichter Obstbaumbestand mit beweideten Flachen vorhanden. Teilweise sind

die Gehdlze durch schélende Weidetiere stark geschadigt. Durch die Festsetzungen ist ein

Erhalt der Streuobstwiese gewéhrleistet sowie eine Verbesserung des Geholzbestandes.

- Der privaten Grinflache mit der Zweckbestimmung ,Garten®: Innerhalb dieser Flache

befindet sich bereits eine Gartenparzelle mit Obstgeholzen und Kleintierhaltung. Dies

entspricht einer gartnerischen Nutzung.

In den aufgezéhlten Flachen ist eine Eingriffsbilanzierung der Biotopverdnderung unnétig. Fir die
innerhalb
Geltungsbereiches) wird keine zuséatzliche Beeintrachtigung prognostiziert, da durch die
Siedlungslage die Vorbelastung entsprechend gegeben ist.

geschitzten

Biotoptypen

des

Untersuchungsgebietes

(und

Tabelle 9: Ubersicht tiber die Eingriffsflaichen und davon betroffener Biotoptypen

auflerhalb des

Eingriffs
Biotopname -flache Flachenanteile in m?
in m?
Verkehr Ent- GF
WA GE s01 502 503 Verkehr GF o
Privat offent. sorg. Hecke Garten Obst
Artenarmes ,
Frischgrinland 138 138 a7
Ruderal
uderaier 120 84 36
Kriechrasen
Siedlungshecke
aus heimischen 109 109 165 4
Geholzarten
Strukturarme
Kleingarten- 1033 375 442 184 32 743
anlage
Aufgelassene
Kleingarten- 8257 2377 1972 810 1108 1234 391 479 3170
anlage
Nutzgarten 9 9
Gewerbegebiet 1 1
Pf. Rad-
ad, Rad- und 4 4
Futweg
Wirtschaftsweg,
nicht- oder 25 6 12 7
teilversiegelt
Wirtschaftsweg,
) 10 10
versiegelt
Strafe 209 209
Summen 9.915 | 2.386 | 2.165 | 1.185 | 1.550 | 1.234 581 272 39 782 743 3.361
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Berechnung der Biotopbeseitigung / -verdnderung

Die Lage der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen in wertvollen, ungestdrten oder vorbelasteten
Raumen wird Uber Zu- bzw. Abschlage auf den ermittelten Biotopwert berlicksichtigt:

< 100 m Abstand zu vorhandenen Storquellen = Lagefaktor 0,75

> 625 m Abstand zu vorhandenen Storquellen = Lagefaktor 1,25

Als Storquellen sind unter anderem zu betrachten: Siedlungsbereiche, Stralen und landliche Wege.
Das Plangebiet wird vollsténdig eingerahmt von StraBen (B106 und An der Wirtschaftsstrate),
Gewerbe- und Wohngebieten. Es befindet sich somit vollstdndig im 100m -Radius der Stérquellen,
so dass fur die gesamte Eingriffsbilanzierung ein Lagefaktor von 0,75 in Ansatz gebracht werden
kann.

Das Eingriffsdquivalent fiir Biotopbeseitigung bzw. Biotopverdnderung wird wie folgt berechnet:

Flache [m?] ) Eingriffsdquivalent fur
Biotopwert des . .
des Biotopbeseitigung bzw.
X betroffenen X Lagefaktor = . ) »
betroffenen Biotontybs Biotopverénderung [m
Biotoptyps PP EFA]

Tabelle 10: Eingriffsberechnung durch die Biotopbeseitigung bzw. Biotopveranderung

e
Biotoptyp M-V Yerb;auch Biotopwert | Lagefaktor baw. -verZinderur:gg [rgr12
in m2 (A) EFA
Artenarmes Frischgriinland 138 3,0 0,75 310,5
Ruderaler Kriechrasen 120 3,0 0,75 270,0
éle?:éTznagrisr?cke aus heimischen 109 15 0.75 122.6
Strukturarme Kleingartenanlage 1.033 1,0 0,75 774,8
Aufgelassene Kleingartenanlage 8.257 1,5 0,75 9.289,1
Nutzgarten 9 1,0 0,75 6,8
Gewerbegebiet 1 0,2 0,75 0,2
Pfad, Rad- und Fufiweg 4 0,5 0,75 1,5
Wirtschaftsweg, nicht- oder teilversiegelt 25 0,5 0,75 9,4
Summe: 10.784,8

Ermittlung der Versiegelung

Das Eingriffsdquivalent fiir Versiegelung und Uberbauung wird wie folgt berechnet:

Teil- Zuschl fur  Teil-
© ) use ag. v © Eingriffsaquivalent far Teil-/
/Vollversiegelte /Vollversiegelung bzw. : .
B X . = Vollversiegelung bzw. Uberbauung
bzw. Uberbaute Uberbauung

2 EFA
Flache [m?] 0,2/0,5 [m?EFA]

Mit Ausnahme der geplanten Befestigung in SO 3, wird fir alle Uberbauten Flachen eine
Vollversieglung in Ansatz gebracht. Im SO 3 ist eine Teilversieglung im Teil B Text festgesetzt.
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Fir die Bauflachen sind die Festsetzungen zum Maf} der baulichen Nutzung, insbesondere der
Grundflachenzahl (GRZ) zugrunde zu legen.

GRZ 0,3 — mit Uberschreitung von 50 % fiir Nebenanlagen
GRZ 0,3 — mit Uberschreitung bis 80 % fiir Nebenanlagen
GRZ 0,4 mit Uberschreitung von 50 % fiir Nebenanlagen

WA:

GE:

SO 1und SO 2:
SO 3:

600 m? fir teilversiegelte Flachen

Verkehrsflachen im Bereich unversiegelter Biotoptypen:

- StraRenverkehrsflache 36 m?
- Private Verkehrsflache 581 m?

Flachen fur Entsorgung: 39 m?

Tabelle 11: Eingriffsbilanzierung der Versieglung

Flachen- Zuschlag fir Eingriffsflachen
. geplante GRZ, . . )
Flache gesamt | verbrauch fir Voll- und -aquivalent fir
Nutzungsart o, inkl. 50 % . . : : :
in m b hreit Versieglung in | Teilversie- Versieglung
erschreitung m?2 gelung [m? EFA]
WA 2.386,0 0,45 1.073,7 0,5 536,9
SO1und? 2.735,0 0,60 1.641,0 0,5 820,5
Teilversiegelte 0.0 600.0 0.2 1200
Flachen im SO 3 ' ' ' '
Gewerbegebiet 2165 0,8 1.732,0 0,5 866,0
SFraBenverkehrs— 36.0 05 18,0
flache
Verkehrsflache privat 581,0 0,5 290,5
Flachen far 39.0 05 195
Entsorgung
Summe: 2.671,4

Tabelle 12: Zusammenfassung der Eingriffswerte

Multifunktionaler Gesamteingriff

Eingriffsflachen-
aquivalent in m?

Biotopbeseitigung bzw.-

verdnderung 10.784.8
Versieglung 2.671,4
Mittelbare Beeintrachtigung 0,0
Summe EFA m? 13.456,1
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5.4  Ausgleichsbilanzierung

5.4.1 Kompensationsmindernde Malnahmen

Im B-Plangebiet sind fir das SO 2 und das Gewerbegebiet Dachbegriinungen festgesetzt. Diese
dienen unter anderem dem Rickhalt von Niederschlagswasser, der Steigerung der
Verdunstungsmengen, der Reduzierung lokaler Warmebildung und der Biodiversitat.

Aus der Festsetzungen zum Mafl der baulichen Nutzung und zur Dachbegriinung ergeben sich
theoretisch folgende Gréen fiir die Dachflachen:

SO 2 mit einer GRZ von 0,4 = max. Dachfléache von 620 m?
Gewerbegebiet mit einer GRZ von 0,3 = max. Dachflache von 649,5 m?

In der Praxis ist zu beachten, dass auf den Dachern Dachaufbauten, Oberlichter, Schornsteine und
adhnlichen Teilflachen nicht begriint werden kénnen. Deshalb werden 70 % der maximal méglichen
Dachflache fir die Dachbegriinung in Ansatz gebracht.

Die Flache kann mit einem kompensationsmindernden Wert von 0,5 multipliziert werden.

Tabelle 13: Kompensationsmindernde Mafinahme: Dachbegriinung

Flache Wert der Kompensations-
Art der Mainahme o m? Kompensations- | flachenaquivalent in
minderung m? [KFA]

Dachbegrinung im SO 2

434,0 0,5 217,0
(70 % von 620 m?)
Dachbegriinung im Gewerbegebiet

4547 0,5 227,3
(70 % von 649,5 m?)

Summe 444,3
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5.4.2 Externe Kompensationsmafinahmen

Nach Abzug der kompensationsmindernden Mafinahme (Kap. 5.4.1) verbleibt ein
Eingriffsflachenaquivalent von 13.012 m? EFA.

Die geplante Anpflanzung von Hecken innerhalb des Plangebietes entspricht nicht den Vorgaben
aus den Hinweisen zur Eingriffsregelung (LUNG 2018) (z.B. nach Mafinahme 6.31 — Anlage von
freiwachsenden Hecken) und kann deshalb nicht als Kompensationsmatnahme herangezogen
werden.

Auf gemeindeeigenen Flachen sollen nun eine naturnahe/extensive Mahwiese und eine Feldhecke
als Ausgleich angelegt werden.

Umwandlung von Acker in eine extensive Mahwiese

Innerhalb des Flursticks 9/7 in der Flur 1 in der Gemarkung Neu Stieten soll der an den
Karpfenteich angrenzende Acker in eine extensiv genutzte Mahwiese umgewandelt werden. Die
MaRnahmenflache wird geméaR Feldblock abgegrenzt und hat eine Gesamtgrofie von 3.536 m?. Teile
der Flache stellen sich im Bestand als mit Grasern und zu geringem Anteil auch mit Schilf
bewachsene Brache dar. Aufgrund des Status als Acker-Feldblock ist jedoch jederzeit ein Umbruch
moglich. Mit der Kompensationsmanahme wird die Flache dauerhaft fir Naturschutz und
Landschaftspflege gesichert. Der Schilfanteil (150 m?) wird fiir die Ausgleichsbilanzierung von der
Maflinahmenflache abgezogen, da es sich um ein geschitztes Biotop handelt, das aus
naturschutzrechtlichen Grinden nicht umgebrochen werden darf. Es verbleibt eine
MafBnahmenflache in der Gréfe von 3.386 m?.

Abbildung 13: MaRnahmenflache: Blick von Norden nach Siiden (April 2025)
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Es handelt sich um eine gemeindeeigene Flache, die bisher an den ortsanséssigen Landwirt
verpachtet wurde. Der Pachtvertrag wurde mittlerweile gekiindigt, so dass das Flurstick der
Gemeinde flr den Ausgleich zur Verfligung steht. Die Kompensationsmafinahme wird durch die
Eintragung einer beschrankten persdnlichen Dienstbarkeit im Grundbuch rechtlich gesichert.

Die Flache liegt in der Nahe von zwei groflen Gefliigel-Stallanlagen, was als Storfaktor zu
berticksichtigen ist. Ein Grofiteil der Kompensationsflache liegt innerhalb von Wirkzone 2 der
Stallanlagen, weshalb fur diesen Bereich der Lagefaktor 0,85 in Ansatz zu bringen ist. Die
Bodenwertzahl der Flache betragt 55, allerdings grenzt der Feldblock direkt an das Gewaéasser an.
Die Ackerflaiche weist in Richtung See ein starkes Gefalle auf, wodurch insbesondere bei
Oberflachenabfluss verstarkt Nahrstoffe (insbesondere nach der Diingung mit Gille) oder
Pflanzenschutzmittel in das Gewasser eingetragen werden. Die geplante
Kompensationsmafinahme kann somit als Gewdasserschutzstreifen wirken und schitzt das
Gewasser vor Nahrstoff- und Pflanzenschutzmitteleintrdgen. Mit dieser Funktion darf dem
Gewasserschutz der Ausgleichsmafinahme gegenliber dem Erhalt des Ackers der Vorzug gegeben
werden.

Abbildung 14: Darstellung der Mafinahmenflache ,extensive Mahwiese*

mit Feldblock und Wirkzone 2
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Tabelle 14: Vorgaben fur die Mafdnahme 2.31 Umwandlung von Acker in extensive Méhwiesen gemaf}
den Hinweisen zur Eingriffsregelung (LUNG 2018)

Beschreibung Umwandlung von Ackerflaichen durch spontane Begriinung oder
Initialeinsaat mit regionaltypischem Saatgut in Grinland mit einer
dauerhaften naturschutzgerechten Nutzung als Méahwiese

Anforderungen fiir - Flache war vorher mindestens 5 Jahre lang als Acker genutzt
Anerkennung - Ackerbiotope mit einer Bodenwertzahl von max. 27 oder Erfullung
eines der nachfolgend aufgefihrten Kriterien: Biotopverbund,
Gewasserrandstreifen, Puffer zu geschitzten Biotopen, Foérderung
von Zielarten
- dauerhaft kein Umbruch und keine Nachsaat
- Walzen und Schleppen nicht im Zeitraum vom 1. Méarz bis zum 15.
September
- dauerhaft kein Einsatz von Dingemitteln oder PSM
- Ersteinrichtung durch Selbstbegriinung oder Einsaat von bis zu 50%
der Malinahmenflache mit regional- und standorttypischem Saatgut
(,Regiosaatgut®)
- Mindestbreite 10 m
- Vorlage eines auf den Standort abgestimmten Pflegeplanes und
Ermittlung der anfallenden Kosten zur Gewahrleistung einer
dauerhaften Pflege einschl. der Kosten fir Verwaltung und Kontrolle

Vorgaben zur - Entwicklungspflege durch Aushagerungsmahd auf

Fertigstellungs- und nahrstoffreichen und stark gedingten Flachen im 1.-5. Jahr

Entwicklungspflege zweimal jahrlich zwischen 1. Juli und 30. Oktober mit Abfuhr des
Mahgutes

- Beivermehrten Auftreten des Jakobs-Kreuzkrautes oder anderer
Problempflanzen sollen mit der Unteren Naturschutzbehérde
frihere Madtermine vereinbart und durchgefiihrt werden

Vorgaben zur - Mahd nach dem 1. September mit Abfuhr des Mahgutes
Unterhaltungspflege - jenach Standort hochstens einmal jéhrlich aber mind. alle 3 Jahre
- Mahdhéhe 10 cm (Uber Geldndeoberkante, Mahd mit
Messerbalken

Kompensationswert | 4,0

Anlage einer Feldhecke

Auf dem ehemaligen Reitplatz von Grof Stieten (Flurstiick 16/127, Flur 1, Gemarkung Grof} Stieten),
am oOstlichen Ortsrand, soll an der sidlichen Flurstiicksgrenze auf einer Flache von 400 m? eine
dreireihige und 7 m breite Feldhecke angelegt werden. Derzeit ist die Flache flir Grinlandnutzung
verpachtet. Innerhalb der Mainahmenfldche befinden sich zwei einzelne Strducher, die in die
Anpflanzung einzubeziehen sind. Die Mafinahme liegt nicht innerhalb von wertvollen
Trockenstandorten oder Rastvogelgebieten.

Es handelt sich um eine gemeindeeigene Flache, die aktuell auch von der Gemeinde bewirtschaftet
wird. Die tatsachliche und rechtliche Verfligbarkeit der Flache ist somit gegeben.
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Tabelle 15: Vorgaben fur die Mafdinahme 2.21 Anlage von Feldhecken gemafl den Hinweisen zur
Eingriffsregelung (LUNG 2018)

Beschreibung Lineare mehrreihige Anpflanzung von Strduchern mit eingestreuten
Baumen in der freien Landschaft

Anforderungen flr - nicht auf wertvollen offenen Trockenstandorten (Karte Il Punkt
Anerkennung 6.1 GLRP) sowie in Rastvogelgebieten der Stufen 3 und 4
- in ausgewiesenen Bereichen zur Strukturanreicherung in der
Agrarlandschaft (Karte Ill Punkt 7.1 GLRP)
- andere Standorte nur in Abstimmung mit der zusténdigen
Naturschutzbehdrde
- nicht an &ffentlichen Strafien
- keine wirtschaftliche Nutzung

Vorlage eines - Verwendung von Arten naturnaher Feldhecken
Pflanzplanes - Verwendung standortheimischer Gehdlzarten aus moglichst
gebietseigenen Herklinften
- Verwendung von mind. 5 Straucharten und mind. 2 Baumarten
- Pflanzqualitdten und- groBen: Straucher 60/100 cm, 3-triebig,
- Pflanzung von einzelnen groRkronigen Baumen als Uberhalter
(Bdume I. Ordnung) in
- Abstanden von ca. 15-20 m untereinander (Stammumfang 12/14
cm) mit Zweibocksicherung
- Pflanzabstéande: Straucher im Verband 1,0 m x 1,5 m
- Sicherung der Pflanzung durch Schutzeinrichtung gegen
Wildverbiss
- Mindestreihenzahl: 3 im Abstand von 1,5 m inkl. beidseitiger
Saum von 2 m Abstand vom Stammfuf
- Mindestbreite der Heckenpflanzung: 7 m

Vorgaben zur - Pflege der Geholze durch 1-2malige Mahd je nach Standort und

Fertigstellungs- und Vergrasung Uber einen Zeitraum von 5 Jahren
Entwicklungspflege - Nachpflanzen der Bdume bei Ausfall, bei Straduchern bei mehr als
10 % Ausfall
- bedarfsweise Bewdsserung  und Instandsetzung  der

Schutzeinrichtungen
- Verankerung der B&ume nach dem b. Standjahr entfernen
- Abbau der Schutzeinrichtungen bei gesicherter Kultur,
frihestens nach 5 Jahren
Vorgaben zur - Pflegemainahmen des Strauchsaumes beschréanken sich auf
Unterhaltungspflege seitliche Schnittmafinahmen, um ein weiteres Ausbreiten zu
verhindern

- kein Auf-den-Stock-Setzen

Kompensationswert | 2,5

49



Umweltbericht

B-Plan Nr. 7 Gemeinde Grof} Stieten

SATZUNG

Abbildung 15: Ausgleichsflache fir die ,Anlage einer Feldhecke® mit Holzpflocken des ehemaligen
Zauns ohne Zaunfelder (Blickrichtung von Siidwest nach Nordost); die Lage in der freien

Landschaft ist somit gegeben

Die Mafinahme liegt aufierhalb von Stérquellen. Somit kann der Kompensationswert von 2,5
vollsténdig in Ansatz gebracht werden.

Tabelle 16: Ausgleichsbilanzierung fir die geplanten externen Kompensationsmafinahmen

Flache in Wert der Leistungs- Kompensations-
Art der Mafinahme m? Kompensations- faktor & flachenaquivalent
minderung in m2 [KFA]

Extensive Mahwiese 2.542 4 0,85 8.642.8

Extensive M&hwiese, 844 4 1 3.376,0

Teilflachen innerhalb von

Wirkzone 2 Stallanlagen

Feldhecke 400 2,5 1 1.000,0
13.018,8

Gegenlberstellung Eingriff — Ausgleich

Eingriff
Minimierung

externe Kompensationsmafinahmen

Summe Mafinahmen
Differenz

Es ergibt sich ein Ausgleichslberschuss von 7 m? Kompensationsflacheniquivalent.
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Baumanpflanzungen

Fur die Rodung von nach § 18 Naturschutzausfiihrungsgesetz M-V geschiitzten Bdumen missen
insgesamt 6 Ersatzbdume innerhalb des Gemeindegebietes gepflanzt werden. Es werden 6
Standorte innerhalb der Ortslage Grof Stieten festgelegt (siehe Anlage 3).

Folgende Anforderungen, die sich nach den Vorgaben aus dem Baumschutzkompensationserlass
M-V, Punkt 3.1.8 richten, sind zu beachten und werden in den Hinweisen des Bebauungsplanes
aufgenommen:

Die unter Anlage 3 des Umweltberichtes dargestellten 6 Ersatzpflanzungen sind in folgender
Mindestqualitat auszufihren:

Es sind Baume in der Mindestqualitat StU 16/18 cm als dreimal verpflanzte Hochstdmme mit
Dreibocksicherung anzupflanzen. Nachfolgende Arten sind zu verwenden: Wildapfel (Malus
sylvestris), Wildbirne (Pyrus communis), Stiel-Eiche (Quercus robur), Feldahorn (Acer campestre),
Hange-Birke (Betulus pendula), Hainbuche (Carpinus betulus), Berg-Ulme (Ulmus glabra), Silber-
Weide (Salix alba), Gewdhnliche Buche (Fagus sylvatica), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und
Spitz-Ahorn (Acer platanoides). Es ist mindestens eine durchwurzelbare Flache von 16 m? zur
Verfigung zu stellen. Der Wourzelschutzbereich (Kronentraufe zzgl. 1,5 m) ist von
bodenverdichtenden Nutzungen, wie Stell- oder Lagerplatzen freizuhalten.

6. Begriindung der Festsetzungen

4.1 Mit der Festsetzung wird die Bestandsnutzung gesichert, da eine weitere
gartnerische Nutzung von der Gemeinde gewlnscht ist. Zur Férderung der
Biodiversitat sollen auch heimische Gehdlze bei Anpflanzungen verwendet werden.

4.2 Der dichte Obstbaumbestand bietet sich fir die Weiterentwicklung einer
Streuobstwiese an und soll deshalb als siedlungstypische Grinflache erhalten und
entwickelt werden. Um die Nutzungsoptionen zu erweitern, sind auch Beweidungen
zulassig. Dabei sollten die Baume so geschitzt werden, dass ein Abschélen von
Baumrinde durch Weidetiere unterbunden wird. Derzeit sind auch zahlreiche viertel-
und halbstdmmige Baume vorhanden, die nach und nach durch hochstdmmige
Obstbaume ersetzt werden sollen. Um Boden und Vegetation zu schiitzen sowie um
die positive landschaftsdsthetische Bedeutung der Griinflache zu bewahren, sollte
die Beweidung derart erfolgen, dass eine geschlossene Vegetationsdecke bzw.
Grasnarbe stets erhalten bleibt. Die Ansaat mit Regiosaatgut aus gebietseigener
Herkunft fordert die Biodiversitat und unterbindet die Ausbreitung gebietsfremder
Arten.

4.3 Die festgesetzte Heckenanpflanzung dient der naturnahen Eingrinung des
Geltungsbereiches im nordlichen Teil, als positiver Beitrag zum Ortsbild. Des
Weiteren werden auf diese Weise visuelle Storwirkungen durch den Strafenverkehr
der B 106 fur kiinftige Anwohner oder arbeitende Personen abgeschirmt. Eine dichte
Laubholzhecke absorbiert zudem vor allem auflerhalb der Winterperiode Feinstaub
und dient einer Vielzahl von Tieren als Lebensraum. Auch hier dient die Verwendung
von heimischen Geholzarten der Biodiversitat, da diese beispielsweise von
heimischen Insekten als Lebensraum bevorzugt werden.

4.4 Die Hecke soll mégliche visuelle Storwirkungen, die von den SO-Gebieten ausgehen
konnten, abschirmen. Innerhalb der Baugebiete wird die Verwendung
nichtheimischer Gehdlze in Teilen als vertretbar angesehen.
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4.5 Die festgesetzte Dachbegrinung leistet einen positiven Beitrag zur
Wasserhaushaltsbilanz, zur 6rtlichen Abkihlung der Luft und zum Ortsbild und ist
ein (Teil)Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen. Die Mindeststarke der Substratschicht
ermoglicht ein hoheres Wasserspeichervolumen, was vor dem Hintergrund
zunehmend heifler Sommer fiir die Funktionstlichtigkeit des Griindachs wichtig ist.

4.6 Der Erhalt der Geholze stellt einen Teil der Begrinung des Geltungsbereiches
sicher. Geholze sind hinsichtlich der positiven Effekte fir die Schutzgiter
Tiere/Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaftsbild besonders
wirkungsvoll.

4.7 Die Begrinung nicht Gberbauter Flachen in den Baugebieten vermindert
nachteiligen Auswirkungen der Planung auf die Umweltschutzgiiter. Beispielsweise
sollte keine Schottergarten angelegt werden, da sie als unbelebte Flachen fir die
Pflanzen- und Tierwelt nicht besiedelbar sind. Die zumeist eingebauten
Sperrschichten kommen einer Bodenversieglung gleich. Teilfunktionen des Bodens
als Lebensraum und als Element des Wasserhaushalts kénnen dann nicht mehr
erfullt werden. Des Weiteren erhéht sich durch nicht begriinte Flachen die lokale
Erwéarmung.

4.8 Die Pflanzlisten beinhalten ausschliefilich heimische und standortgerechte
Gehodlzarten, um die 6kologische Wertigkeit der kiinftigen Gehdlz- und Griinflachen
zu steigern. Die Pflanzqualitdt der Baume berlicksichtigt die Anforderungen des
Baumschutzkompensationserlasses M-V an anzupflanzende Ersatzbdume.

4.9 Die Festsetzung dient dem Bodenschutz. Negative Wirkungen auf den
Wasserhaushalt werden ebenso minimiert.

4.10 Die Festsetzung soll schadigende Stoffeintrdge in das Wasserschutzgebiet
unterbinden.
1. Hinweise zur Zusammenstellung der Angaben

Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren sowie Hinweise auf Schwierigkeiten bei der
Zusammenstellung der Angaben

Als Grundlage fiir die Uberschléagige Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen wurden
als Datenquellen Luftbildauswertungen, Ortsbegehungen, der Lage- und Hohenplan, die genannten
Gutachten sowie giiltige Rechtsvorschriften und Quellen (siehe Kap. 9) verwendet.

Auf dieser Grundlage wurden die Umweltauswirkungen auf die Schutzgiter abgeschatzt und eine
Biotoptypenbeschreibung vorgenommen.

Hinweise zur Durchfiihrung der Umweltiiberwachung

Die Anwendung von umweltbezogenen Vorschriften wird turnusgemaf von der jeweilig zustandigen
Verwaltung Gberwacht.
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8. Zusammenfassung

Mit der Satzung zum Bebauungsplan Nr. 7 wird in der Gemeinde Grof3 Stieten / Landkreis
Nordwestmecklenburg ein Gebiet mit einer Mischnutzung aus Gewerbe, Wohnen und Sonstigen
Sondergebieten geschaffen. Der Flachennutzungsplan wurde in der 2. Anderung parallel geandert.
Es werden hauptsachlich brachliegende Kleingarten umgewandelt. Der Umweltbericht, als
gesonderter Teil der Begriindung, legt die Belange des Natur- und Umweltschutzes dar. Gemaf
§8§ 2 (4) und 1 (6) Nr. 7 BauGB wurden die Resultate der Umweltpriifung sowie nach § 1la (3)
BauGB die Ergebnisse der Eingriffsregelung aufgezeigt. Fir den Bebauungsplan wurden innerhalb
des Umweltberichtes die ermittelten, voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf Grundlage der
Anlage 1 des BauGB beschrieben und bewertet.

Die Umweltprifung fur den vorliegenden Bebauungsplan kommt zu den nachfolgend
zusammengefassten Ergebnissen:

In den Ubergeordneten Fachplanungen werden fir das Plangebiet keine naturschutzfachlichen
Entwicklungsziele benannt. Im LEP wird auf den Trinkwasserschutz hingewiesen.

Umweltauswirkungen auf nationale oder européische Schutzgebiete sind mit dem Vorhaben nicht
verbunden. Als naturschutzrechtliche Schutzobjekte befinden sich mehrere geschitzte
Einzelbdume im Plangebiet. Die Entnahme erfordert entsprechende Ersatzpflanzungen, die im
Gemeindegebiet vorzunehmen sind.

Die vorhandenen Biotoptypen im Plangebiet haben eine allgemeine Wertigkeit. Die
artenschutzrechtliche Untersuchung ergab kein Vorkommen streng geschitzter Arten. Das
Vorkommen europaischer Vogelarten beschrankt sich auf ausnahmslos an die Siedlungsnutzung
angepasste ubiquitdre Arten mit geringer Stérungsempfindlichkeit. Bei Beachtung der
Ausschlusszeiten flr Gehdlzrodungen sowie Vermeidungsmafinahmen bei Tiefbauarbeiten werden
keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnde nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeldst.

Flr das Schutzgut Boden ist davon auszugehen, dass durch die ehemalige gértnerische Nutzung
ertragreiche Bdoden im Geltungsbereich vorhanden sind und sich im Zusammenhang mit dem
Brachzustand und den vorhandenen Gehdlzen auch eine hohe Bedeutung fur die Teilfunktion als
Lebensraum ableiten lasst. Durch die Lage im Wasserschutzgebiet ibernimmt der Boden zudem
wichtige Funktionen als Puffer und Filter von N&hrstoff- und Schadstoffeintrdgen. Eine
Schadstoffbelastung des Bodens konnte im Rahmen der Untersuchungen nicht ermittelt werden
und die Prifwerte nach BBodSchV fir den Wirkungspfad Boden-Mensch werden eingehalten. Die
Festsetzung von Grinflachen umfasst etwa ein Drittel des Plangebietes. Auflerdem sind
Begrinungen und Geholzanpflanzungen in den Baugebieten festgesetzt. Diese Mafinahmen
mindern die Beeintrachtigungen des Schutzgutes, die mit Versieglung, Verdichtung und
Uberbauung einhergehen.

Das Schutzgut Wasser weist durch die Lage im Wasserschutzgebiet eine hohe Empfindlichkeit auf.
Mafinahmen zur Vermeidung von Schadstoffeintragen werden aufgezeigt. Eine freie Versickerung
von Niederschlagswasser ist aufgrund der anstehenden bindigen Boden nicht méglich und muss
gefasst und abgeleitet werden. Zur Verbesserung der Wasserhaushaltsbilanz werden
Dachbegriinungen in zwei Baugebieten festgesetzt, die auch als eingriffsmindernde Mafinahme in
der Eingriffsbilanzierung  beriicksichtigt werden kdénnen. Die Beeintrachtigung des
Landschaftshbildes kann durch die Festsetzung von Grinflaichen und wirkungsvoller
Geholzanpflanzungen abgemildert werden.

Der Eingriff in Natur und Landschaft wurde nach dem Modell M-V (Hinweise zur Eingriffsregelung)
bilanziert. Die festgesetzte Dachbegriinung kann eingriffsmindernd angerechnet werden. Als
Ausgleich werden Flachen eines Ackers zu einer extensiven Mahwiese umgewandelt sowie eine
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Feldhecke im Gemeindegebiet angelegt. Auf diese Weise kann der Eingriff vollstdndig ausgeglichen
werden.

Es verbleiben unter Beachtung der aufgefiihrten Vermeidungs-, Minimierungs- und
Ausgleichsmafinahmen keine erheblichen Umweltbeeintrachtigungen.

54



Umweltbericht SATZUNG
B-Plan Nr. 7 Gemeinde Grof} Stieten

0. Literatur und Quellen

BAUER 2025: Faunistische Bestandserfassung und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) als
Beitrag zum Umweltbericht; Gutachterblro Martin Bauer, Grevesmihlen 27.01.2025

BAUMSCHUTZKOMPENSATIONSERLASS — M-V:  Verwaltungsvorschrift  des  Ministeriums  flr
Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz vom 15. Oktober 2007

FIS M-V: Gemeinsames MaRnahmeninformationsportal der Staatlichen Amter fiir Landwirtschaft
und Umwelt sowie des Landesamtes fur Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V; https://www.wrrl-
mv.de/massnahmenportal/; Zugriff: April 2024

GRLP  NWM: Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie: Gutachtlicher
Landschaftsrahmenplan Nordwestmecklenburg, Stand 09/2008

Geodatenportal Mecklenburg-Vorpommern: www.gaia-mv.de

ING.-BURO MOLLER 2025: Erlauterung zum Konzept Regenwasserableitung,
Schmutzwasserableitung, Trinkwasserversorgung, Loschwasserbereitstellung fir die Erschliefiung
des Bebauungsplanes Nr. 7 in Grof} Stieten, Grevesmihlen, Marz 2025

IGU mBH 2025: Ingenieurgesellschaft fir Grundbau und Umwelttechnik mbH: Bericht - Baugrund-
und Altlastenuntersuchung fiir den Bebauungsplan Nr. 7 Gemeinde Grof3 Stieten, Wittenforden,
14.07.2025

KAS 18: Kommission fiir Anlagensicherheit: Leitfaden — Empfehlungen fir Abstdnde zwischen
Betriebsbereichen nach der Stoérfall-Verordnung und schutzbediirftigen Gebieten im Rahmen der
Bauleitplanung — Umsetzung § 50 BImSchG, 2. Uberarbeitete Fassung, November 2010

LAGA M 20: Bund/Lander Arbeitsgemeinschaft Abfall: Anforderungen an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Reststoffen/Abféllen; Technische Regeln; Mitteilung 20 (M20)

LUNG 1995: Landesamtes fir Umwelt, Naturschutz und Geologie; Landesweite Analyse und
Bewertung der Landschaftspotentiale in Mecklenburg- Vorpommern, Glstrow 1995

LUNG 2013: Anleitung fir die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in
Mecklenburg-Vorpommern, Schriftenreihe des Landesamtes fir Umwelt, Naturschutz und
Geologie/ Heft 2

LUNG 2015: Konzeptionelles Bodenfunktionsbewertungsverfahren M-V, Dokumentation, Glstrow
Oktober 2015

LUNG 2018: Hinweise zur Eingriffsregelung, Neufassung 2018, Schriftenreihe des Landesamtes flr
Umwelt, Naturschutz und Geologie/ Heft 3

PETER ET AL. 2009: Peter, Matthias; Kunzmann, Ginther: Bodenschutz in der Umweltprifung nach
BauGB, Leitfaden fir die Praxis der Bodenschutzbehdrden in der Bauleitplanung; im Auftrag der
Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz; 2009

RICHTLINIE 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensrdume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie), zuletzt gedndert durch Artikel 1 der
Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13.05.2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich
Umwelt aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien

RICHTLINIE 2009/147/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30.11.2009 Uber die
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (VSchRL), zuletzt gedndert am 13. Mai. 2013.

RYSLAVY ET. AL. 2020: Ryslavy, T.; Bauer, H.-G.; Gerlach, B.; Hippop, O.; Stahmer, J.; Stidbeck, P;
Sudfeldt, C.: Rote Liste der Brutvégel Deutschlands, 6. Fassung, 30. September. Ber. Vogelschutz
57:13-112.

55


https://www.wrrl-mv.de/massnahmenportal/
https://www.wrrl-mv.de/massnahmenportal/

Umweltbericht SATZUNG
B-Plan Nr. 7 Gemeinde Grof} Stieten

VOKLER ET. AL. 2014: Vékler, F.; Heinze, B.; Sellin, D.; Zimmermann, H.: Rote Liste der Brutvogel
Mecklenburg-Vorpommerns, 3. Fassung, Ministerium fir Landwirtschaft, Umwelt und
Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern.

ANLAGE 1 — BESTANDSPLAN DER BIOTOPTYPEN

ANLAGE 2 — LAGEPLAN EXTERNE KOMPENSATIONSMARNAHMEN

ANLAGE 3 — LAGEPLAN ERSATZBAUME

56



[ % ] T =
- e -
e
¢ s
/ o
¢ %
OEL i
OEL ovu
BRG
3p OEL
O VRT ~
>
& RHK
N\
3 VWD! OVD
JAL
ACL () LK AT ovU
GIM .
\,
NS O O 5
O » 590 D@ O
$ $ e Q0 e Zamvag
Q) DS /)
o @ 0800 S 2 N A XY V)
PHZEEE O
O SV
BHE . g 500 O . SRS PG
Sare OO ol !
SIAS PKU ovuU
O O O O O O o
O O %
O
o 0 O
O O T
O o | o
o O -
O
L PGZ
O 0 PHZ oo 8
5 o0 o PKA
O
OVF > SO
$ N> _
A2 &
\ ! AN A
Q OVP
OVL oW
Oovu
OVL
N - o
-
>
OVP oIG A
Plangrundlagen
OIG Vorabzug Bebauungsplan Entwurf,
[ Stadt- und Regionalplanung 03/2025;
Lage- und Hohenplan, Vermessungsbiiro
RHK Siwek, Wismar, Stand: Mai 2024,
Héhenbezugssystem: DHHN 2016;
L “’7(% il Luftbilder und Topographische Karte,
g - © GeoBasis DE/MV 2024;
{ - k o £y T | eigene Erhebung
Biotoptypen . Horststandort WeiRstorch Planung 0 25 75m
Code M-V Biotoptyp
O Bestandsbaume nicht gesetzlich geschiitzt [ ]  Baugebiete und Verkehrsfiachen
BRG [l] Baumreihe geschlossen (§ 19) peN [ Nutzgarten OVF [[] Fut-und Radweg
,/OJ Bestandsb&ume geschiitzt nach §18 oder ] Grinflachen Satzung MaBstab 1: 1000
5 [l Baumhecke (§ 20) pez [l Ziergarten ov. [l swate =7 19 M-V mit i
X Gerodete Baume mit Schutz nach
VRT [__] Rohrkolbenrshricht (§20) pHz [ siediungshecke ovp [[] Garagen, Parkplatzfiachen O Obstbaume § 18 NatSchAG M-V Bestands- und Konfliktplan
. PROJEKT Bearbeitung
VWD [ Feuchigebiisch stark entwésserter Standorte ~ PKA [ strukturarme Kleingarten OvU [[] Wirtschaftsweg teilversiegelt [} Wonn- una Gewerve oer Garagen Satzung der Gemeinde GroB Stieten Freiraum & Landschaft
. Uber den Bebauungsplan Nr. 7 Alter Holzhafen 17b
s [l Nehrstoffiberlastetes Stillgewasser (§ 20) pru [ A altere K ovw [ wirtschaftsweg versiegelt R3] Lauben, Schuppen oder Kieinterstale "An der Wirtschaftsstrage" gy N
RHK [ Ruderaler Kriechrasen 016 [[] Gewerbefiiche oL [ Lockeres Einzelhausgebiet ﬂ Grenze des Geltungsbereichs
om ] auf Mi ton OVD [ Pfad, Weg teilversiegelt Untersuchungsbereich (inkl. Wirkzone 50 m) eroTeLLT ForwaT okTUM PLANUMIER
F. Lohmann DIN A3 03.11.25 ANLAGE 1




T
N\,
AN
N\
N
N
\\n
o7
Flur 1
Gemarkung v
Neu Stieten h\
\

Anlage einer extensiven Mahwiese: 3.386 m?

16/127
Flur 1

Gemarkung
GroB Stieten

Anlage einer 3-reihigen Feldhecke: 400 m?

DOP © GeoBasis DE/ M-V

0 50 100 m
]

Satzung MaBstab 1: 1500

Lageplan externe KompensationsmaBnahmen

PROJEKT Bearbeitung
Satzung der Gemeinde GroB Stieten Freiraum & Landschaft
iiber den Bebauungsplan Nr. 7 Alter Holzhafen 17b

" H " 23966 Wismar
An der WirtschaftsstraBBe' Tol: 03841 / 758-3420

ERSTELLT FORMAT DATUM PLANNUMMER

F. Lohmann ‘ DIN A4 26.11.25 ‘ Anlage 2




\ - g & ""
% e & t
7 48,
& % § Am Funkturm
@ &
N ’/& e GG
u“' /(*""1(? Hshr25
28 HoNr.28 HeNe24 HsNe22 ""(' )/CM e
- 16/254 2

Am Funkturm 9 Flur 1 .
. KN Gemarkung GroB St/eten“'“"

ND
‘?x;}

'x.,;;} > ¢
Ky 8. R = 4
oY had \
2 &>

16/138
Flur 1
Gemarkung GroB3 Stieten

o

o

5

PA \bjk‘ )S\
3 T E ) Gémarkung

e b GroB Stieten,

@ . )\‘:/59’ \
‘ 7 k 41
(g T © ? \{w‘“"""‘”’“

Ersatzbaume fur Rodungsbaume gemaB Tabelle 2, Umweltbericht:

Es sind Baume in der Mindestqualitat StU 16/18 cm als dreimal verpflanzte Hochstamme mit
Nr. Nr. Dreibocksicherung anzupflanzen. Nachfolgende Arten sind zu verwenden: Wildapfel (Malus
sylvestris), Wildbirne (Pyrus communis), Stiel-Eiche (Quercus robur), Feldahorn (Acer
Ersatzbaum Rodungsbaum campestre), Hange-Birke (Betulus pendula), Hainbuche (Carpinus betulus), Berg-Ulme (Ulmus
glabra), Silber-Weide (Salix alba), Gewohnliche Buche (Fagus sylvatica), Berg-Ahorn (Acer
pseudoplatanus) und Spitz-Ahorn (Acer platanoides). Es ist mindestens eine durchwurzelbare

1 2 Flache von 16 m? zur Verfugung zu stellen. Der Wurzelschutzbereich (Kronentraufe zzgl. 1,5 m)
ist von bodenverdichtenden Nutzungen, wie Stell- oder Lagerplétzen freizuhalten.

2 4

3 6 0 25 50 75m

4 6

5 19

6 19 Satzung MaBstab 1: 1000

Lageplan Ersatzbadume

Gemarkung

Grof3 Stieten PROJEKT Bearbeitung

Satzung der Gemeinde GroB Stieten
liber den Bebauungsplan Nr. 7
"An der WirtschaftsstraBe"

Freiraum & Landschaft
Alter Holzhafen 17b
23966 Wismar

Tel: 03841/ 758-3420

ERSTELLT FORMAT DATUM PLANNUMMER

ALKIS, DOP © GeoBasis DE/ M-V 2025

F. Lohmann ‘ DIN A4 10.11.25 Anlage 3




	Vorlage
	Anlage  1 2025-11-26 GrStieten B7 Plan Satzungsbeschluss
	Anlage  2 2025-11-26 GrStieten B7 Begründung Satzungsbeschluss
	Anlage  3 2025-11-26 GrStieten B7 Abwägung
	Anlage  4 2025-11-26 GrStieten B7 Umweltbericht Satzungsbeschluss

